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I. Den Dereins-Vorstand
bildeten im Jahre 1909/1910 folgende Herren-

Friedrich Soeding, Fabrikbesitzer, Vorsitzender
Prof. Emil Brandstäter, Oberlehrer, stellv. Vorsitzender
Fr. Wilh. Aug. Pott, Buchdruckereibesitzer, Schriftführer
Hermann Kunisch, Oberlehrer, Museumsverwalter
Th. Kettler, Sparkassen-Direktor, Kassenführer
1)r. Gustav Haarmann, Ober-Bürgermeister
Fried r. Lohmann, Fabrikbesitzer
11 r. moä. G. Gordes, Sanitätsrat
Prof. O r. Hof, Oberlehrer
Stadtrat Wilh. Dönhoff, Bierbrauereibesitzer
Gust. Brinkmann, Fabrikbesitzer
Dietrich Friemann, Fabrikdirektor
Aug. Albert, Kaufmann, Stadtrat
Albert Hemsoth, Fuhrunternehmer
Ernst Schubert, Stadtbaurat
Ewald Overhoff, Markscheider
Moritz Hanf, Rentner
Eugen Rollmann, Königlicher Bergrat
Gustav Nachrodt, Kaufmann
Hermann Franken, Fabrikbesitzer in Schalke.
Fritz Frieg, Amtmann a. D. in Krukel.
Königlicher Landrat Gerstein > . ^ ,
1'r. moä. Karl Faber , '"Bochum.
Meesmann, Ehrenamtmann in Herbede.

in Witten

ll. Der Derwaltungsrat

für die Angelegenheiten des Märkischen Museums
bestand aus den Herren:

Zr. Soeding, Fabrikbesitzer in Witten.
Fr. Wilh. Aug. Pott, Buchdruckereibesitzer in Witten.
Fritz Frieg, Amtmann a. D. in Krukel.



III. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder.

Albringhansen, Post Bommerholz.
1. Schwerter, Lehrer.

Almerfeld bei Alme.

2. Dönhoff, Paul.

Alten-Bochum.

3. Schlüter, C., Rektor.

Ullendorf.

4. v,-. Möllency, W., Arzt.
5. Vaestcr, Gutsbesitzer.

Annen.

6. Ab 6, Rich., Direktor.
7. Bonncruiann, W.
8. Cr a cm er, H., Rentner.
9. Drees, Amtmann.

19. Günedler, Prokurist.
11. Knapinann, Hcrm., Fabrikbesitzer.
12. Kocnig, Rud., Ortsvorstehcr.
13. Maiwcg, W., Bauunternehmer.
14. Dr. moä. Neschop, Arzt.
15. vi-, mock. glicht er, Arzt.
16. Rnhfns, Prokurist.
17. Trappinann, Rektor.
18. Würkert, Sparkassen-glcndant.

Auf der Schanze b. Langcnschwalbach.
19. Berger, Louis.

Barme».

20. Luhn, Aug., Seifcnfabrikant.
21. Schütte, Georg, Fuhrunternehmer.

Berlin.

22. von D ücker, Obcrlt. 4. Garde-Rgt-
23. Loh mann, Carl.
24. Spring orum, Direktor.

Berleburg.

25. Hinsberg, Pastor.
26. Hi usberg, M,, Rentner.

Berncastel -Cues.

27. vr. von Sobbe, Gcr.-Assesior.

Bieberich n Rhein.

28. Schulz, G.

Blankenstein.

29. Gethmann, C., glcntncr.
30. Nagel, Direktor.
31. Pctring, H., Hotelbesitzer.
32. Puth zun., H., Fabrikbesitzer.
33. Engels, Direktor.

Bochum.
34. vi-, Baarc, Will).
35. BochumerAnzcigcr u.General-Anzeiger.
36. Borbet, Kaufmann.
37. Burgdorf, H., Restaurateur.
38. Dickamp, Rechtsanwalt.
39. Eickhoff, Gebr.
40. Or. meck. Faber.
41. Franken, Karl, Kunstschmiedewerk.
42. Füßmann, Adolf.
43. Gellhorn, Werner.
44. Gcrke, Anton, Dachdcckermcistcr.
45. Gcrstein, Königlicher Landrat.
46. Haarmann, Fr. Spark.-Rendant.



VI

47. Herbst, Stadt-Rcndant.
48. Hünnebeck, Jnstizrat.
49. Kerper, Fr., Rektor.
56. Köllermann, L.
51. Lange, E.
52. vi-. Löbker, Geh. Rat.
53. Maaß, Ingenieur.
54. Möller, Hch., Markscheider.
55. Ncuniann, Fr., Stadtbanmeister.
56. Ost er mann, Chr., Kaufmann.
57. Reinshagen, Aug., Fabrikbesitzer.
58. Dr. Nocmcr, Justizrat.
59. Robert, Architekt.
6V. Rum meld, Lehrer.
61. Schulte, Stadtcheiniker.
62. Schultc-Oestrich, H.
63. von Sobbc, Königl. Ober-Bcrgrat.
64. Stegmann, Carl.
65. Theins, Wilh.
66. Velten, Fr., Restaurateur.
67. Wiesenbrock, Direktor.

Bommern.

68. Barrh, Leonh., Kaufmann.
69. Brinkhoff. Emil.
70. Friclinghau s, Amtmann.
71. Gölte, W., Oekonom.
72. vi-. mock. Kolbe, Arzt.
73. Kozlowsky, B.,Ww. gb. Ruhrmann.
74. Loh mann, Gutsbesitzer.
75. Schlüter, C., Ingenieur.
76. Schulte, A.
77. Schwcißfurth, Rektor.

Bonn a. Rhein.
78. Ger st ein, Knappschafts-Direktor.
89. Weber, Herrn., Apotheker.

Brand i. Zachscn.,'
8V. Althoff, Ingenieur.

Breckerfeld.

81. Stcinbach fnn., C., Kaufmann.

Brnnninghansen.
82. Freiherr von Roniberg.

Cabel i. Wcstf.

83. Klagges, W., Fabrikant

Camcn.

84. Funke, Bergrat.

Charlottenbnrg.
85. Rüping, Map.

Coblenz.

86. Mallinkrodt, Reg.-Asscssor.

Cöln a. Rhein.
87. Falk, Julius.
88. Ol-, für. Gust. von Mallinkrodt.

Crengeldanz.
89. Bockholt, Dicdr., Oekonom.
96. Flottmann, D., Kaufmann.

Crone.

91. Wahmann, Hch., Bäckermeister.

Dahlhansen.
92. Hilgenstock, G.
93. Falke, Amtmann.

Derne.

94. Faust, Markscheider-

Dorlmnnd.

95. Barrich, Fritz, Lehrer.
96. Brügmann.
97. Crüwcll, W.
98. Funcke, Fr., Apotheker.
99. vr. Gottschalk, Justizrat.

160. Haarmann, Geheimer Justizrat.
161. Kleine, Stadtrat.
162. Kleine, Berg-Assessor u. Direktor.
163. Pricfer, Lehrerin.



IM. Reinhardt, Direktor.
105. Rose K Cte.
106. Freiherr von Rynsch, Geheim-Rat.
107. Rnhfus, vi., Wilhelm.
108 Stade, Hch.
109. Wenker, Hch.
110. Wiskott, W., Bankier.

Düren.

111. Düren, Hch., zu Düren, Ww.
112. Schultc-Steinberg, Hugo.

Düsseldorf.
119. Dr. insü. Bröcking, Hans.
114. Gravcmann, Kommcrzicnrat.
115. Grevel, Wilh., Rentner.
116. de Myn, August, Scheibenstr. 24.
117. Natorp, Rentmeister.
118. Wever, Paul, Ingenieur.

Eickel.

119. Hülsmann, H.
120. Thiemann, H.

Eiserfeld l>. Siegen.

121. Schah, Lehrer.

Elberfeld.

122. Schulte, Ober-Inspektor.

Engers.
123. Baumann, Alfr., Bahnhofs-

Rcstaurateur.

Esborn.

124. Schulte-Rahde, Gutsbesther.

Gclsenkirchen.
125. Franken, Herrn., Fabrikbesitzer.
126. Dr. msä. Limpkcr, Kreisphysikus.
127. Dr. msä. Schirm eper, Augenarzt

und Stadtverordneter.
128. Dr. Waller st ein, Augenarzt.

Gevelsberg.
129. Bröcking, Carl.
130. Huth, Hcrm., Fabrikbesitzer.
131. Knippschild, Fr., Bürgermeister.
132. Zündors, Aug., Brauercidirektor.

Gladbeck i. W.

133. FriclinghauS, Aeolf, Kgl. Berg-
Inspektor.

Grundschöttel.

134. Feldhaus. Fr.
135. Müller, Jul.
136. Quast, Wilh., Wwe.
137. Nüping, G.
138. Schüttler, Wwe.

Hagen i. W.
139. Altenloh, Fabrikbesitzer.
140. Birk, C. L., Kaufmann.
141. Eicken, Ewald, Kommerzicnrat.
142. Funke snn., Wilh., Kommcrzienrat.
143. Hartmann, Landrat.
144. Kerkhoff, Gust., Kaufmann.
145. Lohmann, Referendar.
146. Dr. mock. Maiweg, Sanitätsrat.
147. Perker, Wilh., Kaufmann.
148. Peters, Louis, Kaufmann.
149. Post, Alex, Fabrikbesitzer.
150. Proll, C., Fabrikbesitzer.
151. Putsch, Herm., Fabrikbesitzer.
152. Soeding, Ernst, Fabrikant.
153. Stahl schmidt, Feid. Fabrikant.
154. Stapelmann, E., Kaufmann.
155. Stern, Max, Bankier.
156. V vorm an n, C., Fabrikbesitzer.
157. Zur Redden, Gerichtsrat.

Hamborn li. Ruhrort.
158. Scst, Adolf, Apotheker.

Hamm i. W.
159. Servaes, Hugo, Direktor.
160. Vogel, Adolf, Oststr. 65.

Harpen.
161. Leich, Pastor.



Haspe.
162. Laitge, GW.. Wwe.

Hattingen.
163. Florschütz, Landrat.
164. Hundt, C., sel. Wwe.
165. Meierpeter, Pfarrerund Superin¬

tendent.
166. Hemke, Aug., Fabrikbesitzer.

Haus Nnhr l>. Schwerte.
167. Frchr. v. Rhei n baben, Major a. D.

Hans Schede b. Wetter.
168. Frau Wwe. P. Hark ort.

Herbede.
169. Brinkmann, Fr., Bicrbraucrei-

besttzcr.
17V. Hengstcnberg, Fr.
171. Kocnigs, Adolf, Apotheker.
172. Loh mann, Ernst, Fabrikbesitzer.
173. Mersmann, C., Ehren-Amtmann.
174. Stratmann-Vocste, Fr.
175. Buschmann, Otto, Gutsbesitzer zu

Klemherbede.

Herdecke.

176. Eckardt.^Emil, Fabrikbesitzer.
177. Grave, Ferd., Brancrcibesitzer.

Herne.
178. Dickmann, Rechtsanwalt.
179. Dickcrhoff, W., Direktor.
18V. Halbach, Fr., Buchdruckcreibcsitzer.
181. Schlenkhoff, L.
182. Dr. Schulte vom Esch.
183. Dr. Vogeler, Baukan-Hernc.

Heven.
184. Hasse, Lehrer., Wwe.
185. Lapp, Hauptlehrer.
186. Oberhaus, Lehrer.
187. Schultc-Ostermann, A., Guts¬

besitzer.
188. Dr. msck. Straube, A., Arzt.

Hohenlimbnrg.
189. Boccker, Wilh.
190. Ateuzel, Hans, Bürgermeister.

Hombrnch.

191. Dr. muck. Bolte, Arzt.

Horchheim bei Koblenz.
192. Schmidt, Carl Fr.

Hordel b. Bochum.

193. Dr. Haarmann gnt. Spickmann.
194. Hiddemann, Landwirt.

Iserlohn.
195. Dr. Breuer, Fabrikant.
196. Kirchhoff, Friedr., Fabrikant.
197. Kreisausschusz.
198. Schmöle, Aug., Kommcrzicnrat.
199. Vormann, Adolf.
2VV. Weydekamp, Alexander.

Kirchen a. d. Sieg.
201. Stein, Otto, Fabrikbesitzer.

Krnkel.

202. Frieg, F., Amtmann a. D.

Langendreer.

203. Gimmcrthal, F. A., Buchhändler
204. Grügelsicpe, Pfarrer.
205. Haar mann, Georg, Metzgcrmcister.
206. Krcbbcr, giektor.
207. Dr. muck. Maiweg Arzt.
208. Rösch, Lehrer.
209. Schulte-Frenking, Ww.

Langerfeld.
230. Goebel, Hcrm.
231. Henkels, Alb., Fabrikant.
232. Henkels, Ernst, Kaufmann.
233. Wülfing, Otto, Kaufmann.
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Letmathe.

214. Hassel, Karl, Fabrikant.

Linden.

215. vi-. Krüger, Arzt.
216. Moll, Herm., Wirt.

Linz n. Rh.

217. Seegner, Fr.

Lüdenscheid.

218. Or. sar. Schmalenbeck, Rechts¬
anwalt.

Lüne» a. d. L.

219. Potthoff, Fabrikbesitzer.

Oberhanse«.
228. Bolderink, H., Rentner.

Pernau-Livland <Rußland>.
229. Nodcrich Freih. Freptag-Loring-

hoven, Ehrenfriedcnsrichter und
Rcgierungs-Kommissar.

Paderborn.

230. Bischof ve. Carl Jos. Schulte.

Ouerenbnrg.

231. Schulte-Ooerberg, Brennerei-
bcsitzer.

Nastcnbnrg.

232. Pieper, Bürgermeister.

Lütgendortmnnd.

220. Holtemeyer, I., Bauunternehmer.
221. Westermann, Ehren-Amtmann.

Marburg a. d. Lahn.

222. Seippel, Max, Rentner.

Milspe.
223. vr. mock. Knapmann, Arzt.
224. Wellcrshaus, Alb., Fabrikbesitzer.

Madras.

225. Gerd es, Alb., Konsul.

Münster.

226. Kr est, E., Fabrikbesitzer.

Reading iPcnsyluanie»).
233. Kraemcr, L.

Remscheid.

234. Spenncmann, Emil.

Riemke.

235. Schulz, G.

Schwelm.

236. Haar mann, Brauercibesitzer.
237. Stern cnberg, Fabrikbesitzer.

Schwerte.

238. Barkhauscn, Rechtsanwalt.
239. Feldhügel, Oberlehrer.
240. Rohr mann. Bürgermeister,

Niederwenigern.

227. Schulte, Robert.
Somborn.

! 241. Ehmann, W., Bauunternehmer.
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Steinhaufen.
242. Dünkelberg,W,,Rittergutsbesitzer.

Stockum.

243. Beckhoff, Wilh., Landwirt.
244. Gröpper, Wilh., Landwirt.
245. Grünewald, Hauptlehrer.

Volmarstein.

246. Schroeder, Aug., Fabrikant.

Vorhalle»

247. Bröcking, Carl.
248. Düllmann, A.
249. Hülsberg, H.
25V. Siepmann, Aug., Obcr-Bahn-

Asfistent.

Wannen.

251. Winkelmann, A., Oekonom.

Wattenscheid.

252. Dr. Bonnin, L., Arzt.

Weitmar.

253. vonBersword-Wallrabe,Frei¬
herr und Königl. Kammerherr.

254. Goeker.

Wengern.
255. Lind, Otto, Gutsbesitzer.

Wesel.

256. Schubert, August, Rentner.

Westhofen.

257. Falkenberg, Pfarrer.
258. Dr. msä. Klug, W., Arzt.

Werne.

259. Kumpmann, C.
26V. Luther, Pastor.

Wetter.

261. Blank, Jul., Wwe.
262. Bönnhoff, Emil, Kaufmann.
263. Goecker, Pfarrer.
264. Hengstenberg, Pfarrer.
265. Vorsteher, G., Kommerzicnrat.

Wickede Asseln.
266. De. Middelschulte, Arzt.

Wiesbaden.

217. Lohmann, Fritz, Rentner.
268. Rüping, Otto, Kommerzicnrat.
269. Seidel, Carl, Rentner.
27V. Schneider, Alb., Rentner.

Witten.

271. Albert, Aug., Stadtrat.
272. Albert. F. W.. Fabrikant.
273. Ullendorfs, H., Iustizrat.
274. Bach, A., Apotheker.
275. Valien hol, Oberlehrer.
276. Balz, C., Lehrer.
277. Bansberq, Bernbard.
278. Dr. msä. Behm, Arzt.
279. Baxter, Ferd., Reisender.
280. Berg er, Carl, Kaufmann.
281. Berkermann, W., Oberlehrer.
282. Bruno, Professor-
283. Bremme, Professor.
284. Bitter, Betriebs-Jnspektor.
285. Blank, G., Kaufmann.
286. Blenncmann, Gustav.
287. Blumberg, Fritz.
288. Bo eckmann, Lehrer.
289. Dr. msä. Böheimcr, Arzt.
29V. Bohde, L., Metallgieszercibesitzer.
291. Boos, Gustav.
292. Borgmann, Fritz, Gastwirt.
293. Bormann. Adolf, Kaufmann.
294. Bormann, Herm., Buchhändler.
295. Born, I. H., Wwe.
296. Dr. moä. Boshamcr, Oberarzt.
297. Bottermann, zun., Gottfr., Bren¬

nereibesitzer.



298. Br ab ander sau., Fritz, Rentner.
299. Brabänder fuu., Fritz, Brodfabrik.
390. Professor Brandstätcr.
391. Bredt, Viktor.
392. Breitscheidt, Otto, Architekt.
393. Bringen? ald, H., Buchvruckerei-

besitzer.
394. Brinkmann, A., Stadtrat.
395. Brinkmann fuu., G., Stadtrat.
396. Brockhnsen, Apotheker.
397. Brodt, Carl, Kaufmann.
398. Brodt, Will,., Wirt.
399. Or. mock. Broer, Arzt.
319. Buchthal, S., Kaufmann.
311. Bullmann, Schlachthof-Direktor.
312. Bürhaus, Adolf, Kaufmann.
313. Busc, Will,., Betriebsführer a. D.

und Reisender.
314. Cron, Fr., Drogist.
315. Le Claire, August, Goldschmied.
316. Le Claire, Louis, Kaufmann.
317. Däche, Architekt.
318. Dahms, Otto, Gärtner.
319. Deppe, Pfarrer.
329. Dönhoff, Herrn., Brauereibcsitzcr.
321. Dönhoff, Wilh., Braucrcibesitzer

und Stadtrat.
322. Drechen, Molkerei-Inspektor.
323. Dünncbackc, B. Wwe.
524. Eckardt, Carl, Kaufmann.
325. Eckhardt, Wilh., Zizarren-

handln nn
326. Ehrmann, Ferd., Stadtrentmcister.
327. Eichengrün, S.
328. Eich hör st, Fr.
329. Eicke, Adols, Gärtner.
339. Fahrwinkel, Aug., Fabrikant.
331. Fahrwinkel, Otto, Rentner.
332. Falkenroth, Fr., Lademeistcr.
333. F autsch, Justizrat.
334. Fischer, Aug., Kaufmann.
335. Oo. Flchinghaus, Amtsgerichtsrat.
336. Foerst, Mar, Gerichts-Assessor.
337. Franzen, Carl, Architekt.
338. Freise Winkel, Lehrer.
339. Friemann, Direktor.
349. Friemann, Prokurist.
341. Funke, E., Wirt.
342. Fügner, C., Hanptlchrer.
343. Gallads, W., Kaufmann.
344. Gelbke, Aug., Schrcinermcistcr.
345. Goebel, Fr., Hofphotograph.
346. Gerhardts, Karl, Stuckatcnr-

meister.
347. Geyer, Alfred, Fabrikant.
348. Goyert, Hch., Lehrer.

349. Graese, Carl, Kaufmann.
359. Gracfc, H. L., Wcinhändler.
351. Graefe, Rud., Buchhändler.
352. Gutzmann, D., Professor.
353. Haarmann, Ewald, Metzgcr-

meistcr.
354. O,'. Haarmann, Gnst., Ober-

Bürgermeister.
355. Haar mann, Lehier am Real¬

gymnasium.
356. Hackländcr, Wilh., Direktor.
357. Hager, Herrn., Lcderhändlcr.
358. Hanf, Moritz, Rentner.
359. Haren, G., Lehrer.
369. Hehr, Aug., Rechnungsrat.
361. von der Heide, Emil, Bankier.
362. Heid m ann, Gnst.,Polizei-Inspektor.
463. Heilbrun, Ernst, Kaufmann.
364. Hcringhaus, E., Fahrsteiger.
365. Hemmer, Carl, Kaufmann.
366. Hcmsoth, Wilh.Wwe.,Fnhrgcschäft.
367. Hemsoth, Albert.
363. Henke, Carl, Ingenieur.
369. Hoffmann, Aug., Tiefbau-Unter¬

nehmer.
379. Hirsch, Carl, Kaufmann.
371. Hirse, Hch., Lackierer.
372. Hochkeppcl, Hermann, Kaufmann.
273. Hömberg, Heinrich, Kaufmann.
374. Höner, Ernst, Konditor.
375. Professor Oo. Hof.
376. Höper, Carl, Hcilgchnlfe.
377. Höper, Fritz, Dentist.
378. Höper, Hch., Zahnarzt.
379. Ho mann, Professor.
389. Huininrich, Wilh., Kaufmann.
381. Janson, Gust., Schreinermeistcr.
382. Jocster, Fr., Landwirt.
383. Kaphcngst, Th, Fabrikant.
384. Kellermann, Pfarrer.
385. vr. niöck. Kempermann.
386. Kettlcr, Th., Sparkassen-Direktor.
337. Kleinen, Herrn., Bank-Direktor.
388. Klinker, Fritz, Kaufmann.
389. Klöpper, Hch., Prokurist.
399 Köster, Wilh., Kaufmann.
391. Klutmannn, Adolf, Fabrikbesitzer.
392. Klutmann, Georg, Fabrikbesitzer.
393. Korfmann, Hch., Witwe.
394. O. Koenig, Fr., Präses.
395. Koenig er, Hermann, Rentner.
396. Koestcr, Wilh. Hch., Kaufmann.
397. Koetzold, Beruh., Buchhändler.
398. Kellcrhoff, Aug., Brcnnercibesitzcr.
399. Kramm. S., Pastor.
499. Kraushaar, Ewald, Wirt.



401. Kreuzhagc, E?., Musikdirektor.
402. Krumme, Aug., Kaufmann.
403. Krüger, Hcrm., Buchhändler.
404 Küppermann, D., Rentner.
405. Kürschner, Fr., Kaufmann.
406. Kumps. Ernst, Direktor der städt.

höh. Mädchenschule.
107. Kunisch, Ocerlehrer.
408. Langclittig, G., Kaufmann.
409. Laue, Bürgermeister.
410. Lccscmann, B., Pfarrer.
411. Lefarth, Fr., Pfarrer.
412. Lehe, Hch., Kaufmann.
413. Lischeid, Adam, Kaufmann.
414. Lindenbaum, S>., Kaufinann.
415. Lindemann, E., Kaufmann.
416. Loesewitz, I., Ingenieur.
417. Lohmann, Max, Kaufmann.
418. Locwcn stein, Selmar, Kaufmann.
419. Loewenstcin, Sally, Kaufmann.
420. Lückemeh er, W., Installateur.
421. Lüncnbürger, Fried., Rentner.
422. Lühn, Will,., Buchhändler.
423. De. mock. Marx, Arzt.
124. Mager, Oberlehrer.
425. De. Matthcs, Geh. Reg.-Rat.
426. May, Ernst, Mctzgermcistcr.
427. Mayberg, Carl, Direktor.
428. Menget, Carl, Scnffabrikant.
429. Merckens, Direktor.
430. Merckens, Nob., Kaufmann.
431. Methler, Will,., Kaufmann.
432. Meyer, Carl, Rentner.
433. Moll fnm, F. W.
434. Moll, Waldemar, Kcsselfabrikant.
435. Müllensiefen, Hcrm., Wwe.
436. Müllensiefen,Heb.,Fabrikbesitzer.
437. Müllensiefen, Thcod., Konimer-

zienrat und Siadtrat.
438. Dr. Müllensiefen, Thcod.,Fabrik¬

besitzer.
439. Müllensiefen Herrn.,Fabrikbesitzer.
440. Nachrodt, Gust., Kaufmann.
441. Nachrodt, Aldert, Kaufmann.
442. Näschcr, Hugo, Ingenieur.
443. Osten, W., Lehrer.
244. Ost er m ann, Lehrer am Real¬

gymnasium.
445. Overhoff, Ewald, Markscheider.
446. Dr. mvck. Overbeck, SanitätSrat.
447. Pfannschilling, L., Zigarren-

Handlung.
448. Pipo, L., Kaufmann.
449. Pott, August, Buchdruckcreibesitzcr.
850. Dr. Pott, Rechtsanwalt.
451. Redger, Bildhauer.

452. Rehr, AmtSgcrichtsrat.
453. Iiensinghoff, Carl, Stadthaupt-

kasscn-Kassierer.
454. Rcnsinghoff, Fricdr., Sparkassen-

Kontrolleur.
755. Reschop, Walter, Kaufmann.
456. Reuncrt, Gust. Firma.
457. Roch oll, P., Gebeimer Justizrat.
458. Röhl ich, F. W., Lehrer a. d. höh.

Mädchenschule.
859. Nösciier, Realshmn.-Lebrcr a. D.
460. Rosenberg, Bioritz, Kaufmann.
861. Rotenberg, S., Kaufmanii.
462. Rosenkranz, Rud., Mctzgcrmcistcr.
463. Ruhrmann, Hch., Mühlendirektor.
464. Sand kühl er, L., Metzgcrmeistcr.
465. Sa eng er, Iiob., Kaufmann.
466. Sanerbruch, Rich., Architekt.
467. Schade, Stadtrcntnieistcr a.D.
468. Dr. mock. Schacfer, Arzt.
469. Dr. mack. Schantz, Arzt.
470. Schacfer, F. W., Rentier.
471. Schartcnbcrg, L., Wwe.
472. Dr. Schaud, Oderlcyrer.
473. Schlichtherle, Kanfmann.
474. Dr. Schlichtherle, Rechtsanwalt.
475. Schluck, Carl, Bäckermeister.
476. Schluck, Fricdr., Bäckermeister.
477. Schluck, Gust., Mctzgcnneister.
478. Schluckcbicr, Rektor.
479. Schmitz, Lehrerin a. d. höheren

Marchcnschnle.
480. Schocnebcrg, Aug., Wirt.
481. Schocnebcrg, Frievr., Konditor.
482. Schoencbera, Rud., Installateur.
483. Schroedcr, Karl, Werkmeister.
484. Schüren, C., Fabrikant.
485. Schumann, Rich., Direktor.
486. Schwartz, L., Kanfmann.
487. Schwcfcr, Fr., Rentier.
488. Schwiermann, Wilh., Wirt.
489. Secck, Znchcnlchrcr am Deeal-

gymnasium.
490. Seidel, G., Schichtmeister.
491. Sethe, Adolf, Mctzgcrmcister.
192. Sicking, Hch., Wwe.
193. Sie ginn nd, Franz, Kam mann.
494. Soeding, Fritz, Fabrikbesitzer.
495. Soeding, fun., Fritz.
496. S penn cm an n, Otto, Kaufmann.
497. Stein, Hugo, Fabrikbesitzer.
498. Stein, Fr., Uhrmacher.
499. Stcinhoff, L. Geschäftsführer.
500. Stichtcrnath, I., Kaufmann.
501. Stinshoff, G.
502. Stölting, Professor.



503. S tratmann, Ludwig.
504. Stüting, H,, Direktor.
505. Stute, Wilh., Lehrer.
506. vr. msä. Stutz, Arzt.
507. Sulauke. Lcop., Tanzlehrer.
508. Ter Reddeu, Professor.
509. Teisscn, Emil, Ingenieur.
510. Tietmann, Joh., Kaufmann.
511. Trottmann, Hch., Kaufmann.
512. Ullrich, Direktor.
513. Umlaufs, Lcop., Lehrer.
514. Vettcbrodt,Hch.,Schreinermeister.
515. Vilter, Jul., Rendant.
516. Völker, C., Zahnkünstlcr.
517. Voss, Peter, Hotelier.

518. Wächter, Professor.
519. Waskowsky, Carl, Kaufmann.
520. WeissenfelS.Const., ver.Laudincsse^

und Stadtrat.
521. Weber, Hch., Werkst-Vorsteher.
522. Wichage, Carl, Fabrikant.
523. Wiel, Gust., Kaufmann.
524. Winkclmann, Fr., Lehrer.
525. Winter, Diedr., Möbclhandlung,

Jnk. Wilh. Schmelz.
526. Wylich, Rudolf, Kaufmann.
527. Wölfs, Gvttfr., Wwe.
528. Zelter, Bahnmeister a. D.
529. Uerlang, Martha, Lehrerin a.d.

hödereie Macchenschule.

IV. korrespondierende Mitglieder.
1. Mummenthey, Oberlehrer, Wesel.
2. Professor Or. Bahlmann, Münster i. W.



Bericht
des

VMimdes des Amins für Alis- und Heinialsiiundc
in der Grafschaft Mark

über das Geschäftsjahr W0Y/M0.

Erstattet in der ordentlichen General-Versammlung zu Witten

am 27. November sIsv
von

Fr. Zvilh. Aug. j?0tt, Schriftführer.

1. Infolge des mit der Stadtgemeinde Witten abgeschlossenen,

durch die außerordentliche Generalversammlung vom 16. Mai 1969 ge¬

nehmigten Vertrages in betreff der Unterhaltung des Museums und der

der Stadt dafür einzuräumenden Rechte war eine Abänderung der ZZ 11

und 23 der Satzungen erforderlich, welche ebenfalls von der genannten

außerordentlichen Generaloersammlung beschlossen wurde. Die zu diesen

Abänderungen erforderlichen mittelst diesseitigen Gesuches vom 5. Okto¬

ber 1969 beantragten Genehmigungen sind wie folgt erteilt worden:

a) Die landesherrliche Genehmigung zu Z 11 durch folgenden

Allerhöchsten Erlaß vom 29. Januar 1916:

Beglaubigte Abschrift zu Just.-Min. lila 356. Min. d. Inn. Ib
216. MM. d. G. An. U. IV 5184.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 26. Januar 1916 will

ich auf Grund des Beschlusses der General-Versammlung des Vereins für

Orts- und Heimatskunde in der Grafschaft Mark zu Witten a. d. Ruhr

vom 16. Mai 1969 Meine landesherrliche Genehmigung dazu erteilen,

daß der § 11 der Vereinssatzungen künftig folgende Fassung erhält:

„Der Verein wird geleitet und in seinen Angelegenheiten so¬

wohl Behörden als Privat-Personen gegenüber vertreten durch einen

aus vierundzwanzig Personen bestehenden Vorstand, wovon alljährlich

sieben Mitglieder nach dem Dienstalter ausscheiden, für welche eine

'Neuwahl durch die General-Versammlung stattzufinden hat. Die üb¬

rigen drei Mitglieder werden von der Stadtgemeinde Witten in den
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Vorstand entsandt und zwar ein Mitglied des Magistrats und zwei

Mitglieder der Stadtverordneten-Versammlung.

Berlin, den 29. Januar 1919.

(gez.) Wilhelm ki.

gez. Beseler, v. Moltke, v. Trott zu Solz.

An den Justizminister, den Minister des Innern und den Minister

der geistlichen p. Angelegenheiten.

Beglaubigt.

Berlin, den 12. Februar 1919.

Der Direktor der Geheimen Kanzlei.

(O. 8.) In Vertretung: Wiese, Kanzleirat.

Die Aenderung des § 23 der Satzungen durch Zufügung folgen¬

den Zusatzes am Schlüsse:

„Der § 24 dieser Satzungen, inhaltsdessen im Falle der Auf¬

lösung des Vereins das Vereinsvermögen einschließlich der Eigentums¬

rechte an dem Museum der Stadt Witten anheimfällt in der Erwar¬

tung, daß das Museum ordnungsmäßig unterhalten und dem Publi¬

kum zugänglich gemacht wird, kann ohne Zustimmung der Stadt Wit¬

ten nicht abgeändert werden"

ist von dem Herrn Oberpräsidenten wie folgt genehmigt worden:

„Die auf der Vorseite bezeichnete Aenderung (Ergänzung) des

Z 23 der Satzungen wird genehmigt".

Münster, den 19. Dezember 1999.

(O. 8.) Der Oberpräsident von Westfalen^
Nr. IS 141. I. von der Recke.

Das Vertragsverhältnis mit der Stadtgemeinde Witten ist durch

diese Genehmigungen nunmehr vollständig geordnet. Dem geänderten

Z 11 entsprechend hatte die Stadtgemeinde Witten drei Mitglieder in den

diesseitigen Vorstand zu entsenden. Der Magistrat entsandte den Herrn

Stadtbaurat Schubert, die Stadtverordnetenversammlung die Herren

Rentner Moritz Hanf und Markscheider Overhoff. Dieselben haben am

13. April 1919 ihr Amt angetreten resp. zum ersten Male an einer Vor¬

standssitzung teilgenommen.

Infolge der Satzungsänderungen war ein Neudruck der Satzungen

erforderlich, welcher in 299 Exemplaren stattgefunden hat.

2. Der Museumsbau ist im Berichtsjahre weiter gefördert
worden.

Herr Friedrich Lohmann hatte im Dezember 1998 für den Bau

ein Kapital von 69 999 Mark zinsbar angelegt. Später legte Herr Loh¬

mann für die Zentralheizung ein ferneres Kapital von SS99 Mark bei

der Sparkasse an. Während die Bauausführung von Herrn Lohmann

der Firma Lünenbürger K Franzen übertragen war, wurde die Aus-.
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führung der Niederdruckdampf-Heizung der Firma F. W- Albert in

Witten zum Preise von 5464,05 Mark übertragen.

Nach einer von der Firma Lünenbürger K Franzen dem Vor¬

stande eingereichten Aufstellung waren außer den von Herrn Lohmann

gespendeten Mitteln zur bezugsfähigen Fertigstellung des Museumsge¬

bäudes noch rund 22 000 Mark erforderlich.

Zur Aufbringung dieser Mittel beantragte der Vorstand, bei

der städtischen Sparkasse in Witten ein Darlehn von 25 OOOMark

gegen übliche Bedingungen aufzunehmen. Die außerordentliche

Generalversammlung vom 8. Mai beschloß jedoch, den Vorstand

zu ermächtigen, ein Darlehn bis zu 30 000 Mark bei der städtischen

'Sparkasse in Witten zu kontrahieren, vorläufig aber nur den Be¬

trag bis zu 25 000 Mark zu erheben. Es wurde dabei erwogen, daß

man nicht genau bemessen und voraussehen könne, wie viel Mittel zur
inneren Einrichtung des Museumsgebäudes notwendig sein würden und

daß es mißlich sein würde, wenn sich später herausstellen sollte, daß außer

der aufgenommenen Summe noch etwas fehle. Es wurde dem Vor¬

stande das Vertrauen entgegengebracht, daß er auf das Darlehn nicht

mehr entnehmen werde, als wirklich notwendig sei. Die Schuld- und

Pfandverschreibung für die Sparkasse über 30 000 Mk. ist am 31. Mai

1910 ausgestellt und am 9. Juni 1910 in das Grundbuch eingetragen

worden. Die Stadt Witten hat für ihre Straßenbaukostenforderung von

3895,50 Mk. der Sparkassenhppothek den Vorrang eingeräumt. Bis jetzt

sind 15 000 Mark auf das Darlehn von der Sparkasse entnommen und

an die Firma Lünenbürger K Franzen auf deren Bauforderung abge¬

tragen.

Der Vorstand ist damit beschäftigt, bis zur Deckung des Kapitals

zur Aufbringung der Zinsen freiwillige Beiträge zu sammeln.

3. Der Magistrat sprach in seinem Schreiben vom 18. Mai 1910

J.-Nr. 1796 IVb den Wunsch aus, der Stadt für Volkslesehalle und Volks¬

bücherei außer den vertraglich zur Verfügung gestellten Räumen von

90 Quadratmetern noch weitere daran anschließende 20 Quadratmeter

ohne jede andere Verpflichtung, als den Raum zu asphaltieren und mit

Beleuchtung zu versehen, unentgeltlich zu Bibliothekszwecken zur Verfü¬

gung zu stellen.

Um die Stadt Witten in die Lage zu bringen, die von ihr erstreb¬

ten Bildungszwecke in dem neuen Museumsgebäude in bester Weise er¬

reichen zu können, hat der Vorstand diesen Wunsch der Stadt erfüllt und

bittet die Generalversammlung um Genehmigung.

4. Der Vorstand des Bildungsvereins machte dem diesseitigen

Vorstande die Mitteilung, daß seine Bücherei, welche demnächst in das

Eigentum der Stadt Witten übergehe, in dem bisherigen Lokale nicht

verbleiben könne und sprach wiederholt den Wunsch aus, das zur ebenen

Erde belegene südwestliche Eckzimmer des Museums-Gebäudes zu Büche-
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reizwecken zunächst zur Unterbringung der jetzt vorhandenen Bücherei
und auch später, wenn diese von der Stadt Witten erworbene Bücherei
an dieselbe übergegangen, für die dann neu entstehende Bücherei des
Bildungsvereins mieten zu können. Der diesseitige Vorstand stand die¬
sem Vorhaben sympathisch gegenüber, mußte aber berücksichtigen, daß
der Umzug mit dem Museum in das neue Museumsgebäude noch nicht
stattgefunden habe und daß noch nicht zu übersehen sei, welche Räum¬
lichkeiten der diesseitige Verein für sein Museum selbst gebrauchen werde.
Es wurde deshalb dem Vorstande des Bildungsvereins anheimgegeben,
sich bis nach dem Umzüge zu gedulden. Dies erwies sich jedoch wegen
Raummangels in dem alten Büchereilokale bald als unmöglich. Um
dem Bildungsverein entgegenzukommen, hat der diesseitige Vorstand
demselben die jederzeit wiederrufliche vergönnungsweise Erlaubnis zur
Aufstellung der Bücherschränke und der sonstigen Utensilien der Bücherei
in dem südwestlichen Eckzimmer zur ebenen Erde des Museumsgebäudes
erteilt und um den Raum auch als Arbeitszimmer des Bibliothekars
brauchbar zu machen, den Heizkörper in diesem Raum verstärken und
einen Linoleumbelag anbringen lassen. Die Stadt Witten hat sodann
den Raum, worin gleichzeitig die Arbeiten für ihre Volksbücherei und
Volkslesehalle ausgeführt werden, mit Gasleitung versehen lassen.

Ein Mietverhältnis mit dem Bildungsverein oder der Stadtge¬
meinde Witten oder mit beiden zugleich in Betreff des mehrerwähnten
Zimmers muß unter Umständen vorbehalten werden, wobei dann auch
die Vergönnungszeit zu berücksichtigen ist.

5. Für die Einweihung des Museums-Gebäudes hatte der Vor¬
stand nach vielen vorbereitenden Verhandlungen den 19. November 1919
in Aussicht genommen. Es hat sich jedoch herausgestellt, daß dieser Ter¬
min nicht eingehalten werden konnte. In seiner Sitzung vom 2. Novem¬
ber 1910 beschloß der Vorstand, das Museum nicht eher einzuweihen,
bis die ganze Einrichtung desselben vollständig fertig ist, von der Be¬
stimmung eines Termins vorläufig noch abzusehen und das Museum bis
auf Weiteres zu schließen. Für die Einrichtung des Museums ist ein
Ausschuß, bestehend aus den Herren Oberlehrer Kunisch, Karl Franzen,
Gustav Brinkmann, Moritz Hanf und Aug. Pott mit dem Auftrage ein¬
gefetzt, die Einrichtung endgültig zu treffen.

6. Der bisherige Museumsverwalter Herr Oberlehrer Or. W.
Berkermann hat mit dem 1. Oktober 1910 Witten verlassen und ist als
Kreisschulinspektor nach Tecklenburg berufen worden. Der Vorstand
wählte am 27. September 1910 den Herrn Oberlehrer Hermann Kunisch
in Witten für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
einstimmig zum Museumsverwalter. Herr Kunisch hat die Wahl ange¬
nommen und sich den Angelegenheiten des Märkischen Museums mit
Lust und Liebe gewidmet. In der kurzen Zeit seiner Amtstätigkeit hat
er die Ueberführung des Museums aus der alten Mädchenschule an der
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Hauptstraße in das Museumsgebäude an der Blücherstraße bewerkstel¬
ligt und ist jetzt mit großem Fleiße mit der Einrichtung und Neuordnung
des Museums beschäftigt. Der Vorstand empfiehlt der Generalversamm¬
lung, den Herrn Oberlehrer Kunisch heute definitiv zum Verwalter des
Märkischen Museums zu wählen.

7. Zum Kastellan des Museumsgebäudes wählte der Vorstand
am 13. April 1910 den Gärtner Herrn Walter Stock in Witten, welcher
am 1. Juni d. Js. mit seiner Familie in die Kastellanswohnung eingezo¬
gen ist. Derselbe ist mit den §§ 1, 2, 3 und 4 des zwischen der Stadt
Witten und unserem Verein in betreff der Volkslesehalle und der Volks¬
bibliothek bestehenden Vertrages bekannt gemacht und hat sich vertraglich
verpflichtet, die dem Kastellan nach diesen Bestimmungen obliegenden
Verpflichtungen gewissenhaft und prompt zu erfüllen.

8. Als s. Z. die Grundstücke von Herrn Landwirt Aug. Krumme
angekauft und ein an die verlängerte Schulstraße grenzender Teil davon
an Herrn Fabrikbesitzer Friedrich Lohmann weiterverkauft wurde, behielt
sich der Verein für das ihm verbleibende Grundstück ein Wegerecht zum
Gehen und zum Fahren nach der verlängerten Schulstraße zu vor, wel¬
ches Recht auf die vou Herrn Lohmann erworbene Teil-Parzelle zum
Grundbuche eingetragen wurde. Der Verein hat sein Grundstück bebaut
und dieses Gebäude, wie auch das hinter demselben dem Verein verblie¬
bene Gartengrundstück hat von der Blücherstraße her zwei fahrbare Zu¬
gänge, so daß eine Zufuhr von der verlängerten Schulstraße her, etwa bei
der Bebaung des Hinterlandes, kein Bedürfnis für den Verein mehr ist
und wegen der inmittelst erfolgten Höherlegung der verlängerten Schul¬
straße auch kaum noch möglich sein würde. Herr Friedrich Lohmann hat
seine Besitzung verkauft und an den Verein das Ersuchen gerichtet, die
Wegegerechtigkeit im Grundbuche löschen zu lassen.

Der Vorstand hielt die Wegegerechtigkeit nicht mehr für notwen¬
dig und empfahl der außerordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai
1919 in die Löschung zu willigen, was einstimmig beschlossen wurde. Die
Löschung ist erfolgt.

9. Unterm 31. August 1919 richtete der Vorstand an Magistrat
und Stadtverordneten-Versammlung zu Witten die Bitte, die zu 3729,93
Mark veranschlagten Kosten für die Einfriedigung des Museumsgrund¬
stückes und für die gärtnerische Anlage vor und neben dem Mu¬
seumsgebäude übernehmen zu wollen. Nach erfolgter Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung antwortete der Magistrat unterm 1. No¬
vember 1919 N.-Nr. 4879 1, daß die städtischen Körperschaften nicht
abgeneigt seien, die Kosten der Einfriedigung des neuen Museumsgebäu¬
des an der Blücherstrahe zu übernehmen, wenn hinsichtlich der Art der
Einfriedigung eine Verständigung zwischen dem Vereine und dem Magi¬
strat erzielt werde. Es werde deshalb anheimgegeben, dieserhalb mit dem
Herrn Stadtbaurat Schubert in Verbindung zu treten, der bezügliche
Verhandlungen für den Magistrat mit dem Vorstande führen werde.
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Für die Pflasterung des Einganges zum Gebäude werde die

Stadt einen Betrag bis zu 216 Mark zur Verfügung stellen in der Weise,

daß etwaige Mehrausgaben dem Vereine zur Last fielen, Minderaus¬

gaben aber von der genannten Summe in Abzug gebracht würden.

Die diesseits auf 1676 Mark veranschlagten gärtnerischen Anla¬

gen beabsichtige der Magistrat auf Kosten der Stadt durch den Stadt¬

gärtner zur Ausführung bringen zu lassen. Hinsichtlich der Art der Aus¬

führung hätten die städtischen Körperschaften zur Bedingung gemacht, daß

durch Anpflanzung größerer Bäume und nötigenfalls durch Spalier¬

pflanzen der Hintere architektonisch nicht ausgebildete Teil des Gebäudes

nach Möglichkeit verdeckt werden müsse.

Ueber diese Fragen hat eine eingehende Verhandlung mit dem

Stadtbauamt stattgefunden, wobei eine vollständige Einigung erzielt

worden ist. Die Arbeiten zu den verschiedenen Anlagen sind im Gange.

16. Die ordentliche Generalversammlung fand am Sonntag, den

12. Dezember 1969 zu Witten im Hotel zum Adler statt. Dieselbe nahm

die Geschäfts- und Rechnungsberichte entgegen und erledigte die ihr satz¬

ungsgemäß obliegenden geschäftlichen Angelegenheiten. Nach der von

dem Kassenführer, Herrn Sparkassen-Direktor Kettler, gelegten Rech¬

nungsablage betrug:

die Einnahme 3236,63 M

die Ausgabe 3232,33 „

Kassenbestand 3,76 M

Die Versammlung beauftragte die Herren W. Stute, Carl Hirsch

und Ewald Friemann mit der Prüfung der Rechnung. Dieselbe wurde

in Einnahme und Ausgabe mit den Belägen übereinstimmend und rech¬

nerisch richtig befunden. Auf Antrag des Herrn Stute namens der Rech¬

nungsprüfer wurde dem Herrn Kassenführer für das Rechnungswesen

für 1968/69 die Entlastung erteilt.

Nach dem Turnus schieden mit Ende des Geschäftsjahres 1968/69

aus dem Vorstande die Herren!

1. Arzt vn. meck. Karl Faber in Bochum,

2. Fabrikbesitzer Hermann Franken in Schalke,

3. Amtmann a. D. Fritz Frieg in Krukel,

4. Königlicher Landrat Gerstein in Bochum,

5. Ehrenamtmann Meesmann in Herbede,

6. 6. Fabrikbesitzer Friedrich Soeding in Witten,

7. Fabrikdirektor Diedrich Friemann in Witten.

Sämtliche ausscheidende Mitglieder wurden wiedergewählt.

Ein Haushaltungsvoranschlag für 1969/16 ließ sich nicht aufstellen,

weil nicht vorauszusehen war, wann das Museum fertig sei und der alte

Vertrag mit der Stadt Witten bezüglich der alten Mädchenschule aushöre

und der neue Vertrag mit der Stadt Witten bezüglich der Volks-
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lesehalle und Volksbibliothek beziehungsweise die Verpflichtung zur Zah¬
lung der vereinbarten jährlichen Entschädigung von 3000 Mark seitens
der Stadt an den Verein in Kraft treten werde. Die Generalversamm¬
lung beschloß deshalb, den Vorstand zu beauftragen, den Haushalt für
das Jahr 1909/10 den sich ergebenden Verhältnissen entsprechend zu
führen.

11. Am Sonntag, den 8. Mai 1910, fand in Witten im Hotel zum
Adler eine außerordentliche Generalversammlung statt, welche die Dar-
lehnsangelegenheit und die Löschung der auf dem Lohmannschen Grund¬
stücke eingetragenen Wegegerechtigkeit, wie oben mitgeteilt, erledigte.

12. Am 10. Oktober 1910 verstarb der Geheime Sanitätsrat vn.
meö. Gottfried Gordes in Witten. Derselbe hat von der Gründung des
Vereins an stets reges Interesse für die Bestrebungen des Vereins an den
Tag gelegt und war seit 1. Dezember 1889 Mitglied des Vorstandes.
Ohne dringende Abhaltung, die er stets in einem Entschuldigungsschrei¬
ben motivierte, versäumte er keine Vorstands-Sitzung, er gehörte zu den
fleißigsten Vorstands-Mitgliedern und nahm an allen, den Verein betref¬
fenden Angelegenheiten lebhaften Anteil.

Der Verein wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

13. Dem Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom
12. Dezember 1909 gemäß ist für 1908/09 wieder ein Jahrbuch durch den
dazu beauftragten Vereinsschriftfllhrer Fr. W. Aug. Pott herausgegeben
und jedem Vereinsmitgliede ein Exemplar des Jahrbuches unentgeltlich
zugestellt worden.

14. An Beihülfen resp. Beiträgen nach Selbsteinschätzung von
Kreisen, Städten und Gemeinden sind dem Vereine gewährt wordern

Vom Landkreis Bochum ... 100 «1t
Dortmund ... SV
Hagen .... 3V „

„ „ Hamm 20 „
Hattingen 20 „

Von der Stadtgemeinde Blankenstein S„ „ „ Hagen IS „
„ „ „ Hattingen . . . . ^ .. .. .. .. . 10 „„ „ „ Herdecke ..... 10 „„ „ „ Lüdenscheid ...... 5 „„ „ „ Schwerte .... S

„ » ,, Wetter 10„ „ „ Witten S00 „
Vom Amt Annen . . .... 10

„ Bochum-Süd .... 20 „
„ Eving . ... 10 „
„ Hordel . . .... 20 „
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Von der Gemeinde Asseln 5 „

Bommern 3 „

Courl 3 „

Derne 19 „

Hacheney-Barop 5 „

Langendreer 19 „

Volmarstein Iii „

Vormholz 5 „

Wanne 19 „

Werne 19 „

Für diese Zuwendungen sprechen wir unfern herzlichen Dank aus.

Den Spendern haben wir unser Jahrbuch unentgeltlich geliefert.

13. Am Schlüsse des Geschäftsjahres 19l)8/l)9 betrug die Zahl der

Mitglieder einschließlich der korporativen Mitglieder 381

Im Berichtsjahre 1999/19 sind ausgetreten, verstorben,

aus der Mark verzogen 12

Bleiben 539

Neueingetreten sind 12

Mitgliederbestand am Schlüsse des Geschäftsjahres 1999/19 551

In den Gemeindevertretungen ist das Interesse für unsere gemein¬

nützigen Bestrebungen stetig gewachsen, wie die Zunahme der Zahl der

korporativen Mitglieder beweist. Wie uns dieses Zeichen des Interesses

mit Dank erfüllt, so ist es unser Wunsch, daß auch die noch fehlenden

Kreise, Städte und Gemeinden der Grafschaft Mark unserem Vereine als

korporative Mitglieder mit einem auf Selbsteinschätzung beruhenden jähr¬

lichen Beitrage sich anschließen möchten, wodurch wir in der Erreichung

unserer Vereinszwecke wesentlich gefördert würden, während das uns zu

bringende Opfer nur gering sein und den Gemeinde-Haushalt kaum be¬

einflussen würde. An die noch fehlenden Kreise, Städte und Gemeinden

richten wir deshalb die herzliche Bitte, unsrem Wunsche willfahren zu
wollen.



2^- Jahresbericht
über den

^taud des Märkischen Museums.
von dem Verwalter Oberlehrer Ztuniscb.

Am 12. Dezember 1999 war der Bestand 5261 Nummern, abge¬

schätzt auf 36 290,00 Mark.

Derselbe hat sich bis zum Oktober 1910 vermehrt um 81 Num¬

mern, betrug also damals 5343 Nummern, abgeschätzt auf 36 400,00 Mk.

Der Bericht über den Stand des Märkischen Museums von Okto¬

ber 1910 an wird im nächsten Jahresbericht zugleich mit dem über die

Einrichtung des neuen Museumsgebäudes erfolgen.



Zludien ^ur Entwicklung
6er Lrbentage un6 6er 5lmkverfa88ung

in Lleve-Nark»

Lin Leiirag zur Cescdicdte cier Zelbswerivctltung.

von Karl Lictitkarät, Mülbeim-Vubr.

n o r w c> r f.

Die folgende Vorstellung versuäü ein IZilcl von clen lokal-ackiiinistra-

tioen Linricktungen cier westlickcn kesitzungen ües preuiziscken Ltaates,

speziell von Lleve-Mark zu geben. Die lokale wie clie stäncliscbe Ver¬

fassung clieser Länäer ist ein Lebiet, auf clem Sick grobe Meinungsver-

sckiecienkeiten uncl Legensätze üer Lorscker offenbaren. Diese begannen

bauptsäcklick mit clem wiäersprucke L. v. Meiers gegen clie Dnsickten
IL. Lebmanns von clem Derbältnisse Zteins zur kranzösiscken Devolution.

Das lDerk v. Meiers, mit clem cier Ltreit einsetzte sLranzösiscke Liuiiüsse

auf äie Ltaats- unä Decktsentwiäclung Dreukens im 19. Dabrbunclert, 2. Lcl.'

Dreuken uncl clie kranzösiscke Devolution) bilclet eine fortlaukenäe Dolemik

gegen Lebmann, ckr clen „Dreubiscken Dabrbückern" )Maibekt l 998: „Dreuken

uncl clie kranzösiscke Revolution") nabm clieser ciann clazu Ltellung. lbm
säilob sick Delbrück an im Dezemberbeft äerselben Zeitsckrikt. Line aus-

gleickencle, aber äock selbstänckge Ltellung nabm Hintze in seiner mit

Duellenstücken ciurckwirkten Despreckung äes Meierscken Werkes ein

sLorsckungcn zur Dranclenburgiscken uncl Dreukiscken Eesckiärte, 21. Dcl. >998.)

Die Hinneigung Hintzes zu cier Meierscken Dnsickt ist um so sckwer-

wiegcncler, als er krüber Lebmann viel mebr zugestimmt batte. Zu clen

Dukerungen uncl Angriffen Lckmanns uncl Delbrücks in clen Zabrbückern

nabm v. Meier ciann nock selbst clas wort, gegenüber Lebmann in cier

Ltreitsckrjft: „Der Minister v. Ltein, äie kranzösiscke Revolution uncl cler
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prcubiscke Ddel >908", gegenüber Delbrück in clen Lorsckungen zur lZranden-
burgiscken und prcubiscken Lesckickte, Dd. 21, >908, Z. 293. („Delbrück
über Lebmanns 8tein".j

was bilclele clen Kern clieser „wilden Polemik"? (Delbrücks in cler

Hauptsacke mar der Dngrikk v. Weiers ein widerspruck gegen ciie Dnsickt

Lebmanns von cler Deeinklussung Lteins clurck die kranzösiscke Revolution,
von clem verbältnis zwiscken ciem alten uud cieni neuen preuken uncl clen

ciamit zusammenbängenden Drsacken cler Katastropbe von 1806, ciie kein

Zeicken eines moralisck'politiscken Niedergangs, sonclern lediglick eine

Wirkung cler bestellenden wacktverbältnisse, der irrigen Politik uncl cler

kalscken militäriscken Pübrung gewesen sei. Die Kekorm sei als ein Werk cler

Regierung, nickt des Volkes zu betrackten gewesen. Ls könne auck vor >806

im allgemeinen eine aussteigende Entwicklung konstatiert werden, lln seiner

Erwiderung wirkt Lebmann v. Weier wibverständnis vor und verweist darauf,

klar ausgesprocken zu baben, datz Ltein ein abgesagter Legner der De-

voluiion gewesen sei, aber dock von ibren kdeen und ibrer Praxis sick
babe beeinflussen lassen.

Hintze suckt die Witte zu ballen zwiscken den streitenden. Entgegen

der Lebmannscken Dnsickt verwirkt er, dak derselbe den „Kern der Deform

von >803" in einer Dackabmung der französiscken Devolution erblicke.

Dock wabrt sick Hintze seinen selbständigen Ltandpunkt, indem er eine

aufsteigende politiscke Entwicklung und eine so weitgebende Verwerfung

des französiscken Linklusses auf Ztein, wie Weier bebauptet, nickt annimmt.

Zugleick entbüllt er die tieferen Drsacken des Ztreites der beiden Dutoren,

von denen der eine ein Derkassungsbistoriker j„Lntwicklzmgstbeorie"j, der

andere ein Diograpb („Katastropbentbeorie") ist. Line Kritik fand Hintze

bei Delbrück, der ebenso, wie es von Lebmann mit v. Weier gesckeben,

ibm vorwarf, dab er die lZeeinklussung, die Ltein von den Lranzosen

erkabren, viel prinzipieller gekakt kälte, als Lebmann.
Wiks engste Köngen mit diesem Hauptproblem die bier nock mekr

interessierenden Linzelfragen zusammen. Die Legensätze spitzen sick be-
sonders zu den Dntitbesen eines gernraniscke!r Ztaatsideals und der Ideen
von >789 zu. Das mutzte natürlick auf die Deste jenes Ideals: Ztände,
ostkriesiscke Verfassung, Lrbenlage usw. und eine sebr versckiedenartige
Dewertung dieser Linricktungcn des Westens der preukiscken wonarckie
kübrcn. Dber ebenso wie man sick unter dem Degrikk des gcrmanisckcn
Ztaatsideals wenig vorstellen kann, so sind auck die übrigen Dinge, und
Zwar je mebr sie sick der lokalen Verfassung näbern, um so mebr unserer
Kenntnis entzogen. Dab es bei einer solcken Zacklage not tut, die oft nock
roben Hausteine des ganzen Lebäudes einmal näber ins Duge zu fasse»,
wird wobt nickt zu verkennen sein. DIs eines der Lundamente in dem



Zclealen Doclen, auf clem clas ganze Kekormwerk berubt, ist cler Degrisk

,Lrbentag" zu betrackten, cler zugleick einen Ausblick auf clie altgermaniscke

Umterverkassung unc! clas altcleutscke Ztaatsicleal bietet, Die Krage :

,,Kntsprack clas Zclealbilcl Lteins von clen Krbentagen cler wirklickkeit?"

möge im kolgenclen untersuärt werclen.

Her Lang cler Untersuckung ist ckeser: Zu Dnkang ist es nötig, einen

Dualismus von Krbentagen sckark ins Duge zu fassen, wenn es gelingen

wircl, cliese Lckeiciung clurckzufübren, so clark es anclerseits nickt Uberrascken,

clak am Lckluk cler Untersuckung ein sckeinbar entgegengesetztes Resultat

zu läge tritt. Zur Darstellung cler ganzen Organisation client ein Duerscknitt

am Unkang cles 18. Oabrbunclerts, cler über: I. Ort, Zeit uncl Derukung cles

Krbentages, 2. seine witglieclsckaft uncl clie Drt cler Descklukkassung, 3. äas
Kessort uncl 4. über clie Punktionen cler Kommunal- uncl Ltaatsbeamten

unterrickten soll. Dm neben clem äuberen Leküge auck clas innere Letriebe

kennen zu lernen, folgt ein Ubscknitt, in clem sick besonclers clie Kämpfe

Zwiscken lanclesberrlicken Deamten uncl Dclel wieclerspiegeln. Dabei mackt

sick clas lZeclürknis gsltencl, Ursprung uncl Wesen cler clie Umtsverkassung

clurckbreckenclen Ouriscliktionen kennen zu lernen. Lei Detracktung cler De-

wobner cles Hauses gebt Hancl in Hancl clie Korsckung nack clem Ursprung

ciesselben. Lo sckliebt sick an clie Detracktung cles Krbentages ein Klick

auf clie Kntstekung cler Ümter. Ks wircl siär clabei zeigen, clak clie Der-

fassung cler grökten nncl becleutenclste>c Dmter tgpisck geworclen ist kür clie

Klmtsverkassung cles ganzen Herzogtums, clak clie Derkassung selbst aber

ibren Ursprung in cler alten freien Deickgenossensckalt kinclet, cke ibrerseits

wiccier mit cker attgermaniscken IKarkenverkassung viele äbnlicke Züge

aufweist. Der weg kübrt weiter zu cler Krage nack clem Derbältnis von

Dmt-Kirckspiel-Dauersckakt, Umt-Kreis; Umt-Ltaat zueinancler, um sckliek-

tick wiecler am Ausgangspunkt nnt cler Deaniwortung cler zu Unfang

gestellten Kernfrage zu müncien.



Einleitung.

Legriff: „Lrbentog".

^um Uerstänclnis lies Uegrisss „Krbentag" ist zunäckst clas wort ins

Uuge zu fassen, „Krbe" becieutet nack Lrinun ailes an beweglickeni nnci

unbeweglickem öut, clas ein »erstorbener c!em Lebenden binterlädt. „Krbe"

in ciiesem Linne bilclet nickt clen ersten IZestanäteil cles Wortes „Krbentag".

Ks ist vielmebr eine zweiiacke IZecleutung aon „Krbe" zu untersckeiclen.

Lcklecktbin bezeicknet es clen Lrunäbesitz in jecler erblicken Korm

als Legensatz zur Kabrbabe, clann aber auck clas Eigentum, clas zugleick

„Krbe" geuanut werclen clarf, weil eine seiner ckarakteristiscken Kigeii-

sckakten clie »ererblickkeit ist. „Krbe" im letzteren Linne (bonum proprio-

tarium) stebt im Legensatze zu „Krbe" im Linne von berectit-rs ocler

bonum bereciiwrium. Nie öesitzer eines „Krbes" mit Kigentumsreckten

waren cke „Le- ocler Neerbten" in clcr ursprünglickcn IZecieutung.

Zfeuei-Lrdentuge unci Heicli-Lrdeniclge.

Nie Konvention clieser Leerbten bilciete clen Krbentag. Ks wäre aber

falsck, würcle man, wie es bisber gesckeben ist, einkack mit clem IZegrilf

Krbentag operieren, obne zuvor eine sckarke Untersckeiclung zu mackcn.

Ks lassen Sick cleutlick zwei Urten von Krbentagen untersckeicle!i: cler

Neickerbentag, fbei Lcotli 1643 offiziell Lckau-Krbentag genannt) unci äer

Lteuer-Krbentag, offiziell Units- ocler Krbentag, welck letzterer Uusciruck

aber in clen (Zesetzen erst 1683 zum erslenmale gebrauckt wircl. Nab

beiäe Urten von Krbentagen voilstänclig versckiecienen Lbaraktcr tragen,

sowobl bi!isicktlick cles Lebiets- uncl Uersonenkreises unci cler Uukgaben als

auck cler Zwangsmittel, möge bewiesen werclen.

Ncr Lteuererbentag umlädt clas Lebiet eines Umtes unci zwar nickt

nur clie Uealiiäten, sonäern auck äe» Uerso>ienkreis äes Territoriums, beicle
nur auf Lruncl ibres »orbancienseins im Unitsbezirk.

Ner Lckau-Krbentag ist nickt an clie Umtsgrenzen gebuncien. Übnlick

wie nock beuizutage, wo clie einzelnen Uörler Lckauen bilclen können, war

es sckon im 18. Habrbunclert. llock kann man rubig 266 ckibre zurück-

greisen, um zu konstatieren, clab siäi clie Lezirke beicler Institutionen nickt

äeckten. Ks gab Lckauen, äeren öebiet keinen Umtsbezirk biläete, so

z. U. clie Hütbumsckc, äie Obermörmpter unci clie »inenscke LäiauU. Leibst

I Lt.-^.. Düss. »I^ve-N-irlc. XII. 23, 24.
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einzelne Ltädle ltonnten Lckaubezirke kür sick bilden, 2. IZ. Lrietkausen,

gemäb der Veickordnung von IS7S, wo es keibt: „Vieweilen aber cin allen

örtern sommige roeden dgks up sleclen, kerspeln oder burgsckaften gelegt

sgn, werden dieselben in dieser ordnung bekeeret gekalden". Andrerseits

konnten auck Ltädte unter eine Lckau fallen; so gekörte ciie Ltadt Lleve

unter ciie cleverkamiscke Lckau h, ciie Ltadt Lmmerick unter clie ketterscke.

Nickt einmal ciie Landesgrenze konnte dem wacktbereick cles Verbandes

Linkalt gebieten. 5>m 23. September 1S7S besckwerten sick ciie „gemeinen

Lrben in heiter"'), dak in cler neuen Veickordnung ciie Lergiscken ansgelassen

worden wären, „ciie jecie igt in clem ketterscken Lerickt als in clen Lmbrick-

scken ein guit ante!» cler clicken uncierkalclen kebben, wie ciie vergiscken

clan oick sick tko mermalen erboclen, so ein bestenclige vickordnung upgerickt

mukte werclen, nock tko doen cur tko uncierkalclen". Vem wunscke der

Leerbten wircl clenn auck in § 10 cler Veickordnung gewilikakrt ^). Auck

tinclen Sick sckon krük ciie Neigungen zur Zersplitterung cler Lckauen. wenn

ciie beiclen vlöcke cler cleoerkamscke>r Lckau zusammengeken sollen, beclark

es meist eines besonderen Vertrages. Auck innerkalb cler vlocks selbst

gibt es widerspenstige, wie die IZewokner von Huisberden, die zur Auf-

mackung des Veicks zu Iii! nickt mitkelken wollen, da sie wegen ikrer

besonderen Lage von der Veickerkökung nur Lckaden kaben^). wenn nun

wirklick leite der alten Lckauen sick loslösen und von dem Amtskomplex

immer mekr abweickende IZezirke bilden, so siekt man anderseits käufig

Kombinationen von vielen Lckauen in der Lekakr. Der Lckaubezirk war

ebenso leickt einer Verengung wie einer Lrweiterung fäkig.

Abgeseken von diesem IZeweise tritt die versckiedenkeit besonders an

den vrgcmen der beiden kcstitutionen kervor. weder in den Leamten, nock

in den velugnissen und lagungszeiten stimmen die beiden Lrbentage

überein. was zunäckst den Vorsitz angebt, so soll nickt geleugnet werde»,

dab in einzelnen Kälten der Vrost zugleick Veickgräk war, z. v. in der

Lgmers, in Lmbrick und hugssen, die in der verson des von wittenkorst

einen gemeinsamen Vrosten und Veickgräsen kaltem'). Vak aber der Kegel

h Dkd. XII. 1714: „ . . dnss das Oisvsrknmsoks Dsiok^vsssn dsr Ltndt

Dtcvs niokt nngskt, sondern selkigss nntsr die Visvsrknmsoks Dsioksoknn gekört"
Dbd. XII. 22. Oker und Xisdsrksttersoko Loksn.

Dbd. XII. 22. „ Dsrkntvsn dnnn die Dsrgisoken altstit einen ksimrnidt
in dsses Dxelcs sokonc? mit nn tostellsn kebben . . . kergisoke gsorlts )sdsr tit
mit dnrk^ kssokeiden werden und ersok^nsn sntten.

Xbd. XII. 22. „nts dndnrek iknsn dnt wntsr . . . np den knt? gs-
drangen ". IZKsnso (junlbnrg nnd Unssstt: 1716 „dnss die Veerkten ^jsdsr in
ikrem Distrikts die Deioks nnd Dümms ün inneksn vorpktiektst cvnrsn" nnd

dnss „unsere xrsdin extrn kmites des Leknndsiokss" Ingen.

"j Dbd. Oomnnsnsneksn: Xr. 84 bis vol. I.



nack die Amter getrennt waren, zeigt cleutlick cke Dcidiordncuig von IS75:

§ 3 uncl § 31. § 3 bcricktet über die wabl clcs Deidrgräfeu. Lie sott

clurck cke gemeinen Lrbeu nack Ltimmcumebrbeit erfolgen unci durdi clen

Amtmann anstelle des bürsten bestätigt werclen. In § 31 ist von clen

pxekutions-pslickten cles Deickgräken die Kede. ps beißt clort, daß, „wo

nötig der Amtmann ibm clarin cke Hand zu leisten sckulclig ist", piuer

Personalunion, wie sie bei clen clrei genannten Ämtern erwäbnt wircl, stebt

ja bei cler sonstigen vollstäncligen Letrenntbeit nickts im Wege, weder

der Deidrrezeptor nock cler Oeickbote ocler cler Deicksckreiber batten als

solcke etwas mit dem Amtserbeutag zu sckafken. wenn eine Personalunion

eintrat, so wurde clas ausclrücklick bervorgeboben

Die einzige Aufgabe cles Deick-Prbentages, nack der Sick auck clie

einseitige räumlicke Begrenzung ricktet, ist clie Regelung cler Wasser- und

lleickverbälinisse. weil die ganze Institution nur für einen Einzelfall zu-

gesdmitten ist, so stellt sie einen Zweckoerband dar. Demgegenüber besitzt

der Amts- oder Zrbentag eine PUlle von Aufgaben, die sick organisck nock

vermebren lassen, sei es, das; er aus eigener Kraft neue Lemeinzwecke

entwickelt, die natürlick der obrigkeitlicken Lenebmigung bedürfen, sei es,

clab er dem Ltaate die eine oder die andere Aufgabe abnimmt, voraus-

gesetzt, dab LIeickbeit der Interessen vorwaltet.

Pin wesentlicker Untersckied liegt auck in den Zwangsbekugnisscu

beider Institutionen. Das Amt bildet, wie nackgewiesen werden wird, eine

Kommunalkörpersckaft. Als solcke bat es den Ltaatsaufgaben äbnlicke

Aufgaben zu erfüllen. Line Ltrafgcwalt bat Zwar der Deickerbentag, bezw.

der Deickgräf audi, aber nur mit Dezug auf den einen zu erfüllenden Zweck.

Audi kann der örtlicke Leltungsbereidr je nack den Umständen durckbrocken

werden^).

Audi der Umstand, dab der Deick-Prbentag nickt regelmäßig gebalten

wurde, spridrt für einen Zweckverband, Zndlick gebt die Initiative zur

A Dbd, XII. 1711 Litte des Usriebts- uncl ^.mtsscbrsibsrs (lessltscbap
um die vacants Deicksckrsibsrstelts. Lr betont, dass sieb das ^.mt, „gut com-

binisren tasst, I». mc Dero Interesse gersicksn vürds, veit ein Icgl. beeidigter
Leamtor, vetcksr Dero Najestat Interesse ^ugleicb in alten Vorladen mit bs-
sorgen kann.

2) Dandgericbtsbibliotksk Olsve: IVarbs^sn, das unter das ^.mt Otever-

kam gebort, bssass sokon 1313 einen „-mit d/c^ und einen „n^eäilcs". Wegen
seiner Londersteltung babsn cke össrbten sieb auk eigene paust geeinigt uncl

eins besonders Deicbordnung gesckaüen. fokns Dutum). In der Umleitung

dieser 35 Grübet sntbaltsnden Ordnung begründen die Beerbten ibr Vorgeben
damit, dass ibrs Uändersien ^viscben dem Lbsin und dem alten Ubein vis

sine Insel gelegen seien und „dst man . . . unseres gn. II. gem. Hackordnung
durcbuit niet gebruikeu Iran".
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ilbbaltung clor Vcicli-Lrbentage von clen Leerbten aus, wäkrenä clen ilmis-

ei benlag clor Lanäesfürst aussciweibtv.

wenn nnn anäi clie pbgsisclien Iräger cies Lemeinwillens bei beiden

bentagen ott dieselben sind, so muk man ikre ssunktionen wobl unter-
scbeiden. 1688 stellte das 5lmt Detter dem dnnker von I?oeu eine Steuer-

exeinption aus. l^ür eine slnleibe von 1696 111°. wird dieser von allen

ttmtsabgaben „aukerkalb allen lZeiclr- und ^rbengeldern" betreib), was

nun die lZerükrungspunkte beider Lrbentage angebt, so wissen wir nur,

dak 1752 an die Scbau-Lrbentage die Weisung ergebt, nad? dem Muster

der 5>mtstage einen Mnnabme- und Dusgabeetat ?u formieren. Ls so»

aucl, der Lcbau-Lrbentag bei Lelegenbeit der ktmtstage abgebalten werden,

damit der Vepartementsrat bei beiden die kedmungen abnebmcn bann, von

einer öcmeinsamkeit der Verbandlungen ist naiiirlidr aucii liier nid» die kfecle.

Ls ergeben sidr zwisdien den beiden ^rbentagen grobe vntersdnede-

Der eine ist das Vrgan eines Zwedwerbandes; der andere repräsentiert

einen wirklicben vrganismus, eine »ommunallwrpcrscbakt^.

Lt-il. Düss. XII 1632: „Xacbdsiu )äbrlick oin Ilrbontag ZU Olever-

bam gsbalten rvsrden sollte und im vorigen >Iabr Irsing Agenden ge>vesen,

derowegsn zu Dürbonrmung der Xastsn nicbt gesobeksn, babsn itzo äis Dexu-
tierten der Olovsrbamsoben Sobau diontiok sraebtot, dass dsr lilrbentag seinen

I'ortgang baden inögtv".
rlbsokrikt ans dorn Düster ^.rokiv, )etzt In Düsssldorf: I >iese Dxomp-

tion rvs.r 1t desbalb nickt möglieb, weit Steusrerbsntag und Dsicberbentag sieb

niebt deckten, 2) ivOl die Deickgelder ein Onus reale, die Steuer aber zumeist

oin Onus personale var. Denn nack K 51 der Deicbordnung von 1575 soll
die Setzung" rnit rat und bswilligung gemeiner erben und up der morgen

talen, dariuit die gliebbsit darinne gekalden" gescksbsn. Ois Steuer dagegen
ivar gerade in ibrsnr Ursprung von Oevvinn und Oevverbs erbobsn wordcn.
Bs ist dies ein »euer tislgreilsnder llntsrsckisd.

3) Bei dieser Saeklago ist zu verwundern, dass Debmann in seiner
Sebilderung der Drbentage (Stein I) denselben Ilätigbsiton von den beiden

sokarlgssllkisdsnen Instituten beilegen bann. Sämtlicbe von Debmann dort
angegebenen Deicbaulgaben kommen dem Stsnererbentag niekt zu. Oass
Debmann bei seiner Xlrosszügigk sit dsnnoek et^vas Riektiges intuitiv erlasst

bat, darüber später. L.ucb venu man die ^.uslubrungsn .Ilgens (Deutscbs
Ditsraturzeltg. 1916 X. 9) liest, bat man den Eindruck, als ob selbst diesem

trelkliebsn Xennor der olevlsebsn Vsrbältnisss )ens Veinvsckslung unterlaufen

sei. Demgegenüber sei ksstgsstsllt, dass selbst^ wo der Drost zuglsicb Deicb-
gräk war, die beiden Drbentage streng gssokisden waren. (Vgl. Dimers, lilm»
brick, Duz'ssen).

Xuck Dötzcb, der sieb nur allgoinsin über die Drbentags ausspriobt,

sobeint von )ener irrtiunliobsn Identität der beiden IZrbontago auszugeben, da
er annimmt, das« eins Bevorzugung des Xdels aul dem Stsusr-Ilrbentag ikm
auob das Dslt in Deleb- und IVasssrsacken in die Hand drücken würde

(D. und X. Va. 8. 229.)



I. Abschnitt.

Organisation cler ^rdentage.

Zeit, Ort unä Lerufung.

Las ganze Herzogtum Lleve war in 29 Lmter unä 3S Hurisctikiionen

eingeteilt, deren Oerfassung sich cier ktmtsverkassung sebr näberte'). Nie

örakschakt Mark zäblte 13 Lmter unct Jurisdiktionen. dede dieser örtlidien

Interessengruppen übertrug ibre Nmtskunktion einer Lemeindeversammlung,

ciem sdwn erwäbnten Lmts- ocler Lrbentage-).

Meist zerfallen die Nmter in Kirchspiele uncl cliese wiecler in Lauer-

schatten, Ls können auch einzelne Lauerschaften neben clen Kirchspielen

clirekt unter ciem Nmte rangieren'). Lab in cien Kirchspielen als allgewurzelte

Einrichtungen auch Kirchspielstage besteken, ctie cler Staat in seinen Oer-

orcinungen aber vollständig unberücksichtigt labt und bei seinem Streben

nach Zentralisation zu verdrängen bestrebt ist, ist noch nachzuweisen,

Linen ganz anctern Lbarakter als che clevischen Kirchspielstage tragen

clie märkischen in cien groben ftmtern KItena, Wetter, Oamm, Lochum,

Onna^). Lie Kirchspiele clieser Lmter baben cien Umfang von clevischen

Ümtern uncl kübren einen yausbalt wie ciiese, Zn cien von ciem (Zebeimen

^1 Stadtaroüiv Drnrnsriek, V, 43. 9laussnd?ettsl ds8 Der^o^turns Oleve
1389, 1687, Das dort vgr^slvbnsts Dristüaussn var naek dem lZgriokt des

Riobters von (llsvsrüain 1659 sobon in ,,(lratt eins8 darüber spoe. um 14, duni
.tunkst AUädiAst erteilten Patents oonzbiniert vorden",

2) Lei dorn vorlisAendsn Versnobe einer DarstsllunA der DrgÄnisation
der Drbsnta^s lisvon üunäobst ctis Vsrkältnisss des 18. dabrbundsrts ^uArunde,
^vobsi naturliob im Danke der LetraobtunA auob die krüksro kistorisoks IZnt-

vielclunzr bsruebsioktiAd vird. Die Din^elbsitsn der ^.mtsverkassunA sollen ^u-
oäokst an dem ^.mtö tüievsrbain naekZevrisssn Vörden,

Nanobes tlrnt werkle! nur in lZausrsobaktsn, tZ, Lisliok (— 15 Lauer-
sobaktsn), Die lZssisdelunA var eins sebr vsrsobiedsns, doob valtstsn in den
grossen rlerntern die verstreuten Döks und die lZausrnsobakten vor.

DaZerbuok des LiiieZsrats Sokrnsttau: Das ^. int Lookum üsrkällt
^ L. in sin Oder-, Mittel- und Dntsraint:

1. Dberarnt: 2 lvirobspisle, 9 Lausrsokakten.
2. lVlittelarut: 3 „ 12 „
3. Duterarnt! 2 „ 15 „

1722—8459 MorZsn und 6152 Seelen, Später urnkassts das ^lint eine Reibe
ikrn unterstellte durisdibtionsn. Das ^.rnt IVsttsr bestebt aus (lteriobtso, Städten,

lklselcsn, Lirobspislsn und Lauersebaktsn — 5 Ltsriebts, darunter 1 DoMriokt.



Linanzrat Läimaltz eingekoräerten Amtsrechuungen von >727 —> 734 bekinäen

sicki auch che Rechnungen äer Kirchspiele von Altena unä lDelter. IN»

cheseu Kirchspielen Kol es eine besonäere Lewauätnis, inäem clarin auker

clen „oräinären Ambter- unä Kirchspielausschlägen, noch ein allgemeiner

Lrbentag" cles ganzen Amtes gebalten wirä. Zchou aus clen Leriälten ist

zu enlnebmen, clasz clie clem Amte untergebenen Kirchspiele clen vollstänchgen

Amtern glcichgeachtet wurclen, inäem z. L. bei Altena von clen zugebörigen

1 l „ftmbtern ocler Kirärspielen" clie Leäe ist. Loch abweiäienäer sincl clie

Verbältnisse bei clen Amtern Damm, Lochum unci Unna, lbre Lrbentage

weräen lür gewöbnlich „Lanätage" genannt, cla auker clen Kommissarieu

unci Leamten keine „Particulier"-Leerbten zugelassen werclen, sonclern nur

cliejeuigen, welche aclelige Däuser besitzen. Deren sincl an bunciert in clen
cirei Amtern.

Da sie bei cler Cröbe äer Amter mit wagen zu vier bis sechs

Lkeräen Ltunäen weit berkamen, nui sich äen Amtsangelegenbciteu zu

wicimen, so wuchsen clie Kosten äer Lrbentage ins ungebeuerliche. I732A

zablteu Altena 35 Ilr., Wetter 40 Ilr., Damm 60 Hr., Lochum 50 Ilr.,

Anna 60 Ilr. allein an Derzebruugen, clie boben Diäten nicht geachtet. Aus

clen Dammschen Zteuerrecbnungen von 1707—l7>3 ergeben sich jäbrlich

>00 Ilr. Amtslagszebrungeu. Auch bei einer Leibe von cleviscbeu Ämtern

wuräen immer wieäer clie Derzebruugen unci Diäten in Lecbnung gebracht,

obgleich sie bier wie in Mark verboten waren. Die Kriegs- unci Domänen-

Kammer lieb sie passieren unci erklärte, ciak clie aäligen unä geistlichen

Leerbten verlangten entscbääigt zu werclen. im ancleru Lalle würäen sie

sich mit clen „gemeinen Amtssachen zu ibrem Zchaäen tür anclere nicht

mebr abgeben". Licht nur clie innere Derkassung, sonclern auch clie äukere

Erscheinungsform wircl mit grober Fälligkeit kestgebalten. in äer lat batie

sich seit uralter ?eit an äie geselligen Zusammenkünfte eine Lulle von

lokaler lätigkeil unä von Dorteilen geknüpft"). Aber äie Legierung ver-

bietet äie Lelage, besonäers bei Celegenbeit äer Zchöfkenwakl. lbre wolrl-

kabrlspolitik unterstützt äeu Larticuliergeerbten unä Kleinbauer, ganz ab-

^.ut' äie 4 8tüäto vsrtsitsu sieb 4 Ltirobspiets mit, 34 Huuersobuttsu. Hisrsue
ergibt sieb sobvn vorvreg äie Vsrsvbisäonbeit äss inürlcisebsn vom olsvisoks c
^mt. äenes uinKsste 8tSäte, Lteolcsn unä äurisäitctionsu unä nübsrts sieb
äuäurek äern nisäersuebsisoken xvükrenä äsiu Iilsinsrsn oteviseksn ^.mts

nur einige lurisääctionsn unä uueb äisss nur -iura Ivit unterstunäsu.

(Vgl. unten).

A Dt. 8t.-^.. IZsrlio. lit. 35. 8eot. I. X. 2.

Vergt. äus Vertrinlcon äer 8truksn nuek äern 8uokssnspisget, diläe-
biere, Ludtnuvbtsbier, Älittsorninorbisr. Irn Herzogtum 6-stäsrn Kutte äer Drost

nucb vorgonominsnsr Llsriobtstütigbsit eins Xtuki^sit Kr äie Leuinten unä
8eköKen nu geben, (Xieäsrrb. Kssebiebtstr., Xr. t, 1884).



gesellen davon, dak durd, ibre Aeranziebung die wadlt der Ltäude auf

cien Lrbentagen gebrodren werden so».

wenn bei »er lZauerscbakt ein Zusammentreten cler Lesanitbeit nodr

möglicb ist, so verbietet sidi clas sdion beim Kirckspiel von selbsl. Nur

die Leerbten verscnnmeln sidr. Aber audi cliesen isl ein bänkiges lagen bei

einem Kommunalkörper »oberer Ordnung, wie ikn clas Amt darstellt, unmög-

lick. Nur einmal im dabr, regelmäkig im duni oder du» findet der Zrbentag

stall. Abgeseben bieroon gibt es noc» sogenannte Präliminar-Zrbentage»

deren Kosten käukig in den Amtsrecbnnngen z» finden sind. Die monat-

licben Zusammenkünfte zur Aussetzung der sckwediscken wouatsgelder sind

als aukerordentlidie Zrbentage zu betraditen.

was den Ort angebt, so wurde der Zrbentag auf dem Katbause oder

in „loco publica"') abgebalten, damit „ein jeder kinzutreten und die Oer-

fabrung anbören und seben möge", was bier der Lrost vom Amte Loci,-

Lennep bericktet, gcsdiab überall so. 1730 wurde auf Ordre von l?ofe

per Zirkular vom 14. danuar angewiesen, die Zrbentage nickt mebr auf

dem Lande, sondern in der näckslgelegcnen Ztadt abzubalten, um die

Konsrunption daselbst zu beben.

Lie Einladung mukte nacb dem Zteuer-Keglement von 1687 scbriltlicb

gescbeken. Las Zteueraussdireiben erging an die Lrosten. Liese ökkneten

es, später nur mit Zuziebung der Kicbter ^), wogegen die Ltäncie sicb ver-

geblidi wekrten. Lrost und Kidrter, später der Lepartementsrat^), setzten

Zeit und Ort des Lrbentages fest und unterzeidrneten das IZerufungsscbreibcn.

Lie adeligen öutsbesitzer, die königlicben Ökonomiebeamlen und Kent-

meistcr wurden durck ein Zirkular persönlicb, die IZeerbten „per proclamn"

von den Kanzeln sKircbenrufj eingeladen. Einseitige Bevorzugung der Kidrter

durdr Absendung der Lteueraussckreiben an sie allein veranlabt die Lrosten

zu dcutlicken IZesd,werden A, so Onadt von wickratb, Lrost von Linslaken.

Zpätesteus drei läge nacb der Publikation niubten die keerblen sicb an

Ort und Ltelle begeben. Zur gröberen Lidierkeit war jeder päcbter ver-

pflidltct, seinem Lutsberrn, im Kall er nicbt auber Landes wobnle, de!,

Lrbentag bekannt zu madren.

wir erblicken in dem Lrbentag des 17,18 dabrbunderts also kein

ungebotenes Ling. Auck besitzt er keine feste Walstatt, sondern die Oer-

kügung über Ort und Zeit baben die Leiter der Oersammlung.

L fZsriebt äsr Dcostsn Nllä kieiitor von >650. Olsvsr Lwäwcokiv.

(— L. ä. 1)r). Dieser Leriebt Atisäerd sioö in einen -rllgornsinsn tZeriekt urä
sine LnrnrnIunZ von Lonäerdsrioliten.

2) Sootdi 374, t. 3gg. 1.

») 8e. 1643.

-«) k. cl. Dr.



Irotz 6er ungeheurenKeise- uuä Derzekrungskostenist clie knslitution
im Interesse cies Lan6es unentbebrliäi. Das leucktct au6r clem vom Leneral-
Direktorium zur Revision un6 Dbstellungvon Mikbräu6ien 1736 entscmctten
Lebeimen pinanzrat L6,maltz ein. Nack eingekenclerUntersuckungkommt
er zu clem Urteile „Die Gattung 6er Lrbentage .... betrekkencl, so kann
ick nickt leugnen, ciab soI6res nack 6en kiesigen Dertassungen eine nützliche,
mitkin nötige Lacke sei. tck kann aber auck ni6,t bergen, clak selbige
wegen 6er Diäten, Zebrungen un6 an6ern Lxtraoräinarien 6em Lan6e immer
kostbarer werclen"D.

Mitg>ie6s6rakt unä Drt 6er L es6i I u bka ssu ng.
Der in clem Lrbentage vereinigte Kollektivwillenrepräsentierte sick

6ur6r 6ie pbgsiscken Iräger 6er Linzelwillen. Diese Iräger sin6 nack
einer trüber gegebenen Erklärung 6ie LrunäeigenIUmerauk 6en Erbgütern.
Ursprünglich be6eutete 6er Degrikk „Leerbte" nickts weiter. Der Ki6r!er
von Lenneps spri6rt no6r von „Crunäberrn ocier Leerbten" im glei6wn
Linne. Duck 6er Kanzler v. Kaeskelclt brauckt „Leerbte" glei6rbe6euten6
mit „Ligner". Die Untersckeiclung,ob 6as Besitztum auk ehemaligen Le-
mein6ebo6eno6er in pelclgärten gelegen war, källt weg. Klan kann nickt
leugnen, 6ab zwiscken 6en vollberecktigtenLeerbten un6 6en Dausleuten
im Lleviscken un6 Märkis6ren, ein grober Legensatz besiancl, 6er im
Dsten bei 6en mit gleicker Wn66 6rücken6enLasten 6er Lrbuntertänigkeit
un6 6em geringen Lrunclbesitz last vers6rwan6. wenn auck 6er Leerbte
clie grökten Dmtslasten trug, so war 6ennock 6er Däusler, 6er bei 6er
Kontribution nickt übergangen wurcle unci clock kein Ltimmre6rt batte, im
Dackteil. Dakür wur6e er nun aber zum Lenub 6es Lemein6evermögcns
mit herangezogen, wenn auck 6er alte cleutscke Lrunclsatz von 6er aus-
s6iliekli6ren Nutzniekung6er Lemein6e un6 6er Iragung 6er Lasten 6urck
6!e Illarkgenossen ni6rt mebr in seiner ursprünglichenLckärke besta»6 un6
so 6er Derban6 6er Kealgemeincle gesprengt war, so erkennen wir in cien Le-
erbten 6ock Iei6K 6en Duken un6 Dukenanteilebesitzen6en Klarkgenossen wie6er.

Duk 6em Lrbentag ersckienen nun nickt nur sämtliche angesessenen
Wirte, sonäern auck 6ie Porensen. Das war eine weitere Durckbreckung
6es Prinzips 6er reinen Kealgemeincle. Die Lteuer-Keglementsvon t685,87
oerpkliärteten 6ie Pä6rter, 6ie korensen Ligentümer, falls sie nickt auberbalb
6es ganzen Lan6es wobnten, zu benackricktigen. Dack 6em Kezeb von
1664 6urkten 6ie Porensen geracle so bock besteuert werclen, wie 6ie
knlän6er. Lei einer Döberbesteuerungwar einhellige Bewilligung 6er Ltäncie

D Lt. Rerlin. Ltonernliu 'ckstr. äie Ilndersuekung unä Regulierung
äes otsvisoken unä inürkisoksn Li,suerv?ssöns. lit. I-XXXV, 8sot. I., Ltsn. Xr. 2.

2) X. ä. vr.



»ölig. Die partcinakme cier Ltäncie erklärt sick leiärt aus cier steten

weckselbeziekung mit ciem Duslancle: Lelciern, Münster, Köln, clen Niccier-

lcmcien, wo sie Lesitz Kotten uncl wobin sie siär in Kriegszeiten zurück-
zieken konnten.

5>uck in anclerer IZeziebung wurcle der IZegrikk „Leerbier" erweitert.

Lolt erst clas Prinzip, ciab a»e Dniisinsassen uncl Parensen, soker>z sie

nur Lruncibesitzcr waren, am Zrbentage teilnebmen clurkten, so bildete Sick

clock bald cüe Praxis beraus, ouck cien pöckteru Ztimmreckt zu erteilen,

wenn sie cke Lteuerlast zu tragen Kotten. Die Lauern, cüe meistens trüber

treie Lesitzer gewesen waren, wie clies von ciem Dienslakener Lande

und cier Düffel leststekt, sanken in späterer Zeit zum grökten leil zu Lrb-

päcktern kerab, cüe meist auk cüe „kalke Larke" bauten^). Daneben kamen

cmck prbzinsleute vor, cüe eine relativ geringe gleickkörmige Dbgabe an

den vberbcrrn entrickteten. 176 beiden sie in einer offiziellen Verfügung ^):

Itntereigentumskerrn ocier nutzbare Zigcntumskerrn. was aber clie päckter,

sei es Lrb- ocler sogenannte „Lange-Zeitpädrter" angebt, so waren sie

1. persönlick ganz freie Leute, sowobl gegenüber clen Lrunclkerrn als auck

clen Leamten, 2. besaken sie zumeist clie Dckergeräte uncl clas vieb als

Eigentum, waren also keine „mick pockrüZ". Da nun, abgeseben von

diesem Eigentum, clie von alter Zeit ber gleickbleibencle packt ciem wabren

Lrtrag cier Süter nickt gleick kam, so wurclen cke päckter billigerweise

auck zu cien Zmtslasten mitberangezogen. 5o mutzten nack cier Verfügung

von 1764 z. L. clie Zrbpäckter, clie Oomini utites uncl cüe Lange-Zeit-

päckter alle pourageliekerungen obne Zutun cier Vberkerrn (vominorum

äirectorum ocier verpäckterj allein leisten. Dab sie auck cüe Kontribution

übernabmen, gebt aus cleu Dntersuckungsprotokollen cles Lrbentages über

cien Kornmangel 1739 bervor°).

D II. u. V.

2) L. 8t.-^.. Berlin. ^.ets über den ^ur l^eit in Oleve-Nnrk ksrrsotiendsn
Xorninnnn'sl. lät, BXXXV, Beet. I. 2, vol. I.

») 8o. 1833.

61. Berlin. ^.Ictsn über den Xorninnn^ol.

b) IVus die ülöinnnzc v. kleisrs n. n. bstritkt, duss bis Brdentn^s nur
von den ^.dli^sn bssuebt worden vvürnn, so trillt dns nur lur giniAg grosso Remter
6er ülnrk 2v, mit denen v?ir clie olsvisolivn ^.enitsr Anr nieüt verAloiobsn
können, du sie inekr den niürlciseken Xirokspislen sntspreoksn. O^ss es in (Zlevs

nnders vvnr, dntür ein Beispiel: Xuk dein BrbentaA in Xnntsn 1647, 21. Hov.
sind „principnl Leerbte, Vorsteber und Lernvinslsuts srsokisnsn, um 2. Xov. 1674

Lesrbte und LioMsossens. Iiis deiden Lruppsn werden Astrsnnt bei Gedern
Xirokspiol und ^jsdsr siu-islne numentlieb nntAstiikrt, (27. Bsbr. 1675' uns
IVnrdt 1 Lsvrüter, 13 Bin^ssessens, um 7. Lexternbsr 1676: 5 pleerbts,
41 BinZesossene). Bei wiektiZsn ^.ngsleFönkoiten ersoksint des ^Irnt voll-
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Ven gleiten pklickten mukten auck gleicke Leckte gegenüber sieben,
clie sick bauptsäcklick in äer Zulassung zum Lrbentag unä äem Ltimmreckt
kennzeickneten. Über clie Linzelbeiten eniscbieci »ack cies Lrtes herkommen
uncl Lebrauck cler Lrbentag cies Lmtes. Legt man beispielsweise clas
Lrbentag-Protokoll von 1770 7t äes Lmtes Lleverbam zugrunde, so können
bei genauer vergleickuug cler in cler Liste äer Leerbten Lenannten mit clem
yebercgister uncl clen vermerken tolgencle cirei Lruppen von Leerbten unter-
scbieclen werclen:

1. solcbe, clie nur Ligner,
2. solcbe, clie nur päckter,
3. solcbe, die Ligner unä päckter sind.

Lei vielen cler leiseren kann man nur ein sebr geringes Ligentum, aber
Packtungen von 20—30 Morgen sbo».) keststellen. Dabei sind okt cke
Lrensen verwisckt, indem ein Lauer ini Heberegister als Ligner verzeicknet
siebt, er aber in lvirklickkeit nur päckter ist, wie sidi aus clen verband-
lungen selbst ergibt. Ls findet sick neben gemeinsckaktlickem Lesitz auck
solcker zur „Dalbsdieid". Leicle mubten wegen cler veräunkelungsgekabr
bei cler Lteuer wobl gesckieclen werclen.

Lezüglick cler Lröke der Lauerköke ergeben Sick kür clas Lmt Lleverbam
clurck Znsammenstellnng unä vergleickung kolgenäe verbältnisse:

Lauern Valbbauern Iläter
lagelöbner

oder Linlieger-
tvobnung

Kellen > 22 16 38
L'. Lrekenwertb !
vualburg IS 22 32 22

tvarbegen 8 6 25 21
liuisberäen lv 2 21 1

Lalmortb ^
ILittelward j

4 — S 6

49 46 121 60

r.akli^, so am: 2. Xovomber 1674: ^.mt Xanten: am 16. klar^ 1676:
Xirobspielsta^ In IVardt: „Herrn dssrbten und die Aan?:ö demsins von IVardt
exeepto Wremer". Dass die Lingesssssnen auek aotiv tätix waren, beweisen
Ausdrücke wie: „nnä ist von äsn LI. tZserbtsn n. den Lontribuontsn bssoklossen
worden". . . (4. ,Ian. 1630 und 2. Xov. 1674k Die srsekisnsnon Vertreter sind
^um AörinASNpeil Neistbeerbts und Labien meist die mittlere und niedrigste
tjuots. Interessant ist der Umstand, dass auob prausn 8it^ und Stimme im
Lrbentag baben konnten. Vg!. 2. Xov. 1674 „Drau Xompkens". (Xanten), ^.mt
Lleverbam: Protokoll dos Drbsntags 1770 71: ,.wsduws": Doltorman, Lsotj s.
Reimer, Xog."
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Aus den Aeberegistern des Amtes Lleverbam von 1768 69 geben folgencle
LcsitZverbältnisse bervor. tveniger als:

I Kol!. Morgen besitzen: 84 Eingesessene.
S ,. .. 1S9

S-I0 ,. 40
19 nncl mebr Morgen besitzen: 39 Eingesessene.
Die prequenz der Zrbentage ist verscbieclen. Lie sckwankt zwiscken

50 unc! 90 im Amte Lleverbam. 1735:68; 1769:50; >770:61; 1766:46;
1770:74; 1772:74; 1776:86. Lei einer Durckscknitlsfrequenz von 70 un:i
einer Aökezabl von 276 insgesamt, kommt auk vier I?öte ungetäbr ein
Leerbter. Ha eine Klasseneinteilung ocler eine Bereinigung clor ärmeren
Amtseingesessenen zu Kollektiostimmen nickt bestand, so ergab sieb sdrlieklick
die Notwendigkeit, einen Lensus tür die Erlangung des Ltimmreckls zu
sckaffen. vack Verordnung von 1794 sollten kortan sämtlicke Luisbesitzer,
adelige wie bürgerlicbe, welcke vier bolländiscke Morgen kontribuales Land
besaken oder 10 Ilr. Kontribution aukbrackten, aktives tvablreckt baben.
Aukerdem werden in der Verfügung sLc.: 2508. I. duli 1794) als Leerble
definiert: I. die „kontribuablen Lrbpäckter, bebandigte, beliebene yobs-
besitzer, mitbin die nutzbaren, niebt die vbcreigentümer", 2. die Kircken-
Patrone oder das Konsistorium bei Kircken- und Pastoratsgründen „so wie
solcbes jeden Orts berkommen ist", 3. die Vormünder kür Anmündige,
4. das Vorsitzende Mitglied bei Lüftern und Klöstern, S. die Königlicken
Kcntmeister oder Aauptpäckter.

deder IZeerble batte nur eine Ltimme, auck wenn er zugleick Deputierter

oder Lckökke war. Dasselbe galt kür den Lutsberrn, der mebrere Lüter

besab, die Königlidren Kentmeister und mebrere leilnabmer eines gemein-

sckaftlicken Lutes. Leibgewinn oder Zeitpäckter wurden von dem Luts¬
berrn vertreten.

Die Lntwicklung des vegrisfs „Leerbter" gestaltet Sick also wie folgt:

Der IZegriff in seiner ursprünglicken Keinbeit batte als dringlicke Voraus¬

setzung einen bestimmt qualifizierenden Lrundbesitz. Ls folgte nun eine

qualitative und quantitative Differenzierung, lln bezug auf das lvie?

braudrte das Lut bald niebt mebr nur das eines einbeimiscken Besitzers

zu sein, inbezug auk das tvas? war bald keine volle I?uke mebr erlorder-

lick. Lpäler 1794 wurde ein bestimmter Lensus eingelübrt. Zm übrigen

waren die Bedingungen wie zeitlick so aucb ärtlicb sebr versdüeden.

Ls ist wicktig kür den vntcrsckied zwiscken dem Amt, das einen

Kommunalkärper darstellt, und dem Zweckverband der Deickgenossensckaft,

dak beim Amte erst jetzt zur pestlegung eines lvablmodus von obenber

gesckritten wurde, wäbrend ein saldier kür den Deick-Lrbentag seit langer
Zeit bestand.
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Nack cler IZebancllungcler pbgoiocken Iräger cleo Lemeinwilleno entotebt
ciie Lrage nack cler Lrt cler lZeocklukkaooung. In clen Lteuerreglemento
vo>i 1685/87 wirci nur obenkin erwäbnt, bak ciie lZeocklukfaooung „per
majora nack jeclen Lrteo herkommen" berbeigelübrt wercien so». Mit
anclern Worten: e8 iot clen Ämtern vo»8tänckg überiaooen, ciie geeigneten
wabiverorcinungen zu bancibaben. Mick ciie Lrbaitung ciieoer ssreibeit mukte
erliämpit wercien. Lin Zteuerentwurf von Leriin, cler ciie örunciiage zu
ciem Lckkt D vom 29. Luguot 1637 geworcien i8t, wollte im Artikel 5 ctao
Ltimmrc6lt auf cicn Lrbentagelc clen Leerbten nickt gleickmä88ig zugeotebcn,
8onclern nack „Proportion unci webrt cler contribuablen Ltiter". Lei Lmto-
beockiüooen über ciie Luknabme neuer Kapitalien, oolltcn unbegüterte Lor-
oteber uncl Zcköffen nickt mitotimmen unci obne Ilonoenz cler Meiotbegüterten
cia8 Lmt nock viel weniger beiaoten ckirien -). Dicoe IZestilnmung ockeiterte
am wicierotancie cler Ltäcite, ciie eine Liigarckie in cien Lintern fürckteten.
Die Legierung bancieite mit iiirem Dorsckiage offenbar unter ciem Drucke cler
Litterockatt, cienn 8on8t war ibr Ltreben 8tet8, auck ciie geringeren Leerbten
beranzuzieben^), um eine Majorioierung cleo Lrbentageo ciurck clen Lciel zu
vcrbinciern, Überbaupt war cler Linkluk cie8 Lcielo nickt 80 bock, wie er
gewöbniick angenommen wirci, Don clen 28 Leerbten, ciie am 28. Leptember
1658 aus ciem Lrbentag in Lleverbam erockienen waren, sinci elf bürgerlick
unci 8eck8 aclelig, unci clrei bancieln ex special! commissicme ibrer aciiigcli
yerrn. Lm 13. Mai cie88eiben liabreo gewäbrcn 8ämtlicke Lckösfen unci
Lemeinoleute cle8 Lmto Detter „mit Dorwiooen unci Lonoenz ^er
principaioten Leerbten, 80 bei cler Lckatzung pflegen citiret zu wercien", ciem
Lob. v. Hoen uncl Hobanna Marg. v. Loe 86mtz- cunt Dienotkreibeit^).
Daiz nack cienc herkommen gar ciie Meiotbeerbten äie Lileinberecktigten für
cke wabl cleo Lezeptors geweoen 8eien, wie i?ötzock bebauptet^), kann
nickt bewieoen wercien. I?ötZ8ck ockeint 8ick wobl ckirck clen Lerickt cler
märkiocken Lickter ciazu baben verleiten ic>88en. wenn cler Lancieoberr
ciurck linterotützen cleo ciemokratiocken Liemento clas ariotokratiscke immer

D So. 399.
2) Incviskern lieso UsusrnnA 2u Zunstsn 6er Hiekter vorAoseben sei, vis

Höt^sek rnsint, vermag iek niokt sin^ussksn. ^.nok kann tob lsr Lebauptunc;
niokt beistirnrnsv, lass äio Riobtsr Zis . „IVortlübrer äsr stänäisobon t-tersobt-
sains^ Hevesen seien (Höt^sok II. n. Va., 8. 233) da sieb lurob den L. 6. Di-,
nnct andere ^.oton vis sin roter Iladon der grosse (tsAensat? von Rioktorn nnil
Ltänden bindurob^iebt.

^) In den VorlüZnnvsn ist nur von 6er' bsrküinmlicbsn HookounAs-
abnabino cturob ciie vornobmstsn tleerbten die Rede. (8o. 192), 8e. 22 l, 219, 15).
Das tao sobon desbatb auf 6er L»n6, veii clisss last atiein lös Lesens kuinÜA varsn.

^) Die kleistbeerbten varon also selbst niebt ersobiensn. Iluetker ^.rokiv.
s) II. n. rl. V., 8. 234.
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mebr zurückzudrängen suckle, so war das aicirt etwa eine willkürlicke
Lewaltmakregel, sondern es entspracii cten tatsäcklidien wirtsdrattlicken
Verbältnissen, clem emporstrebenden Lauer unci dein zurückgebenden
Adligen. Obne Ausnabme sollten sidi die Leerbten nadi wnnsdi der
Legierung an dem Lrbentag beteiligen v. Als 1736 das Leneral-direktoriunt
wieder mit dem vorscklage kervortrat, alle Leerbten licranzuzieben, da
bemerkte die Kammer dagegen, dak dann die Kosten sieb >wd? bölier
belaufen würden, da man jede>n Leerbten IS Linker zablen müsse, nnd
dak bei Wegfall der ^ebrungen die weistgcerbten zu Hause bleiben würden,
dock die ?entralregier»ng liek sidi in ibrem vorgeben nickt beirren.

Neben den Leerbten findet man bäukig die deputierten erwäbnt. wie
verbält es sidi mit diesen von v. Weier nnd Lebmann so umstrittenen Anits-
deputierten?-) Ls kann diesem Legrilk ein dreikacber Linn beigelegt werden:

1. Ls können deputierte alle Amts- oder Cemeindevertreter sein.
ILc.: 1606).

2. wer eine dork- oder Lauersckakt als soldre in einem Kommunal-
Körper böberer Ordnung vertritt, beikt audi deputierter.

3. Lebuk Ausfükrung von Lpezialgesdräkten im Auftrage der Lesamt-
beit wäblt sicb der Lrbentag einen Ausscbnk. dessen wilgliederzabl
allerdings der Zabl der beteiligten Lemeinden entspredren kann.

Aus den Aussübrungen v. Weiers gebt beroor, dak er unter deputierten
Kollektivstimmen der Lauersckasten versiebt. Lr sprickt von den „deputierten
der Lauersckasten" und der „kleineren bäuerlicben Lcsitzer" nnd sucbt so
immer die Lutsbcrrlickkeit der anderen Leerbten, die nacb ibm also die
deputierten nickt wäblen, liervorzukebren. dun siebt es aber fest, dak die
deputierten als auskübrende Organe von den sämtlicke» Leerbten gewäblt
wurden 6). Lie standen an der Lpitze der Leerbtenliste, batten die näberen
dntersudinngen des Lxemptions-, Kommissions- und Lublevationswesen
besonders in Händen. Lis zu dem Legulaiiv 1794 sckeinen sie doppeltes
Ltimmrecbt besessen zu baben. Widdig war ibre lätigkeit in der voraus-
scklagskommission. 1733 bestimmt eine Verordnung ck, dak der Lickter
und die deputierten der Leerbten den Aussddag vorläufig aufstellen sollten
nack gewöbnlicben Hormein"). Ls kämen bier wie Uberbaupt bei den

H 8°. 281, 13. 357, 3. 374, 2.
2) v. Neisr: Vrani?ösi8obg Wnslüsss sto., 8. 126.

2. B. snstolts des Ktsuonikua Heidsmanu wird der 8eböcks Noor vom
Brbsntag gewübtt. L. 8t.-ck. Berlin. Brbentsgs Brotokot's des ckmt8 Otovsrbüm.

ck 8o 1177.
Vor dem ck.mt8tugs bitten siob die deputierten und der Biobter bei

den Kiontribuenten ?:u erkundigen, ob der Rezeptor auob deuttiok iu den
Lüeksru guiitisrs, ob die Untertanen mit sedieren Bxskutionsn bsdrokt würden.
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Krütungen der Lteuerbebezettel, die auck durck Lickter u>rd kleputierte „der

IZeerbten" saber nickt der kleineren bäuerlicken Lesitzcrj vorgenommen werden

sollten wenn von Meiers Deutung ricklig wäre, mir cke kleineren Lauern zu

ibrenr Leckt, was ja wicler sinnig ist^). Meist bestanden diekleputierten im Lmte

Llcverbam aus einem der abgegangenen Leamten, sei es lckost ocler Lickter,

ocler Administrator, einem Kriegsrat, cler clort beerbt war, einem Leistlicken

unci einem Lckötken. Ls mutzten Leute von Lrkabrung, Anseben uncl leck-

niscken Kenntnissen sein, cke nickt selten gegen Adlige und bockslcbende

Leamte ibr ganzes (Zewickt in clie Magsckale zu werten ballen. I76S forcierte

z. M cler Kammerdirektor Müntz Absckreibungen an cler Zteuer kür seine

Lranerei uncl Lrannlweinbrennerei in Lasselt. Lack eingebender Lntcr-

suckung ciurck die vom Lrbentag beauktragten Deputierten wurde das öesuck

trotz mebrmaliger Ankrage von so bober Ltelle zurückgewiesen.

Funktion der Kommunal- und der Ltaatsbeamten.

L>ie eigentümlicke Dertassung der Amter und ibrer Lrbentage im

Mesten mutzten auck das lebbatteste ckiteresse des groben Derwaltungs-

Königs und seiner ibm ureignen Lentralbebärde, des Leneral-Direktoriums,

erregen. Las energiscke Ltreben des Droben Kurkürsten nack Zentralisation,

das bockgebende Mögen der Lrregung bervorgeruten batte, mackte der

verbältnismäbig rubigen Derwaltungsperiode unter Kriedrick I. Matz. Lack

dreizebnjäbrigem IZcsteben des Leneral-Direktoriums veranlakte Kriedrick

Milbelm I. dasselbe, seine Micke aut den Dorpostenstaat im Mesten zu
werken.

Leu Anlab, Sick tatkrättig in die Dcrbältnisse zu miscken, kalten

Klagen aus Mnslacken und Lötlerswickersbani Uber Lickler und Lezeptor

geboten, Anknüpfend an diese Kalle, wurde am 4. Mai 1736 dem Lebeimen

Kinanzrat Lckmaltz das Kommissorium ausgetragen, über die Ledrückunge»,

wclcke die Lleve-Märkiscken Diitertanen von dortigen Lteuerrezeploren aus-

zustellen batten, „gründlicke Dnlersuckungen anzustellen und zu deren

Derbinderung Dorsckläge zu tun".

L.N äis Deputierten, ctio auck äis Protokolls äistractlonis vorsxaminisrten,
vanäten sick auck äis Hontribusntsn, wenn slo äsm DrbentaA stvvas vor^ustollen

kattsn: alles ckllicktsn unä Reckte äor Dsputierton clis langst kestanäon, nur
aufs neus eingesckärlt wuräsn.

8c. 1S22.

2) ^.näsrs vsrliält sieb äis Laake in lläark, äesssn Rrkentags äsr Zrosssn
Remter siek nur mit clem olsviscken RanäisAs vsrAleiokeo lassen. Rur clisss
spexiellsn Rälle (aber nur Lamm, Unna, Rockum) mag v. Nsisr (auk Rer^er
xestütüt) reckt Kaken. In ävm lllxtrakt von 1735 wirä ausärilckliek AesaZt, äass
in äen anäcrn (namentlick aufAellikrtsn) ^.sintern nickt nur äis aäeliZsn,
sonäsrn auck äis Rarliaulisr-dscrktcn auf äen RrbcntaA kommen.

2
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Diese Revision nun, au? äer Milte cles zweikunäcrtjäkrigem Zeitraums

stekenä, wäkrenä äessen sick clie branäenburgisck-preubiscken bürsten mit

cten Deformen äer clevisck-märkiscken Lanäe besckäftigt Kuben, bietet eine

trekfticbe warte, von äer aus wir besonders äie Entwicklung cies Drbentages

uncl seines Hauptbeamten, cles Rezeptors übersckauen können. Döllen beim

Rückblick gleick clie groben Reformen cler siebziger äakre äes 17. Ilakr-

Kunderts in clie Rügen, so sckweift cler Rück nocb weiter zurück zu äen

IRatrikelrekormen in cler ersten Hälfte ciieses Jakrkunäerts. Ruck vorwärts

eröffnet sick eine weite Perspektive auf clie Neuerungen cles 18. Jakrkunäerts,

clie im Reime in jener Revision entbalten sincl. Diese ist besonclers auck

cleswegen von bobem Interesse, weil zwei versckieclene Rnsickten: Dsten

uncl Westen, Lentral- uncl Provinzial-Reköräen bier aukeinanclerstoken, clie

eine Menge von Rerickten uncl Extrakten zu läge förcler>i. Die Kriegs- unä

Domänenkammer, mit einer grüncllicken Lokal- uncl Derkassungskenntnis

cles Lancles ausgerüstet, war sozusagen in clie Derbältnisse kineingewacksen.

Rber es ist nickt zu leugnen, clak ibr oft äer böbere Lesicktspunkt mangelte,

cten clie Rerliner Rebörcie stets bekunäete. Im übrige ist clie porsckung

nack äcm wert cler einzelnen Rnsicklen eine von Punkt zu Punkt zu ent-

sckeiciencle Drage, wie verbalten sick cke beiclen Parteien zuiäckst zum

Rezeptor, clem eigentlicken Zelbslverwaltungsbeamten cles Rmtes?

Rezeptor:

RIs Dinanzrat Zckmaltz nack positiven Reweisstücken cler angezeigten

Mibltänäe korsckte, fiel ibm zunäcklt cias Deblen cler Duartal-Dxtrakte auf.

Rack äer Instruktion vom 29. Januar 1652 § 17 war befoblen worclen,

clab aus clen Rezepturrecknungen ein Ruszug gemackt werclen sollte, um

zu wissen, was an äen Dberrezeptor geliefert worclen war. Ruck verlangte

cke Dienstinstruktion vom 14. Debruar I647H unä'äann cke Derorclnung vom

24. Zanuar 1690^), clab clem Makler gekörige Duittung gesckeke."RIles was

ckeselben gezaklt kalten, sei es an Zteuern, Dxekutionsgebükren unä an

Interessen, auck wieviel jeclesmal an Remission auf cke Lteuern abgeschrieben

woräen war, mubte specikice aukgetUkrt weräen. Rll äieses zur Rontrolle

äienlicke Material ermangelte, wie äenn auck clen Dnterrezeptoren von neuem

anbekoklen weräen mubte, äab sie uack Rekekl äes Lteuerreglements von 1687

ikre Rezeptur-Recknungen wenigstens oierzekn läge vor äer Rbnakme clen

Deputierten äer Leerbten unä äen Reamten „aä examinaäum" zustellen

sollten, wie kier so vermibte äer Lekeimrat auck bei^äen Departements¬

räten äer Rammer cke ungesckeute Rritik.

H 8o. 198.

2) So. 420.
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Lröbere Mikltänäe als in äer Kegistralur boten clie Rezeptoren in

ibren persönliäicn poräerungen. kluks scbärkkte mukte ilnien verboten weräen,

äab sie wiäer clie Lteuererglements von I36S unci 1867 § 22 nncl 23 siäi

vergingen, clen Kontribuenten ibres ktmtes Celä ciuk Interessen lieben ocler
sonst Korn- ocler lliebbanäel mit ibnen trieben ocler kür clen llorscbnb

besonclere „Ilouceurgeläer" Uber clie von clen Leerbten bewilligten Prozent-

Celäer nabmen ocler Iiienste tun lieben. Her berliner Revisor scblägt

äann vor, clie Prozent-, Rezeptur- nncl Zmonitionsgeläer künktig auf

einen gleiclien Pub, etwci ciuk 4°» allerbäckstens in allem zu setzen unci clie

Houceurs abzusäiakken. lZetrügen äocb clie Kezeptur- unci Zmonitionsgeläcr

in groben Ümtern an clie 600, 700, ja 800 laier. Zwar war man krübcr

nocb weiter gegangen, blas Lteueraussä,reiben vom 3. März 1690 scblägt

ein gewisses kestes äabrgekalt vor. Oavon mag aucb jetzt clie Kammer

niäit bören, einerseits, weil clie öeerbten kreies lierkügungsrecbt bätten, mit

clen Kezeptoren, so gut sie könnten, zu verbancieln, ancierseits wäre äie

Kontribution lteigenä unä kallencl. In äer lat pakt ein pixum absolut nicbt

in äas ganze Lgstem, i>räem alle kinanzwirtsäraktliären l?oär- unä liekstänäe

mit gleicben Lcbultern zu tragen waren unä äer Kezeptor niäit wie ein
moäerner IZeamter unberübrt von allen wirtsä>aktlicben Krisen bleiben sollte.

fluk äem von LcbmaltZ besärrittenen Wege ging man nocb weiter unä

reäuzierte I764'l äie boben prozentgeläer aus 3°/o^2°/o unä t°/° Zulage

kür evtl. zu leiltenäen llorsämb einscbliebliär lZeitreibegebübr. Her llorsämb,

äen äie Kezeptoren bieten niubten, unä äer ibnen sebr scbwer kiel unä äie

säilecbten Hauswirte nur in gröberen Kückltanä unä vermebrte Kokten versetzte,

wuräe einkacb abgescbakkt. Zine weitere klerminäerung bestanä äarin, äak

äie 3° o nur vom gewöbnlicben Zmpkang zu nebmen waren, also niäit von

äen Zinsen äer im Kriege aufgenommenen Kapitalien oäer von äen Klbtragungs-

summen, llaäuräi wuräe ein Überscbub erzielt, zu äem noäi äie Zrsparliis

äer Zmonitions- unä portaturgeläer binzukamen. blies Mebr sollte jeäes

lZuartal an äie Lleoer Kreäit-Kasse abgekübrt weräen. Zs äiente äer

Lanäessäiuläentilgung. preilicb lagen äie lierbältnisse 1764 anäers als zur

Zeit äer Revision 1737. weil äie Krmut grob war, äie poräerungen immer

böber stiegen unä äie Lteuern immer präzise eingetrieben weräen niubten,

so waren kast keine tücbtigen Zinnebmer mebr zu kinäen, welcbe äen ersten

lermin vorzuscbieken unä äie militäriscbe Zxekution in äen Ümtern zu

ballen sicb anbeiscbig macbten. 5lls Leweis kür äiese kebauptung kükrte

äie Kriegs- unä llomänenkammer äie Kezeptur zu llalbert an. In allen

Kircbspielen äes Umtes Mtena batte sie publizieren unä umKören lassen,

ob sicb jemanci zu äieser Kezeptur kinäen würäe. bla sicb aber niemanä

l) So. 1822.

2»
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gesuncien batte, so akkor6ierte man mit clem alten Linnetimer lür S"/c.

Lbenso batte cier Lümebmer vom Kmt Lonsbeäc, obgleiär er 5°/» bekam,

6enno6i ciie Ltelle nie6ergelegt. Ls war clie Knsickt cier Kammer, 6ak

6ie öeerbten nacb § 23 6es Lteuer-Reglements volle Lreibeit bätten, clem

Rezeptor über clie anfangs bewilligten Prozent-Le>6erein gewisses Zuzulegen.

Lckmaltz aber bewies iknen, clak clies aber blas zur Kbwenäung cier

Lxekution uncl zur prompten Rezablung gescbeken äürse. Reglementswi6rige

Kontrakte besäben keine öültigkeit. Zm übrigen würclen sieb wob! tücktige

Rezeptoren sinclen lassen, „wenn nur clie öeerbten in ibrer Lreibeit, einen

Rezeptoren aus ibren Mittel zu wäklen, zuweilen nickt bebinclert würclen".

Kuck bezügliäi 6er Mablkrage 6er Rezeptoren be6ark es eines gröberen
Rückblickes.

was einen Rezirk zum 8elbstverwaltungsverban6 mackt, ist vor allem
6ie Mab! o6er Präsentation 6er Reamten. bim 6en Linsluk auf 6iese 6rebt

sick claber vor allem 6er Ltreit zwis6,en ttaatliärem un6 autonomem Derbanci.

öicser ötreit batte sckon unter 6er Regierung 6es Lroken Kurfürsten

versckieciene pbasen 6ur66auken. Irotz 6er Menltinltruktion von 1647/)

6ie 6en Lesäräktsgang 6er Rezeptoren genau regelte un6 auck 6!e Linsen6ung

6er Recknungen zur Regierung forcierte „zur Rackrickt uncl ferneren Rerorclnung",

war eine Linsckränkung 6ur6r 6ie Regierung kaum zu spüren uncl wurcle

auck wenig beacktet. Linen energiscken, aber erfolglosen Rersuck, 6ie

Rezeptoren mebr in 6ie Lewalt 6es Lan6esberrn zu bringen, maäite clan»

1681^) 6er öberrezeptor L. M. v. Diest, in6em er verlangte, 6ab 6ie

Rezeptoren nickt nur 6en öeerbten, son6ern auck ibm eine Kaution leisteten.

In Mark sckeint es, 6ak sogar 6ie Kaution a>i 6ie öeerbten sebr

säiwierig erlangt 'wer6en konnte, wie 6er Lrkolg 6er t)eror6nung vom
26. November 1683 beweist. Zn 6en Rabnen v. öiests wan6elte 6as 1684

begrün6ete Kommissariat weiter. In clem Krtikel 7 6es Lteuerreglements

von 1633/ wur6e eine Rürgsckaftsleistung 6es Rezeptors vor clem Kom¬

missariat gekorclert in 6er Höbe eines jäbrlicken Lteuerertrages. Mo es

nickt gesckebcn könnte, sollten 6ie kurfürstliäien Reamten un6 6ie Reerbten

in „soliäum loeo coutionis" verantwortliäi sein. Der U?i6erstan6 gegen

cliese Restimmung aber siegte, sociab sie 1687 i>n zweiten Lntwurk 6es

Reglements/ unter6rückt wur6e.

Lin zweites 6er Kutonomie weit gekäbrlickeres Mittel, 6ie untere

Lteuerverwaltung in seinen Macktbereick zu zieben, war 6as Ltreben 6es

/ 8o. 138.

2) v. u. L.. V.

/ So. 374.

/ Lo. 339.
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Lanäesfürsten nack Aombination äer vickter- unä Aezeptorstellen'). wenn

clie cleviscken Länäer sick sckon krük äurck Irennung cler Verwaltung von

cler vecktspflege auszeickneten, so gab es kier einen wunclen Punkt, wo

sie Mängel zeigte. Die grobe öekakr bestanä clarin, äak clie vickter als

Überwacker cles vrbentages unci somit cles vezeptors, Sick selbst zu

Kontrollieren gebabt kälten. lür nncl lor wäre ibnen so für unerlaubte

vorteile geöltnet gewesen, obne äak clie Untertanen clagegen kälten Aülke

tinclen können, zumal wenn clie vickter zugleick Litz unci Stimme in clen

Lanäeskollegien kalten wie z. v. in Vinslaken unci Lötterswickerskam, wo

cler lustizrat yammers vickter unci vezeptor zugleick war. So stellten sie

okt Übeltäter unä vickter in einer Person äar. vs feklte cler Ankläger

„Damnum quoä guis sua culpa sentit, non sentirs viäetur". Lckon äurck

clen Allgemeinen verickt cler vickter von 1650^) zjekt sick clas Streben

nack cler vezcptur wie ein roter paclen kinäurck. Va werclen clenn clie

vezeptoren in ikrer amtlicken lätigkeit abfällig kritisiert unci ikren Voten

Unkenntnis im Lesen, Lei,reiben unä Ungewancitkeit in äer sckwierigen Münz-

knnäe vorgeworfen. Am raäikalsten gingen t 683 ^) clie märkiscken vickter vor.

Sie verlangten einkack Übertragung äer vczepturen auf clie vickter oäer

wenigstens, äak äie vezeptoren auf Vrosten unä vickter „ackten" sollten,

vs war kalsck, wenn sie sick ciarauk beriefen, früker kabe äer Aurfürst

immer äie Akzeptoren ernannt. Sckon 1649 unä 1666 kalte äerselbe,

natürlick nur „äer Not gekorckenä", äie vickter oolistänäig von äer vezeptur

entkernt, lm vezek von 1661 aber waren äie vickter nickt mekr von

äer lvakl ausgescklossen. portan sollten sogar bei gleicken poräerungen

von seilen äer IZewerber äie kurfürstlicken veamten vorgezogen weräen.

Aber äen sekr vernünftigen unä triftigen Legengrünäen mukte äer Aurfürst

nackgeben. Vie vittersckakt beklagte sick nämlick, äak bei jener Aombination

im palle von vxekutionsübersckreitungen keine zustänäige IZeköräe zur

Alage vorkanäen sei. Auck könne ein privater Aezeptor leickter zur

veckensckakt gezogen weräen als ein veamter. As blieb bei äer lvakl

äer vezeptoren äurck alle Leerbten, wobei aber auäi äie vickter passives

lvaklreckt Kaken sollten, lm palle sie nickt gewäklt würäen, äurkten

sie wie äie Vrosten äie lnspektion bei äer vezeptur, alleräings nur im

vkrenamte ausüben.

Va auck in äen beiäen Steuerreglements von I68S/87 äas passive

lvaklreckt äer kurfürstlicken veamten festgekeilten wuräe, so sckeinen wokl

A Dis tZekauptunA Aorukatis, ässs äis Nioktsr dis ?cur ^^vsitsu Dällts
äes 17. äukrkunäsrts äis LtsusrsiupIäuAsr varsn, ist uusiutrsiksnä. (Uesskiekts

äes preussisoksu Ver^altungs-Nsokls. I. 416.) Darükor sieüs Dsit III.
L. ä. Dr.

») D. u. H. V.
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gröbere wibstäncle cler Lrunci zu cler plötzliär veräncicrten Ltellunguabme

cier Kegieruug im Kclikt vom 24. tlannar I690V gewesen zu sein. Nack

clemselben clurkten kursürstlicke IZeamte, clie Lebot uncl verbot ballen, nickt

zu Unterrezeptoren gewäblt werclen. wenn clie persönlickkeit aber äckür

bürgle uncl clas Kommissariat Sick aus früberen Necknungen überzeugt

balle, äak cler IZeamte moralisck uncl amllick bekäbigt war, beicle Posten

untaclelbakl zu verseben, so konnte cke kurkürstlicke IZestätigung ocler neue

wabl ciurck äie Leerbten staltkincien. Im übrigen wurclen clie Leerbten an

ibr eignes Interesse erinnert, cla sie ja clie Haltung zu Ubernebmen ballen,

wan gab clie Kombination cler beiclen Ümter aus, cla sick eine anclere

wöglickkeit geboten balle, in clie lokale Lteueroerwaltnng einzuckingen,

nämlick clas 1634 begrünclete Kommissariat. Uber auck ckeses bat trotz

manniglaltigeni Ltreben, cien Kezeptor in stärkere Ubbängigkeit zu bringen,

nickt vermockt, cke freie Kezeptorwabl abzusckakten. llie l723 gegrüuclete

Kriegs- uucl Vomänenkauimer stellte sick wiecler auk cien allen Locleu cier

Verfassung. Lie konnte sick am 28. Leptember >737^) auk clas Kommis¬

sariat beruken, als cier Ltreit um clas Kezeptorenamt auts neue entbrannte:

„Lewik ist auck, clab clas vorige Kommissariat, welckes clas Keglemcnt

entworfen uncl publiziert, oberwäbute Krticulos nickt anclers verstanclen uncl

claber besage cler vielen wabl uncl Kusscklagsprotokolle cienen Leerbten

jeäe unä alle Wege trege Hancl gelassen babe, so gut wie sie gekonnt,

mit cienen Lteuercinnebmern über ibre Lebübrnisse zu Kontrabieren, bevorab

clieselben auck in subsicluum für clie Lantion batten müssen. . . . Den

Leerbten ist äie preibeit ibren Kezeptor zu wäblen nie benommen, auker

äab clie Lteuerrezoptnr von Üäem uncl Lennep mit cien Keulegen ver-
bunclen". Kut cke weise wurcle cier Vorwurf cies Lerliner Kevisors zurück¬

gewiesen, clab clie Leerbten in ikrer freien wabl gekinclert würclen. wie

jener laäel einen Kückblick anregte, so ricktete er jetzt clcn Klick auf clie

weitere Entwicklung.

LckmaltZ war selbst erst nack eitrigem Ltuclium cler Verfassung zu

clem Urteil gelangt, clab es am besten wäre, wenn man auck für clas

künstige cien Leerbten Uberlieke, clab sie sick'

a) einen Kezeptor aus ibrer Witte, zu clem sie vertrauen bätteu,

selber wäblten,

b) mit clemselben, so gut sie könnten, entwecler auf ein sixum ocler

4°/» siäi verglicken,

c) auck cke Kaution selber mit ibm bericktigten. Zecienkalls müsse

clie Kammer ciafür mitsorgen, clab clie Kautionsnotabein bei cier

Leeickgung, jeciesmal präsentiert uncl asserviert würclen.

V 8o."420.
v. 8t.-L.. Lerlin. rit. 85. 8oot. I. !7r. 8.



Auf Zchmaltz's Veranlassung wurde 'dann eine Verfügung von der

freien wabl der Kezeptors unicr Ausschlub cler Aeamten mi< Lebot und

verbot erlassen V. Lie galt kür Ämter und Jurisdiktionen. Aezüglich der

letzteren war schon krüber das verbot an clie durisdiktionsberrn erlassen

einseitig clie Kezeptorwabl vorzunekmeu. Vie interessierten öeerbten sollten

stets claran teilnekmen. Als eine Reaktion wird man wokl clie veroränung

von 1743^) betrachten müssen. Lie verbot zu clen Lteuerempfangsstelien

Weiber, Unmündige und Abwesende, „welche solche Ämter durch Ltellvertreter

zu verwalten beabsichtigen", zu erwäklen. Lolche Verbältnisse lassen clen

Zchlulz aus einen bedenklichen Rückschritt des Aezeptoramtes zu. Vie

clcvische Kammer batte sich also wieder einmal als bessere Kennerin der

Verbältnisse gezeigt, wenn sie gute Rezeptoren um einen köberen preis

zu kalten versucht batte, Ks war nötig geworden, wieder zu „reglemen¬

tieren", 1748 steckt das Leneral-Virektorium vorsichtig seine püllkörner

aus und fordert Auskünfte ein über wobnungsverkältnisse, den Vorschub

und die Prozentgelder der Kezeptoren. Aber erst nach dem Kriege verstand

sich die Kentralregieruug zu einem Keglement s>764) A. Kwar wurden

auch bierin die wäbrend des Krieges von den aukerordentlichen Kmpfängen

genossenen Prozentgelder reduziert, Aber die Arbeit erkubr eine wesentliche

Verminderung. Der sonst schuldige Vorschub kiel weg. sLicke oben).

1749 schon batte mau von einer Kinsendung der Aestauteunachweise durch

die Kezeptoren abgeseben, „da ibnen die Verantwortlichkeit für den ganzen

Kmpfang der Lteuergelder obliegt".

Vie wichtigste Änderung aber bestand in der Kombination der

Kezepiurcn, wodurch ein besseres Lekalt erzielt wurde. Än Ltelle der

vielen untauglichen Aezeptoren°) setzte man einige geschickte. Vie Kabl

dieser sogenannten Hauptrezepturen beliek sich im Herzogtum Cleve auf

neun und zwar: im clevischen Kreise vier, im weselschen drei, im

Kmmerichschen zwei, Mark zäblte auch neun, und zwar für den Kreis

Hamm drei, Hörde zwei, Wetter Zwei, Altena Zwei. Vezüglich der wabl

wird ausdrücklich erklärt: „Vie wabl des Kezeptors soll trotzdem den

veerbten verbleiben". Kbensowenig werden Matrikel und sonstige Lteuer-

H So. 1227.

2) So. 202. 10Z9.
So. 1429.

A So. 1822.

") IVonn Links 1Z. VI. I. bsbauptel, ässs nllxeinsjn ^säss
inobrorv Lsüsxtorsn bstts, so ist 6ns sin Irrmm, bervorZerulen vistlsiokt änrob
äis oiAsntiirnIiobs Vorlsssnn^ einiger rnnrlcisokon Vorntsr, dorsn Kiirokspi>-Is,
>?io sokon ASssZd, ^.intsvorlassunZ unä siZeoo LrbsntaAs bsttsn. Iiis IZöbsuptunA)
Linkos, die nnok von Sobitt („Iiis IZinknkinnA des Lunärstssints in VIsvs Nsrk'
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einrichtungcn geändert. Überhaupt klingt der ganze § 12') wie eine Ent¬

schuldigung und Lerukigung, dab man gewagt habe, durch Zusammen-

werkung cler Amier an cler alten Verfassung zu rütteln, wo cler Kmpsänger

nicht aus cler Keibe cler früheren Rezeptoren hervorging, kalte eine

Kommission von je zwei Deputierten cler beteiligten Amter Konjunktim ciie

Wahl zunächst vorzunehmen. Lei jcclem Amte war nach clem „IKairikular-

vuanlo uucl Aebczeltel" jeciesmal ein besoncierer Lteuerausschlag in

Legenwart cler Leerbten zu halten. Dal) diese Kekorm lediglich aus Spar-

samkeitsriicksichten in Verwaltungskosten erfolgt war, wurcie in § 13 be-

sonciers betont. Die Rezepturen cler Jurisdiktionen blieben zwar, wie sie

waren. Aber die schon sehr geiügig geworciene Kitterschakt erklärte sich

„in patriotischer Küchsicht ans clas allgemeine IZeste" bereit, je nach der

Art cler Konzession cutwecier allein oder mit cien Leerbtcn zusannnen für

prompte Ablieferung cler Liener zu hakten. Auch beteiligte sie sich an der

lilgung der Lanclesschuläen ciurch Einsendung cles schon erwähnten Über¬

schusses: ein IZeispiel, clas zum „gnädigsten Lekallen" gereichen mukte.

Die Kinkübrung eines Kegulativs über die wahlfähigkeit der Kczeptor-

Kandidaten und die Festsetzung eines bestimmten Lensus war schlieklich

zur Notwendigkeit geworden, besonders da bei wiederbeselzung vakanter

Ltellen durch unerlaubte Wittel Ltimmen gekauft und „Labalen" getrieben

worden waren, verktigungsgemäb wurden solche Kandidaten zuerst I789-),

dann in dem waklregulativ von >794") von der Wahl ausgeschlossen.

übernommen vrorden ist, widerlegt sieb durok sinlnobs Reoknnng uns dessen
eignen Korten: 8. 14 stellt Sobill mit:

Llevs: Kreise: Llovo: 14 Remter, 15 durisd.
„ Rm erleb: 6 „ 9 „
„ ^Vsssl: 19 „ 12 „

^39 ^ 36 ^
Zlsrlc: Kreise: Hamm: 5 Remter, 4 Rerrliebk.

„ Hörde: 3 „ 12 ,,
„ Aliens: 2 „ 8 Leriekts

,, IVstter: 7 „ oder „

^7 ^ 24
Kleve: 39 Remter, 36 dniisdiktionen
Nnrk. 17 „ 24 „

47 „ 69 „ — 197 Le^irlco.

On nun die lZnbl der Rezeptoren sieb sus 197 brlüult, IZ. Dd. 9.

Kr. 285 ^.nm. I. 5. 323) so kommt nuk ^jedon lls^irlc (^mt oder durisdiktion)
sin Rezeptor.

') So. 1822.

2) So. 2495.

-) So. 2598.
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Dab übrigens eine „wabl oüer Präsentation cler Deamten" stattfand, bestätigt

uns jede Zeile cler Verordnung, jvgl, I?intze Akta vor. VI., Ij,

wenn ein Kinwand gegen die Bedeutung des Kezeptoramtes erboben

wird, so gibt dos Kegulativ ebenso Antwort darauf, indem es dem Kezeptor

in „seinem Distrikt auf gewisse Art die erste Instanz in denen zum Lamerai-

Leschättskreise gebörigen Lachen" sein läbt. Zugleich sei er Kinnebmer

und Kendant der ölfentiicben Lefälle des Bezirkes. Daber werden dann

kür sein bürgerliches und amtliches verbalten bestimmte Ledingungen vor¬

geschrieben. Kr soll einen unbesdwitenen moralischen Lbarakler und bin-

längliche Kenntnisse von den ibm anzuvertrauende>r Leschäkten besitzen,

wozu er sich durch Arbeit in den Kammern oder in der iandrätiicben

Kreisstube vorbereiten kann, Ks stebt ibm aucb der weg durcb das Kxamen

offen. Kur bei ganz geringen Kezepturen darf er nocb andere ösfentiicbe

Amter bekleiden, Katurgemäb muk er audi eine kinlänglicbe und bgpotbeken-

mäkige Licherbcit stellen. Kann werden genaue Bestimmungen gegeben

über die Ausübung des wablrecbts und die Abgabe der Ltimmen, ebenso

Uber die Korm, in der die wabl vorzunebmen ist.

Lab es bezüglich der wabl des Kezeptors bei der Kevisio» einige

weinungsverschiedenbeiten, so waren dieselben ungleicb gröber binsidiilich

seines verkältnisses zum Oberrezeptor, Die verkassungsmäkige Organisation

dieses Amtes fand erst 1649 statt, vis dabin war bald diesem, bald

jenem Kurfürstlidren Deamten die Oberrezeptur übertragen worden. Am

21. Kebruar I648A wurde der Kmpkang beispielsweise Dernb, IKassop,

Kicbler und Lizentmeister zu Lobitb, Ubertragen, s>5 970 Ilr.j, Am 28,

Leptember desselben dabres demselben und dem Lekretär der Ltadt Wesel

Hob, von Kaeskeldt. Drei Oberempfänger finden wir gar am 20. August 1637.

Ks waren Volk, dak. de Lreve und lZrandt, welcbe die Lumme von 44360 Ilr.

zu empfangen batten. von diesen standen Oalk joder Kalckej und de Lreve

in ständischen Diensten. Das Durcheinander der geteilten Rezepturen borte

mit der Krnennung Volkes zum Oberrezeptor 1649 auf, 1663 folgte ibm
sein Lobn im Amte, von 1661 übernabm der kurfürstlicbe Landrentmeister

vrandt die Leneralrezeptur. Die auch den Ltänden verpslicbteten Volkes

wurden auf die Kinnabme der Keicbs- und Kreissteuern beschränkt, dagegen

kür IKark Lottkr. Aoen, Bürgermeister von Lünen, also auch ein ständischer

Deamter, zum Kezeptor ernannt, Vach Lründung des Kommissariats 1684

kam mit dem gesamten Lteuerwesen auch der Oberrezeptor in eine gewisse

Abbängigkeit von diesem neuen selbständigen Kolleg, Als dasselbe aber

1723 in der Kriegs- und Domänenkammer aufging, wurde das Oberezeptor-
amt wieder isoliert.

') 8!,-^., vilss, LI-54, Nsliilcsl, 1612-1650,
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Oos Hauptstreben der Kcvision l736 37 war es nun, die vbersteuer-

Kasse wieder in den Macktbereick clcr Kammer zu ziehen. Die Kinziekung

cler Kontributionsgelder war Kisker durck clie Dbersteuerkasse allein okne

vorherige Mitteilung an clie Kammer erfolgt. Nack Lutdünken der genannien

Kasse waren auck die Assignationen an cke Kegimenter ausgeieili worden.

Nie ünlerrezeptorcn konnien Sick frei der Kxekutanten beclienen unc! den-

seiden nack Verhältnis cler Lckulden ein ocler zwei Ltüber iäglick bezahlen

lassen. Das mubte notwenckg zu Dnzuträglickkeiten fükren. (Venn clie

(Ibersteuerkasse clen Kegimentern Leid an »nies uncl cler Dnterrezeptor ver¬

sagte, so blieben clie abgeschickten Loldalen liegen. Oer säumige Kezeptor

wies sie natürlich den Kontribuenten auf den yals uncl forcierte von iknen

clie Kxekutionsgebükren. Kür clen frei sckaltencien Kezeptor lag auck clie

Versuchung nabe, diejenigen clie sckon bezahlt kalten ocler gar clem ganzen

Amt Kxekution zur Last zu legen, wie es in Dinslackcn geschehen
sein sollte.

Diese Mikstände forderten allerdings Abhilfe. Ober der Modus

exequendi, den Lckmaltz vorschlug, hätte einen sekr komplizierten Der-

wallnngsapparat herbeigeführt. Kr forderte, dab in keinen andern als den

nötigsten Kälten von der Dbersteuerkasse, sonst immer von dem Kammer-

Kollegium die Anweisungen erteilt würden. Die ünterrczeptoren durften

nur nack vorheriger Anzeige Kxekutantcn einlegen. Dem trat besonders

der Dberrezeptor Kanzler von Kaeskeldt sckroff entgegen, Mm war in

seiner siebzehnjährigen Dberrezeptortätigkcit kein einziger Kestbetrag von

einem dakr ins andere gegangen, und jeder kalte noch das Zeintge aus

der Kasse erkalten. Der ganze Ltreit drehte Sick ja um die groben Keste.

Aber diese hatten ikre ürsacke in der aukergewöknlick koken Kontribution.

M einigen Amtern erreickte der ganze Krtrag der Lüter das Kontributions¬

quantum nickt, sodak von den Lecrbten beträcktlicke Lummen dabei zu-

geschossen werden mukten. Die Kolge war, die üumöglickkeit, präzise

quartaliter zu bezahlen. (Denn es v. Kaeskeldt bei diesen sckwierigen

Verhältnissen noch gelang, alles einzufordern, so war das seiner persön-

licken lücktigkeit zuzusckreiben. Kr wubte am besten, welche Kezeptoreu

imstande waren, die Leider prompt abzukübren oder welche damit zurück¬

blicken. von ikm verlangte man monatlich grobe Lummen baren Leides

zur Dezablung der Leneral-Kriegskasse und anderer Kosten. Ks kamen

aber nur die wenigen Kontingente der an der Kostroute liegenden Amter

an. Die übrigen Kontingente mubten wegen der öekabr bei Überbringung

und der Iransportkosten an die Kegimenter assigniert werden. Dessen-

ungeachtet waren die Amier dock verpflichtet, den leil des Kontingentes

der nickt an die Kegimenter angewiesen wurde, bar zur Leneralkasse und

zwar auf Landeskosten zu überwachen. Kalls nun dieser Überschuh auck,



— 27 —

an die Kegimenter assigniert wurde und zwar von soldren, die sonst
gewobnt waren, ibre Leider bar, obsdwn etwas später, zu zablen, so
käme von äiesen kein bares Leid in clie Kasse. Dies Erzwingen der
Karsckakt konnte eben nur durck Einweisung an die Regimenter gesdreken.
Nun verweigertendiese aber Leider zu übernebmen, die sie nicbts angingen.
Pin Liegenlassen der pxekutoren beim Kezepior, bis die Luittungen von
gescbebenerGablung bei der Kasse erbracbt wären, ging wegen des Zeit¬
verlustes nicbt, da die Kegimenter andr erst requiriert werden mükten und
die Leneralkasse nickt warten könnte, olme des Mikkredits und der Kosten
der armen Untertanen zu gedenken, Audr nock aus einem andern Crunde
war Lckmaltz im Irrtum, wenn er meinte, durck prteilung der Associationen
mit Lorwissen der Kamncer würde lZesserunggesdcakfen. Akt stellten sicb
nämlidr einige läge nadr Übergang des ptats Zäumige ein, und es würden
langwierige Mitteilungen nötig werden, dak bald dieser, bald jener von
der pxekution verscbont und mancbe Lrdre wieder zurückgezogenwerden
müsse, abgeseben von den zablreicben Beratungen, Protokollen und
Kekeraten.

Der grökte leil des Kollegiums war denn auck so vernünftig, einem
Bürokratismus nidrt zu buldigen, der geeignet war, dem packmanne die
Selbständigkeit und IZerusstreudezu nebmen und dessen Prinzip darin
bestand, dak nickts obne wissen des Präsidiums eines Kollegs gesckeben
könne, und jedes Zckriktslück erst durck zwanzig Aände lauten müsse.
Anders kreilick wäre die Zacklage gewesen, bätte der padrmann eines
ladeis in seiner Amtskübrung bedurft. Aber bei o. Kaeskeldt suckte der
Kevisor vergeblicknadr einem solcken. Zwar glaubte er einen gefunden
zu baben bei der am 22. August 1736 mit den beiden Kuratoren
Lir. Leelbaar und Kriegsrat Lolberg vorgenommenen Kassenvisitation.
Ks gab nämlick in vermögenden Amtern Kezeptoren, die nickt allein mit
Ablauf des lermins zablten, sondern auck in Auarial-Ptats als „Uber-
bezablt aulgekübrt" wurden. Aaraus scklolz der Kerliner pinanzrat, dak
diese Kezeptoren von v. Kaeskeldt mit gröberer Zckärke exekutiert, den
andern aber „durck die Pinger gesekcn" würde. Aer Kanzler aber konnte
Sick darauf berufen, dak kein einziger Kczeptor Sick Uber dergleicken
pälle besdrwereu könnte, sondern, wenn nack Kassenexirakten Sick einige
finden würden, welcke überbezablt bätten, so sei solckes freiwillig, und
um die Assignationen von der Kasse „zu evitiercn" gesckeben. Aer so
gerecktsertigteAberrezeptor imponierte dann dem pinanzrat durck seinen
aus der Praxis gescköpktenLorscklag, den säumbasten Kezeptoren die
Kezeptnrgelder im Kicktzablungsfalle nadr dem Zteuerreglement zu redu-
zieren, dak er ibn als sebr „süglick" sofort annabm. Auck in seiner An-
sickt von der Wertlosigkeitder monatbcken Kestanten-Acsignationesbekielt



cier crfabrene v. Laeskclcit rcärt. 1749') lieb man sie fallen. Die Dber-

sieuerkasse balle fortan in Disponierung cnccl Assignierung cier rnonatlicben

Kriegsfälle freie Hanci, ciamii, wie clas Leneral-Direktorium ironiscl,

bemerkt, „ciaber keine Lelegelcbeit genommen über clie späte Anweisung

cier monatliäien Derpsleguugsgeläer Klage zu iükrcn oäer sicb zu cnt-

sänilcligen, wenn aus clcr Leneral-Kriegs-Kasse niärt prompt beiriecligt

wercie". U)as clas Derfllgungsreclrt cles Lezeptors über clie Kxckutanten

angebt, so sollte ctassetbe äurär ein Patent reguliert unct bestimmt weräen,

wie es mit cter Lubbastalion uncl Derrecimung cier eingckommeneu Lelcler

zu kalten sei. lüan wartete offenbar ank bancigreifliciie ILibstäncle, um

eingreifen zu können.

Lolcbe scbienen sicb zwei Dalire später zu bieten. Der Lebeime

Ktats-Minister uncl Lräsicient von Lociww wanclte sicb an clie Llevcr

Kammer. Ks sei ciem Könige binterbraclrt woräen, ciak an clcm cleviscben

Kornmangcl sebr viel clie Lezeptoren uncl Hauptpäcbter scliulclig seien, clie

ciem Lauer gleicb clas Korn auf ciem Kclcie oerkaufen lieben, soball er an

Kontribution ocler Lackt etwas säruläig bleibe, clak sie ibm Dieb, Lleräe,

üäcer- uncl Hausgerät wegnäbmen uncl ibn zwängen, clas Korn zum Haupt-

päcbter binzutragen, welcirer es clann mit crbeblicbem Nutzen ins Duslanci

verKaule. Die Kammer wubte sici, uncl clie Dngescbulcligten aber sebr gut

zu enlscbulcligen. lDegen cier Kxekution auf ciem Lelcle mubte sie wiecier

auf clie ciem Lancle eigentümlicben Derbältnisse verweisen, in cliesen uncl

in benacirbarten Länclern war nämlicb cier Derkauk cles „balben Lewäckses"

Ublicli, cia clie meisten Lauern auf balbem Halm baute». lDo aber clas

balbe Letreicle zur Dbzablung cier Lacbt cliente, cia wurcie clie Disiraktion

nur im Kall cier äukersten Not angewanclt. Den Derkauk auker Lancles

begünstigte clie Kammer, weil ja in ciem Lancle mebr Korn wücbse, als

verbraucbt wuräe. lDenn ciarin keine Lreibeit berrscbe, so babe man aucii keine

INittel zum Lclmlclenabtragen. Übrigens würcie cier Derkauk auber Laucies

von clen Knglänclern prämiiert. Den Lrünäen konnte clas Leneral-Direktorium

niclrl wicierspreclren. Nls wabren Lruncl cier Nrmut gab clie clevisckie

Kammer an, clab äie „ganze IDintersaat am Nbein versokkeli sei". Lucio

forcierten äie Offiziere zuviel von Lauern uncl Lürgern, was aus clen nacb-

folgenclen Lpezialbericbten cier Departementsräte aucb bervorging. Die

genauen Dntersucbungen auf clen Krbentagen ergaben fast nicbts Lelastcncles.

über cier Kall zeigte clie energiscbe Lteliungnabme cles Königs für

clie Lcbonung uncl Krbaltung cier Kleinbauern uncl Läciiter. Dieselbe lencienz

ziebt sicio ciurcb clie ganze Leibe von Derkügungen zur Dermeiciung uncl

') So. 1538.
Lt. Lt.-^.. ösrtin. 44t. 35. Loot. I. 14. 2. ccä. vol. I. ^.Ictsn über ägn

XornmsnAst.
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IMläerung äer Exekutionen binäurck. Die Kmplangstage sollen genau
fixiert s!647jD äie Zteuerbeseble sckon einen ITlonat vor äemsetben clen
IZeamten übermittelt weräen. Die Lteuerpilicktigen sincl vorab zur reckten
?eit äurck clie Lericktsboten unä probnen zu ermabnen st6S8l^/. In äem
Kxekutionseäikt von 1683 wirä verordnet, clalz äer Dberrezeptor erst nack
vierwöckentlicker, nickt wie seit >675 nack vierzebntägiger prist, cke
pxekutanten aussenäen clark. Die Kxekution clurck Einlagerung sollte nack
unä nack erkolgen, äamit äie Lckuläner äurck äeu bittern Dorgesckmack
äerartigerZwangsmittel gebessert würäen. öenaue Bestimmungen^) regelten
äie gekürcktete IMitärexekution, unä äas Dersügungsreckt über äie Kxekn-
tanten Uberbaupt, äie Duittierungsptlickt äcr Rezeptoren über Kontribution
unä Kxekutionskosten. Die Quittung äer Kontributionszablung erfolgte in
einem besonäeren Dticklein, äie äer Kxekutionskosten auk einem besonäeren
Dlatt. Dls Ltrake kür kabrlässige oäer unterlassene Duittung wuräe I690D
äeu Kenäanten äie Gablung von >90 Loläguläen in Dussickt gestellt.

wenn alle IKabnungs- unä warnungsversucke nickts ballen unä zur

Deräukerung äer l?abe äes ?ablungspllicktigen gesckritten weräen mukte,

so war bierfür ein ernstlicker Lekebl^) erteilt, sckonenä unä gebübrenä

zu verkabren, um äem Dauer äie „competentia vivendi" zu belassen unä

äas Cut nickt zu einem wüsten zu macken. IM äen Kornkrückten mukte

äer Dnkang gemackt weräen, äann zum Derkauk äes Lcklagbolzes, äer

Hausgeräte unä enälick erst äes Diebes gesckritten weräen. Ks lag nabe,

äab äie Eigentümer sick zuerst ibrer packt versickerten unä äen päckter

so olt zur Gablung äer Lteuern unmöglick mackten. Damit äie Regierung

oäer vielmcbr äie Mitkontribuenten, äie für äen Dusfall bakteten, nickt äas

Nackseben batten, wuräen äurck Derkügung äie Kigner kür äas Lckatzungs-

Kontingent mit verantwortlick gemackt. ?ur Derbütung von Ltreitigkeiten

zwiscken äen packtkoräernäen kurkürstlicken Kentmeistern unä äen Steuer-

eintreibenäen Rezeptoren setzte äie Kegicrung fest, äab in „casum concur-

sus et praeferentias creditorurn" bei äen Kammergütern sowobl als bei äen

geerbten Lütern äie Kontribution vor packt geben sollte °). Lei Kammer-

gütern batte äer Kezeptor äie Kinnabme pro rata äer Kontribution unä äer

packt zu verrecknen. Die Derkäuke äer Koutribuentengüter batte äer Kezeptor

ex officio, jeäock mit Dorwissen äer Deamten vorzunebmen. Kr war nickt

») 8o. 198.
2) 8°. 254. I.
s) 8o. 279. 28>. 365! 9. 6. >0. 357, 5. 365: 7. 8. 374.8 399,8.

365: 11, 14. 357, 4. 2SI, 14. 399, 10.
4) 8o. 420, 3.
°) 8o. 374, 12. 399, 12.
°) 399, 13.
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berecktigt, Rezaklung dakür zu nekmen. tvie aus den Rinzclakten Uder
den Kornmangel kervorgekt, erfolgte cler »erkauf nadr einer festen Vrdnung.
s„vorwarden"). Rr katte snad, vorkergcgangencr Kirckenproklamation,
Rnkektung cles Lubkastationspatentes uncl Ankündigung in einem „Intelligenz-
zetlul") bei brennencler Kerze zu gesckeken. Die erste Rukkökung mukte
durck laler, ciie kolgenclen Konuten durck laier ocier >5 Ltüber erfolgen,
»er Käufer batte seinen Lotteskeller st 8t.) auf clas viek zu erlegen uncl
zwei Rürgen zu stellen.»

Die Hauptaufgabe des Rezeptors betraf nad, vorstekendem clas
Lteuerwesen. Im engen Zusammenkange äamit stanci clas Remissions-
wesen. Im letzten »uartal sandte cler Rezeptor jäkrlick seine Reniissions-
quittungen» uncl im April jecles dakres ciie Leneral-Vorspann-Iabellen
an ciie Vbersteuerkasse uncl erkielt ciann von derselben ciie Vergütung
seiner Auslagen. Rine Erweiterung ersubr cler Rufgabenkreis cles Rezep¬
tors I7S3.»

Radi Rinricktung cler Kreise kalte er ciem Lancirate auk ciessen »er-
langen zur Leite zu steben, ciie Aufbietung uncl Ltellung des Vorspanns
zu besorgen uncl ebenso in Lalz-, Polizei-, IRark-, Rinquartierungs- uncl
tvegebausacben zu Dienste zu sein. Ruck übernakmcn ciie Lteuerein-
nebmer 1789 die Resorgung der werbesacken.» Ruskertignug der Lands-
Kapitulationen, Lrleilung cler Inierimssdreine, Übersendung cler Rekruten
an ciie Regimenter, Ruszablung cler »ouceurgelder, cles Rubringelokns und
was sonst dabei zn tun war.

Mit allen diesen Reckten und »flickten ausgerüstet bildete der
Rezeptor in der lat die „erste Instanz in den zum Kameralgesckäftskreise
gebörigen Lacken" und batte mit seiner Rxekutionsbekugnis als „Rinnebmer
und Rendant der ösfentlicken Lesälle des Rezirkes" unstreitig eine grosse
Lewalt in »änden. Anfangs reine Lelbstverwaltungsbeamte, wurden die
Rezeptoren in der späteren Zeit durck die Vorstellung bei der kurkürstlicken
Regierung, bei welcker Lclegenkeit die sckriktlicke Resdreinigung der
Rürgsckaftsleistung vorgewiesen und der Lid geleistet werden mukte,»
auck mittelbare Ltaatsbeamte.

»rast.

Lieber dem Rezeptor, der die Räden des Rinanzwesens in der »and
kielt, stand der Vrost sdapiserl. ürsprünglick oereinigte dieser sämtlicke

» 6. St.-llc. Lertio. Dicton über äsn XlorornsnAsI.
» So. 1611.
» So. 1671.
» So. 2406.
°) So. 399, 6.



obrigkeitlichen Punktionen, die niilitärisdien, jurisdiktioneilen, polizeilichen

und finanziellen in sich. Uarüber unterrichlen uns die Urostenbestallungen H

der Lraken dokann >362 K Udolk >371 unci 1375. ?ur Ledienung des

Urostenamtes gekörte che Lewakrung cler Lrenzen und Lereditigkeiten.

(„onse polen end voren waren end kulden"). Ls waren sechs Mann unci
sechs Pferde auf cies Crösten kosten zu unterkalten. Dieselben konnten

um Zwei auf gräslichen Wunsch vermindert werden. Oer Lrak sicherte

sich die Lberkand. kein krieg durfte okne sein Lekeib begonnen werden,

es sei denn, dab im Umte selbst der Leind säke. Letangene mukten dem

Landesberrn überliefert werden. Mine gräfliche Erlaubnis durste der Drost

keine Zchlösser oder Festungen bauen, kür Unkosten auf kriegszügen

auker Landes kam der Lral auf, falls der Drost sich darüber gut aus-

weisen konnte, stuck bei Lckäden an der Habe oder an den Pferden

oder bei Lefangensckast erfolgte sowokl für die ständigen wie zufällig auf-

gebotenen Dienstleute gegen Nachweis Entschädigung, kür jeden Mann

erkielt der Drost jäkrlick 15 Mark, kür jedes Pferd 25 Malter Hafer, die

er im Lande „selten end boeren sal" aus den Lekällen des Mutes, also

eine landeskerrlicke Dbgabe, deren Umlage und Lrkebung dem Urostei!

zustand. Heu gab der Lrak, Ltrok das Dmt. Luch die Waldpolizei war

dem Drost übertragen. Wald- und wildbann sollte er beaufsichtigen.

Niemand durfte darin irgend ein wild jagen, ausgenommen Hasen.

Die Lestallungen tragen weniger den Lkarakter von Leamten-

ernennungen als von Kaufverträgen, worin beide leite sich zu sichern

suchen. Uer Landeskerr beauftragt den Drost mit ziemlich selbständigen

Lesekästen und ersetzt ikm, falls er sich gut ausweisen kann, die vor¬

geschossenen Unkosten. Dieser Lindruck der Lelbständigkeit wird erkökt,

wenn man beobachtet, dak olt eine Lckuld die Mutsübertragung veran-

labt bat, wie bei Ludel van wienkorst, der 1375 dem Lraken Ddolk 1366

alte Lchilde vorstreckt und zum Drosten und Umtmann im Lande Lleve

ernannt wird. Dementsprechend fällt auch die Lestaltung der Kündigung

aus. Mik beiderseitigen Wunsch kann der Vertrag gelöst werden. Die

Kündigungsfrist ist Zwölf Wochen. Lin Kalbes dakr nach der Lecknungs-

legung wäkrt die Lrist zur Ldiuldentilgung. Der Landeskerr konnte nicht

einfach Uber den Kopf des Drosten weg das Mut verpfänden.-) Lin

H Vsrgt. OrostenkestuItuvAsn, vsröllsnttiokt von IlZsn in den NittlA.
dsr IK^I. preuss. l1.rokivvsrvvultun^, Mslt 14: Die wisdsruulgslundensn MsZistsr-
kückor der Klrukso und Lei'^ögs von LIsvs-Nurlc.

2) Muoomdtst, Urkundonbuotl 1361. 5. Nur: Ois Mittel Lsrrs v. Ooornil:
und ^.rndt v. dickst AsneknuAsn lür iürsn iin KtskuvZnisss sitzenden Lrudsr und

Mellen Lurtti v. Uoorniolc, ^.mtmunn ^u Lbsrüstsu, dsss Msr-:oA Msinsld von
Kleidern die Oberdsteu dem Ktrulsn von Msve veckuult kube.
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etwaiges liebet ist innerbcilb eines Monats zu melcien. Lurkte cier Lrost
einerseits clie Kenten nickt antasten, so war ibm andrerseits das Leckt

zu „brückten" und überkaupt volle jurisdiktiouelle Lelugnis gegeben, mit
Lusnabme der brückten, die ans Leben gingen. Ls stand dem llrost zu,
kickter und Lickterboten einzusetzen und zu entbeben „bg onsen rade,
bebelilick gdermanne sgnre voerbreve, die bie van ons bedde". ^ur Lr-
bcbung der Lrückten sollte der llrost von Lank zu Lank geben, tvas
unter tünt lllark verfallen war, durfte er zu seinem ltnterbalte verwenden.
Lies kam dann bei dem zu zablenden Lebalt in ltbrecknnng. lllle Lrückte
Uber fünf lllark erbielt der llückenmeister. Liese Dätigkeit des Lrosts
allein erinnerte nock an seine ursprünglicke Lufgabe, nämlick die Lorge
kür die berzoglicke Dasei. Lecknungslegung mubte auf lvunsck jeder Deil
leisten. Las Lrostengebalt änderte sick im Laufe der ?eilD)

Lröber und mannigfaltiger war namentlick das Lebalt des Land-
drosten.^t

L Dagorkuek. Ibas des Drosten der Dimers war 2. L. von den Aemeinsn
Drüoktsn der 16tv ausASnommen da sing Ltadt, Xirsxel, Demsino oder
Dauersokalt Drückte Zskon müssen, auf 8 Nann Dekali, jeder 12 Zokild -
96 Lokitd. Xu DütterunZ ssiner Dlsrde 5t) lllattsr Daker. .Vul die Dosands
3 Xüks 5Vs^dsns. Din XoklAartsn. Disokeroi in den Ivuilsn, oder der Drotz^
genannt. XotdürltiAen IZrand s^u kauen, da es Mwökntliok, korooAst auk 4666
Disodeel u. 26 Kimmen Horden ^ssetsit. Rsdlioko Dienste.

Das Dekali dss olsvissken Danddrostsn bestand ?ur Xoit der Ilor^öZe
aus folgenden Ltüoken. „Der t6ts D5g'. von den gemeinen Drückten, desZI.
von xersönlioksn Dsibkrüoktsn, wovon der Durst gsid ?u lösen pflegte, sed
rsservant domino mulota oonstütis. ^.uk der DurZ Lonsbook do Dekälter, jedem
12 Lokild aus den Drüoktsn — 126 Lokild, kernsgst mit 154 Dir., 17 Linker
3 D1Z. ks^aklt tjedsn Lokild ^u 1 Dir. 17 Ltübir 3 Doller Acrsoknst). Unter
diesen Dekäitern sollen wsssn: sin burMrovs, ein Dörtner. 2 wäokter und
ssllls v^lkts Zewallends mit 6 reisiAS pkerdon. itsm 2u lütterun^ der 6 plerds
aus den brückten 125 matter kavsr. Hock ex Gratia 25 Utt. kavren u. Ltrok
vor die Dloide AolüZIiok von den Ilntertkansn to Kodden, das Ltiok sal Kaidon
mo^en 166 odor 156 Lokool. HsrnsAst sind 125 Vllt. Haler ä 1 Dir. ko^aklt
mit 125 Dir. Vor krand aus dem ko^en Lalosrisokon 5Vaid 86 losder kvit und
aus der Heese ?u Xanten 25 Lokrant^en, so loiAönt^ verändert, also dass er
nun soll Kaken 125 losder koit und aus der Heese 55 ümmon Lokrant^sn, anstatt
dieses Drandkoltnes sind ex xost aus der VValdsokreikorsi Latour in xeider ^aklt
jkri. 155 DKIr. 2u seiner Xüks-5Vsidon das Land uwb Lonskook, dss Rosenbruok
Zevannt ad Norken 2 kund, 14 rüden, itsm das Dand im illontisoksn Druck
ad ülorAen 346 rüden. Xook 12 IdorAsn Landes von der DerZiscken Dreven
bei Lonskeek, oder dalür 36 itdlt. DoK^eu. Lnd weilen jene DsrA. Drsvs od.
svA. Danddrostsn Duke /: woraus jkri. noek 2ur Lokiütsrsi pttsASn ks^akit ^u
werden 11 V« Nait. RoMon u. an Dsid 6 Dir. 57 '/g Ltübsr : ob^I. 36 illalt.
RoZ^en niokt aulbrinZen können, so ist am 2. jan. 1675 mit dem damaligen
Danddrüsten von Lxaen dakin ^skandolt, dass er okZ. Hule aksgus onors akn-
bsrecknst oinkaksn u. xoniessen sollte", ^.ls dor Drosss Xurlurst 1667 Ltucks
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ürsprünglieb batte clas Herzogtum einen Lanclclrosten, cleni clann

kür die Dstseite des Kkeins ein andrer hinzugefügt wurde. llbnen traten

dann nach und nach die übrigen Drosten zur Leite. sLicbe Übscbnitt Ulj.

Der clcvisclre Lauddrost von der lvestseite des Klieins kalte seinen Litz

von Liters ber zu Lonsbeck. Unter seine Landdrostet geborten folgende

Üuder: Llcve, Lleverbam, Ülten-Lalcar, Lrietb, Xalben, lvinnentbal, Lons¬

beck, Uedem, Lckravelen, jmodo lvinneckendonck, Kervendonck.j Düderick,

tvalack. ?ur IZesoldung des Landdrosten trugen diese Ümter einen

bestimmten ünteil bei. Zuerst mit üusnalrcne der Ltrasgeider aus

Naturalien beslekend, konsolidierte sicb das Lebalt nach Übergang zur

öcldwirtscbaft zu eincui pixcuu Nie Drosten der eiiizelnec, Ümter über-

nabmeu audr die Ztcllung als Vorsteher der üealgemeinde des ümtes und

sind aucb nadr Zersplitterung der gemeinen INark als soldre zu erkennen.

Lie ballen ja die Üufsicbt Uber Lrenzen, Lräben, tvege, Liege, üaine und

üuen innerbalb des Ümtes, Uber das ümtseigentum, sowie über die

gesamte wirtschaftliche üaligkeit der ümtseingesessenen und die Verfügung

über die unteren Ümtsbeamten und die „starke Hand". Nacb der ümts-

ordnung von IS59 sLc. S8j ballen sie darüber zu wackeu, dab keiner

„einige gemeinte" ausschlüge oder abgrabe. Dabei durften aucb sie selbst

keine willkürlicbe Ündcrung in den Keckten der Kealgemeicide varnebmen,

sondern sie „sollen die Untcrtbauen bei gueden gewobubeiten, altber-

kouuuen und fregbeiclen balden, woe sicb geboeri". tu zweifelhaften pällen

baben sie sicb „bei den alten und andern, die idt weeten mögen", zu

erkundigen, der Kanzlei anzuzeigen und „na Kai wegen tot künstiger

gedäcbtnis kubren" zu lassen. Diese Bestimmung gewäbrt uns einen Klick

in die tverkstalt der Leselzgebuug, die auf die angegebene fveise die

latenten Keckte zu patenten macbte. tveiter batte der Drost Lorge zu

trageli, dab alle Dnorcluungen in betreff der Ldialzung und Kontribution

vermieden würden und das Ümt einen guten Kezeptor babe. Den Kent-

meisleru und Lcblütern mubte er bilkreiebe Hand bieten und ebenso für

gerechte Verteilung der allgemeinen und besonderen Dienste mit Karren,

Pferden und Personen einstehen. Die Erfüllung dieser wie anderer

des üben DrostonAökuItss: Dündsrsisn und die Disokersi in den Lonsbsoksoken
Drüben und „Vieren", einem Ivummerdisnsr ubtrut, du forderte der dumuÜAs
Dunddrost ein ^.eczuivutsnt. X.ueb stunden dsru Dunddrosten ?u: „blotdürfti^e
Disnsts von den DntsrtNunen und tZinZessssensn", in nuturu ub?ustutten. Xn
Hüknern uus der Lektütsrsi Dsdsrn 64, uns Lutour 4b und uus Xanten 3 Ltüok,

jedes ü 5 Ltübvr — 9 Dir. Lb Ltübsr. Xis.os dazd und Xuninoksn ^Vuruuds,

veiebs weiten in natura Asnossen und dagegen Unkosten Zsian cvsrdsn, niobt
cvobt ^u Leids determiniert werden kann". 2u ^.ntanA des 18. dakrkundsrts
vurdsn diese Ltüoics unter den Lobiötsrsisn oder Rentsisn verpachtet, und dsr

Drost Aenoss ein pixum.

Z



Pflichten: z. IZ. äer kekanntmachung äer lanäeskerrlichen Erlasse, äer

Zorge für Wegebau, konfiszierte öüter, vrnien uncl Waisen, tZetangenen,

Kirchen, cler Aufsicht über clas ^ollwesen, baite clie Ztrakgewalt als Dückkalt.

IIa cler vrost ursprünglich clie Ernennung unä Absetzung cler Dichter

in Aänäcn kalte, so kann von einer ausnakmsweise frükzeitigen Irennung

cler Verwaltung von äer Oustiz eigentlick nickt clie Deäe sein V. Die

Irennung war auch später keine vollstänclige, cla clem Wickler allerlei ver-

waltungsgeschäkte autgebürciet wurclen, clie er als ein gefügiges Organ cler

Regierung besser kanclkabte, als cler rnilitärisck keuclale Droste Line gänz¬

liche Irennung erfolgte erst Witte cles >8. Oakrkunäerts, als clie Amter unä

Ourisäiktionen zu Dreisen kombiniert unä clie Lanägerichte eingerichtet wnrclen.

Den letzten kiest cler verbinänng beseitigte clie Linkübrung cles Kreiskalku-

lators an Ztelle äes Cerichtsschreibers. pür clie Verwaltung cler Domänen

war clem Vrost schon in cler ersten ?eit äer Dentmeister zur Leite gestellt

woräen. wit Ausnakme äer äem Dentmeister unterstellten Angelegenkeit

bekielt äer Vrost aber äie Oberaufsicht über alle Polizei- unä Verwaltungs¬

sachen. Die Linrnisckung in richterliche Punktionen war ikm streng verboten.
Lrst äurch Dricärich wilkelm I. wuräe äas Vrostenamt zu einer Zinnecure

mit äem einzigen Deckte, Kirchen-, Lckul- unä Ltiltungsrechnungen abzunekmen,

kerabgeärückt 2). weist aber mischten sich äie Vrosten, äie vorwiegenä

alte Offiziere waren, Uberkaupt nicht mckr in äie Amtsgeschäfte, woknten
auch nicht einmal rnekr im Amtsbezirke.

Der Depcirtementsrat.

An äie Ztelle äer Vrosten traten äie Amtsverweser, oft juristisch

gebiläete IZeamten, äie auch in äen Degierungskollegien saken, z. D. äer

Kommissariatsäirektor IZergius, äie ärei von wotzfeläts: äer Vizekanzler,

äer Oustizrat unä äer Lekeimrat. tu äen Aänäen äieser Amtsverweser

lag nach äem Zurücktreten äer Vrosten äie Leitung äer Lrbentage. Va

machte äie cleviscke Kammer am 24. klovember >731 A äen Vorschlag,

äak jemanä ikres „Wittels äem Lrbentage beiwoknen möge". Nach äer

Dewilligung von Zeiten äes Königs am 4. Dezember l73l erfolgte im

folgcnäen Zakre äer Lrlab, äurch äen äie Virigierung äer Lrbentage nur

äem „Veparlementsrate" zugesprochen wuräe. Aber äie Aolsnungen äes

Königs auf Desserung äer finanziellen Verkältnisse erfüllte sick nicht. Dm

v H. u. V. D-css äis D-ioktsr äirolct vom Dürsten ernnnnt vuräen
gilt nur tür spütsr.

^ 8o. 974.
iDsok clern Reoess von lööt). Z 32 sollten es auok D-ittorlioke ssin,

imlluä ct» uuek säsliZs Lid^s in iören Ls^irtren Inxxsn.
Lt. Lt.-^.. tZsrtin. Iit. 85. Leot. I. ü. 2.
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13. Oktober 1736 überreilte äer pinanzrat 86,mall? äem Könige ärei

Lxtrakte von äen in clen Dabren >736-34 ausgesllagenen Unkosten:

Diäten, ?ebrungen unä Lxtraoräinarien. Der König war aufs bölste

erstaunt, äak äie Diäten kür äen Kommissar 5, 16, IS ja 26 Ilr. täglil

bei äen Ämtern betrugen, c!a äol ciie Änsslläge unä Kelnungsabnabmen

in einem läge gesläben, anl wobl an einem läge mekrere Ämter ab¬

gemalt weräen könnten. Kür einen Kommissar allein waren 823 Ilr. unci

für einen Zckretär 271 Ilr. ausgelegt woräen. Dazu kamen nol ciie

?ebrnngskosten, ciie insgesamt bei einzelnen Ämtern S6, 86, 166 nncl mebr

Ilr. betrugen. Unnötigerweise batte nian aucb einen Kanzieiboten mit auk

ciie Lrbentage genommen. Dazu besä,werte 6er Vorspann für ciie Kommissare

unä ibre 8ekrctäre äie Untertanen sebr. Irotz aller Beteuerungen äer

cleoislen Kammer sollten von nun an ciie Kommissarien auf ibrcn gewöbn-

iilen Dienstreisen äie Kelnungen nalseben unä für äiese ein oäer Zwe;

Ztunäen wäbrenäe Ärbeit nilt mebr als gewöbnlicbe Diäten ein Ilr.

täglilj nebmen.

Die cleoisle Kammer nabm bei ibrer Derteiäigung äerartig klein-

lilen unä einseitigen 8tanäpunkt ein, äak äas geklügelte tvort prieärils

äes Lroken vom cleoislen Kcgierungsrat im allgemeinen wobl bereltigt

ersleinl. 8ie kübrle an, äab äiese Diäten wie alle übrigen Dnera äurl-

gebenä von äen privatgeerbten aus ibrem eignen Deute! bezablt weräen

müszten. tvar ciie Änslauung äei Ltänäe unter äem Lroken Kurfürsten

beslränkt unä egoistisl, äiese war es gewik nilt minäer. I?ier tat äer

Leist äes groben Derwaltnngskönigs unä seiner?entralbeböräe not. „Paria

jura" kür prioatgeerbte wie Untertanen, äa für äie Lrbaltnng jener wie anl

äieser gesorgt weräen müsse", war äer Lrnnäsatz äes Derliner Kollegiums.

8lma»z verfügte: „Unä ist äie raison sebr slwal, äak weilen äie Dnera

von äen prioatgeerbten ans ibren eigenen Lütern bezablt weräen, ergo

alle Dnsgaben in äenen Kezepturrelnungen passieren müssen". Lbarak-

teristisl kür äie clevisle Kammer ist anl, äak sie äie Ämterangelegen-

beiten als „partcisalcn", von äenen reglementsmäkige Dura geforäert weräen

äürften, anffabt. Die Auffassung äer Ämter als Parteien war alleräings

„ab omni ovo" ber unä äem Lelbstverwaltungsprinzip entsprelenä, wuräe

aber bier in eigennütziger IDeise ausgenützt. Die Kammer begrünäete ibre

Kommissions-Diäten anl, inäem sie sil auf äen Lrnnäsatz stützte: „(Zui

succeäit in locum, succeäit in jus", zumal äa äie Departementsräte äen

Drosten vorgingen. Uber sie Ubersab äabei äie gänzlil veränäerte politisle

Lage unä äie Ztellung äer Drosten als Ltänäemitglieäer. In äen Källen,

wo äer Departementsrat nilt zufällig seine gewöbnlicbe Disitationsreise

mit äer Äbbaltung äer Lrbentage kombinieren konnte, lag äie Leitung wieäer

in äen Hänäen äer Lokalbeamten.

z«
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Der Lan 6 rat.

Dackclem I7S2 clie königliären Duriscliktionen aukgebobe!, worclen
waren, übernahmen in clen neugesckakfenen Kreisen clie Lanclräte 17S3 clie
Kameral- uncl politiscke Lewall. Die Kabinetlsorclre vom 18. Leptembcr 1764
verlangte, clalz nur tücktige uncl brave Leute gcwäblt werclen clürllen,
I76S wurcle clie Kanimer veranlabt, clen Ltänclen nnfzuteilcn, „zwei bis
cirei babile, riiterlicke, angesessene Lubjekte zur Lanciratsbeclicnung in
vorscklag zu bringen". Lntsckeiciencl für clie wabl cler Lanciräte wurcle
erst eine Ickarginalbestimmung cles Königs von 1769. Zie lautet: „Dein,
clie Dcleligen sollen in keinem Ltück in ikren Privilegien gekränkt werclen,
sie sollen allein wählen". Diese Verfügung wurcle auck tür Lleve-Wark
mabgebenci. Dalle so cler Lrbentag als solcber mit cler Wahl nickts zu
schatten, so waren clie Interessen cles Lanclrats mit clenen cles Lrbentags
clock eng verknüpft. Lr Haktete mit lür clie Lickeickeit cler Dauptrezeptur-
Kasse uncl kür clie richtige Linsenclung cler Lteuern. Die Direläiou sollten
von 1764 V an clie Lancl- uncl Departementsräte gemeinsckaktlick führen.

Der Dickt er.

Der Drost uncl sein Dackkolger, cler Lanclrat sinä zwar einerseits König-
lichc IZeamte, cmclerseits aber haben sie, — cler eine als Llänclemitgliecl,
cler anclere clurcb seine wakl, beicle clurcb clie Daktpflickt — clie engsten
Beziehungen zum Lrbentage. Lie bilclen auck eine!i leil cles Lcmeinwillens
im Dmte. Die Dekugnisse beicler IZeamten lassen sich also in solcke einteilen,
clenen gemäb sie nur königliche Defekte ausführen, uncl in solche, bei clenen
sie am Kollektivwillcn cles Dmtes teilnehmen. Dnclers liegt clie Lacke beim
Dichter. Lr war clurckaus lanclesherrlicker Deamter uncl hat sick als solcher
gegen stänckscke Dnkecktungen allzeit treu bewährt v. wenn er clalier nack
clem oerkehlten Lxperi^neni cler Degierung, clem Departeme^itsrat clie Leitung
zu Ubertragen, clie Punktionen cler ckisliz, cler Polizei uncl Verwaltung Uber-
nakm, svon 1732—17S3) so war clas nur internnnistisck. Ls gab clamals
überhaupt überall ein Wanken uncl Lckwanken in cler Verwaltung, clem erst
clie Linkübrung cles Lanclraies ein Lncle setzte. Lckon beim allmäbiicken
Zurücktreten cler Drosten hatten clie Dicktcr gröbtenteils uncl nack ihrer
verclrängung auch offiziell clie Dmtsfunktionen auf sick genommen. In cler
lat aber waren claclurck nur nock gröbere Dnforclcrungen an clie Leibst-
täiigkcit cles Lrbentages uncl seiner anclern auskübrenclen vrgane, Deputierte
cmcl Lcköffen gestellt worcien, vo>r welaren letztere anfingen, Lckacllosbaltung
im porm von Diäten zu verlangen, wie beim Lerickt clie Lcköffen clas

V 8e. !82c. 9.
h VZI. äio Ansieht von Höt^sok, 36.
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Urteil allein kanäen unä sie sick naäi manären Leckten nickt einmal mit

äem Lickier keimten äurkten, so kalte äieser auf cien Lrbentagen ander

cler wakrung cles Vingkrieäens nur clie Leitung cler Versammlung, clie ver-

künäigung uncl Auskükrung cler Lescklüsse in Aänäen, ä. k. er Kalle aus

cle» vom Lrbentag gestellten Prämissen cien Zcklulz zu zieken. wie sckon

erwäknt, war ursprünglick cler Vrost ermäcktigt, clie Lickter zu ernennen

unä abzusetzen. km Kaken wir als clen ursprünglicken uncl eigentllcken

Lickter cles Amtes anzuseken, cler von einer Vrtsckakt zur anclern gekt,
tun Lerickt zu sitzen. Lr kann mit Erlaubnis cles Lancieskerrn clie Lub-

juciices er>tennen uncl ikre Lezirke kestiminen. Lür Lleverkam beispiels-

weise fällt clie Linrickiung äieser Lericktsbänke in äie?eit voin 1322—>335 A.

Vie Verfügung üker clas öericktswesen sckeint cler Amtmann auck nock im
16. Zalnkunclert besessen zu Kaken. 1574 wirci ILarsckall v. wacktenäonk

angewiesen, als Amtmann von Lranenkurg clie vier clort belinälicken Lerickts-
känke z» zwei zusammenzieken^). Uitter ciem öroken Kurfürsten aber ist

es cien Vrosten aufs strengste verboten, sick in Lericktsangelegenkeiten zu

niiscken, wie sckon erwäknt wurcie.

Die Lickter reckilertigten clas vertrauen, clas cler Lancleskerr in sie

setzte, vurck sie erst wurcie ein wirksamer Kampf gegen clie Ltäncle

möglick. ki ikrem engen Kreise erlangten sie eine genügenäe Lokal- unä

Lersonalkenninis, um bis zu cien wurzeln äer Zieuerkinlerziekungen vor-

zuäriiigen. In gleicker weise wie äie Vrosten wirä 1656 am 16. Märzk
äurck Moritz von Lassau ein Lerickt über äreizekn Punkte von iknen

gekoräert, äer ikre Lekugnisse weit ükersckreitet. 8ie sollen nicki nur üker

Lerickisoränung, Vienst-, Lanä- unä polizeioränung, üker Lteuer, Matrikel,

Lrenzcn, Aolzungen, äagäen, Lerg- unä Koklenwerke, sonäern auät über

geistliäie unä weltlicke Hurisäiktion, ja sogar über Lesnck cles Loilesäienstes

unä äer preäigt, üker Lünäen unä Laster, äie „im sckwange sinä", kerickten.

Leiäe leite, Lickter unä Vrosten, berickten, wie begreislick, auf ikre Art A

unä werken sick mancke artige Lrobkeiten an äen Kopf. Vak äie Lickter als

Konkurrenten äer Lezeptoren eigennützig sinä, äieselben in äen Lckaltcn

unä sick selbst in äas reckte Lickt rücken, ist bei ikrer sckleckten wirtsckakt-

licken Lage°) wokl erklärlick. Aber auck abgeseken von clieser Lersonal-

k Zeboltsns vesobiebtl. Laebriekten über Visverbarn.

K Lt. Duss. V!.-N. X. 58. Lä. 1. L. 15.
VI. Ltaätarokiv.

VZI. ^.ksebnitt II. 1.
6) Ltaät-^.. vleve. I. 2. Der Liobter ans äer Letter bat niebt einen

Heller oräinari traetainont von äer An. Lerrsokalt", sonäern blo i einen Dienst,
aber nnr von äen rnit oinsin Debött beAütorton. In der Düilel unä in Hess
beben äie kiobtsr statt äss Lekaltes einen Dienst. 2^vsi Dienste tx-bain äer
Liebtsr von Xanten — IVinnsntkal unä 2t?ar von äen Xätsrn unä Laust nten.
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union, kann man clen Wickler mit demselben Kecht einen mittelbaren

Kommunalbeamtsn wie clen Kezeptor einen mittelbaren Staatsbeamten

nennen, Line Vermischung cler Domänenverwaltung D mit cler gerichtlichen

kat nie stattgekunclen^). Ivenn eine verbinclung cler Lichter- uncl Lezeptor-

stellen bis l6S9^> älter uncl auch später vereinzelt vorkam, so eiferten clort clie

Ltänäe besonclers gegen clie Kombination cler Schlüter- uncl Lichterstelion. Da

sogar cler versuch, clie Lericbtsbarkeit cler Schlüter Uber clie Laetbengüter

zu einer Kognition in gerichtlichen uncl aulzergerichtlichen Sachen über alle

Leibgewinns-, Laetben-, Loeb- unä Linsgüter zn erweilern, scheiterte an

clem lviclerstancl cler Stäncle''). wenn l?intze^) berichtet, clab in clen

vierziger Dabren von clen 49 Lichterstellen in Lleve-lLark acht in clen

Izänäen von Domänen-Izanptpächlcrn sich belunclen Kütten, so waren clas,

wie er auch keroorbebt, nur reine Lersonalunione>c, welche clie Lebauptung

o. Meiers clurchaus nicht rechtfertigen.

Im übrigen galten kür clen Lichter wie für jeäen anclern Leamten,

cler „Lebot uncl verbot kat", clie beiäen°) lZeclingungen cles Zncligenats

unä cler Kautionsstellung.

Die Lüiöffen.

Vis wichtigen Lebilken äes Lichters, niärt nur in Lerichts-, sonclern

auch vorzüglich in Verwaltungssachen, waren clie Schälken. Über ibren

Lilclungsstancl berichteten clie Drosten, so z. L. cler Lanäcirost von Dins¬

laken, clab clie Schälken in clen Dörfern im Lesen uncl Schreiben unerkabren

seien uncl clie Lichter clie Leitung fast ganz für sich beanspruchen. Sollten
äie Schöffen clie natürlichen Sachwalter nncl Vertrauensleute cles Volkes

sein, so war es auch gebübrencl, clab sie vom Volke gewäblt wurclen. In

Lleve gingen sie auch aus clem Schöbe cles Lrbentages keroor. Duck clie
märkischen Stäncle baten 1691 um freie Zchötkenwabl auf clen Lrbcn-

tagen Ü. Der Zchökkenclienst war ein Lbrenamt uncl als solcher nnbesolclet.

Heben dein Ltrsbsn onob der Rezeptur ^sizt sieb nnob dns nneb sinsin Lixnin.
1715 können endtiob anob alte Anteil nn den Lrnektgn ver^eioknsn.

V lieber ctio HÜASnnrt clor et. Ooranns. VZt. III. Unuptteit: Seklnss.

2) Ds ist dnbsr niokt riobtiZ, veno v. ücleier (vrnn^. IZinklüsss, 8. 129,
einknek beknnptst: ,, IVis einst in Znn^ Vontseklnnd, so soktoss sieb nnob dort

diese nntsrsts Stuks der StnntsvsrvnItunA nn die Vsrvnttunei der Inndss-
bsrriiobsn Oomönsn nn, indsrn deren ^.dininistrstion neben der IZe^virtsebnItunA
der ^.eeksr nnd der titrbsbnnA der LtsKdts nnok die loknis ?oti?si und dnsti^

besorASN batten".
IZ. d. vr.

II. n. V. 8. 125.

°) H. ö. VI. I.

6) ß 31 nnd 33 des Rsvsssss von 1669.

Ü II. n. H. V.
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Hie Stadtschöffen erbielten später ein festes Lebalt oder Datei! cm den

LrüditenD. wegen cter cmkerordentlichen Derrichtungen in cler Verwaltung

cles Dniles versäumten clie Landschökken ott ibre Wirtschaft. Dcsbalb fanden

es manche Lrbentage dillig, ein Lixum von acht Ilr. jäbrlich für sie bei-

zuschlagen. füren Pflichten, üesonclers in clen einzelnen Kommissionen,

entsprechen aüer ancü besondere Ledde in clem gröberen Wirkungskreise

cles Lrbentags sowoül als auch im engen Lauerscbafls- ocler Kirchspielsrate.

5luk clem Lrbentage scheinen clie Schöffen bis zum Zchluk cles wablregulativs

von 1794 vielfach cloppeltes Stimmrecht gekaüt zu Kobens, Ls üeikt in

clen Protokollen: „14. 14. als Leerbter; 14. 14. als Schede". fm Lcgulativ

selbst erkält ein Leerbter, cler Deputierter ist, nur eine Stimme uncl ebenso

clie Schöffen „insofern letztere in clieser Dualität eine Stimme bergebracbt

baben". Don cler Derwaltungstätigkeit cler Lcbösken im engeren Kreise cler

Lauerschaft baben wir nur wenig Lachrichten. Ks ist aber gcwib, dak

ibre lätigkeit in Dereinigung mit clem Lauermeisler eine ausgeclelmts uncl

wenigstens in clen krüberen leiten vollstänäig unabbängige war. Don

einem vollständigen Aufsaugen der lZauerscbakten uncl Kirchspiele clurcb das

Dmt, wie es clas französische Leckt zeigte, kann in der trüberen?eit nidd
die Lede sein.

Die Lauermeister.

Ln der Spitze der Lauerschaft stand der Lauermeister. Da die Lauer-

sdmtten in finanzieller Hinsicht meist zu schwach waren, so schlössen sie

sicb auch in ibren kommunalen Dngelegenbeiten zu Kirchspielen zusammen.

Diese batten aber kein besonderes Drgan an der Spitze s— waren sie ja

eigentlicb nur ?weckoerbänds und keine Dsrwaltungseinbeilen —) sondern

wurden gemeinschaftlich von den Lauermeistern verwaltet. Das Ledd über

die lede der zersplitterten ILark bildete natürlich aucb eine>i Legenstcmd

der Sorge kür den La»ermeister°). Lr wurde vou der Lauerschaft gewäblt

uud war nur dieser verpflichtet. Die Dbbängigkeit vom Luit zeigte sich

nur in der Cenekmigung zu Dlienationen uud zur Lrweckung neuer Schulden.

Line Ernennung der Lauermeister durch den Dmtmann sv. Weier, 8. I20j

ist im Lleviscben nirgends vorgekommen. Hier war das Luit ein unbesoldeter

Lbrenposten. In den Rechnungen von 1736 finden sich keine Lixa, dagegen

wobl im wärkischen. Linen Dersucb, die Diäten der clevischen Lauermeister

auch in Lixa umzuwandeln, machten im Lmt Lleoerbam I773D die Schöffen

zu Kellen. Sie beschlossen, alle drei Dakre einen neuen Lauermeister an¬

zustellen, welchem acht Ilr. in kixo zugelegt werden sollten. Im allgemeinen

H 8wd1.-^. Olsvs. Lsriokt 1715. I. 4. Fr. I I.

LI. 8t.-^.. Lsrlin: HZrüentaZs-lrotokolls vom Lloverüam.
So. 58. 13. 1657.

(4. 81.-^.. Lsrlin. Slsugr^us8okIsA des Dlövsrk^m, 1778 79.
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lagen clem „Lurmester" besonclers polizeiliclie pnnktioncn obi Oufsiäit auf
peuersgekabr, IDegeban, IZettlerwesen. Ober auäi über clas Oermögen cler
Oauerscbakt balle er ciie Oerwaltung l?ancl in Oanci mit cler Lemeincie-
Versammlung 0.

Die Omtsciiener.

lOenn man vom IZauermeister, cler vorzugsweise Organ cler Lancl-
gemeinde uncl ebenso von clen Läiöfken, clie allerciings im Omte eine bc-
cleulenclere Polle spielen, absiebt, können ciie Organe cies Omtes eingeteilt
wercien in ciie Omtsbeamten, ciie Omtsangestellten nnä ciie Omtscliener.
Oazu kämen ciann nocb als weitere Organe cler Orbentag als clas clemokra-
tisäie LIement uncl scblieblicb ciie Ousscküsse. Oer Onterscbiecl zwisctien
Omtsclienern unä Omtsangestellten bestebt clarin, clak letziere zur tvabr-
nebmung einzelner Lescliäkte berangezogen wercien nncl also eine nur
fakultative vom augenblicklicben IZeäürtnis abbängige lätigkeit ausüben,
wäbrencl im allgemeinen kür ciie Omisäiener, cieren Cebalt einen stänäigen
Posten in clem Otat bilclet, eine obrigkeitliclie Bestätigung erkorclerlicli ist.
?u ciiesen sincl zu recknicn: cler Omtsbote, cler Ormenjäger, cler Naclitwäctilcr,
cler Lcböter, cler Prolin, zu jenen cler lvegeaufseber, cler Omisprokurator,
cler Kör- ocler Läiaumeister, cler Lcbornsteinfeger etc.

Oie Punktion cies Loten, cler besonciers im Lteuerwesen tätig ist,
bestebt clarin, clak er clie Zteuerausscbreiben berumtragen, clie vierteljäbr-
licben Ousscbreibungen verküncligen, bei clen prbentagen uncl sonst beim
pezeptor aufwarten, bei psänclungen, Oistraktionen unentgelilicb belken uncl
auf tvunscb cies Rezeptors clie ponlribuentcn zur Gablung uncl pinbaltung cler
Vermine alle Monate ocler alle vierzebn läge gleicbkalls obne pnlgelt mabnen
mub. pine weitere plliciit cies Omtsboten bestancl in cler Onkcrligung cler
lOolksjagcilisten. Die Omtseingesessenen kalten zu clen tOolfsjagclen clas

0 Original im Besitz des Pfarrers llonriolis, Oornieic. In llornieb, einem
Xirebsxiol in der Letter, kattsn ?ivsi panermsistor die psitunA. 1636 nabmsn
diese mit lilinivilliAiinAder donioiiidelonts 200 olev. „vsier" auf von .labob
llilbors, Provisor d>-r Trinen in Oorniolc. 50 daler eriig.it lob. von Vpxlieli
ivsAen voi'AesekossenvrIvontribntionsbosten. 25 daler verdvn dem Lebreiber
und Ilsbsrmiltlor der 8umrno anAgwissen, demselben noeb 2^ ,,daler°' für
Liundsebaften. ^.ucb eine rilolcständiAS Pension von 12 ,,daior^ bat das Xireb-
spiel Labien. 50 daler stattet die domsindo dem Lauer pol^ ^urüolc Inr
Aolewteten Lebat^unAsvorsobuss. Von 50 dalsrn, die sie von den formen As-
lieben bat, 2ablt sie ,,bantAeld", 56 daler erlig.it der Iliapitän drense ^uruelc,
die dieser vorAssekosssn bat für die ,,Vaterle^ uz't bst Lonskelt'seks lllobr bis
tot psess ASAavon". a^.ls Unterpfand stellt die domsinde den ,,Arsten Asruvinen
Oamp" nnd den ,,p^ebolauvn" ^ur VvrfüAiinA. llsder der einzeln ausAeübton
VerivaltunAsabts ist VerwaltunZ des dsmeinivssens eines örtlieb Zssoblossenen
Verbandes, aber auf privatrselitliobsr drundlaAS.
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dagdzeug berbeizusckalken u»c> sonst bekilllick zu sei». Diese Dienste

konnten sie gegen Kntsckädigung cleni Koten übertragen. Aus cliesen prei-

clienslen batte sick ein iestes Lebalt entwickelt, das clie Regierung bean¬

standete, aber auk verwe»de!i des Lrasen von Kglandt ctock bestätigte, km

Zteuerwesen war scbr okt anstelle des Loten der Lericktssckreiber, also

als Angestellter, tätig. Zm Amt Lleverbam erbält er >728 für seine lätig-

keit 3S Ilr., für die Kepartition des geistlicken Kontingents besonders

30 Ltüber^). Kr bat nock zwei Unterboten, in Kellen und (Zualburg zu

seiner Aide. In diesem Amte wurde auck die Keikabrung der kvolksnetze

nicki durck den Koten, sondern durck einen Angestellten, einen Körsler, besorgt.

Dem Krbentage lag es auck ob, den Armenjäger zu wäblen und über

seine Amtskübrung zu wacken. Der nickt gerade anmutende Name, der

wobl an die lätigkeit dieses Mannes binsicktlick der Vagabunden in den

Kriegszeiten erinnert, wurde 1784'^ in Armcnwäckter umgeändert. Auf

dem Krbentag des Amts Lleoerbam 1766 bittet der Armenjägcr um einen

neuen Kock. Die Leerbtcn antworten ibm, deck er zwar aus Mitleid einen

solckcn verdiene, er solle aber erst uack Verlauf von secks Monaten durck

ein Attest der Lckösfcn beweisen, dak er fleckiger auf die Armen passe

als bisber. Ls sckeint also die in den Kecknungen olt vorkommende Aus¬

lage für Kleidung und Kewalfnung eine Zugabe zu dem Kixum gewesen

zu sein. Auck in Krankbeitskällen sorgte das Amt lür den Armenwäckter.

Das Amt Lriet wirkt 20 Ilr., das Amt I?amm 4 Ilr. dafür aus^).

An die alten Markverbältnisse erinnert der Lcköter, der in mancken

Ämter nur ein Angestellter war. In Lennep bezog er 10 Ilr. festes Lebalt,

anderswo nur eine Kntsckädigung. Leine Aufgabe war die Auksickt Uber

die Aütungen und Lemeinbeiten. Kr katte Kekugnisse, das vielr der Übel¬

täter als Pfand in den Lckötstall zu sperren, bis die Ltrake erlegt war.

Die Auksickt über die Wege dagegen war ein Amt, dcck bald diesem,

bald jenem, bald dem Lericktsboten sAml kvinnickendokj bald einem Kauer¬

meister jKellcnj Ubertrage>i wurde. Dock gab es auck besondere Ivege-

meister. Vlt figuriert dieser Kosten einkack unter dem Ittel „Lpobren-

scklickten" auf dem Ktat. Lroke Amter kielten sick wegen ibrer zablreicken

Prozesse einen eignen Advokat oder Prokurator. Zur Dnlersuckuug der zu

scklacktenden Lckake fungierte wäbrend der berrsckcnden Lckakräude ein

Kör- oder Lckaumcister. Kinem allgemeinen Kedürknis entsprack auck die

Verordnung von 17431. Lie verlangte die Irennung des Lckornsteinfeger-

A 8tn6t-L.. LIsvs. I. 20. tZinnnürne dsiin ^.rnt Llovorknin 1723.
2) 8e. 229t.

tl. Lt.-.l. Lertin. Iii. 35. Leet. I. ü. 2. Hlnniksiiäonk: 20 Ilr

Lotuät, lvsrvenäontc: lö Ilr. Lteknlt, 2 Ilr. 30 3tiilzer Roek, l Inlor Hinte.

1 Lo. 1433.
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banäwerks von clem äes Dbäeckers unc! empkabl äeu Lokalbeböräen, Sick

tücktige auslänäisäie Lckorusteinkeger anzusckaffcn.

Ressort.

Die von clen angekübrten Lcamten, Dngestellten uncl Deäienten äes

Dmts zu ersüllenäen Aufgaben sinä zweikacker Drt, insofern vis civs Dmt

slaaiiicke unci als es eigene Zwecke zu erfüllen bat. kvenn ein örllicker

Kollektivoerbanä Zlaatsaukgaben erfüllt, so kann er unter Dmstänäen zu

einem Ltaatsorgan weräen, ocler anclerseits in seiner Lelbstverwaltungs-

tätigkeit verbarrcn. vb clas eine ocler anclere cler Kall ist, tiängt von cler

Homogenität cler Units- unci äer Lanäesinteressenten ab. Diese bewirkt

eine Verknüpfung cler beiäen Interessen, soclvsz uno octu beiäe realisiert

werclen. Der Kreis cler lokalen Interessen, clie mit ebensoviel Ltaats-

interessen gemeinsani sincl, kann aus sick selbst berans, also organisck

wacksen. Das Legenteil ist ein meckanisckes Dneinanäerreiben von pllickt-

Kreisen, clie clem Dmte ocler sonstigen örtlicken Kollcktioverbänäen einlack

vom Lanclesberrn aufgezwungen werclen, obne örtlicken Interessen zu ent-

sprecken. Die Llcickartigkeit cler vom Ltaate ^Herzogtum) überlassenen

Verwaltungsausgaben mit clen Dmtsinteressen nackznweisen, sei Legenstanä

eines späteren Kapitels. Hier banclelt es sick zunäckst um eine Darstellung

äes gesamten Dukgabenkreises.

Duk einer Konferenz cler Kriegs- unci Domänenkammer 1763, cler cler

Präsident von Hagen aus Durick bciwobnte, wuräe angeregt, äab äie Depar¬

tements- unci Lanäräte clurck eine genaue Instruktion angewiesen werclen

iinibten, wie in Zukunft clie Zrbentage abgebalten werclen sollten. Zwar

bestancl sckon eine Zrbentags-Vränung in Horm äer groben Lteuerreglements

von 1685/87. Dber nack clem langwierige>r sicbenjäbrigen Kriege, in clem

mancke Distrikte arg gelitten batten, waren clem prbentage neue Aufgaben

erwacksen. Dbgeseben von clen Kontributionsrestanten, cleren Dcbanälung

sckon clurck Verfügungen geregelt war, traten clas Kemissions- unä ganz
besonciers clas Lckuläenwesen äer Dmter unä änriscliktionen als brennenäe

Kragen in äen voräergruncl. Dm 7. Illärz 1764 Ubersancite von Hagen

äein Leneral-Direktorium eine kleuoränung cler verbanälungsgegenstänäe

unä zugleick, um Zeit zu gewinnen, äer cleviscken Kammer ein Projekt

ciieses Zntwurfs, welcker auär äurckgekübrt wuräe.H Desonäers äie veu-

oränung äes Lanäcskreäitwescns war es, äie eine Dnäerung äer Dörmen

äer lokalen pinanzvcrwaltung wünsckenswert unä nötig mackte. Die staatlick

organisierte Kecknungslegung foräerte eine gewisse Lleicksörmigkeit unä

IZestänäigkeit äer Hauptposten. Damit nun alles mebr auf einen gleicken

Pub komme, sollten äie Protokolle nickt nur so obenbin verkcckt werclen.

l) tZ-. ivsrlill. 8, Lsot. XI. X. 1.
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inäem man nur einige Punkte notierte unä äaraus äurär cien Kreissärreiber

äas Protokoll ankertigen liek, Dielmekr mukte äas Protokoll umstänälick

uncl in Legenwari sämtlicher Deerbten angekertigt werben. Dann war

clarauk zu achten, äak clie Departements- uncl Lanäräte, äie Deputierten,

Lchöiken uncl öeerbte särriktliä, im Protokoll aukgekübrt wuräen. Die Der-

kancllungen cles Krbentags im >8. äakrkunäert gestalten sich im allgemeine»

kolgenäcrmaben:

1. Ks werclen clie Resolutionen cler Kegierung bezüglich cler krüberen

Drbentags-Protokolle verlesen uncl etwaige INikstäncle besprochen.

2. Dann tolgt clie Dbnabme äer vorbergebencten Lteuerrecknungen. Dabei

werben clie Posten laut clurcbgegangen. Ueäer, cler etwas zu er¬

innern tinclet, kann sich zu Wort melclen. was au Destanä ocler

Dorsäzuk geblieben, wircl im Protokoll notiert.

3. 5tut gleiche weise werclen Lemeinkeits- uncl werbegelclerrechmmgen,

wo solctre vorkommen, abgenonnncn.

4. ln Dmtern, clie nici,t unter clas Lanclgericht gezogen sincl, werclen

clie Drüäftenprotokolle vom vorigen äabre vorgelesen.

5. Dann tolgt clie Untersuchung äes Dorspannwesens.

6. Ks mutz auär geprüft werclen, ob „geistliche Länäereien" vorbanäen

sincl, von welchen clie Kontribution äuräi clie Dbersteuerkasse ver-

gütet wircl.

7. wichtig ist clas Kemissionswesen. Der Drbentag mutz spezikizieren,

was kür Dergütung clem Dmte ocler cler klurisäiktio» wäbrenci cles

Krieges uncl nach demselben gesäreben uncl ob clie Dergütung auch

wirklich ausgezahlt woräen ist.

8. Daran schlickt sich clas Derlesen cles Lteuerreglements von 1687

unä 1764 unä was im Labre 1696 wegen äer Kezeptoren ver-

oränet woräen ist.

9. Darauk wirä angezeigt, wie äer Lteuerrezeptor keikt, in welcher

accisbaren Llaät er wohnt nnä seine Kmpkangstage liat unä ob

er vereiäet ist, wieviel Kaution er gestellt unä ob er eine IZestä-

tigung erkalten hat.

10. Ks wirä soclanu zum »Ausschlag geschritten unä enälich

11. äer Zinsenetat kür äas Unit unä jeäes Dort angekertigt.

Diese kurze Lkizze zeigt, äak äie ganze Dcrmögensverwaltung in

äen Kreis äes amtlichen Kollektivoerbanäes tällt. I?ier tinäet sich äer

Dauskalt äes einzelnen wie äes ganzen unä zwar nickt nur äes örtlichen,

sonäern auch zum leil äes staatlichen Lanzen, eine Derbinäung äes lnäi-

viäual, äes Kollektiv- unä äes Ltaatsinteresses. past um jeäe äieser Dut-

gaben hatte sich ein Ltreit entsponnen unä zwar hauptsächlich um äie

immer sckärker weräenäe Ztaatsauksiärt bei äen einzelnen Zweigen. Nickt
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immer kann bei clem Oorgeben cler Kammer in Lleve reine, ebrlicke Äbsickt

vermutet werclen, wenn sie sick cler kreibeitlicken Oertassung, cler cleviscken
Lauern annabm. Nenn auck nack Änsickt cles Leneral-Oirektoriums sollte äem

Lanäe clie Oerkassung belassen bleiben, nickt so war es mil clen Äuswücksen.

Line Ltaatsautsickt war einmal bei cler LesckaKenbeit cler dinier zur Not-

wenäigkeit geworäen. Ob sie von Lleve oclcr vo>c Lerlin über Lleve aus¬

ging, war classelbe, nur clab im letzteren Lalle nocb clie Liener Leamten

mil beanlsicbligl wurclen, was sie natürlich sebr zu kränken seinen. Sie

kürcklete>z, „clab sie in clicsen abgelegenen proviiczcn clie Äulorität verlieren

würäcn, wenn clie Manila aller IZcamlen, Oepulierten, Sckökten, Nezeptoren,

Pensionären nncl prwaleingesessenen bekannt gcmackt werclen mükten". Ä

Äuck liönläen einmal anclere Ko!gu>ikture>i enlslebe>i nncl cler „gesckwäckte"

Kreclit äer Ä^ntcr nnä ibrcr p> ivateingesessencn nötig werclen. Äber cliese
wie auä, anäere Linwürkc verballten mit Neckt unerliört. Die verscbärtte

Äuksickt oclcr vielmebr äie Lrsetzung äer clever äurck äie berliner trug

wesentlich zum Lortsckritt äer Ämter bei. Nie Nauptkontrolle war bei äiesem

Selbstvcrwaltungskörpcr naturgemäb äie Mitwirkung äes einzelnen Leerbten

selbst, nnä zwar nickt nur bei einzelnen bestimmten Lcsckälten, sonäern

bei äem gesamten Linanzwesen.

wenn bei Äblegung äer Necknung einer etwas zu erinnern batte nnä

er selbst nickt wortgewanät war, so stanä ibm frei, sick einen Änwalt in

Person äes Nickters, eines Läwllen oäer eines Leerbten zu erwäkle>n

Izinsicktlick äes äritten Punktes über äie Lemeinbeitsrecknungen blieben

äer Kammer rcicklicke Oorwürte nickt erspart. Nbcr gcraäe bier mögen

clie Kammerräte sie weniger veräicnt baben als äie an Selbstverwaltung

gcwobnten nnä sick vor äer sckärter weräenäen Staatsantsickt zurück-

ziebenäen Leerbten. Line besonäere Länvierigkeit biläeten äie Lenreinbeilen,

an äene» mcbrerc Ämter beteiligt ware>c nnä äie von clen Leerbten vor

äem Lauerrickter allein geregelt wurclen. Oergleicken „invelcrnte sknsus an

einmal zu ergrünäen war eine walire blnmöglickkeit".

U? e > b e g e l cl e r.

wie stanä es nun mit äem tolgenäen Posten „werbegeläer"? >748

batte>i Lleve, Mörs nnä ein leil äer Lratsäwkt Mark werbetreibeit erlangt,

mutzten aber clakür >5666 Iblr. werbegeläer zalilen. Lür Mark bcäeutete

es wegen seiner Labriken einen groben Nackteil, clab äie Lreibeit 1769

wieäer entzogen wuräe. Nie Ärbeiter sieäcllen sick in Lerg an, auk äiese

weise ibre Znäustrie äortbin verptlanzenä. Man sab sick äeskalb ge-

zwungen, äem eigentlicken Labrikäistrikt äie werbekreibeit wieäerzugeben.

Nie Klagen äer wcselsckcn Negimenter aber, clab sie nickt genug sickere

i) K6ä. Vit, 85. Leer. I. 5t. 2.



„Linlänäer" bekämen, bolen Dnlab, äiese Länäcr in ibrerpllißt äer Dater-

lanäsverteiäigung clen anäern etwas mebr gleiß zu maßen. Desbalb setzte

mcin in Lleve unä in Mark eine Kommission ein. Diese verbcmcielie nnt

äen Ltänäen unc! sßlob in LIeve 1789 nnci in Mark 1799 eine Konvention

mit äenselben. Die werbefreibeit wirb wieäer bestätigt, nnci äie werbe-

gelber braußen nißt gezablt zu werben, sonäern äie Lanästänäe über-

nebmen äie freiwillige Werbung für jene Regimenter, Line Dbonnenlenanzakl

von ISO Mann für Lleve unä kür Mark in äen kantonfreien Legenäen 42

Mann ist zu stellen, pür jeäen feblenäen Mann müssen äer königlißen

Werbekasse 7S Iblr. bezablt weräc>i. Duk Cekabr äer Ltänäe köirnen auß

Duslänäer im Notfall eingestellt werben.

Die Kosten für äas Danägelä äer Iruppen, für äie Lntsßääigungs-

gelber, kür Delobnungen unä Lesßenke werben vom ganzen Lanäe auf¬

gebraßt, auf äie Dmter rniä Lläclle verteilt. Die Leitinrg äes ganzen

Werbegeläerwescns, äie Lrbebung unä Derwenäung äer Leiber ist ganz äen

Lanästcinäen überlassen. Line Ko>nn>issio>r aus äen Mitglieäern äer Llänäe

reißt äie jäbrlißen Deßnnngen äer Dberreßnungkammer zur Deßarge ein.

Lu äer lätigkeit, weiße äas Dnit auf äem Lebiete äes Werbewesens

entfaltete, inäem es Loläate>r stellte ober bczablte, geborte auß äie Unter-

baltuirg äer Dngcbörigen äes Lnrolliertcn unä äessen DItersversorgung. lln

äen Deßnnngen stöbt man bin unä wieäer auk ein „pro viatico" von S, 7

ober 19 Ilr., äas äer Lrbentag einem abgeäankten Loläaten bewilligt bat.

Duß für äie Dusbebungskosten: Derzebrung, Lokal, Makstäbe etc. kam

äas Unit auf. Duß unterstützt es äen Ltaat äurß Lekangennabme, Unter-

balt unä Iransport von Desertierten sowie äurß Übernabme äer Kontribution
bei äe>i Kamillen äer Lnrollierten.

Lxtr a o r c> i n ar l c>.

was äie übrigen Posten äes Lrbentag-Ltats'anbetrifft, äie Destanten,

äie Demissionen, Lublevationen, rektifizierten Kebler in äen Debzetteln, Le¬

bälter äer Kirßen- unä Lßuläiener, wo solße bergebraßt waren, Deparation

unä Lrbauung äer Dmtsbrücken- unä Wege, sowie äer ölkentlißen Lebäuäe,

Post- unä Dotenlobn, abzulegenäen Kapitalien, so biläeten äieselben in äen

Deßnnngen äas unsßeinbare Laput „Lxtraoräinaria". weil nun äieses

wort eine so wißtige Dolle in äen Dngriffen äes Leneral-Direktoriums

biiäete, so warf äie Kammer äemsclben Unkenntnis unä Mikverslänänis

i>n Lebrauße äieses Dnsärucks vor. Die Lxtraoräinaria seien uißts weniger,

als kleine unä genieine Dusgaben, äie naß Willkür äes Kommissars erböbt

unä verringert werben könnten, sonäern naß bikalt äes Lteuer-Deglement

von 1687 unä aller Lteuer-Prolokolle seien äie äarunler verzeißneten Posten

meist oräinäre Dmts-Dnera.
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wenn nun aucb diese im allgemeinen nicirt angetastet werden seilten,

so waren dock unrecbter weise kosten darunter gesebakkt, die der Revision

sebr bedurften. Einzelne Lapita, wie das der abgelegten Kapitalien, ge-

körten übrigens gar nickt darunter. Idad, dem Dxtrakt des Kedrenmeisters

Ldmial waren die Extraordinarien von 1730—1733 von 19 421 Ilr, zu

27792 Ilr. angestiegen. Zpredren diese Labien nun für sicb genug, so

stauden unter den Amtsonera dock sekr variierende litel, die nodr dazu

durcb 193 versdnedene Deredrnungen in ebensoviel Kommunen liefen.

Diese Umstände mubte die Kammer reizen, nun ancb ibrerseits ibre

Kunst im Kxtrabieren nnd Dalanzieren zu zeigeu. wenn es ibr nun tat-

säcblidr gelang, ziffermäbig nacbzuweisen, dak die Kxtraordinaria in den

Ilakren von 1727—1729 — 18322 Ilr. mebr betragen batten als in den

drei dabren von 1739—1732 incl., so war das nur durcb versdriedene

neuauftreteude Posten der letzten dabre möglidr gewesen. 11>rter diesen

sind zu erwäbnen: abgelegte Kapitalien, und besonders die Warnungstafeln

der Daumscbänder und Wilddiebe. Dieser letzte Posten war lediglicb durcb

ein Ltaatsinteresse bervorgeruken. Da er nickt organisdr aus dem amtlicben

Aufgabenkreis bervorgegangen und durck kein örtlicbes Kollektivinteresse

gedeckt wurde, so webrten sidi die Deerbten dagegen. Lcbmaltz oerspradr
Übernabme des Postens auf den Ltaatsetat.

Nackl ässe.

LIeidre Lorgkalt wie auf die positiven Ausgaben verwandte man bei

den Kacblässen. Idacblässe wnrden nidrt mir den Armen gcwäbrt, sondern

aucb den durcb Drand, Wasser, oder sonstige witterungseinklusse

Lesckädigten. weiur das Daus eines Lleuerpllicbtigen abbrannte, so war

der Eigentümer verpslicbtct, binnen dakresfrist dasselbe wieder aufzubauen,

^ugleicb batten die andern Amtseingesessencn die soziale pflicbt'),

den einjäbrigen Lteuerbetrag zu übernebmen, den Adrer wäbrend des

dabres zn bearbeiten und Ltrob zu liefern und UberKaupi beim Aufbau

bebilklidr zu sein. Andere bäulig vorkoinmende Dnglüdre, wie Dagelscbaden,

waren vorsicbtig zu bcbandeln^). genaue Dntersucbuugeu durdr die Deamten

wurden vorgesdrrieben und auf blöke Atteste der Prediger bin waren den

geerbten keine Idacblässe und Dreibeken zu gewäbrenk. Ltrasbar war es

aucb. Keubauten zu unterstützen, die nickt durdr Drand veranlakt waren k.

1774 wurde oou seilen der Kegierung ein festes Zgstem in das Kemissions-

A Lo. 374. 399.

2) 8°. 1214.
8e. 1647.

So. 1571.



— 47 —

wesen gebrockt'). Va aber >733 iür Abgebrannte 30t l Ilr. mebr aus¬

gegeben wurcien als I7S0, so mubte es clock traglick ersckeinen, ob clie

Untersuckungen in cien vorgekommenen Bällen jeciesmal ricktig gebancibabt

woräen waren. Nock ärger stancl es mit cten Nesten unci äen Sckatzungen

von verlassenen Ltitern, clie in Sonsbeck allein 620 Hr., in Xanten 466 Ilr.

betragen batten. Nllerclings mnb clabe! beacktet werclen, ciak bei clieser

gegenseitigen Hilfeleistung cler gebencle leil auck clor empfangencie sein

konnte. Line Lunabme cler Lxtraorcknaria batte auär clie tNieclereinkübrnng
cler festen Lebäiter anstelle cler Sckatzlreibeit bei cien Amtsbeckenten unci

Leistlicken bewirkt.

Die Lntsckeiciung über clie unnmgänglicke Notwenciigkeit als Lnt-

sckulcligung äer vermebrten Ausgaben blieb für cias Leneral-Nirektorium

eine res nlterius inäs^inis. Ilian konnte in cler lal nickt entsckeiclen über

so allgemeine litel, wie in cien Kecknungen oftzu fincien waren: „Lommissions-

kosten bei IZockum >00 Hr., ciie extraorciinaria aus cien Lemeinbeitsreck-

nungen in Hörcie >8 Ilr., fragen t!4llr., cke nötigen Kirckspielsangelegen-
beiten in Kellerambt — 39 Ilr."

Line genaue Sckeiclung unci Übersicht wirci >764 vom Lrbentag für

ciie Kriegsbesckäcligungen verlangt. Die auberorclentlicke Kontribution, clie

Louragegelcler, cke runcien IKorgengelcier, clie Kopfsteuern, clie Lourage in

Natur mukten einzeln aufgekübrt unci angegeben wercien, was äavon wirkliär

aukgebrackt, was nieclergsscklagen worcien war etc.

Llckulcien- unci Kreditwesen.

Linen weiteren Streitpunkt zwischen cler IZerliner unci cler LIever

Kebörcle bilciete ciie Lrage, ob ciie abgetragenen Kapitalien zu cien Lxtra-

orcknaria geborten, tvenn clas Ceneral-Virektorinm eine besondere Kubrik t

,Interessen unci abgelegte Kapitalien" forcierte, so war auck bier cke lencienz,

genauen Linblick in ciie Kommnnalfinanzen des Amtes zu bekommen. Nie

Sckulcienlast cler Amter war sckon ciurck ciie Kriege cler ersten Hälfte cies

18. labrbuncierts so angewacksen, ciak ciie Verzinsung unci Abtragung cier

Kapitalien nur mit grober IKübe gesckeben konnte. Die icc wüster Liie

wäbrenci cles siebenjährigen Krieges aufgenommenen Lckulcien gar gestalteten

clie Lacke so sckwierig, ciak vieKack nickt einmal ciie Linsen gezablt wercien
konnlen.

in clieser Kot, clie besonciers cias Lleviscke cirückte, erschienen ciie

Lancistäncie als Ketter cies Laniies, inciem sie 1763 cke Lckulcien auf cien

') So. 2032. XIs IloFlüolcMIlL, cks im Romtssionsn bsrsoktiMn sollten,
cvnräcn fortan nur angesehen: Nissvvaeks, Hagolsokla^, Nanso, Leliusoksn- unä
tülktenkrass, ?rostsotiäclsn, Kebsrsebvrsrllinnll!; unä ^assersekactsn, Xbürnok nnä

LssanciunA, Lrsnäsoüaüön, Viekstsrben.
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Kredit des ganzen Landes Ubernabmen. Die Abtragung der rückständigen
und laufenden Zinsen, sowie cler Kapitalien selbst unci clamit clie Hebung
cles gefallenen Kredits übernakm eine Landes-Kreditkommission. Konten-
trierlen Sick so in cliesem Zentrum clie Lckulden cler Amter zu ei>rem groben
,,8o>>", so ninktc zur Kalance aucb ein grosses „Haben" bergcstelit werden,
bliese konsolidiertesick ans versckiedenen Lands in poinn einer Kreditkasse.
Dieselben gingen teils aus weiser Lparsamkeit in cler Verwaltung bervor,
teils waren es Keste unci Lorderungen, teils endlick neue Lteuern, Zu cler
ersten Eattung geborten clie Leider, wclcke durck clie Herabsetzung cler
Zinsen von allen Kapitalien aus 3"/o erspart wurcien, Ausgenommen waren
nur diejenigen, welcbe clem königlicken Hause oder frommen Ltiktungen
gesckuldet wurden. Aucb die durck Lrniedrignng der Kezeptnr und der
Lmonitionsgelder, sowie durck Linsckränkung der vielen Anrtsrezeptnren
ersparten 8ummen flössen zur Kreditkasse. Dazu kamen von der zweiten
Art alle Korderungen der beiden Provinzen an die alliierten Armeen und
alle Keste, die einige Korpora und Individuen von den üblicben Landes-
einkünkten nocb zu zablen batten. Ausserdenr wcnde auf dem platten
Lande 7 pfg. Kacklass von jedem laier Kontribution gefordert, eine laxe
auf die Häuser der Ltädte gelegt und eine Personensteuer ausgescbrieben.
von den übrigen Veranstaltungen, einer Lotterie und einer lontine, kam
nur die erstere zustande.

Alle diese (Zueilen reicbten aber nur zur IZezablung der Zinsen, nicbt
aucb zur Amortisation bin. Ls wurde daber auf dem Landtage 1766 ein
Lntwurk geplant, mit dem eine zweite pbase des Kreditwesens anbebt.
Vie gesamte Lcbuldcnlast wurde obne Änderung der Hauptverbindlickkeiten
so verteilt, dab der kleinere leil allgemeine Lcbuldenlast blieb, der übrige
leil aber den 8tädten, dem Klerus und dem platten Lande übertragen
wurde. Vie kleinere 8umme sollte aus den Lands der Kreditkasse verzinst
nnd abgetragen werden, von der zweiten Lnmme übernabm die Kitter-
sckast 76417 llr. H und zwar SS668 llr. aus ibre freien Lüter, 2S 666 llr.
aus die ständiscbeDispositionskasse. Vcn Kest batten einige adelige Häuscr
zu tragen. Dieser Keitrag des Adels sollte aber freiwillig sein und nicbt
in die Lerecktsame des Adels eingreifen. Der Anteil, den die Domänen
abzutragen kalten, war vom Könige gleicb anfangs auf die Domänenkasse
übernommen und abgetragen worden.

Line neue pbase in der Lntwicklungdes Kreditwesens beginnt am
I. dum 1769, als die Landes-Kreditkommissionaulgeboben nnd ibre Auf-
gäbe der cleviscben Kammer übergeben wurde. Die Kreditkasseverwaltete
der vbersteuerkassenrendant. 8onst aber blieb es, wie vorbin erwäbnt.
Die Ltände verzinsen ibre übernommenen 8ckulden weiter, dedem Amte

H <4. 8t.-2c. IZsrlm. Leer. I. 14. 2.



unci innerbalb clesselben sincl jecier Lauersckaft unci jeciem Kirckspiele be-

stimmte Kreclitoreu Zugewiesen. Lie Minsen werclen naär cleni Kontributions-

prin^ip verteilt unci crboben. La ciies aber bei cler Lersckieclcnartigkeit

cter Kapitalien sckwierig war, so batte Sick sckon 1764 clie Regierung zu

einem Lingrikk in cke kommunalen Lmtsverbältuisse berecktigt unci genötigt

gesebenH. Ls wurclen genaue lustruktionen über clie Liuricktung cler

Lrbeutage bezüglick cles Lckuläenwesens erlassen. Ls sollte gesckieclen

weräen zwiscken clen Kapitalien, clie vor clem letzten Kriege unci clie

wäbrenci cles Krieges aufgenommen worclen waren, ciann auck zwiscken

clen Lelclern, clie clie Lancles-Kollegien ocier Deputationen wäbrenä cles

letzten Krieges ausgesckrieben batten unci äen Lcknläen, welcke zur Le-

zablung cler orcknäreu Kontributionen im letzten Kriege gemackt waren

sowie allen übrigen zu Lasten cles Lmts aufgenommenen Lelclern.

Lon clen vier Lrten cler Kapitalien sollten also zunäckst clie examiniert

werclen, welcke vor clem siebenjäbrigen Kriege unci zwar im Lteuerausscklage

von I7S6/S7 sckon gestanclen batten. Lie waren mit Lenennung äer Krecii-

toren, cles Latums cler Obligation unci cler Höbe cles Ziuslukes sowie cler

Lumme cler Zinsen genau aufzulübren.

Lie zweite Lrt cler Kapitalien betraf clie wäbrencl cler letzten Kriege

von clen Lancleskollegien ausgesckriebenen Lnleiben. Liese batte nun zwar

clie Lancleskreclitkommission übernommen. Lamit aber clavon eine genaue

Kenntnis bei clen Lmtern verbliebe, so waren solcke auck in clem Liener-

aussärlag auszufübren. Lei cliesen zur Last cles ganzen Lancles stebencien

llarleben war ein Lmstancl besonclers zu beackten. Lie Lelcler batten

ricktigerweise nickt von einigen Klints- oäer ckirisciiktionseingesessenen ocier

Auswärtigen aukgelieben, soncleru nack clem Lckatz- ocier Hunäertzetlel

im ganzen Luit auf sämtlicke Kontribuenten repartiert unä ausgescklagen

werclen müssen. Lies war nun auck bei clen wirklicken IZarauslagen

meist gesckeben, nickt aber bei clen Kriegsimpositionen: clen extra-

orciinären Kontributionen, clen Kouragegelclern etc. Lie ricktig aukgebrackten,

ci. b. repartierten Larleben wurclen nun irrlümlickerweise in äen ein-

geforcierten labeilen ausgelassen. Lock verbesserte clle Kriegs- nnci

Lomäiienkammer clen Kebler bei Formierung cles Ltats von clen Laucies-

sckulcicn unci sorgte ciafür, ciab clie aus cier Krecliikasse zu zablencien

Zinsen in clen Lteuerrecknungen nackgewiesen unci zur Lblegung cler auk

cles Lmts ocler cler Huriscliktion Lrivatkreciit aufgenommenen Kapitalien mit

verwanclt würclen, cia clas ganze Lmt als Kreclitor anzuseben sei.

Lann folgen im Lusscklag clie Lärulcien cier ciritten Lrt, clie zur Le-

zablung cler orciinären Kontribution im letzten Kriege aufgenommen waren.

Lon cliesen sincl clie Lomänen, wie bereits erwäknt, ausgescklossen.

') tkbä. ?!t. 87. Lsot. I. Ltenorati» I7r. 4.
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Hie vierte drt sincl clie übrigen wäkrenä cies Kriegs aufgenommenen

Lcbuläen. die Interessen äieser Lcbulclen weräen niäit alle nacb cler

gewöbnIiMen Matrikel ausgescklagen, sonclern es sincl arub clie sonst

kontribntionskreien Länciereien äazuzuzieben. Mo siclr solcbe bekinclen, wirci

clie Lumme nacb runcien Morgen repartiert, cla clie Kapitalien ja ancb auf

clie kontributionsfreien Lüter unci Länciereien mit negotiiert waren. Mas

cliese Länciereien, ausscblieszlicb cler domänen, zu äen Interessen beizutragen

baben, wirci vom tZuantum cler lotalität abgezogen unci clas übrige clann auf clie

kontributionalen Linzelgüter nacb clem Lciratz- ocier Hunclertzettel repartiert,

Um clas dargestellte in einem konkreten Lalle vor dugen zu kübren,

mögen clie Lcbulclverbältnisse cies dmtes Lleoerbam im Zabre 176S (24. Hub)
ciienen

Lumme äer Kapitalien 4°/o Minsen

Ilr. Ltbr. dt. Ilr. Ltbr. dt,

37977 46 l 1SI9 6 4

Hiervon batte äas allgemeine Lanci übernommen:
Ilr. Ltbr. dt.

223t7 32 —

Ls mub aber äas dmt naär äer Kepartion cler allgemeinen Lanäes-
scbuläen nacb cler Matrikel clavon Ubernebmen:

Ilr. Ltbr. dt.

2S308 — —

darin trägt Kellen 9 237 2S 2

„ „ L'Lrevenwart

Ilr. Ltbr. dt.

3 922 44 3
davon äie

Demission: 389 34

Ilr. Ltbr. dt.

3S33 >0 2 . . . 3 533 10 2

darin trägt Marbegen . . . 6959 42

„ „ tZualburg . . . 5183 8 3

24958 25 7

Mitbin wirä clas dmt von ancleren Kommunitäten Ubernebmen müssen:

Ilr. Ltbr. dt.

2600 53 7 (^ an Linsen 104. 2Ij,

don letzterer Lumme macbt clie Lancles-Kreclitkommission clie Krecli-

tores bekannt, die clem dmte zur Verzinsung bleibencle Lcbulä beträgt also:
Ilr. Ltbr. dt. Ilr. Ltbr. dt.

40S78 40 — ^ 1623 8 S Linsen.

l) äen Ltsuoi'ccussebläKSii äos <Z. 3t.-^c. IZsiüm.
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Diese Zinsen werclen na6r Krbentagsbescbluk auf clie runcien Klorgen
übernommen, Das bisberige „runcle IKorgenregister" konnte aber in
Lieverbam ausnabmsweise nicbi benutzt werclen, äa bier Dclel uncl Leist-
ticirkeit ibrcn Anteil cler allgemeinen Lanclessclrulclen in Kapital übernommen
batten. Lo mukte clas „runcle IKorgenregister" claraulbin verbessert uncl
clann festgesetzt werclen, wieviel auk jeäen IKorgen cier oersäriecienen clrei
Klassen ?u repartiere» ist.

4'



II. AdscknM.

Der ^rbentag als Kampfplatz 6er lanöeskerrlicken un6 6er

slän6isccken Interessen.

Die Mackt 6er Ltänäe in 6er Zentraiverwoliung wir6

gebrock en.

Durck 6ie Privilegien von ISOI un6 tSld batten 6ie cleoiscken Ltänäe,

von 6en Verbältnissen begünstigt, eine ungewöbnlick freie nn6 unabbängige

Stellung erkalten, wie man sie selten in Deutscklanä wieäerfin6et. Die

Zugestäuänisse wur6en t649 un6 1660/61 vom öroben Kurfürsten im all¬

gemeinen bestätigt. Dennock zeigte es sick, äab bei 6em letzten Kecek

zwei feste Läuten cles stolzen preibeitsbanes geborsten waren' clie Zu-

stänäigkeit, Iruppeu zu werben unä einzniübren un6 6ie vereiäigung 6er
Deamten auf 6ie Kecesse. von nun an stan6en ptirst unä Ltänäe ni6it

mebr unabkängig nebeneinan6er. Die lanäesberriiäre Mackt war an 6em

längeren Hebelarme. Hatten 6ie Ltänäe si6i früker selbst besteuern können,

so entglitten ibnen unter 6em pinklusse 6es stebenäen Heeres unä äes

lanäesberrliäicn Leamtentums äie Zügel so sebr, clak sogar äas Lteuer.

bewillignngsreckt, äessen pormalitäten ibnen gewobnbeitsmäbig belassen

wnräen, scblieblick nickts anäeres als eine lZewi»igungsps>ickt wer.

äe mebr äie Ltänäe aber in äer zentralen Verwaltung zurückgeärängt

wuräen, um so bartnäckiger webrten sie Sick an äen lokalen verteilungs-

unä prbebungsstellen, wob! wissenä, äab äort äie wurzeln ibrer IKackt

saben. Dber auck in äie lokalen Verwaltungsstellen folgt äie lanäesberrlicke

Kontrolle nack unä suckt sick in kettigem Kampfe mit äem Däel steigenäen
pinklub zu versckasken.

p»s Vertreter äes Lanäesberrn galten sowobl äer Kickter als äer

aäelige Drost. Der letztere war sckon krüber Kepräsentant äer alten

Lanäestürsten nnä äiesen in vielen Dingen ebenbürtig gewesen^) Der

ganzen kistorisck-recktliäieu pntwickelung äes Drostenamtes^) gemäb betrack-

teten äie Däligen es als ibr Keckt, äiese Ltellen zu besetzen, teils wegen

b Die Oralen von Olovo batten trüber selbst äas Drostenarnt äes Danäes

von Dinslaken beklebtet. Dagsrbnok.
Vgl. „Organisation" : Drost.
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der finanziellen Linküntte, nodr mebr aber wegen des ständigen Einflusses,

cler so auch in cler Lokalverwaltung garantiert wurde. Oer Drost >nukte

ein Deerbter uncl ein tncligenatus sein j>660, § 31), ebenso sein Dertreter

stz 32j. Ks ist stets ciie zweifache Ztellung cics Droste» als 8tändemitglied

und als landesberrlidier Deamier im Duge zu bebalten. Zuerst durch

Lrundbesitz uncl als 8tänclemitglied clen Diditer weit überragend, wird der

Drost bald gezwungen, dessen Kondominat anzuerkennen, bis er schlieklidi

seine Deckte oollständig einbübt, mit Dusnabme der des Ittels und Lebaltes.

Die soziale Stellung der Dichter dagegen war die denkbar schlechteste,

llbre Lebälter bestanden aus Daturalien, Diensten und Lrüditen. Der ünteil

an der Rezeptur mukte erst beik erkämpft werden. Dis 1650 wurden die

Lteuern teils durch die Rezeptoren den Richtern übergeben, teils mit ibrer

Übergebung sofort dem Leneralrezeptor eingeliefert!) ün anderen Drten

wieder batten die Dichter persönlidr den Lmpfang. U?as die cleviscbe

Ritterschaft in dem Lesamtbericbt von 1656 ausspricht, tönt in den Linzel-

beridrten in vielfachem Lcbo wieder. Der Dichter der Düffel! sagt, „dak er

von 8. Lb. D. nit ein stüber zu unterbalt bekomme", Dutg. lücking aus

der Detter berichtet, „dak er nit ein beller ordinari tractament genösse".

Desbalb waren die Dienste das „vornembste Ztück" des Didrtergekaltes^

über falls die kÜcbter nidit persönlich den Diensten beiwobnten, lratten sie

geringe Dorteile davon; auch mubten die Dienstpflichtigen mit Zpeise und

Irank versorgt werden. Ott bedurften die dichter der Dienste gar nicht. Desbalb

baten sie den Kurfürst, die Dienste in bare lDünze umzusetzen, so dak

für „jeden Lpann- und Kötterdienst >/.„ bezw. Iblr. abgestattet" würde.
tDie der Drost mukte auch der Dichter ein Linbeimiscber sein, üls

Liskalbeamter katte er audi Kaution zu stellen!) tm- folgenden ist die

Ztellung des Diditers I. zum Droste, 2. zum durisdiktionsberrn sgeistl. und

weltl.j und 3. zu dem übrigen Ddel zu betrachten.

f. Dichter und Droste

tDas die Ltellung zum Droste» anbelangt, so war dieselbe zu ver-

scbiedenen leiten eine verschiedene. Den Dichtern als den Dorkämpkern

und Dabnbreckern der landesberrlichen Herrschaft bat der Kurfürst stets

den Kücken gestärkt, über wie zunächst sein ganzes Degiment nur ein

vorsichtiges LUblen war, so konnte er auch seinen Dionieren auf dem Lande

nidit die selbstberrliche Lewalt erteilen, die er selbst nickt einmal auf den

Landtagen ausübte, über kübn trat der Dichter den Dnmakungen auf

D tZ. d. Or. „Rass die RmpkanAs teils anok i?okt Zakr, oknAeaebtet
die bsfsbtobsr an uns siebten, uns vorbs^Kstign und dem Ltensraikseeptori die
Leider einliefern.

2) Reeses 1660. KZ 3 t, 33.
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uristisckem Eebiete entgegen nncl lieb sich äurch keine Länkane von äen

Lrbentagen fernkalten.

U)ie unerquicklich ciie »erkältnisse 1650 stanclen, zeigt cier allgemeine

Lericht: Ls kanäelt sich f§ Ij um „ciie Derkütung stetskin vorkallenäer auch

zur entsckeiäungk cier ciikkerentien, so sich fast täglich zwischen cirosten

unci richtern, sunäerlich im äustizwesen szu wessen beeinärechtigungk

tkeils erweknte cirosten aus cienen begäerseits gemeinen gütlichen ambts-

verKören Zwangsverkören einkükren wollenj ereugen". Daneben finciet es

oft statt, ciak ciie „secretäre cier cirosten in ikrer prinzipalen nakmen

citationes L: executiones S: in rechtlicher weise ausgesprochene gekotte K

verkotte K richterliche entscheiciungen" vornekmen, intriguante Drosten unä

Däelige suchen ciie dichter an äer Ltelle zu fassen, wo sie am empkinä-

iichsten sinci, inäem sie ikren Linklub auf äie zu Diensten verpflichteten

Lauern mikbraucken/) Duck wegen äes DerkUgungsrechts über ciie Lxekutio-

beamten, Zchützen ocier LUkrer genannt, war ewiger Ltreit. Die Lichter

schössen aber übers ?iel kinaus, wenn sie cien Drosten auch äas Leää ab¬

sprachen, an cien Lanätagen teiizunekmen oäer anäernkalls ciies Lecht auch

für sich in Anspruch nakmen. Lie lieben nämlich ciabei auker acht, ciak

äie Drosten nur in ikrer Ligenschaft als Ltänäemitglieä, nicht aber als

Leamte teilnakmen.")

Anklagen cier Drosten gegen äie Lichter:

Lewik war äas Ltreben äer Lichter nach „Dura" verwerflich. Aber

äie Lrträge biläeten für sie eine Lebensfrage. Dören wir äie iZesckweräen

äer beiäen Drosten aus äer Detter unci von Dinslaken unä äes Lanä-

ärosten/) Der letztere wenäet sich gegen äen ILikbrauch, cien äie Lichter

mit äen »erkören trieben. Das amtliche Derkör solle äurck äie Drosten

geschoben, äie es unentgeltlich abkielten. Lckärfer urteilt äer Drost aus äer

Detter: Die Lichter unä Lericklssckreiber wollten „aller Lachen äirection an

sich zieken" unä äie armen Leute „ausmergeln". Die Zchökken seien

schlichte Lauersleute, im Lesen unä Lckreiben unerkakren. Alle vierzekn

läge sollen nach äer Dränung von 1601 gütliche Dmtsverköre angestellt

weräen. Dm schwersten fallen äie Dussükrungen äes Drosten von Dinslaken

ins Lewickt. Dus seinem Lerickt ersiekt man, äak er okne Lücksicht gegen

Däelige wie Lichtaäelige vorgebt/) Derkäkrt er so unparteiisch gegen seine

>) ö. ä. vr.

2) II. u. L.. V. L. 174.

°) L. ä. vr.

übä. Ois aäii?sn Düsricirokuigistsr ^u IVuIsuink unä lüppinAkolsn
tuäslt er, äuss sis äis HIö8tsr-, Xiroksn- unä ^.rwönrooknunAon ultoin üultsn
unät sustiniren." sonst sstsn sie uils^sit von iürn unä äsin Riotitsr Zs-
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eigenen Ltanäesgenossen, so beklagt er sicb nocb mebr gegenüber cien

Nicktern. Diese mackten clie „Duksetzungen allein, äaäurck clann grosse

ungelegenbeiten uncl viele klagten causiert" würclen. lnfolgeäessen kälten

clie Nirckspielsleute bei ibren traurigen DerbältnissenD instänäigst gebeten,

äab iknen clie Duslagen „ambtsbalber restituiert" würäen. Dls cler Drost

äen Nickter zur Neckensckakt gekorclert, batte er „nit parirt, sonclern ibm

von gericktssckreibern uncl Lckekfen zu Lterkraät etwas contraäicirt unät

zu seinem amtsbesckeiät vor wenig tagen subrnittirt". In anclern „Nirspeln

möcbte es Sick aucb wol so gabr sauber nit bekinäen". l?ier ersckeint äer

Nickter in einem beclenklicben Dickt. IDar sein Lesckäkt kein sauberes, so

geborcbte er bäutig einer Not, zu cler cler Dclcl ibn getrieben batte. Der

Izerr v. Lreuzberg krackte cien Nicbter stets um clie Neceptura »nä INab-

nungsgebükr.2) Duck, llob. Lckmerling, Nicbter zu Lckraoelen erbielt ok>

nickt einen einzigen Pfennig kür seine Lorg uncl INübe.

Dus cliesem liampke gingen clie Nicbter sckliefzlick als Lieger beroor.

Zn ciem Nrlab vom 3l. Zuli 1665 sprickt clie Negierung scbon eine äeutlicke

Lpracke. Unter Hinweis aus clie Dmtsoränung Herzog wilbelms von tSS9

uncl clen Danätagsabsckieä von 1666 wircl äen Drosten oerboten, sicb in

ricbterlicbe Lacben zu miscben, cien gericbtlicben Nesckeiäen cler Nicbter

entgegenzutreten uncl Untertanen „sine causse coZniiione" zu verbakten.^)

1636 weräen äie angemabten Untersuckungen verboten. Lo erlangten clie

Nicbter balä freie Nabu uncl zögerten nickt nock einen Lckritt weiter zu

geben. Lie verlangten kreie Derkügung Uber clie Nolizeiorgane, clie „starke

I?anc>". 1682 erbielten sie ciiese encilick, inclem äie Dnzeigepklickt an clie

Drosten beseitigt wurcle.

Duck cien geistlicken Ltänclen, ciem „LIsrus primsrus" saben clie

Nickter sckarl auf clie Dinger. Duck sie kielten Näuke uncl Derkäuke bei

„brennenclen Nerzen Exekutionen) ab, „nobis ncm säbibitis, nee reguisitis"

uncl geboten „bau uncl krieäen". Nine sckwierige Ltellung batte z. N.

Nickter Laspar I?unäebeck von Xanten gegenüber ciem clortigen begüterten

Ltikte, clas „imunitatem censurse ssculsris" prätenciierte. Nun batte aber

sckon Herzog UXlbelm von Lleoe äiese bnnrunität abgetan, Lebot unä Derbot

beim Napitel ausgeübt uncl äie Delinquenten bestraft, in äer Dolgezeit

waren aber unbotmäkige Untertanen von äen Leistlicken besckützt woräen.

«oköüsn. L .näsro kmtssillASsosssns ^.äÜAS, äio er obns türkot^ von 9g.br 9gbr
gnkgstoräsrt bnt, ikrs xrg.tsnäiortsn 9aAägsrsokt.iAlcsitsn siniinbrinZsn, vgi-tan^t
sr strsnA bsstrg.1t ?n visssn.

D lübä. OdZIoieü Zccr Icsins „bs^sgmsnkoinpstsn" Kskgttsn, loräsrs äer
Nicbter äock 3 Hr. pro Nscsptnrg., NigtAsIä nnä sin Zsnissss vor ^sbrnnZ".

2) Nbä. 29. 0btbr. 1642. -i. 0. — 7 Hr. 15 Ltüksr.
So. 385.



Ha letztere brockten sogar Häuser ankerbalb ibres Oistrikts, clie sie känklick,

„per äonationem" ocier „mortis causa" erwarben, unter jene Immunität.

Huck gab es viele „Lanonici uncl Uicarg, welcke ciurck kurereg, scklagereg

unclt anclere äelicten" straktällig geworclen waren uncl siä, ciurck cliese Im-
munität sckützten.

dichter uncl Iuriscli kti on sk errn:

Hin ancleres Hrbeitsgebiet kanci cler Kickler in clen clie Hmtsoertassnng

clurckbreckenclen, tür clen Westen ckarakteristiscken luriscliktionen, von clenen

wüstbaus H sagt, ciatz man clie luriscliktionen nur als Hrbcirosteien

bezeichnen könne, äa sie weiter nickts als clie Verfügung über brückten

uncl Hmlsclienste in sick schlössen, bim zn untersucken, ob cliese llebauptung

clen tatsäcklicken Verbältnissen entsprach, bat man sick zunächst clie Hut-

stebung clieser Institutionen zu vergegenwärtigen. Habe! braucht man nickt

weit zurückzugreifen.

Hrten uncl Entstehung cler Zuriscliktionen:

Venn auker clen wenigen Hncle äes 16, labrbnnäerts sckon bestebencien

luriscliktionen sincl tast alle in clen labren von 1645—47 vom Lroken

Kurlürsten verlieben worclen, Vie alten lurisciiktionen sincl llleiäerick,

llirgcna, Hönnepel, llieclermörmpter, wissen, Hegen, woglancl, llenn, Winnen-

tbal, Werterbruck, Lobitb uncl HUllkausen, Ibren Ursprung kinclen sie in

vkanäsckatten, Vgnastenbesitz, vogteisckakten uncl IZelobnungen tür treue

llie„ste. Hinige tgpiscke IZeispiele mögen äas erläutern:

5lus einer pkanclsckatt ist clie lurisäiktion veeck in cler Lgmers ent-

stanclen, äie Herzog Hclolt 1447 mit aller Hobelt, allen Zinsen, mit allen

Zöllen uncl Intraclen nebst clem Kirchspiel Vieclam kür 5500 öolclgulcien

äem öraken wilkelm zu clem IZerge versckrieb. Vas Kapital sollte zu

gunsten cies jungen vrinzen Zobannes zu Lleve verwenclet werclcn sLager-

buckj, Hut pianclsckakten beruhen auck clie lurisäiktione» Laibeck unä

Hönnepels).

Hut trüberen llgnastenbesitz gebt werclerbruck zurück. Im 13. labr-

bun clert batle Kurkölcr clen clamaligen Vnbauer cies werclerbrucks „cum terra

paluäosa aä Weräam sita wie auck cler Uber- uncl Unler-Inriscliktion in-

H Or. L.ü. IViistbaus: „össodroibnnA dessen, vas von 1609—1632 sick

in dem HsraoKtum Ltevs uncl in der Lralsodalt Narlr anKkti-a^sn kabs" (von

Dro/ssn, v. Haeltsn und Hötzsob benutzt).

2) v. üaeltsn: II. u. V. 8. 350.

2) Hnod ^.dolpdus dux Lliv. 1445 ad ^.rnoldo Ltotriao Duos oum aliis

xiAnoribus sidi aoczuisivit. (LaZsrduok).

lüradisokokttriedr. von Xöln verptandsto 1392 L-innepel mit anderen

leiten an die olsvisoksn Lralen. (tlao. III. 293).
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vestiert". Die Herzöge von Lleve übernakmen später äas La>wl samt Hees

nnä Dspel unä respektierten clen Besitzer sseit >339 cler örak von Lui-

lenbnrg).

Duf ein „uralt Lerickt" gebt weiäerick unä cler Hot zu Loickumb

zurück, über äas ciie cleviscken Lraken 1582 clie äurisäiktion erlangen.

woglanä wirä 1307 von Dtio, Lrak von Lleve, an Zok o. Dgeren

„propter bene mei-iw" verlieben.H

Dus einer Dogteisckakt ist Weeze entstanclen, clas eine zeillang kalb

clevisck, Kall? gelcirisck war^). Huisberäcn gebt aus geistlickem IZesitz

kervor uncl wircl als Herrlickkeit >316°) an ciie v. IZglanä ans Haus Halt

verlieben uncl 1394 an ciie cleoiscben Lraken verpacktet.

Die Lckicksale cler äurisäiktionsn sincl aber ankerst verwickelt. Die

mannigfaltigste» Finanzoperationen werclen mit ibnen vorgenommen. Das

letzterwäbnte Huisberäen z. D. tritt I382H als Herrlickkeit in äen Drkunäen

auf, 1651°) wircl es mit Dgll unä Warbegen in clas neue kurkürtlicbe

äurisäiktions-Lgstem gebrückt uncl clem v. Lolstein für 6000 lir. übergeben,

172 t encliicb clem Dmte Lleoerbam inkorporiert, stattet aber sein eigenes

Kontingent ab.
Dickt alle äurisäiktionen stanclen im Lebnsverkältnisse zum Dürsten:

Ilioglanä z. D. wur.te clem Zckolaster v. Dgeren „frei gesckenkt" s>397).

winncntbal war anck kein Leben. Don clen clazugebörigen Lütern sincl nur

clas Haus zu Weiler unä clas Dorf IZortb als feuclal zu betrackten. Dls

aber 1643 Larl v. wglick ciie äurisäiktion über clas Haus uncl ciie Dreibeil

Winnentbal unä äas Dorf Dorlb verlieben wuräe, äa mackte äer Kurfürst

alles zum Leben °).

L i g e n ort.

Die ckarakteristiscke Digenart äer cleviscksn äurisäuktion möge an

einem Deispiele vor Dugen gekübrt weräen. Der Kickler von Xanten teilt

uns in seinem IZerickt von 1659 mit, äab äer Dreiberr v. Drembt im Denn

vier Höke besessen kabe, äie er namentlick auskUkrt unä auberäem nock

Leute, äie in äen „vor äiesem ausgetbanen Dongert" wobnten. Diese Höke

unä äiese „bongert" weräen in äer Lanäesmatrikel als äie Dnterberrlickkeit

Denn angeseben. Daneben waren im Den» nock zwanzig Leute wobukatt,

äie „wilickscke" bieben. Lie bewobnten neun Höke, äie 1297 von Dirk in

H Xisäerrk. Losokioktslrsunä X. 5 (1834) unä ckn^grbnok.

2) IIssokroiknnA äö8 Lsi^oAtums Otovs. 1659.

3) ^.nnntsn äos kist. Vereins liir äsn Xisäsrrk. XXVIII.

4) Kokotten: Olsvo x. 53.

°) v. Hasltsn - II. u. X. V. 351.

ckgAsrbnok.
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gen Venne an drei Holländer ausgetan worden ware>i. „Über denselbigen",

so streikt der Kidüer weiter, „wie auck über den vorigen Kai gedockter

Kregberr v. lZrembl eine jurisdiction". Kun wi» cler Lrobe Kurfürst dem

v. IZrembt nocb funk weitere I?öke kinzufügen, nämlick den LrüIIenboff,

Kglnanskos, Kleibenbok, den Pak und den der Krau von Lobe zuständigen

Hörmensboff.

vus dieser Vorstellung konstatieren wir:

1) Ks findet sidi bier nickt eine Lericktsbarkeit über einzelne zer¬

streute f)öke> auck nickt Uber eine Lruppe, sondern Uber mebrere

Lruvpen von yöken.

2) vnders ist es mit der Lrundberrsckakt. Vie deni adligen Lerickts-

berrn unterstellten I?öke Kaden versckiedene Lrundkerrn: o. IZrembt,

v. willick, Krau von Lobe, vus diesen beiden Prämissen ergibt

sidi der Ldüuk, dak die Lericktsbarkeit nidrt auf der Lrundberrsckaff

berubt. Visses Resultat wird audr durck den bistoriscken Knt-

widielungsgang der Jurisdiktionen bestätigt. sLiebe oben). Vie

Kolge dieser Letrenntkeit von der örundkerrsckaft ist eben die

IZeweglickkeit und finanzielle Operationskäbigkeit der Jurisdiktionen,

wie sdion erwäbnt wurde. Lie konnten einige I?öke, ein Vork, ein

Kirckspiel und auck eine ganze Keibe von Vörkern umfassen V.

Oft ging die Lrenze sogar mitten durck ein Vork. sKervendonck).

Zweck cler Jurisdiktions-Verleikung unter dem

Lroken Kurfürsten.

Ivos veranlakte den Lroken Kurfürsten zu den Ourisdiktions-Ver-

leibungen, die dodi der ,,Lacke des modernen Ltaates" fLekmann) gar

nickt entspracken? wollte er den Westen nack dem Muster des Osten

umgestalten und nack v. Daektens^) vnsickt „ernstlidi den Vdel zum Iräger

der commuualen Lewalt auk dem platten Laude mackeu, wie das Patricia!

in den Ltädten es längst war". Lei der versckiedeubeit der wirtsckaktlidren

Verbältnisse wäre das ein verkebltes lZeginnen gewesen, vielmebr zwang
ibn der nabe drobende finanzielle Kuin dazu, wollte man auck bier nur

die Ltände als Kübrer der Lacke des modernen Ltaates und den Kurfürst

als reaktionär anseben, so bleibt dock zu bedenken, dasz es bier galt,

die sckärkste walke des modernen Ltaates, die Kxistenz des I)eers zu

sickern. Ks war wiederum „die vrmee mit ibren lZedürknissen und den

verwaltungskunctionen, die sie erforderte, der Motor der weiteren Kntwick-

i) v. Rortstg'd bslr-rrn Vssss, Versstasr, Ililsum, Rottum, L^rlt, IVsrubt
LsvsnAsvold. fv. Rusktsu).

v. Rusktsu. II. u. V. RiuIsituuA.
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luug" A. Kubig konnte der Kurfürst, immerbin ctas Hekt in der Hand be-

kältend, dieses geringere Übel biunebmen, ja es in diplomatischer weise

ausnutzen, um einen spaltenden Keil in den widerspenstigen Adel zu treiben

uud sich eine bökische Partei zu bilden. Zu dieser seiner Handlungsweise

kalte er einen Oorgänger in Zchwarzenberg, der kervorragende evangelische

Kitterbürtige zu den sogenannten aulzerordentlichen Lekeimen Kegierungs-

ratsstellen kerangezogen katte, um die Opposition der Ztände zu brechen.

Damals wie jetzt berrschte gleiche Erbitterung. Auch die Ztädte, die kür

ibre Kesitzungen auk dem Lande ebenfalls keine neuen Herren wünschten,

teilten diese. tZesiigiger gemacht durch die Krkolge des Kurfürsten, lassen

sich die übrigen Adligen zu Legenvorstellungeu kerbei, worin sie Zorge

für das landesberrliche Interesse keuchelu. Aufrichtiges Interesse veranlakte

aber jedenfalls den Kidrter von Xanten, davor zu warnen, dem Kreiberrn

v. Krembt 1659 noch küuk weitere Lüter zu Uberlassen. Kr verweist darauf,

dab die Höke „einig ins oberste, andere ins underste tbsil des Kirchspiels

unter Kw. L. D. uudt andere güter gelegen undt dab die Jurisdiktion-Oer-

leibung eine grobe conkusion, ungelegenbeiten Kw. L. D. dero bedienten
und den benachbarten beerbten causiren werden". Uber der Kurfürst stand

auf einer andern politischen warte. Kr wubte, was es zu bedeuten katte,

einen so gekäbrlichen Legner wie IZrembt, der noch 1637 der Kükrer der

ständischen Opposition gewesen war, zu ködern.

welcbe Rechte gewäkrt die Jurisdiktion?

welche Kochte gewäbrte die Jurisdiktion übrigens ikrem Inbaber?

Hötzsch beantwortet diese Krage auf Lrund einer Urkunde Uber die Oer¬

leibung einer Jurisdiktion aus wüstkaus Hist. Llivio-Warcana, Kd. I,

cap. XIV. Hier wird gegen eine „sichere summan" die Livil- und Kriminal-

Jurisdiktion oder das bürgerliche und Halsgericht über KI. KI. verlieben als

IKannleben mit 30 Coldguldeu Heergeweide. Dem Jurisdiktionskerrn sieben

die „ämptlichen" Dienste und die Kruchten zu. Kür uns ist eine wichtige

Krage, was wir unter den Diensten bier zu versieben Kaken. Hötzsd? ist

der Ansicht, dab damit auch die alten Abgaben in Kode und Ldiatz gemeint

sind2). wobl geben Zchatzpslicht und Dienst, Zchatzfreikeit und Dienst¬

freikeit meist zusammen 2). Aber damit ist noch lange nicht gesagt, dab

die Dienste die Zchatzpklicht einschlieben.

A L. VI. I. 260 über das Handratsaint.

2) Lätssod: II. n. V. 3. 178.

ö) IVenn IZ. der Riodtsr von Lekravelen die Lekat^xüioüt der Orenssrs^
oder des Lrornütstioles naoüwsisen witt, verweist er darauf, dass davon Leüüppon-
diensts wie von einem anderen Ilaton vsrriobtst wurden.
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Lei? atz sA ontributioiij dem Landesberrn vorbei? alten.

Dergegenwärtigen wir uns einmol, welcher Art die finanziellen Aechte
eines durisdiktionsberrn sein können: Lr kann:

tj ein Acd?t auf Lcbatz uucl IZede baben, d. b. dieselben kür sicb
erbeben.

2) wenn er für den Landesberrn ciie Lteuern zu empfangen bat, so

bann ibm erlaubt sein, nacb eignem Lutdünkec, clen Ausschlag zu

niachen ocier unter seiner Direktion geschoben zu lassen.

3j Ls können aber encilich auch ciie Unterikane» in gleicher weise

wie ciie übrigen Lacideskinder veranschlagt wercien uucl ciie duris-

cliktionsberren nur cias Aed?t oclcr vielmebr che Pflicht besitzen,

ciie Lteuern zu erbeben nncl clem Aicbier cies übergeordneten
Amts einzuliefern.

Dal? ciie Jurisdiktion unter dem Droben Aursürsten im Llevisdien

auch ein Aecht auf Lcbatz und IZede gewäbren soll, wie Aötzzch meint,

dürfte wobl vollständig ausgeschlossen sein. Denn

tj wäre ein so wichtiges Aecht sicher in jener Urkunde gesetzlich

festgelegt A oder wenigstens erwäbnt worden.

2) wären die Untertbanen dann doppelt belastet gewesen, denn zu

den Landcsstcuern wurden sie ja and? berangezogen

3j Nirgends linden wir Klage» über die sicher zu erwartende Willkür
in dieser Lache. Die Ltädte würden da für ibre Ländereien sicher

nid?t geschwiegen baben. wobl beschweren sie sich 1643, dal?

die durisdiktionsberrn ibre I?öke von den Lteuern befreiten und

dieselben denen der Lürger aufbürdeten. Aber das betrifft ja

Punkt Zwei, demzufolge der durisdiktionsberr das chis colteetandi

besab.

A Das Dtöfenteil ist ausdrüokliob bsscouft: 1647 worden das Dort Xessst
und anders Ltüolco ?ni einer durisdiktion vereinigt nncl Zern Xintruann v. Doob

übertrafen. Die refatia, Lebatscunfön und andere ^jura prinoixis werden inbalts

des lLebnbriots reserviert. (LaZeibuob).

Xuob für die älteren Jurisdiktionen, wenigstens soweit sie Pfand-

sokasten Ovaren, ist die Asgen Xöt^sob goriebteto L.nsiokt zcu beweisen. Xriogsrat
Lobmettau erwäbnt Ii. von tiZssk in der Ummers, dass naeblässigsrwsiso die

naobfolgonden otev. tZer^ögs „die Dontribution aus sotobern Xirspot niebt ge-
fordert, sotebe iedook dein otev. Daudesberro, wie in anderen verpfändeten
Xirsxeln, also aueb bier als Vorbsbatt bleibt", Xuob niebt sinrnat eins der
Xontribution irgendwie äknetnde Ltsusr durften die durisdiktionsbsrren erbeben.

Denn als die pfandbattor anstatt der Xontribution die Xeusrung sinfübrten,
dass sie Mkrliek durob ,,so getaufte gornsins Nictel bsz^ die 166 und sttioks

36 Uulden denen Dntsrtbanen" abzwangen, so wurde dagegen Pront ^ ornaekt
weit es gegen „naturam oontraotu" lief.
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jjus colleclsncli.

Auck dieses steckt war iür äen stesilzer von grober steüeutung, inclem

er bei Aussetzung uncl Linziebung cler Lteuern uncl bei Lxekutionen seinen
vorteil sebr wakren konnte zum Lckaclen cler kurfürstlicken uncl cler

stäcitiscken stäckter. Zutolgeclessen Iiielten clie Ltäciter clem sturkürsten cke

groben Istikbräucke, besonclers in clen alten Herrlickkeiten, vor, um ibn von

neuen Ueberlastungen abzubalten. hierauf reagierte cler sturfürst 6enn

auck in seinem stezek vom 23. Zu» 1648') uncl bekabl clie Linlösung

einiger ckirisckktionen. Aber sckon batte er in clen Konzessionen selbst

ciakür gesorgt, clab clie stäume nickt in clen Himmel wücksen.

Lteuerreccktlicke !Z escli > ä nk u n g e n.

Diner steibe von ckirisckrektionsberren waren nämlick clas jus collectandi

ocler cke Dienste oiker beicle zusammen voreutbaltcn. Letzteres triktt z. st.

zu beim Herrn von Vuanclt von Lreuzberg.^) Lei Aussetzung iker Lckatzung

batte er also wie jecler anclere Lecrbte auf clem Drbcntag zu ersckeinen

ocler aber Vertreter zu senclen. lstan wircl wobl sckon erraten können, clak

ciieser gewaltige feuclale Herr clie Lrenzen seiner Istacktbefugnisse wenig

beacktete. Lo sanclte er «kenn seine Leute nur „nd auckendum", um nackber

clock über clie stopfe cler Leerbten binweg nack seinem eigenen Überscklag

clie vuote zu bestimmen uncl beizusckaffen. Dem Herrn v. lstorrien, cler

1647 clie Hurisckktion über Lalbeck mit 20 Hofen uncl neun staten erkalten

batte, waren cke Dienste Zwar belassen worclen. Leine Untertanen wurclen

aber ebenso wie clie cles Vuanclt „in gleicker qualität mit clen anclern abn-

gescklagen uncl nickt scparirt^")

Die Hurisciiktion unter clas Amt gezogen.

in ciieser steziebuug stancl also clie Hurisckktion vollstänckg unter clem

Amt. „vermag in cler Loncession reseroirter Llausul" mukte Istorrien clas

H D. u. H. V. v. Daelten. 8. 359

1Z. 6. Dr. „Dem Herrn Huandt v. (Irsu^bsr^ irnben Lvv. vburk. Dokl.
die durisdiktionsn über 4V^rdt und Hlörmptsr AnädiAst verlieben, aber clas .las
oollsetnndi und die Dienste gnädigst vorbekatten, dabero entstsbt, wan bez'
aussst^unA der sobatZunZen der Herr ^u vreu^borA niomaklon jemanden anders

»1? ad audiendum senden tbut, also immer cke von den andern anwesenden
Leerbten und vorstebern xemaebts Lat^unAen ex post laoto oontradioirst, und

nur nsob siAvnem DsbsrsoklaA ciis guote des oondinAsnts bs/sobalken, und immer
etwas abrieben tbut".

Das Alsiebs war mit der 1647 vorlisbenvn Jurisdiktion dos Lrakon
von Lilsnd über Xssken, Limmsn und Düllelwartb 6er Lall. 14»vb dem Heb-
mottet von 1650 wurden die Ltsuern von dem Leerbten und dem Amtmann der

Hüstelt um^sleZt und den genannten Dörfern 285 Iür. ?.u^swiessn.
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Kontingent dem Wickler von Xanten einliefern, weil dieser uncl nickt cler

durisdiktionsberr für das pünktlicke und vollständige Einkommen der Lumme

verantwortlick war, so beansprudlte er auck cke Kezepturgelder. Äber Morrien

clackte anders darüber. Vak cke genannten Jurisdiktionen keinen selbstän-

cligen Lteuerbezirk bildeten, bezeugt ebenso cke Matrikel von t648. Äuck

bezüglick cler alten herrlickkeil Huisberden wird dasselbe bewiesen dnrck

Matrikeln des vabres 1612 und I648.H Lie unterstand dem vmte Liener-

bam, dessen Lrbentag ibr Kontingent bestimmte und erbeben lieb. hin

Hundertzettel aus dem vabre 1650 läkt sie unter den vier Kirckspislen

Ii», Kellen, lvarbegen und lZualburg obne jede IZezeicknung einfack als

„hnisberden gibt in hundert — 15 Iblr." figurieren. Äudl die Leistlickkeit in

Huisberden repartiert an den 25 Iblr. des vusscklags der gem. Leistlickkeit
des Mutes.

wie kür das 17. dabrbundert, so gilt auck für das 16. ein sorlwäbrendes

Äuftaucken und versckwinden der vurisdiktionsbezirke in der Matrikel. vor

dem Übergang zur Neuzeit finden Sick die herrlickkeiten überbaupt nidlt

als gescklossene Abteilung in der Matrikel, vereinzelt ersckeinen einige

neben oder unter den Ämtern, 1393 Venn nnter Lgnrick, Monument unter

Lalcar, 1461 lvinnendabl als Kickteramt. 1413 wird ein Vertrag mit viel,

v. hettersckeidt, Herrn v. Venn, gescklossen. Äusgenommen „alsolcke

Ldlattinge van unser bogen berrlickkeit, die uns dat Leridlt seloer togekügt

beft"^), darf der Landesberr, wenn er in der Nabe sckatzt, audl in dem

Lerickte sckatzen und erbeben lassen. Vaoon gibt er v. hettersckeidt die

Hälfte mit. Äuck bebält sick der hürst das Nedit, eine „IZede to Letten in

Halingen" vor j14I7j. hu Mogland bewirkt der Lurggrak Lerbard v. vrgbuisen

eine Zeugenaussage über die Lerecktsame der herrlickkeit Mogland jl578j.

Kr konstatiert, dak kein Landdrost oder Nickter dem zu Mogland Lebörenden

irgendwelcke Liener abfordern dürfe, dak der Herr v. Änbolt die Moglandtscken

allzeit freigelassen von jeder Lckatzung, und dak kein Mogländer ge¬

zwungen worden sei, einem Herrn zu dienen, dak die Mogländer dem

Herzog nie Lruitgeld zu zablcn brauckeip). 1522 beikt es zuerst auf der

Matrikel unter Lleve: „platte Land mit den higenberrlickkeiten". In einer

vnmerkung stebt „lvissen an den tax des vmpts lveze, Venn von lvinnen-

dabl, vorrenwaldt von Mörmpter under Lanten, Moglandt von Lleverbam,

Keroenbeim von Ldlravelen abgezogen", hier also bestellen nock keine

besonderen Lteuerbezirke. hin Änlauf wird 1532 gemackt: Ks beikt Zwar

vbermörmpter, under Äldencalcar, aber dabinter stellt: „ander den lugden

op brogt". Lei Huisberden ebenso „onder sick opbrogt". Lei der nun

h Lt.-X. Oüss. I/anälnAs- uncl Iccnäk>.s-8tousi'-^Li'Lckt)1Vessu.
Vbä. LI.-N. Lteuorvssen: cccl I) Lawstrum prirnum 1381—1666.

6) OrlAiilkd tnl Loklosss Hlo^Isnä bei Lnlonr.
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folgenden „Lommunicantensteuer" kommen einige Herrlichkeiten mit Dörfern
unc! Dauerschaften untermischt vor.

1333, IS36, 1337 ober ist in cter Miinsterschen Lteuer gegen che

fvieclertäuker ein Hortschritt festzustellen. Zum ersten Mol erscheinen fünf

Herrlichkeiten mit äem speziellen Lteueranteil oerzeichnet. DK ober ein

solches verzeichnen übcrbonpt zugleich ein Deweis ciafür ist, clab che Huris-

cliktionen auch selbstänäige Lteuerbezirke bilcleten, wie Hötzsch schliebt,

clas ist eine onciere Drage. Die Antwort kierauk gibt uns eine cler Matrikel

angebekte „Annotatio van clen Lturcn in Lleve uncl Mark". Die bestimmt

von Megclerich, clab clie clortigen „lucle gebalclen ^werclen sollten) gelich als

anäere m. g. H. ouch clane im ampt van Dgnslaken geseten". vom Venn

beibt es: „Zt ber in gben Venn, säer clat äagelick gericht befst) woll oick

sgn luecZe ugtsetten, clat gebuert gme ngt". Die Hebung uncl Hinlieferung

siebt vielmebr ctem Dichter von tvinnikenclonk, also clem Amtsrichter zu.

U?e»n aber che Leute im Venn gesetzt weräen, sollen Dichter uncl etliche

Dachbarn cles Venns clazu geforciert werclen, ciamit alles orclentliär gcschebe.

Amlers Verkält es sich in „Hönpell", wo cler Hurisäiktionsberr clie Leute

setzt, che Lelcler einforciert uncl „kieroan egn rcäliche Penning" gibt.

1S48 cnälich erfolgt eine genauere Ankübrung cler Herrlichkeiten^),

unä zwar mit cler Anmerkcmg verseben, wer clie Hebung besorgen soll. Dei

Dil ist in cler Decimung äes Lanärentmeisters bemerkt, clab clie Mischen

unter clem Lanä von LIeverbam mit angeschlagen werclen sollten. Auch bier

berrscht also clas gemischte Lgstem vor. lS74 erscheinen neu: lvalach,

lvinnenciabl, Lobitk, Hülbausen, Llten, Daoenstein, Deek bei Lgmers. 1386

sinä äie Lilschen Leute bereits unter LIeverbam, clie Mörmptscben unter

Xanten gezogen, wenn beim Dirchspiel Deek besonclers keroorgeboben

wircl, clab es, obgleich unter Lgmers gezogen, seine besonciere laxe ent-

richtet, so scheint clas bei clen anclern beicien nicht cler Da» gewesen zu

sein. 1385 stebt auch Dorremvalt unter Xanten, uncl lvinnentbal erscheint

als Amt, Zgfflich ist clem Anit Lranenburg einverleibt. 1393 sincl clie 13

Herrlichkeiten von 1574 sI580 : 12) aui neun berabgesunken, inclem Heiäen

unter Lennep, Moglanci uncl Venn unter äem Lanclärostenamt erscheinen

uncl Meicierich in ein Amt umgebilciet worcien ist. Lebr bäufig aber kekren

solche von äer Liste cler Ligenberrlichkeiten versäiwuncienen Damen später

auf cierselbeu wiecler. Moglancit z. D. erscheint 1543 unter clem Lanä-

A 8t.-^.. Onss. Lat. peiinnru. 1) Lnctg van Wissen. 2) Dnäorsaten van
van Xar^ena. 3) vnäsrsaten van Alozäanct sctnrok Hl-, v. Lronokkorst to levervn).
4) Unisluäs v. Kil täurok Lanüärost tZatonkur^). 5) Venn: Dnäersaton (äurok

R. v. Witliok). 6) Doinenvait. 7) Noinnpt ksi Xanten (änrok Lininok to Isvoresn).
8) Hönpel (äurok Hänpsl to Isveron). 9) He^n ^Hi-. v. Lto^sn unct Lokoltoksiss

Lennep Werter ktslbsokeiä). 19) Inniäo to vierskoi-t.



— 64 —

ärostenamt, 1550 als Unterlierrlihkeit, 1574 wiecler unter äem Lanäärosten-

amt, 1622. 1630, 1632, 1633 fehlt es, tauht 1643 wieäer als Unterherr-

lihkeit auf, um 1646/47 wiecler zu vershwinäen. 1650 ist es wiecler als

Uuterkerrlichkeit verzeichnet unä feblt wiecler 1655 uncl 1656.

Kin Lrunä kür cliese Erscheinung ist shwer zu linken. Ku aermulen

isl, clak cler Lanäesberr, clem Drucke cler Ltänäe, besouclers cler Stääte,

nackgebenä, clen äurisäiktionen, ciie unqualifizierte kssitzer hatten D ocler

sonsl streitig waren, ciie Lteuerselbstänäigkeit nakm. Kin schwacher äuris-

äiktionsinbaber konnte clem Kurfürsten gleihgültig Klethen. Umgekehrt

mutzten in cliesen rauhen Kriegszciten Ubercnähtige Herren, wie v. krcnibt,

selkst bei groben Ausschreitungen, ertragen werclen. bis waren wirklich

keine geringe Klagen, clie cler kicklcr gegen ibn vorbrahte. krembt hatte clen

Dichter Höh. v. Hillensberg ins öetängnis werten, clen ältesten Scköffeu

in Denn, lews, an Dänäen unä Kuben shlieken uncl gefangen uckmcn
lassen. Kr extenäierte seine Kruchten auch aut kurlürstlihe Untertanen uncl

lieb sich Kriminalübertretungen zu schulclen kommen. Dennock wurcie er

mit tünt weitereu Lütern begnaäigt.

Lchick 8 c> Ie ci e r Jurisälktionen im 18. Z c> b r b u n <l e rt.

Die Kentralisationsbestrebungen cler späteren Keit cnukten auh äie

äurisäiktionen erreichen. Drost uncl änrisäiktionsherr, aus gleicher Schicht

hervorgegangen, hatten sich manäimal rivalisierenä gegenübergestanclen.

lm 17. äabrkunäerl erlangte cler Drost einen Dorsprung, iciäem nianhe

äurisäiktion in steuerrecbtlicher keziebung unter cias Amt gezogen wnrcle.

lm 18. äabrbunäert aber wurcie clen alten uncl clen 1697 geschaffenen
äurisäiktione» ciie Direktion in Lteuersacken ausärücklich verlieben. Die

Drosten aber vershwancleu vertügungsgemäb 1724 von cler kilcltläche.

Uber auch mit clen äurisäiklionen ging es in Klappen abwärts. 1736

übertrug ciie kegieruug äie Leitung äer Krbentage in cien äurisäiktionen

äem Departementsrate. >753 mubten clie äurisäiktions-kichler ibre bis¬

herigen Kameralgeshätte an äie Lanciräte abgeben sSc. III. 1670). Das

Kontributionswesen mitsamt clen Lebübren gelangte in äie Aäucle äes Kreis-

Schreibers sSc. III. 1676). Die Kammerveroränungen geben intolgeäessen

am Zurisäiktionsberrn vorbei äirekt vom Lanärat an äen kezeptor. „Mitbin

ertäbrt äerselbe äergleicben niäit eber als ein jecier kauer" ^).

Daclurch wuräe äie Autorität äes kezeptors niäit unbeäeutenä vermehrt.

Kugleiäi aber war er äurch gröbere Abhängigkeit vom Lanärat zu einem

Staatsbeamten geworäen, äem mau von oben mehr anvertrauen konnte

D L. 4. Dr. 1650 ivnren Hönnepel nnä lUeäerniörlnptsr in äer Dccnä
eines ?rüuteins.

Sekitt: 3. 49. (22. De-cowlzer 1765). Rsp UI.-N. 3t.
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als einem Überbleibsel aus altkeudaler Zeit, das wie. eine Kuine in clie

Zeil cies streng zentralisierten Zinbeitsstaates bineinragte. Lreilidi lieb

sick> ciie Kegierung aus clie Klagen der durisdiktionsberrn zu Zugestand-
nissen berbei. Zie erbielten clas publikationsreckt cler landesberrlicken

Ldikte, auck ciie Überwackung cler Duskübrung wiecler. über jetzt zeigte

es sick, clasz es clen Durisdiktionsberrn nickt um clie mit cler duris-

diktion verbundene polizeigewalt zu tun war, Line Linecnre mit kinan-

zielten Linkünsten, wie sie clie Crösten gebabt batten, wäre ibnen gerade

reckt gewesen. Ha sie Sick zu der Kalle eines „Driekträgers oder Znbaltern

des Lcmdrats" nickt beqncnien Iwnnten, und ibnen auck sonst die zeilge>näben

Existenzbedingungen: realer IKacktbesitz, Dutorilät und Zorge kür die Unter-

lauen abgingen, so mubten sie von der politiscken kübne abtreten,

Kcclitc der ü u ri s cll b. i i c> n si? e rr n als L e rl ck t s Ii e rrn im

engeren Linne,

sDas nun die engeren Deckte der Lericktsberrn angebt, so ist dem

üurisdiktionsberrn meist die Lericklsbobeit unterer Znslanz übertragend,

tu peildicken Zacken batten die Untertanen das Dppellationsreckt an den

Kurlürsien. Diesem stand auck das Kevisionsreckt zu. Dlle der „territorialen

Zuperioriiät anldebenden reZniin und jurn principis" waren vorbebalten. Der

Herr v. Drenibt dark im Denn jdiej Drückten fordern „voll geringen Zckelt-

worler, davon die tbat das Leib und Leben nickt rükret etc. tu „Lriminalibus

war anck der Dnkang zu mackend, jedock dab serj nack drei lagen den

Deiiquenten in landesiürstlicke Lewalt liekern mubte, auck Llockenscklag,

Zebnten, Lruit, Deels, Dierköer, Lisckerei, au! den Legen auck die balben

Dienstes". Ls bandelt sick seibstverständlick »m ordeutlicke Dienste. Zu

de>i aubcrorcientlickcn Diensten der Ümter bei Dnwesenbeit des Dürsten etc.,

waren alle durisdikiions-Unlertanen verpflicktet. tnfolgedessen batten sie

anck zu den diese Dienste ablösenden lagegeldern beizutragen. Dazu lieben

sick aber die wenigsten berbei und so kam es, dab z. D. in Kervendonk

die eine Hülste der andern diese Dienste, bezw. lagegelder, au! den Hals

sckieben ivollteD.

>) Iiis Zub unok .tnrisdiictionon mit bober (^eriobtsburk it. Der lnris-
diktions-Inbnbvr von üleidarieb besuss über dus Dber- nn I btisderkirobspiol dus

Dorieiid in peinliobon nn t bürAsriieiien Lueken und nlso nnek dis Duis-, Deib-
und nndcro Ztrnten und Drückten. Kilenso w»r es in V/orderb'uek n>mt ur-

spriin^Iiob in Unisborden.
^.itvem nn icnluc mnn ksststoüvn, dass »lies, wus sieb mit dem Dlutbunn

bei ii irrte, dem Lnndesborr.! Zustund

D It. ü. Dr. Von ^sdom ilnnsmunn odei' Ilüter ?woi Dienste jübrlieb
stunden dem rVnitsrivbter von Xnnt. n uns der Dorrenwult^sobsn .lurisdiktion 2».
Die Dienste wurden über von dem Inbuber bestritten.

D D. d. Dr.
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Hesultal.

Dergleicht >nan zusammenfassenä äie Jurisdiktionen äes Westens ml!

äen Lutsberrschakten äes Ostens, so ergibt sich ein rechtlicher uncl ein

ökonomischer Unterschied. Zn rechtlicher IZeziebung war Zunächst das

Untertanenverbältnis im Westen ein anclcres als clas Zwischen „glebse

säscripti" nnci ibren Lutsberrn. Duch war che westliche Jurisdiktion schon

unter Herzog Jobann III. clurch Revision uncl Dppellation beschränkt.

Uber nicht che Menge cler Hefugnisse bewirkte einen tietgebenclen

Unterschied. Oielmebr war es clie innere Ltrnktur, clie gewilz wieder clie

Holge bistorischer keclingungen uncl ökonomischer Oerbältnisse bilclete. Ls

war im Westen nur clie Dusnabme von cler Hegel, dak sich clie Jurisdiktion

an clen örunäbesitz anschlolz. Lo batten clie Untertanen clie verschiedensten

tZrunclberrn, aber nur einen Lericbtsberrn, wäbrend im Osten clie Unter-

tauen eines Lericbtsberrn auch nur einen Lrunclberrn, nämlich clen ersteren

batten. wenn nun che Jurisdiktionsberrn auch Dienste zu korclern batte!i

so berubte ibre Hordcrung aus keiner Lrunclberrschaft über clie Höke, sonciern

auf clemselben Derbältnisse, in dem cler Dmtmann zu clen Duitsinsassen

stancl. Diese Dienste waren übrigens keine ungemessenen.

Die lZeschaifenbeit cler westlichen Jurisdiktionen ermöglichte clie gröbie

Dnlwickelungssäbigkeit, sowobl in Dezug auk clie räumliche Dusdebnung als

au? clie finanziellen Operationen, clie clen Juriscliktionsoertrag zu einem

reinen Kaufbrief stempelnd.

Die Hrage nach clen Hechten cler Jurisdiktionen ist lokal zu beant-

warten. Lie waren patrikularbildungen, was wiecler mit ibrem Haufcharakter

zusammenbängt. Man kann beschränkte uncl unbeschränkte unlcrscheicien.

Die tZeschränkung kann wieclerum äie Lteuerdirektion uncl äie Dienste be-

treffen. Oorweg mub konstatiert werden, äab clie Zchatzung sspäter Hon-

tributionj bei vielen alten uncl bei sämtlichen neuen Jurisdiktionen stets äem

Lcmclesberrn varbebalten blieb. Ls gab auch Untertanen äer alten Juris-

äiktionen, äie zuerst weäer äem Jurisdiktionsberrn, noch äem Lcmclesberrn

schätzten ^).

H 'tVottro man ins einzelne fsbsn und das Vorkättnis der Jurisdiktion
^um Dandesborrn altfsmsin und einzeln bei den besonderen Lteuerkätien dar-
stellen, so ^vürds die Darstellunf dem Hauptbueb eines frossen Ltosobäktsbauses
floiobsn mit den auftretenden und versobcvindonden ILontos und Hoston der
Dosobaktskreunde.

Venn man also das Reobt auk Loüst^, Dienste und Doriebtsfekällo
als Kriterium kür die Hrafv, ob Dnterksrrsobakt octor niokt. ansiobt, so cvärs (ton
olsviscken Jurisdiktionen, vsnifstsns den ^jünferen und viot älteren, der Obarakter
der Dntsrberrsobakt ab^uspreobsn, sodass l>Vüstbaus mit ssiner Ansiobt lieobt

bekält. Da rieten Jurisdiktionen ein frossor Heil der Verrvaltunf Steuer und
Dienste) fenommen und dem Ltaate übertrafen sind, so näkern sie sieb in
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In der Lesckickte der alten Jurisdiktionen kö>inen drei Klappen unter-

sckieden werden. Uack dem freien Dasein cles ersten Ltadiums iegte ibnen

yerzog Jobann III. durck Revision nnci Dppellaiion zuerst Lckranken auf.

Kin neues Jurisdiktions-Lgstem fübrte cier Crosse Kurfürst ein, inäem er

teils clie alten Derrlickkeiten neu formierte und vergröberte ocler neue sckuf.

Ks kiel ibm aber nidit ein, sick eine neue Lckickt von Magnaten zu sckaffen,

clie ilvn gekäbrlicb werden konnten. Kr vcrbandelte einzeln, gewäbrte de>n
einen mebr als clem anclern. Man kann claber clie Jurisdiktionen nicbt

clekinicren auf Lrund einer Urkunde, wie sie uns Dötzsck aus wüstbaus

vorlegi. Diese ,,Urkunde über clie Derleibung einer Jurisdiktion" ist dodr

weiter nicbts als eine Dorlage, ein Kormular, clas mebr illuotrierencl als

informierend die groben Umrisse zeicbnet, aber kür jeden einzelnen Kall

besonders zugescbnitten werden mubte.

Dersckieden waren die Kaktoren, clurcli welebe die Jurisdiktionen

entstanden sind, verscbiedeu auck diejenigen, die ibnen entgegenwirkten.

1648 sind die Limite der Dauptmotor, der den Kurfürst zu dem Kcceb

veranlakl, in dem die Kinziebung vieler Jurisdiktionen bekoblen wird D.

Kine oppositionelle Ltcllung nebmen auck die übrigen Dciligen, die Drosten,

die l.mdesberrliciien Deamlcu und nickt zuletzt die eigenen Untertanen ein.

wenn auck die Jurisdiktionen keine eingewurzelten Kinricktungsn

wie im Dsien waren, und sie meist gering eiugesckätzt wurden, so darf

man ibre Ledsutung dock nickt verkennen. Dab sie einen immerbin groben

Kinliub ausgeübt babeu, gebt aus dem Widerstand der Dickter beroor, die

ibren Kinsluk besonders verspürten und stets vor ibnen warnten. Duck das

stürmiscke Drängen der Ltädte und der barlnäckige und ertolgreickc Kauipf

der Jurisdiktionsberren cun ibre Position, als der öroke Kurfürst, den

siädtiscken Korderungen nadrgebend, die Jurisdiktionen samt und sonders

einzuzieben bekabl, labt uns auf eine einslubreicke Ltellung scklieben.

Lelbstoerständiidi setzte sick diese mebr aus angemakten als aus ver-

liebenen Deckten zusammen, wäre aber das gekäbrlicke Lireben der Juris¬

diktionsberren durck sckwadie Derrscker und andere günstige Umstände

befördert worden, wer weib, welcke Dedeulung sie in den folgenden Jabr-

ibror Vsrlnssun^ dorn „unZssoktossonsn Ltsriobto" Nsdsrsnobssns, vis sis
KI. IVittiob in seinem IVorkor Die Di'undksi'rsllbs.kt sie. bssobreibt.

6 KiniZon Ditterkürti^on ststlt der Ivurtürst noek sing Krist ^u AÜtliobsm
VerZKiob mit den Ltüdten. Inders (v. IVdlieb Dottum, v. Diiobtsnbruob,
v. tZsrnsnu, v. IV^noktondonk, v. Düt-rsnrntb, v. Dos) dürfen nur die Jurisdiktion
über die eigenen Düuser und die ^nAoböriAso Hots bobnlton. Kür dis ^.blösunZ
sprinMn dis freien IZnuorn »uob selbst sin. ^.m 12. ^kprit 1647 verplliebion
sieb die sümtlieken Loörbtsn von Hlebr, ktisl, ILokerdom und Dostb, durob

3666 'KIr. siok von der Jurisdiktion des D. v. KsnAiinMi ^gUIem ^u befreien,
(v. Ilaeften).

S'



bunclerten gewonnen kälten! 80 aber nabmen die Dinge den umgekebrten

Lmif nls im Osten. wäbrend nämlick liier der Kampf mit dem völligen

Erdrücken clei' Lemeinde-Nutonomie encligt, seilen wir clie Delbstoerwaltung

des Nmtes im Westen immer krakliger sick entwickeln. in Zteuersacken

wircl, wenigstens im 17. dabrbundert, clie Jurisdiktion vielkack unter das

Nmt gezogen, dagegen im 18. Jabrbundert mit gleicker Organisation clem-

selben koordiniert; clie durlsdiktionsberren aber verlieren ibre Dedeutung

käst vollständig.

Die Nicckier uncl äer übrige Nciel.

wie Drost nncl Jurisdiktionsberr im einzelnen, so gerät allmäblick

anck cler ganze übrige Ndel ins Nintertrekken. Duck zwiscken ckesen

Ddeligen und clen Nickicrn kliegsn clie Pfeile bin uncl ber in einem Kampfe,

cler ebeclem auk clem Lancitage zwiscken clem Pürsten ocier seinen Näten

selbst uncl clen Ständen getobt, jetzt aber sick mebr in Dinzelgekeckte auk

clen prbentagen aufgelöst bat. Obgleick politisck zurückgedrängt, bat cler

Ddel clennock wirtsckaktlick eine clominierencie Llellnng bebalteu. Daker

wircl es clem Nickter sebr sckwer sick zu bebaupten, obwobl er mit einem

immer gröber werclenclen Kreise von politiscken Neckten ausgestattet wircl.

)n clem Oorgeben cler Nickter gegen clie Dmtsadligen zeigt sick eine grobe

Leistung, ein Kapitel cliplomaliscker Klugbeit. Da galt es vielverscklungene

politiscke uncl bistoriscke pkade zu geben, um clie angemabten Jurisdiktionen

ocier Dxemptionen von Diensten oclcr Ztcuern auszuklügeln. ,,Dieweilen

aber clrinnen solcke Zacken vorkallen nüissen", sagt cler Xauliscke Nickter

von seinem Dmt, „welcke einem ocler anclerem Ltaucl ocier Landes-

Lommunität nicki allerclings angeuebui sein uncl groben I?ab, Neid nncl

Derkolgbungb causiren, clabero ick auberbalb ambt uncl pklickt Mick birinnen

nickt gern miscken wölkte"').

8 k e 11 e r r e ck t l i ck e 8 tre itkra g e 11.

Den Dreuupunkt aller Lireitigkeiteu auk clem Drbentag bilclete natür-

lick clie Zteuerlast. Nickt allein Ltäncle uncl Lanclesberr, sonclern auck

Dauer uncl Ddel, Dauer uncl Dürger, Dürger uncl Ddel stanclen sick kier

einancler gegenüber. Den tiekern Lrund cies Ltreits bilclete cias peklen

eines einbeitlicken Nrineipiums. Die Lteuer war nickt zuerst Lruncl-, sonclern

Lewerbesteuer, clie auk cias Lewerbe cies Dckerbauers gelegt wurcie wie

auk alle anclern. Nack cler INorgenzabl war clie Lröbe cies läncllicken De-

tricbes zu messen, genau wie nian clie Lröbe cler Dranutweiubrennerei

nack clem Dolumen cler Lekäke mibt. Dei cler versckiecienen Drt cler INorgen,

brackte man ckese in Derbältnis zu einer Normalgüte uncl nannte sie reduzierte

>) 7Z. ü. t)>'.
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Morgen socler Zteuermorge>ij. Die geringere Dualität konnte clurck eine

gröbere Auantität kompensiert werclen.

Auber cliesem Prinzip cler Lonität gali als Erunclsatz, clas Eesamtein-

kommen als Lteuerobjekt zu betrackten. DesKalb scklug man clie Debengewerbe

nack clemselben Mabstabc an, eine Mükle z. D. zu äreibig Zteuermorgen im

Durckscknilt. Nack solcken „blinclen Morgen" wurclen clann auck Kauf-

läclen, lZrauereien etc. veranscklagt. Die Zteuer als blöke personalsteuer

zu erkalten uncl nickt zu einem Onus reale werclen zu lassen, war clas

Ztreben cler Ztäncle viele Ilakrkunäerte kinclurck. 1713^) bericktet clas

Kommissariat, äak in clen Heberegistern clurckgekencl nur clie Namen cler

clamaligen Kontribuenten, selten clie Euter ausgeclrückt wären, inclem cke

Anlage „vor ein Klotzes onus personale" gesckätzt würcle. Immer wieäer
lassen clie Ltäncle sick ikr Neckt von neuem verbrieten.

Den 8teuer>noäus nack Eewinn uncl Eewerke konnte äie Negierung

nickt mit einem Male aukkeken. Nur eine Nealsteuer keklte ein gutes Der-

zeicknis cler Etiler uncl ikrer „Zituation". Oer Umstanä, clak äie Eröke

cles Eewerbes sick nack cler Eröke cler Länclereien riärtele, ermöglickte

einen allmäklicken Übergang. 1631 Ü ertolgte clie Umlage auk öruncl

äer INorgenzabl allerclings mit Nerücksickiigung cler Eewerbe. Nie Nickter

kalten tür ikre als sckatzkrei beanspruckten Ztücke binnen clrei Monaten

ikre Ittel zu procluzieren ocier j>649 uncl 1653) „unvoräenklicken", später

clreikigjäkrigen Nesitz nackzuweisen. Die keerbten cler Ämter, cler Dort-

uncl Nauersckakten, in clene>i jene Etiler gelegen waren, sollten in ikren

Eegenberickten vernommen weräenD. ^Erneuert 1635, >663, >664). Dab

bei solcker Zacklage oki clie Zcene cles Erbentags zum Iribunal wuräe, ist
leickt erklärlick.

1634 gesckak ein weiterer Dersuck zur Herstellung einer orclentlicken

Matrikel. Es wurclen clie Hauptgrunclsätze zu ikrer Anfertigung zwisckcn

Regierung unä Ltänäecleputierten vcrabreclet. Dieser prtolg sckeint in clie

tDincle verklagen zu sein. Dirgencls kören wir mekr ciaoon. Die

polge cles Rezesses von 1666') war clie IDakl von zwölf Deputierten cler

Regierung uncl zwölf cler Ziäncle. Diese, clazu bestimmt, clie Matrikel an

Ort uncl Ztelle zu reviclieren, wurclen in secks Abteilungen im Lanäe vor-

sckickt. Lie nakmen clen Diekstancl auf, ermittelten clie Zakl cler freien — ocler

IZurgmannsgüter, lieben clie nickt in clen Deickrollen slekencien Morgen vor-

c) tZwä.
1713 Luriobd äss Xommissoriots über äos Eunärs E.

öerlio.

Düss.

8o. 221.

5) V. : D. ». ^1.
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messen, bestimmten äie Morgen cler stäätiscken Kelämarkcn unä äie „Aoeve-

saaten": alles lätigkeiten, ciie tief in äas öetriebe äes Krbentags eingriffen

unci seine Mitlvirkung erkoräerten, Das Kesultat war wirklick eine bestänclige

Matrikel, ciie äenn auck 1666 von cien Ltänäen geuekmigt wurcie. Nack

wie vor aber wurcien von cien Krbentagen Desckweräen losgelassen,

Das Kommissariat berankte sick einen voiistänckg neuen Kataster

eiuzutükren, „weickes jeciock nur an cien wenigsten Orten gesckeken ist",

inäem man I, wo kein Ltreit gewesen war, gern alle tveitläuligkeiten ver-

kütete, 2, auck ciie Unkosten sckeute, ciie Arbeit Lubalternen ?u übergeben,

ciie ciurck Krotraktion ikre vorteile sackten, Ks batte 3, cicr Kkein viel

weggerissen unä besanciet. 4. Kerner waren Länciereien cles Königs aus

Kiter für 8, Majestät Domänen Interesse freigelassen worcienA.

Abgesekeu von ciiesen örilicken Mängeln war eine Matrikel überkaupt

ein provisorisckes Leset?, clas nur clort Dicktigkeit kalte, wo keine ver-

sckiebungen, Verbesserungen ocler versckiimmerungen eintraten. Das Kigen-
tümlicke äer clevisckeu Liener bestanc! nun aber in cler Kombination zweier

Kiemente, eines unveränäerlicken: Lruucl uucl Doäen, unci eines veräucier-

ticken: öewinn unci Lewerbe, lvenn ein Lewerbe auck längst aufgebort

katte, so erkob man gemäiz Matrikel äennock Lteuern von ikm. Lo blieb

es als Keallast auf ciem Lute liegen, 1731 begann mit Zustimmung cles

Aokes ciie cleoiscke Kammer eine Leneral-Lanävermessung. Den, Miktrauen

cler Leerbten suckte man zu begegnen, inäem clcm Krbentag freigestellt

wurcie, zwei Lckötken unci auck anciere Leerbte cien Kelämessern beizugeben,

ieäer Kigentümer konnte nack Delieben cler Vermessung beiwoknen, Lrenz-

Streitigkeiten kanclen ikre Krleäigung vor clem Korum cles Krbentags, Mit

ciem Amt Lennep wurcie 1731 cler Anfang gemackt,

Dertakren bei Herstellung äer Matrikel.

Über clas I)ersteIIungsoerkakren cler speziellen Matrikel nnterricktet

uns cler IZerickt cles Kommissariats von 1713^), ciem ein „Külz ocler Moclel,

wonack ciie cinrckgekencie Lleickkeit eines Aeeb- ocler Aunäertzettels in cleneu

Amtern unä Unterkerrlickkeiten einzurickteu ist" beiliegt. Dieser Külz, cler

sekr beacktenswert ist, bericktet in fünf Artikeln 1, von cler Vermessung

unci cler Anlegung eines Lagerbuckes, 2, von cler separaten Lckätzuug

ciurck neun Astimatores, 3. von ciem Kiäe clerselben, 4, vom verlaufe cicr

Lckätzuug, S. von cler Krotokollierung. Lei cler Lckätzuug so» clas Amt

als Lanzes eingreifen, inäem cler Krbentag, clas keikt clie Deerbten unä

interessierten, unter Direktion äes Deamten oäer eines verorclneten Koni-

A ti. Lsrlin, Leriebt 1793 in äsn betr. äis Ilntei'öuotiuns öle,

LK6,



missars neun benachbarte, nickt interessierte, cles Lancles bestkunäige

Dstimateres wäk». von einem vereiclete» Lanclniesser wircl zunächst clie

Masse cler Länäereien uncl Dppertinentien vermessen unci in eine „pertinente

Larte" gekrackt, cladei alle zu einem öute gekörigen Ltücke, ftcker, wiesen,

Zchlagkolz numeriert unci ein Lagerbuck clavon formiert, um clen Lrtrags-

aussiklag cles ganzen Dmtes festzustellen. Die lätigkeit cler Kommission

war streng geregelt. Zunächst kalte sie zu besckwören, clak sie „niemanclen

etwas zu legclt ocler zu lieb tkun, sonclern clie Zchätzung clargestalt ver¬

rieten wollten, clak sie clie Lüter, wenn sie ciieselben kauten könnten, clies

tun würcien". Lei cler ZchätZung wuräen clie Üstimatoren in Lruppen zu

clrei auf clas Lrunclstüäi gebrockt. Duch clie Lerechtsame, Rötungen, Masten

auf cler Lemeincieweicle waren zu berücksichtigen'). Das Resultat jeäer

cler clrei Lpezialkommissionen wurcle protokolliert. Der clrilte leil cler

summierten Drteilsbeträge war „pro vero ästkimuto" zu nekmen. Don cler

inneren Drbeit cler Katastrierung wircl uns in clem knappen Dericht nichts erzäklt.

Dngleick komplizierter war im Dergleick zu clieser Metkoäe clie cles

genialen Karl Heinrich örafen v. Irucksek zu walclbnrg in Ostpreuken 1717-).

Zie innfabte vier Dauptstaclien: I. Lokalbesicktigung, 2. Dernekmc>ng cler

Eigentümer, 3. Klassifikation uncl 4. laxation. Oecle cler Arbeiten war

wiecler bis ins kleinste georci>cet unci funktionierte wie eine Maschine, von

ikrem Ingenieur v. walclburg geleitet: in ikrer Lesamtkeit ein tgpisckes
Lilcl cler Dürokratie cles Ostens. preilick liatte» clie Deamten im Osten clie

Keglements ibres Lkeks sekr nötig, cla sie von auben an clas Dmt keran-
traten. Durck müksaine öffentliche Derköre mubten sie erst clie Besitzer

aus Derz uncl Dieren prüfen, Protokolle verlesen, Irrtümer unci wiclersprücke

beseitigen. Nichts von alleclem im Westen. Die cleviscken Nstimatores

sinci Linkeimische, Orts-, Lach- uncl Leutekunclige. hinter jeciem stekt clas

Dmt. Oecler stellt an Dmtes Ltelle.

Mit äem Dorsatze, einmal tiefer zu graben unä bis zu clen pun-

clamenten cles cleviscken Lteuerwesens vorzuäringen, kam 1736 cler vom

König gesancite pinanzrat Lckmaltz, ein tüchtiger Kenner cler östlichen Der-

kültnisse nach Lleve. Lckmaltz gab sicli clie grökte MUKe, che weitläufigen

Dkten aus Kammer- uucl Lanästäncle-Negistraturen zu clurchkorschen. „Ich

kabe", so berichtet er nach Derlin'), „bis zur Ltunäe wecier aus vor-

D Dbä. ^.ota ketr. äio Dntsrsuoknn^. . . 1)ns ?. äsr Lolmtü^sttst von
clor Dorrliokksit ttiook, wo tnr sin ?1vrä 36 Linksi-, eins Ltnti 15 8tiiker, sin

Rinä 7 V? Liiiksr As^ickld wirä, wenn sie aksr nuk äsm „IZruok" -inr IVsiäs Zsken ^
sin ?isrä 1 ?tr„ eins Link 36 Ltüksi-, sin Rinä 15 Ltnbsr.

2nkrssoswski, in Lekmollsrs porsokunZon Vit. („Die wiokt. preuss.
Uslormsn äsr äir. lät. Ltsnsrn im 18. 3kr.").

^) 6t. 81.-11. IZertin. ^eto. kstr. äio DntsrsnsknnA. , VoOüntiMr IZsriotit
vom 26. ^n^nst 1736^'.
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erwäknten vielen Akten uodi auck durdr getkane ldad'frage bei einigen

Käteu, Lecretarieu uncl Keckeumeistern clas eigeuilicke ssundanieul uncl

principium nock nie von clenen durdi clie zu Zeil gesdrekene Aukuakmen

und laxen kerausgebrackten NIorge» an Dan- uncl weideländereien . . . .

clie Liener eigentlick ausgeredmet uncl beggescklagen worden, zuverlässig

erkakren können, sonclcrn man beruf! sick auf clie Hundert uncl endlidr beg

jeclem Kirckspiel vorbanclenen Heebszettel". Die Heebzettel aber wareu

clocb erst sekcmdär. Audi faucleu sidi keine sdrriktlidie ocler >nündlidw

ldadrweise, warum dieses ocler jenes Amt so kodr im lauseuclzettel ange-

sdilagen war. wenn Lebmali? gewolli bäiie, würcle er wobl ein einbeiilicbes

Prinzip baben finden können, nämlidi das uack Lewinu und Lewerbe. Aber

das war nicbi mebr zeitgemäb.

Line neue Aera, die scbon im 17. dakrkundert ibre Ldwtten voraus¬

warf, war augebrocken. Der Absolutismus bedurfte einer soliden Lruucllage,

eines Lteuerapparates, der immer funktionierte: Die Lteuer mudte ein lZnus

reale werden, wie Lckmaltz unentwegt in dem Kampfe Lckritt kür Lckriit

unter bektigem Widerstaude vorangebt, ist in den Protokollen und IZerickten

deutlidr zu verfolgen. Ls feblte jeglidrer Ankalt zur Dildung der Hundert-
und lausendzettel. Denn die Ltände lieben sidi nickt in die Karten sckauen.

„Idr glaube", beridite! Ldimaltz, „clak soldre Dackridrieu vor Leiten da¬

gewesen und dab solcke vielleickt jetzo nodi wo stecken". Idas einzige Heil

erblickt er in einer generalen ldermessung und peräquation. Idas speziell

neue seines ldorscklags besiekt darin, dab er nickt nur „ein Lorpus gegen

das andere, ein Amt gegen das andere, sondern auck, insoweit es nötig,

anbei practicable ist, ein Hof gegen den andern oder einen jeden Amts-

Lontribuenten gegen den andern quotisieren" wolle, wan siekt, er kalte

von Waldburg gelernt und wollte dessen centralisatorisdies Lgstem auf den

Westen übertragen.

wenn er die Anlage uack Lewinn und Lewerbe dennodr dabei gelten

läkt, so ist das nur eine Konzession an die Ltände. Aber der auf den

Lrunclstücken kaktenden Lteuer durfte sie nickt wieder beigefügt werden.

Denn dann mübten das Kataster und die daraus zu formierenden lausend-.

Hundert- und Hebzettel alljäkrlick von neuem wieder geändert werden.

Daker wackle Lckmalt? den Dorscklag, eine besondere Ilakrungssteuer

einzuktikren. Hie sollte eines jeden Lewinu und Cewerb einscklieben.

Alljäkrlick vor und nack dem Lrbcntag mübte sie clurck Leamte,

Dorsteker und Deputierte und Leerbte revidiert werden. Den Lrund,

dab die Lteuer nickt zustande kam, sckiebt er mit ärgerlicken Worten

auf die Lckuld der Ltände, die nur ein onus personale gestatteten.

Lr kalte aber auck mit dem widerstände des Kammer-Kollegiums
zu recknen.
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l^beinwarcle »ncl -Dnwücckse.

Kin äuberst wi6,tiger paklor, cler auär bei cler IKatrlkel berücksicktigt

wercien mukle, war cler Kbein mit seinen Neubiickingen »ncl Zerstörungen.
Die auktauckenclen Kilancle ocler warclen »ncl clie Dnwückse bilcleten clie

beikest umstrittenen Dbjekte wie in cler alleren Keit zwiscken clen Dnwobnern

unler siel,, so später zwisören cliesen uncl clem Lanclesberrn. tickt clem

Dukkolnlnen cler lancleskerrlicken Dobeit nämlick kakle cler Degrikk Wurzel,

clak clie Flüsse selbst «las Kigentum cles Lancleskerrn seien nncl clak ciie warclen

nncl Dnwäckse zu seinen Domänen gekörten. 5luk ciiese weise kamen clas

Keiäi, clie grökeren Ltikter nncl clie Craken von Lleve in clen Lesitz von

soviel ausgezeickneten warclen D. Nack alter Lewobnbeit nakm okt äer

Aigner clie vor seiner alten I?uke gelegenen Dnscküsse in Desiiz. Die cnt-

stekenclen Streitigkeiten clrektcn sick um ciie Krage, ob clie Neubilclung kriikcr

ein Kilancl ocler ein Nnsckuk gewesen war Durck kleine Ltränge, „ckpten"

genannt, konnten okt groke Deränclerungen bewirkt wercien.

Her Ltreit um clas Kigentumsreckt cler Dlluoionen wurcle abgelöst

äurck clen um ibre lZesleuerung, sociak er von cler lagesorclnung cler Krben-

tage nickt versckwancl, Ks war unbillig, clak clie Nkeinanwäckse ebecieni

zur Besteuerung nickt berangezogen worclen waren. Venn ciie Lckatzung

cler vom Nbeine abgebrockenen Lanclereien wurclen anclerseits clem Lancle

übertragen. «Zaber suckte auck Lckmaltz sie, soweit sie nickt sckon kontri-

buabel waren, zur Lteuer beranzuzieben uncl Zwar, was ckarakterisiisck

ist, cke cler königlicken Domänen ebenso wie cler privaten, Duck bier gab

es ein pro uncl ein Lontra in clem Kollegium. Dber Kinzelbciten würclen
zu weit kübren.

1778 kam ein Kompromik mit clen Ltäncien zustancle, clakin lautencl,

clak alle Dnwäckse, sie mockten ciomanial ocler partikular sein, kalls sie

von 1772 an ausgeroclet uncl urbar gemackt weräen würclen, von 1773 an

äer Lckatzung unterworken sein sollten, kickt clem ersten Zabr cler ciaraus

gezogenen Nutzung nabln ciie Derkügung ibrenDnkang. Line Kommission, aus

äen Deputierten cler ritterbüriigen Lancistäncle uncl beicler Kollegien bestebencl,

batte alle seäis Zabre sämtlicke urbar gemackten Dnwäckse zu untersucken.

Don jeclem bollänckscken INorgen cler warclgrüncle betrug clie Kontribution obne

ckntersckieä vier Ilr. Dber nickt cler Krbentagsgemeincle kam clies speziell

zu gute. Lonclsrn äiese Lumme wurcle vom Duantum cles ganzen Lancles

abgezogen. Ks war clies ein Lreckt, clas billigerweise äem Debet kür

Nbeinabbrücke gegenübergestellt wurcle. Der Krbentag zog cke königlicken

D VZi. ctis vistsn Ortsnnmsn ouk (-cm Msäerckoin).

2) Oer löknme für äio ^s.ütr. Lkitkcvnräs ist Asraäe^u sntlsknt von äon
^^vistixlcviten. 8is sinü clas bei clen KIüsssv, >vos äio „Xnippolb-cinpsv" bei äsn
Älnrtcsn bectonten. — ZViüorstrsit).
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Domänen mit zun Kontribution beran und bestimmte ibnen nadr clem

bjnndertzettel ibr Kontingent.

Überblickt man ciie pxemptionsliste von I6I2Ü oder clie Kiditer-

beridite von l6S0, so kalten besonders vier Lrnppen von Prätendenten ins

Duge; clie Desitzer von plodrländereien, von Dnrgmannsgütern, von wüsten

Lütern uncl von Hoevesaaten. Die plodiländer nnterscbeiclen sicb von clen

l?oevesaaten so, clab bei clen ersteren clie Lteuerkreilieit von Dbsplissen,

bei clen letzteren cmk Lrund von Drrondierung erstrebt wircl, Lei clen

ploddändern war clie Lcbatzung ank clor alten Lobte bakten geblieben^).

Duck können sie entstcmclen sein durdr clen Dusscblag cier Kontribution nacb

Lewinn nncl Lewerb, inclem clie Lrnndstücke obne Däuser nidü in clen

Dnssdilag kamen.

Uleil clie plocbländer ein sebr beque>nes Nüttel zur Ltenerbintcrziebnng

bilcleten, so bot clie Kegierung sdron Zwei nncl ein balbes dabrbundert alles

auf, um sie zur Liener beranzuzieken. Das ist aber eine nie realisierte

Lpekulation geblieben. Dald wollte man clen tücizen mit clem ünkrant

ausreiken nncl alle anclern nid?t adligen Lüter der Kontribution unterwerfen,

balcl diejenigen ausnebinen, clie in einem bestimmten Zeitraum einen gültigen

litel ibrer Lxemption aufweisen würden. jLo 1660, l7I8j').

tücbt nur zeitlicb, andi örtlicb war die Debandlnng versdbeden. Die

Leerbten von Dislicb, fzakken und Mekr besdiweren sicb, dak die plod?-

länder, „so auf andern plälzen freg gelassen, allbie angesddagen weren".

Desonderen Dnlab zum Klagen gaben die Städte D. Die Liädte, die ibre

Dnsicbt besonders in den „Ledanken Uber die plocbländereien" niederlegten

il?ötzscb, 8. t89j bebaupteten, dak dnrcb die läeranziebnng der plodiländer

nickt viel gewonnen würde, da viele Dusnabmen anzutreffen wären. ?»

diesen gekörten nacb ibrer Dnsicbt die privilegierten, der Llerns Primarius,

Ld.-^.. Düss. (tat. prirnum.

Das umgslcsbrts Verbättnis, denzgeinäsz dis Steuer von den ^.bsptissen

erboben cvurds, cväro M gssst^rnässig und niokt strafbar gecvessn. (Vgl. Sebö-
ningb i 57, der sotoks Verbältnisse als anormal bsrvorbsbt).

Bs sind ?ni untersokeidsn 1) die eigsntlieksn Bloobländer, dis Düben

mit Bewilligung den Stände von alten Sobatsungsn frei blieben und 2) die so¬
genannten sobat-ikreien Ltütsr, die sieb unieebtmässiger ^Vsiss sxemptisrt baben.

dak. blünt^, Biobtsr des ^.mts Llsvorbam bsmsrlct: „dass dis Städte
LIsve, Krietbausvn, (lalear, und dis Ilnterbsrrliekkeit Noviand Sabatufrsibeit
beanspi'nobton von alten ledigen Katken und Bändsroien, so einst unter Hol

und Katken gekörten und davon abgesplissen worden sind und die sie bin und

wieder irn ^.uat, besonders xu Kletten, Brienen und ütitt liegen baben und dis

sieb satva oalouto über dis 206 Norken betragen. Haben sieb auob eine geraume
Asit bsr dsrsetbsn wirklieb, ^jsdoob de faoto xu der übrigen unsrtcägliebsn Bast
eximisrsn wollen". lbtaeb v. Haskten (II. u. V. 67) betrug selbst bei kleineren
Städten dis Stadtklur oft über 3000 ltlorgen.
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äie Ltücke äer Rittergüter, clic petäcnarken cler Ltääter, clie versauäeten

lüeiäen, ciie Lemeinweiäcn cler Lörker, um clerentwtileu ciiese säwn kotier

angeschlagen wären, ä!e plocblänäer cles Kurfürsten, ciie sogenannten Luken-

warcien, ciie nahe an cien Lkeinäämmen iiegencien Länäereien.

„bvüsle" Lüter.

Linen anciern vorwanä, sici, cien Lenuk cles Privilegiums Lxemptionis

zu verschakten, boten äie „wüsten" Lüter, clie sicb mit cien ploärlänäern

nabe berübren. Lämtzpflicktig waren clie Lancier nur, wenn ein Haus

clarauk stancl, tvuräe clie Haushaltung ausgegeben uncl cler Hok von einem

anciern Lut aus bewirtschaftet, so galt cler Hos als „wüst", obgleicb ciie

Länciereien okt in schönster Vränung sein konnten. äeäermann säieute

siäi, ein soläres Lut neu zu paärten, weil er für ciie rückstänäigen Lteuern

bastele. Lür cien Huskai! batte cias Lmt als soläies einzutreten. Ls war

uacir cler Provisional-Vränung von >640 in soliciuni verantwortliär. ILan

unterscireiciet äarin soicbe, äie obne Länilä in verfall geraten uncl solcbe,

äie >uit Zcbulä vernachlässigt woräen sinä. Lei ersteren war es in äas

Lelieben cler Lmtseingessenen gestellt, ob sie äie Lüter für äen Liener-

ausscblag unter sicb verpaäücteu uncl etwaiges Lutzbolz veräuberten oäcr

ob sie äurcb Lequartierung äie Lebäuäe ausnutzen wollten'). Den Über-

säiukz erbielt cler Ligentümer. Lei verscbuläetem versa» äagegen war äer

Eigentümer zur Zablung äer balben Lussäüagsquote cles verlassenen

Lutes beranzuzieben, unä zwar kür ein oäer zwei äabre. Hatte eine Lauer-

scbast nacb Lnwenäung äieser Nüttel einen Luskall, so mukte äerselbe im

Lmtsausscblag ausgeglichen weräen.

in äer Ltellungnabme äer Legierung zu äen wüsten Lütern sinä

gewisse Phasen zu unterscbeiäen, äie äurcb äie Hakre 1612, >646, 1676,

1687, 1724 unä 1748 bestimmt weräen. 1612-) verfügt Markgraf Lrnst,

äie wüsten Lüter mit auszuschlagen, „was äiejenigen, so sonst bauten

oäer äie proprietarien zu betzalen hätten". Vie 1646 eingesäiärkte Loliäar-

psliäit stellte Hobe Lnforäerungen an äie Lemeinäe tümt). 1676 bewilligte

äie Legierung aus ikre »lagen bin äen neuen Pächtern äer wüsten Lüter

ein Hahr Lteuernachlak uncl äas versprechen, ihnen äie alten LUckstänäe

nickt auszubüräen").

Da es sebr schwierig war, zu unterscbeiäen, ob einer mit oäer obne

Lcbuiä sein Lut verkommen lieb, so wuräen 1687 äie „wüsten" Lüter

sämtlich nach einem Prinzip bebanäelt. ILcm forcierte äie Ligentümer aus,

') 61. Lt.-^.. Berlin. VloarionAnt, äss äsin ^.rnt „icngeAsben" vvlrcl. ^.otsn
cve^en XornmonZel. 44t. 8b Lsot. I. 2. ocl. vol. I.

2) Oüss. iL. 56. LtsusraussetMA?. Natr. v. 1612 — 1659.

6) Hötösob: 8. 279.
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entwecler zu zablen ocler clas Desitzlum in Ltancl zu setzen, weigerten

sie Sick, so erfolgte obne weiteres clie verpacktung. was clen vacktoertrag

überstieg, bekam cter Eigentümer, wäbrencl clas Unit in soliclum clas

Defizit trug.

Uuck wenn wir ctie Lckwelle cles Jabrbunclerts übersckreiten, begegnen

wir einer treibe ctiesbezügtictier Verfügungen, ctie sowobt von clenr Ltreben

uack vergröberung cles Lteuergebietes, als auck von Lckonung cter Unter-

tanen zeugen. 1769 sollten clie wüsten Lüter nnverzüglick besetzt werclen

uncl zwar obne Nücksicktnabme auk ibre Lage rmci clen Ltancl cter Besitzer.

Zufolge § IS cles Lteuer-Neglements von 1637 konnten steuerbare Lüter

clem Unit für ctie Lcbatzung übergeben werclen. >724 folgte eine näbere

IZesIimmung bierzu, clabingebencl, clak nickt nur clie Lau- uncl lveicle-

länclercien, sonclern auck clas „holzqewacks" samt allen vertinenzen Uber¬

wiesen, von clem Lokalempfängcr verwaltet, clavon Necknung gesübrt, clas

Lteuerkontingent bericktigt uncl etwaige Übersäiüsse, wie sckon erwäbiit,

clem Eigentümer ausgezablt würclen. Ks stancl letzterem frei, clas Lut

gegen Erstattung aller angewanclten Kosten wiecler an sick zu nebmen.

Die Nücksicktnabme cler Regierung sckeint vielkack niikbrauckt worclen

zu sein, inäem clie Loliclarpflickt eine bequeme hancibabung nacklässiger

Besitzer wurcie, um ibre beruntergekommenen Lüter auf Umtskosten wiecler

restaurieren zu lassen. Nack clem Linne cler verorckiung aber sollte jecle

Übergabe nur übt völliger verzicktleislung auf clas Eigentum gesckeben.

Dies kam clann in einer Verfassung von 1725 cleutlick zum Unsöruck, incleni

eine ^urückerstattung nur bei völliger Lckacllosbaltung cles Umts erfolgen

konnte. Da clie Regierung wegen cles Mangels an Hauswirten uncl Kneckten

geracle so interessiert war wie clas Unit, so veranlagte sie genaue örtlicke

üntcrsuckungen clnrck ibre IZeamten, clie Lckälfen, cke Deputierten cler De-

erbten, clie Lcblüter unö cke Nentmeister. Die vorzüglickkeit clor Loliclarpflickt

bestanci clari», clak sie clas Uufkanken cler wüsten höke in Uugenblicken cler

Not ckirck Uclel unä Llerus Primarius zu nickte mackte.

Lei allem aber verricktet cler Nickter clie üntersuckung uncl clie vor-

bereitencle Kleinarbeit. Die Lenieincle wircl als gescklossene Vrganisation

kerangezogen uncl solckarisck baftbar gcmackt. Der Nezeptor verwaltet clas

Lut in ibrem Uultrage. Die Lenieincle stützt clen wirlscbakllick Lckwackeli

uncl bebt clie eigene wie clie staatlicke ssinanzkrakt.

hoevesaaten.

bi enger verbinclung mit clen „wüsten" Lütern sieben cke „hoeve-

saaten", Lüter, bie zu clem sckatzfreien ackigen Lute eingezogen uncl nun
auck eximiert werclen sollten, In welckem Make clas Uuskauken solcker

höke betrieben wurcie, zeigt clas Leispiel cles Junkers Drunteboff, cler im
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Dmte Kislick nach uncl nach eine Menge Landes aukgekaukt, von 6er

Lcbatzung bekreit und diese den übrigen Döken ausgedrungen botle, von

denen sdilieblidi kein einziger mebr über 2S Morgen besak').

IZ u rg m a n n 8 g üter.

Line andere Drt, sidi die possessio iiberiaiis zu versdiakken, bestand

darin, sidi den „IZurgmannsgUIeru zuzuredmen". Dies war 6er Kall mit

6er „Lreuserg" o6er 6em „Krembtbäusgen" in Kervendonck. Aber 6er

Kicbter wies 6as Ansinnen zuriidi. Laut Lrlab vom 3> duli 1704^) wur6en

soldie Lüter nur wie 6ie Kittergüter, 6. b. nur in Kriegsnöten angeschlagen.

Im Lleoisdien gab es nur wenige Kurgmannsgüter, z. K. Kosendabi, 6essen

Derlreter andi 6en Lrbeutag z» Lleverbam I6S3D besudite. Zum Dause

Laibeck geborte 6as Kurgmannsgut IZet, zur Kurg Lraneuburg 6as Kurg-

manusgut „IDerdieimb", wovon Dasall 6er Derr v. Lkeinbau war. im

Märkiscben kiu6en si6i nacb 6em Lagerbudi eik solcher Kurgmannsgüter.

KückbIi 6?.

Ls wur6e gezeigt, wie man alle mögiicben Ldiikane ersann, um sich

von 6er Liener zu eximieren. Die IZausteine zu 6eu Derkügungen, 6ie 6em

Ddel 6as Dandwerk legen sollten, sind durdi 6ie Kiditer mübsam gesammelt

wor6en. Diese sin6 es, 6ie 6en alten nnterirdisdien Kanälen nacbspüren,

6ie in alle Kitzen einclringen, die Dusübnng 6er Deror6nungen überwachen,

6en Dnmakungen 6es Ddels entgegentreten, Lteuerbinterziebungen ans Lidit

bringen, 6en landesberrlidien Kesitz überwacben un6 wie6erberstellen,

wirtsdiaktliche Interessen, ja sogar 6eu persönlidien Wandel 6er Dmts-

Insassen, audi 6er Leistlichen, im Duge bebalten. Lie sin6 mit einem Worte

uidit nur mit kriminalistischen Punktionen betraut, son6ern stellen eine

polizeiliche, fiskalische, wirtsdiaktlidi-soziale Kontrollgewalt darD- Kei ibrer

groben Kenntnis von Lancl uncl Leuten clienen sie 6em Lan6esberrn mit

manchen Dorschlägen un6 Warnungen, unterstützen ibn okten un6 durdi

Ldieinmanöver. Der Kurkürst cleckt seineu Pionieren auk 6em platten Lan6e

6en Kücken, kalls er selbst nidit in arger Keclrängnis ist. Denn wie 6ie

^) L. ä. Dr. n. Ii. 1650.

S) 8°. 535.

Rrbentags-Krotoboli 1658.

Vgi. „Knnlrton, ^vorüber ein IZeriebt sinznsobiekon . ." t65t). 1—4)
Dsriobts- nnä dnrisdilrtionsvvoson, 5) ob anok bo^ den einvoknsrn des (Isriebts

clsr Gottesdienst gsbübriieb von Predigern nnd ^nbörorn vvrriobtot virct. 6) ob

grosse siinden nnd iastor lue sobvvangs geben nnd votebo? 7) Dienstordnung.
8) I>Iatriks>. g) Rebi?ettot nnd Restanten. 1V) Drennen, dagdon, Rsrg- und
Ivokisnvsrlcs. II) Drosten-, Reutinsisterdienste. 12^ Vorbesserung der Rorg-

'.vorico. 13) Raturalloistnngvn.
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Ltröme auk dem Landtage geben, so zeigt die Magnetnadel aucb ant dem

Lrbentage an. Ls sind vor altem zwei Pole, um die sidr die Lrbentags-

gemeinde in versduedenen Konstellationen gruppiert, die landesberrlicben

IZeamten und der Ddel. Der Lirost nimmt elne Mittelstellung ein. Häutig

aber ist der siebter isoliert und tiikrt dicbtgedrängt im Handgemenge einen

Itampk naclr allen Leiten.

Lo lauten in der Lnge des Lrbentages die Ltrablen der Dartcibrände

wie in einem IZrennpunkte zusammen, bier ein zwar verkleinertes, aber

um so sdiärteres umgekebrtes IZild des Landtages erzeugend: sMarter,

weil auker den böberen (Zeistlidren und vielen Ltädtern aucb der Lauer,

der aut dem Landtag nur durdr den parteüsdren Ddel zu Wort kam, ver-

treten ist, umgekebrt, im gewissen Linne, weil es sidi bier vorwiegend

unr wirtsdrattlidre Dinge und nidit um Lesetzgebung und politisdie Ladoen
bandelt.



III. AbsckmM.

Der Lrbenlag als Organ cler Lellzstverwallung.

Wur6e bis jetzt 6er Lrbentag mit ILücksicbt aus clie Ltelinng-
nabme cler Orosten uncl Omtsa6eligen einerseits uncl cier Mcbter
als Vertreter cier Negierung cinclerseits betraältet, so soll er im
koigencien als Lirgan cler Lelbstverwaltnng nntersuäit wer6en. Oerstebt
man unter Lelbstverwaltung eine vom Ltaate ganz unabbängige, autonome
Verwaltung in Lemeincleangelegenkeiten, so ist clas cleoiscb-märkiscbe 5>mt
cies 18. Oabrbun6erts weit clcwon entfernt. Aufgabe 6er LIntersuckung wir6
nun sein, festzustellen, I. ob cler Lrbentag ein Lelbstoerwaltungskörpor
wirtsäraktlicher Ort ist, 2. ob ciem Omtsverban6e ein kommunaler Lbarakter
zukommt, 3. ob uncl inwieweit zn clen Organen cies I1omniunaloerba>l6es
nocli Ltaatsbeamte binzutreten — eine Nrage, clie im 6run6e kür clie Auto¬
nomie eigentlicb keine so grobe IZecieutung bat. Oer weg siibrt uns aucb
weiter in clie Oergangenbeit zurück, um zu erfabren, wie es mit cler
Outonomie vor 1666 bestellt war.

Ls fragt sieb zunächst: „I?errscI?I bei 6er clevisch-märkischen Lokal-
Verwaltung, wie sie uns im >7. Oabrbunäert entgegentritt, überhaupt eine
Mitwirkung un6 Lelbsttätigkeit 6er Levölkerung vor, o6er bestellt bier ein
bürokralisäies Oerwaltungssgstem?" Oas Lteuerwesen bi!6ct sozusagen 6en
Mittelpunkt 6er Verwaltung, tragen wir claber weiter: „Les6iaben Lin-
teilung, Lmpfang, Lereämung un6 Eintreibung 6er Lteuern unter Beteiligung
6er Lemei»6emitglie6er? Kestan6 weiter ibre ?ustän6igkeit nur bei einzelnen
öescbäften, o6er übte» sie eine sortwäbren6e lLontrolle 6es ganzell Mnanz-
wesens aus?"

Lieber 6ie leilnabme am Llmlageverkabren gibt uns clie Verfügung
vom 3. März 1652') Oufsäilub. Ls beibt 6ort, 6ab 6ie Zteuerverteilungen
im IZeisein 6es zeitlichen Omtmanns, 6es Oicbters uncl 6es Oentmeisters,
sowie 6er Ocleligen un6 IZeerbten je6es Ortes gescbeben solle. Zu 6en
weiteren lanclesberrlicben Erlassen wir6 6as I?auptgewi6lt auk 6>e vor-
nebnisten o6er 6ie Meist-Leerbten je6es O>nts gelegt, so am 14. Oktober
1653 u»6 am 3. Lebruar 1654, uncl am 23. Februar 1664. Oie Oerktigung

') 8o. 192.
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vom 27. Februar 1664 gebraucht cleu Ausdruck „Leerbte uuci Interessierte",

die vom 25. September 1631 sagt, dak die departitioiwn der Steuern in

Cegcnwart der Schöffen, Leerbten oder deren deputierten gemacht werden

so»en. „dlle dmtsinteressenten und dorsteber" werden am >0. tanuar 1685

zum Lrsdreinen auf den Lrbentagen aufgefordert H.

llst die Tätigkeit der Leerbten eine aktive oder eine

passive?

die Leerbten sollen „ad examinandnm"ü kerangezogen werden,

was besagt dieser duzdruck? Ks könnte darin liegen, dak ibnen eine

selbsttätige dolle nidit zuerka>nit werden dürfe, dber i!i diesem Halle

bätte sidr die Regierung doch wollt die eindringlidien Linladunge^l sparen

können und bei blöken Statisten wären diäten und Zekrungen weg-

geworfenes Leid gewesen. ?ur Klarstellung möge diesem dusdruck ein

anderer gegenübergestellt werden, dem Herrn duadt v. Creuzburg, der

die Jurisdiktion über duadt und IKörmpter besitzt, waren das dus collectandi

inid die dienste vorbebalten. Lei dussetzung der Schätzung sandte duadt

also seine Leute zum Lrbentage des dmtes Xanten, aber „niemalen

jemanden anders als ad audiendum". darüber beschwert sich der dichter,

da duadt „immer die von den anderen anwesenden deerbten gemachten

Satzungen ex post facto contradicicrl und nur nach eignem Überschlag die

duote des contingents begscbakken tkut". tdan erwartete also von ibm oder

seinen dertretern eine andere Haltung als „ad audiendum". dickt passiv,

sondere akiiv sollten sie an den Lesckälten des Lrbentags mitwirken, und

dies ist es also, was durch den dusdruck „ad examindum" bezeichnet wird.

Zu den Lrlassen der groken Ltsuerreforni 1633, 1635 und >687 wird übrigens

die Selbstumlage der Steuern clurdl die Leerbten clenllick ausgesprochen und

umständlich auseinandergesetzt, dorläuiig aber bandelt es sich darum, fest-

zustellen, ob schon zu IZeginn der degierung des Crossen Kurfürsten eine
solche bestand.

die dichter berichten offiziell, clok sie nur zum Cell

bei der Ltenerumlage zugegen sind.

Klar und deutlich spricht sick über die bestellenden derbältnisse de>'

„dllg. deridit der dichter" von 1650 aus, indem er sagt, dak „teils Scheden

H So. 219. IS. 221. 279. 231,13. 357,3. 824; 1,2. Venn aut dio
Uoislboorkiv» ^Voad golvAd v?i>al, so ontspraoti das lvoül dem ^Vesen doi' btoal-
gowobido. Später verfolgt die ReAierniiA das 1'rinnip, »lüANokst alle IZoorktoii
keraniiu-iiolisn. IIokriZ;ons bestanden Ilntersobiedo ^vvisolien lüovo »od Slarti.
Ilarübor sioko Xäberos unter ^.bsobnitt I.

^ LandtaAsabsoblsd 14. X. 1653 eto.



und Lcerbte unter sich cilteiu in unser abwesen, teils auch in unserm
begwesen unter sich clie Lnsdiläge macheu, besondere Lmpkänger setzen,
so in summis teils uns nur clie blöken contingenter einliesern, teils auch
wobl gar, obngecicbtet clie bekeblcber un uns zieklen, uns vvrbeigebe>r, unc!
clem Leneral-Lezeptori clie Leider einliefern, dak also nicbt wissen können,
welche eigentlicb Lestanten ocler nicht zu erzwingen seien; uncl cieswegen
cles Kirspels Eingesessenen wiecler zur Lust einzubringen sieben, solcbe
cluber man clieser Lestanten eigentliche Designation benottiget, von clenselbeu
Particulier-Linuebmern, so von clen IZeerbten vor ein gewisses clazu be¬
dungen, zu fordern webre". stuf Lrund dieses Lericbtes muk konstatiert
werden, dak die cleviscbs Landgemeinde in Steuersadien eine kreibeitlicbe
Derkassung besak. Denn aus der Lrt der Darstellung scbeint sogar bervor-
zugeben, dak die Lichter gesetzlicb nicbt gezwungen waren, zu erscbeinen.
Sonst würden Sie in einem Lericbt an die Regierung nicht olme jegliche
Lntscbuldigung einlacb bericbten, dak sie dem Lefebl nicbt folgten. Lin
saldier bestand nad> ibrer Darlegung nur kür die Übermittelung der Steuer;
er wurde aber wenig respektiert. Ls ist also anzunebmen, dak die Lichter
getreu den örtlichen Lewobnbeiten bandeln und auch so berichten, tvenn
daker die Regierung tatsächlich in den DerkUgungeicvon 1649, 1643, 1647,
1649 die Legenwart der Lichter und audi der Lentmeister fordert, so sucht
sie diese Lewobnbeit von einem auf den andern Drt auszudebnen^). ?u
den gänzlich unbeaufsichtigten Lmtern z. L. gebärt yugsseu. übe lZekeble,
die dem Lichter von Dincler zugestellt werden, stellt er den öeerbten zu.
„die daerut den omslogk op bet morgentael no bet register maken, end
bebben die geerkden die gewoonbegt, dat sidi geen quadde restanten weder
laeten inbringen". Die letztere Lewobnbeit ist eine ganz besondere Ligen¬
mächtigkeit der Lemeinde-). Noch überboten wird sie durch das zugebörige
Kirchspiel ILalborgb, das sich dem Lmt gegenüber sebr selbständig verbält.
Leide sind im Streite Uber die dem Kirchspiel zuerteilte Lepartitiousquote,
„die", wie es beikt, „de voorstanciers und geerkden von bet Kirspel ILalborgb
ander sich omgeslagen, voor so oeel contingents als sg na baeren megnungb
darin achten schuldigb to sgn". Lud, in der Duiskelt gcscbab die ümlage
nur durch den Lmtmann und die sämtlichen Leerbten, wie es in dem yeb-
zettel vom 24. Dezember 1649 deutlich beikt. Der Lichter wird gar nicht erwäbnt.

Die Tätigkeit des Lichters ist eine passive.

In anderen Dmtern wieder, so sagt der allgemeine Lericbt der
Lichter, werden die Steuern „im begwesen der Lichter repartirt". Dak

-) 8e. 186. 192. 199. 204.
2) Dis RsAisi'rinA srüSlt um- die Aslcür^ts Suinme, oün s dass dsw System

siASvtlieb entsprsekend äscs ^,mt einti-itt.
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dieser Deamte aber die eigentlidre Dcpartitionsarbeit ganz den Leerbtcn
überlassen mukte und denselben ködistens einen Doranscklag oder Dlan
madren bannte, ist klar bezeugt. Der Dickter von IDesel sagt z. IZ. „dab
matriculn oder beebregister aber von den geerbten gemackt und die Steuer
rcpartirt und umgelegt" würden. Don diesem ikrem Deckt sagt er dann zusammen-
fassend, „dab sie es in ibrer disposition und madrt Kaden und kalten".
Dadr dem Ldratzzettel des Dmts Xanten vom 29. Dktober 1649 sind es

oudi „die sembtlicben vorsteber, beerbten, bauer- und bircbmeister", die
die Ldratzung aussetzen und repartieren').

Kommune mit eigener Dinanzmirtsckalt.

Da nun, wie nock des näberen auszukübren ist, die Lemeinde nidrt
nur die Lteuer, sondern aud, die anderen finanziellen Dedürknisse umlegt,
so können wir jetzt sdion keststellen, dab es sick in Lleve-Mark gegen 16S9
um eine Kommune nnt eigener Dinanzwirtsckakt bandelt, bei der von Staat-
lidrer Duksickt sekr wenig zu spüren ist. Nack den IDorten des cleviscben
Landdrosten bat diese nur den Zweck, „dab der ausscklagk riditig zugebe
kein superplus oder trembde nnnöbtige Spesen, zebrnngskosten oder zu
koke rccepturgelder dabeg geklickt, sondern es beg dem reckten aus-
gesckriebenen contingent jeden anibts vcrpleiben möge", deder Leerbte,
adeliger wie nickt adeliger bat das Deckt, auk dem Drbentage zu crsckeincn,
Sick an der Umlage aktiv, sei es bericktigencl, verwerfend, ergänzend oder
nur zustimmend zu beteiligen. Damit jeder kinzutreten und „die verkabrung
anseben und kören möge, wird sie in loco publica" abgekalten.

Derkältnisse vor 1600.

Dadr diesem Duerscknitt durdr die Lteuerverwaltungsverkältnisse im
17. dabrkundert lenken wir unsern Dlick in die Zeit vor 1699 zurück. Dür

diese Zeit glaubt Diepmann-) an eine Duotitätssteuer. Der Derkasser benutzt
Zwei Duellen: I. „Degistrum reditum comitum Llivensium"; 2. „Dralle
Lckatzungsansckläge und Dedrnungen". Duf Lrund der ersten Duelle aus
der ersten IWkte des 14. dakrlinnderts erklärt er, dab von einer Lesamt-
besteuerung nirgends die Dede sei. Das ist sekr begreiflidr; denn in der
IDakl dieser Duelle bat der Derkasser einen argen Mikgrisf getan. Man

D Die IZsinsrkunA v. kslovs („ Die Inndst. Vorlnssun^ in .lütiob und IZerZ"
1891 III. 8. 193). Hbsnso Aenügde irn bsnnobbnrteu Llevs dis ^.nvssenksit
von 2^vsi FvköKen bei der Xussst^unA der Liener" sntspriekt nlso niebt der
4VdrIcIiobkoit.

2) II. Hiexmnnn: Die ordenttieksn direkten Linntssteuern in LIsvs-Mnrk
dis ^urn X.USMNZ des Mttolnltsrs. Diss. Nünster. 1891. leb begnügte mieb
init der HervorbsbunA der tür meinen ^cvoek viebtiMn Dunkts, in denen sieb
sndsrs Rssultnts ^siAtsn.



kann aus ikr vieles lernen, nnr nickts über clas vom Verfasser gestellle

Ikema. Lei Oikkerenzen mit äer anäeren Ouelle killt Niepmann sick mit

Irugsääüssen. Oer Lteuerckarakter äer aus äem Kegistrum kerangezogenen

Mai- uncl Herbstbeäe ist äurckaus zu leugnen. Niepmann aber stellt äie

Mai- uncl Herbstbeäe äen Hinkünften grunäkerrliärer Kit säiark gegenüber.

(Z. 21 oben.)

Oer gruncikerrlicke Lkarakter cler lNaibecle ergibt sick: I. aus cler

Höbe cler Lteuerbeträge, clie anä? Niepmaun ankgekallen sincl. Nie Maibeäe

beträgt z. IZ. in Kellen S sck,, in lille 3 sä?., in IZüäerick 3 sck. Oem-

gegenüber bringen anclere Läiatzzettel lolgencle IZeträge: Kellen 86 sck.,

lille SV sck., Lüäerick 296 sck.H

2. Oamit in verbinäung stekt clie geringe Habt äer lZeäenzakler:

lZüäerick I, Oläencalcar S etc. Mick lebten manäre Orte ganz. Line

Erklärung, äak äie Oteuer in IZüäerick geraäe vergeben uncl cler einzige

Makler später zugezogen sei, isr äoär sekr weit kergekolt. Nie Verwirrung

wircl noäi claclnrck gesteigert, äab cler Verfasser eine Zckeiäung zwisäwn

Nint uncl Ltaät überkaupt niäit mackt. IZüclerick z. IZ., clas seine Privilegien

1366 erkielt, wircl völlig als Ltaät bekanclelt (L. IS); ebenso Oeäem, clas

t347 Mauern, 1379 Privilegien bekam. Hs waren also I. mancke späteren

Ltääte ciamals nur Ömter, 2. wo Ltaät unä 5l>nt nebeneinanäcr bestanäen,

verweckselt äer verlasser sie olt (Xanten, Wesel).

3. Ver Omstanä, cien cler Verfasser selbst Iwrvorliebt, clak an clen

Orten, wo clie grökten Lüter äes Oralen liegen, auck äie meisten IZeäen-

zakler sinä, kätte ikn aufmerksam macken müssen (Zonsbeck, Oeäem: Out

z» verseile 80'/° Morgen).

4. Mick clie Herausgeber äes Kegistrums (Onnalen 31) lassen in äem

Ittel äesselben keinen Zweifel aufkommen^. Ollen sprecken sie in cler

Einleitung von Hörigen, clie später in clen zinspllicktigen Ltanä Ubergingen.

Oer Omstanä, clak nak Hulzäklung von Hinkünsten grunclkerrlicker Ort,

uncl Hullükrung von versäueäenen Hölen einzelne Leute mit cler stänäigen

pormel: „vor kenet äie greue aläar ene magbeäe (kerwestbeäe) äie ome

gelclen äie kgrnae beskreuen luäe (äie äe lnäe geläen, äie kgrnae besckreuen

staen)" aulgelükrt wuräen, mnkte äen Verfasser stutzig macken. wenn

auck nickt alle IZeäenzakIer leibeigene Leute zu sein braucken, so ist äock

äer Lkarakter äer Leäe selbst nickt anzuzweifeln.

5. Vak übrigens auck anäerswo äie llntersckeiäung zwiscken grunä-

kerrlicken unä öffentlicken Abgaben gemackt wirä, zeigt ein Lckatzzettel

von 1446 äes „Latastrum primum": Oie IZeäen, äie äem Herzog von seinen

Oatastrurn prirnnrn, äas auek ^.bsokriktsn äer uralten Lat^unZen snt-
kätt. Lt.-^.. Oüss.

2) Rent- oäsr OaAsrkuok, Linlcünkts-Verzlsioknis ctsr Oralen von OIsvs.

k»
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f?ausleuten uncl ikrem Cesinde komme», müssen besonders geKoben und

dem Herzog mit einem besonderen Register übergeben werden. Dasselbe

soil andeuten, dab die Dede des Herzogs besonderes Eigentum ist.^

6. Dür den grundberrlicken Lbarakter sprickt aucb der Umstand, dab

Mai- und Derbstbede später zu siebenden öetäilen der Denteien wurden,

wie es z. D. in IZocbum der Dali war s„I. Derbstbede von den sogenannten

ckurkürstlicken Dreien. 2. Mcibede vom Lckultenbokf zu Marten. 3. Meibede

aus dem Hot Drölinde. 4. tzerbstbede von den Doksleuten zu Drölinde".^

7. Da das benackbarte Celderland eine äbnlicke Dertassung wie Lleve

z eigt und überdies mancke Ümter in den ttriegszeiten bald geldrisck, bald

clevisck waren, so ist es sebr nützlicb einen vergleickenden Dlick über die

Lrenze zu werken, dn deni „Ztaat der dnikomsten en Uitgaven" des

Derzogtums Lelderland von 1340 D kindet sick unter „Dntvangst": „in de

voordeelen der kerkst- en meibeden, der keurcn en van andere sckatiingen

der bokboerigen". Duck an anderen Ztellen sind Deweise zu finden-).

Dab bei dieser Zacklage der Derkasser von einer Lesamtbesteuerung

nickts kinden kann, ist erklärlick, nickt aber seine gezwungene Duslegung

der „Uralten Zckatzungen". Denn bier wird sZ. 51j ausdrücklick von den

Lckökken geredet, die die „sckatting setten" und „boeren"^). wenn Diep-

mann sick daran stöbt, dab die Damen der Lteuerzabler mit dem Linzel-

betrage angegeben sind, so brauckt nur auf die sckon oben besprockenen

„Dundertzettel" verwiesen zu werden. Mit dem Lbarakter der Maibeds

als Zteuer fällt dann auck die weitbergebolte Drklärung von der Linsicki-

nakme des Deddituarius in die Zteuerliste der Lemeinde. Die Demerkung

Diepmanns, sZ. 45) dab die grundberrlicken Dbgaben von Duckogt teilweise

nack dem I?ofe Derendonk, teilweise nack der Durg von Zonsbeck gebrockt

würden, gibt vielleickt den Zcklüssel zu dem auffallenden Deblen der
Maibede in diesem Dezirke. dedenkalls batte der Lrak dein La>rddrosien

von Lleve, der in Zonsbeck seinen Zitz batte, diesen leil der Linkünite

übertragen.

Dus dem. Dorstebenden erbellt, dab Deden und Zteuern nickt ver-

weckselt werden dürfen mit Lrundabgaben, die der Lrak als Lrundbcrr

von seinen Ligenbörigen für Dutzung des überlassenen Landes oder

von andern Untertanen kür die Dnerkennung des Dbereigentums fordern
durste.

D I4i^kotl Is. ^n. Lodenk'lvssrdizrdöden nit äs Lesodisdsnis van Lei-
derlnnd.

2) Diese strenge IIntersokeidunA mnoktö sekon ILinit in seiner „Holl.
ZtsstsreZerinZ". äset IV. dt. 463.

2) Dssslsklsr: „v»iäs", sds.t.1 „dkids", „Duddeetcs" stnit Dirdbeoks. 8. 54.
^.nin. 2 nVosraektiA" soll dsisssn„^roennoktig", „nn^sstsksn^ — „sn^sts^icen^.
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Hie Zteuerumlage war, wie sckon angedeutet, auck früker eine

öesamtbesteuerung, Lie Lemeinäe liat für äie ganze Zumme aufzukommen.

Harum kat sie auäi ein Interesse, clak ikr Lixum nickt erkökt wercle nnc!

bittet im andern knalle nickt um lllinäerung cler einzelnen Anteile, sonclern

der ganzen Zumme, La wircl 1498 Lüäeriär uncl Lortk von cler „alten

gemeinen Lckatzung" akgescklagen. Lkarakteristisck für clas Zgstem ist

auär clie okt wieäerkekrenäe Bemerkung, äak „alle unricktigkeit verkittet

oick gene gerickter oder Airspein baven oeren ancleil erkoget wercle"'),

Line solclre Amtsumlage liegt auck vor in clen „Lpboeren van sckattingen

in clen ampt van Lrietkausen anno I39l". Lie Lumme von 296 sck. wircl
auf clie secks Unterbezirke verteilt. Auk clieselbe Art wircl wakrsäreinliäi

cler Lutterkafer besärakkt, Oer Lrost soll ikn „in onsen lancle selten encl

boeren"").

Uiärt clie ganze Lrbengemeinäe war von vornkerein beim Lesckiäst

äer Zteuerumlage tätig, Zandern wir können — das ist kür clie Lntwick-

lung cles Lteuererbentags wokl ins Auge zu fassen ein allmäklickes

Ulacksen cles personenkreises konstatieren, cler mit cliesem Lesckäkt betraut

wurde. Ls sincl in cliesem »reise drei Lruppen zu untersckeicien: I, Die

Lcamten, 2, cler Aclel uncl 3. clie Lauern, An den Lrost gebt clas Aus-

sckreiben. Lr, cler Lidrter, cler Lote uncl cler Lckreiber biläen äie Leamten-

scirakt^). von clen Ltänclen sinä vertreten clie Littersckakt uncl etlicke

„Laitzfriencle unser nedist gelegenen koeffstaät". Dazu kommen clie „eltesten

uit clen Zcepen stuelen"''). Las Laminat bei cler Umlage aufs Amt üben

aber clie Acleligen aus, Lie Ztäciler werclen nur wegen ikrer Lüter auf

dem platten Lancle kerzugezogen. Lagegen wird äie Lerteilung im »irckspiel

von clen Lauern bekerrsckt. Leskalb sollen „in jeäem »irspel twe äer

neckst geseten van äer Littersckap äarbg" sein, auär so» äie näckstgelegene

') 1567. 3, dan, (tat, ?rim.'

2) 1375, IlrostenbestallnnZ. ?nr äie Mark bietst 4er ürtass dok. III,
v. Uteve von 1433 eins siokers Landkabs, In ctsin Vsst Liidonsobsid müssen

Amtmann nnd ksntmsistsr Iis ksr^oZIioksn Ztsnerbekskts bekannt maeken, „wos

Zrost äie uitstaok sz^nn sali". Hann sott „nnss Vost vnrss, den nitstaob onäor
sieb sötten ind SMen iZIiken Hirspstls okt Lnirsobap davan s^nsn Ilaxs Zeven,
in to InoZsn als sz^ Zewontt^ksn pteZen to wssen", Hisse LberverteilnnZ wird
also naok einer alten ltlatrikel voll^oZen, Uns Hirobsxiel katte äie Weiter-
vertsilnnZ vorzunsbmsn. Wenn dann siniZe in den Xirspsln „wersn, äie oeren

uitslaek dair up s^s Zesatb waren, niet en dstalden, np t^t dair tos Zsordinirt",
so wnrds das Zan2ö Llirokspisl Zepkandet. In dieser radikalen IVeise die Lolidar-

pkliokt der (Zeinsinde 2n Zsbranobsn, das ZinZ dieser dann dock 2u weit, und
sie besokwsrts siok,

1461. Uralte LokatminZen.

1567, 3. dan. Oat. prim.
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IZauptstaät benacbricbligt weräe!i^). Dezügliär äes Kreises wirä 1461 nur
von clen Lärökken allgemein gesproären unä zwar nur bei clen einzelnen
Kircbspielen. lim Dmte aber scbeint cler Drost manclimal allein gesetzt
zu baden-), Kr bilclete mit cler Kitterscbakt clie Lmtsvertretung. Illit ibneu
berät sicb cler Kürst über clie Dngelegenbeiten cles IZezirks uncl betieblt
ib>ien, eine Läratzung auszusetzen^). Dies gesärab unter I?crbeiziebung
von „twe van clen verstencligstenuncl erbarsten buisluicienuncl Katern",
s 15421- t)as wieclerbolt sicb clann immer wiecler, social; sclilielzlicb nur
einlacb gesetzt wirä mit Kuziebung „gewoutlicber Personen". Ku äenselben
kommen allmäblicb sonstige Deroränete äer Kirärspiele binzut- Den Kern
aber biläen clie Däeligen.

Im Dusäruäc tritt jetzt eine leicbte Deränäerung ein, clie aber nicbt
obne Deäeutung ist: 1634 beibt es^): „also so» beg einer jeglicben Lteuer
unät äeren umblage von jeäes ortes Deampten mit zuziekung äes ortes
vorsteber unät etliben äer meistbeerbten aus aäelicben unät unaäeliäien
äasselbe erkunäigt" unä augescblagenweräen. In äer Kolgezeit wirä immer
von nun an äas Lewicbt aus äe» Lesitz sllieistbeerbtel, nicbt auk äeu Däel
gelegt. Interessant ist es, äab äer Kilterscbakl äes Amtsbezirks wie äem
Lauätag Lteuerbewiligungsreäit anerkannt wirä unä zwar bei aukeroräent-
licben Deäen"). Der Lanäesberr scbreibt an äie Drosten unä Dmtmäuner,
mit äer Kittersäialt äes Lmles zu verbanäelu, ob sie äie IZeäe bewilligen
Icousenterenj wollen, steigerten sie sicb, so batten sie in einer Der-
Sammlung äem Lanäesberrn persönliär ibre Lrünäe äarzulegen. Diese
aukeroräentlicbenDeäen unterscbeiäen siä; auä; sonst von clen oräentlicben
äaäurär, äab sie Duotitätssteuern sinä. Ducb von 1439 liegt ein Lcbatz-

D 1557. Ost. xrim.
^ LokattinAs Horm. .tob. van Lälsrm ritter bsrr tkos Losnnpell,

tlrost slanäes van slevs in sz'nsm ampts Assast. „Lralte LobatiZunASn".
^) Dat. prim.
^) 1549. LoksttinAg in äsn Zosxsnäomd Läsmsrbrosk äes anäsrn unä

>sten Lsrmzmb tot rsääonAd äer bss'vornisss inä uitriektinAö äer aoütsrstenäiAS
inä upAsloxener sokulä in lest vsrlsäen Dan. 18. inAvcvilliAt vom Rioktsr, ssmmt-
lioksn Lospsn inä stlioksn Xirspslsluäsn, äair tko vororänet, Zssat op Linxäaob
äsn 15. Ost. 1549.

°) 8t.-^1. Oüss., DI.-lL. Natrilcsl von 1612—1656.
^) Dat. prim. 1484. Dräinantis äer bsäsn als na/n An. Lr. HsrtoA van

Dlsvo an s^ns Littsrsolislt, Ltstts inä onäsrsatten s^nrs lauäs Aöäan ksvst tot
stuzrr inä voilonst s^nrs lasten inä vermoAinAS s^nrs ritter inä vootluiä äie
sz^nsr Aensäsn inä szcns lanäsn in äes lastest onlsäen Aväisnt 5 eben. Die AS-
oräinirt inä uitAssst is ox äsn 1. Donarsäaok in äsn vasten anno 1484. . . Item
sali inz'n ASneä. Lr. äoin sebr^usn an s^ns äroste inä amptluäo äan szr sieb
äsirto ^vsiAsräsn äat s^ sieb äsn sslusn op SM tsamsn b^sins An. k. vurA.
osrs ant^rsrt s^nsr Asnsäen seiner to Asusn.
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zetlel vor, cler ciie Lemerkung trägt! Lei äieser Lteuer „sein ctie guter
taxirt ciat — Iva ggl. webrt, so» geben — 4 ggt,; 75 ggl. — 3 gg>.;
50 ggl, — 2 ggl.; 25 ggl. — t ggl." Diese laxaiion stimmt genau mit
cler 1484 äurck ciie „Dräinaniie" eingekübrte uncl liekert so clen Leweis,
»ab ciieselbe auck in Praxis umgesetzt ist, was wegen jener wicbtigen
Lestimmung von äem Lteuerbewilligungsreckt cler Dmisriitersckast bei
aukzeroräentlicken Leclen von Lecleutung ist. Der Duoiitäisckarakter cler
aukeroräentlicken Lecie tritt in cler „Drclinantie" cleutlicb zu läge. Don cler
Zentrale aus weräen Zwei Laie mit einem Lckreiber in äas Lanä gesckickt
uncl zwar uniersckieäslos in „äie stecle incl oik in kirspeln op clen lancle,
ciese vurss. beäe beg clen amtmännern in» ricktcr scepen incl baicie so vele
cler clan noit bg in te seilen ... na orclinaniie vurg.", «las beikt nacb clen
genauen Lestimmungen cler laxe, besonclers bezüglick äer einzelnen per-
sonen: Dienstknecbie, Dienstmägäe, Dunggesellen, Lbeleute obne uncl mit
stackkommen, wobei clann auck berücksicktigt werclen mubte, wie viel lUnäer
cla waren unä ob „ciie selue naronge äeäen" unä ikr eigenes Lut kätien.
Dm sckärksten bezeicknet cler Umsianä ciie Ligenari cler Lteuer, ciab erst
ciie einzelnen Leiräge eingezeicknet werclen; uncl clann „salinen ciie som
apeuboer in cler kirken na cler milz auer lugt lesen", worauk clann auck ciie
Linzelbeträge tolgen mit cler Dngabe, wann uncl wo äieselben zu zablen
seien. Die lätigkeii äer Lckökken besianä bei clieser Liener vorzüglick
äarin, äie Damen uncl Dornamen äer Lakler in Zwei Legisier zu bringen
unä bei äer Lewertung äer öüier miizukelten. Ls wirä also bierbei vo>n
Linzeinen zum Dllgemeinen gesckritien. Übrigens soll nickt bebaupiet
weräen, äak äie aukeroräenilicke Lteuer überbaupt eine Duotitätssteuer war
Ls banäelt sick sekr wabrsckeinlick bier um eine Dusnabmebanälung äes
Lanäesberrn in grosser Not.

Dnäers war äer Derlauf bei äer oben angekübrten oräenilicken Lteuer,
wo erst äas Dllgemeine, äie Lumme, gegeben ist unä äie Linzelumlage
äem Dmt überlassen wirä. Lalls äiesem nock anäere Lezirke jDuris-
äiktionenl unterstellt sinä, so sollen auck äie Dertreter äerselben an äer
Umlage teilnebmen'). Die Derwaliunqskosien besonäers äer Lteuerumlage
trägt äas Dmt^). Die Letzung bat so bock zu gesckeken, äab nack
Dbzug äer Umlags- unä Debungskosten unä anäeren „unratks" äie „uitgesetten
Penning gantz unä all sonäer minäering geleuert weräen". Die Drmen sinä
äarum auck vom Dnrt zu versorgen unä nickt einzubringen. Lie sollen äem
Ltaat nickt zur Last fallen. Dlleräings wirä auck bei äen oräentlicken

D 1535. ^.uuotatio OtisIsAsrs: aus äem Venn sollen äer Riektsr unä
etiiobs „iuäs" äes Venn äa^u Zekoräert cveräsn.

-) „tllsäanlrso wie äie Lteuer uuä LolurttinZe anno 1566 im l^ov. binnen
Oinsiaken einAs^villiAt uk äem glatten Uanäe na Zeära^s uit to äoilisa".
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Lteuern zu „setting" jemand von äer Kanzlei entsanät. Dber äieser bat
nur „neuen anclern Dmptluäen oäer Kiärtern äie Lettingk mit antoscbrguen
wie io gesäiien plege, äamit man van cler Lettingk äie Lontra Leclelln
Kaden möge"', also zur staatlicken Leaufsicktigung. Duck clie Zorge für
äen „Zinboerer" bleibt cleni Dmt überlassen. Zs so» äakür sorgen, zu¬
verlässige Leuie zu besäraffen, äie aucb gebübrlicbe Kaution stellen können.
Dieser „Ziuboerer" ist äer Vorgänger äes späteren Lezeptors.

Die einzige Lpur von äer Leäe Uberbaupt unä speziell von ibrem
Okarakter als Litte finäet sicb, wenigstens vom 14. unä IS. äakrkunäert
an im Lleviscben in äer aulzeroräentlickenLeäe. Duär äie Dorm äer festen
vuotenbeiträge, äie unmittelbar vom vermögen unä Lrunäbesitz genommen
weräen, bat sicb erkalten'1. Line oräentlicbe Leäe aber gibt es in äem
bebanäelten Zeitraiun niäit. Zs muk kür äiese Zeit eine vollstänäige
Zäentität von IZeäe unä Lteuer angenommen weräen, wie es aucb v. Lelow
für äülick-Lerg tut. wo es a>cäers erscbeint, weräen grunäkerrliäre Cefälle
vorliegen wie äie Mai- unä Derbstbeäcn. Line Untersckeiäungist vielmebr,
wenigstens in äer krüberen Zeit, in anäerer Dinsiäit oorzunebmen, nämlick
in I. Lckatz- unä 2. lanästänäisäie Lteuer. Der Lckatz, „Zxactio ab
auctoritate vrincipis", ist äie Lteuer, äie äer Lanäestürst proprio auctoritate,
obne Lewilligung äer Kitter unä äer Lanäsämlt auf Kircbspiele unä Unter-
tauen setzen zu lassen pflegt. Die lanästänäiscbe Lteuer aber, „Iributum
voluntarium ex consensu", wirä äurcb Kitterscbakt unä Ltääte auf äem
gemeinen Lanätoge entweäer in Keicbs- oäer Lanäsaären eingeräumt^).

Stufenweise Verteilungen.
Lis jetzt wuräe scbon eine zweifcubeDrt äer Verteilung, eine Uber-

unä eine Untervertciiung,erwäbnt, äie eine innerkalb äes Dmtes, äie auäere
innerkalb äes Kircbspiels. wenn mau äas Lanze ins Duge fakt, so kann
man sogar eine fünkkacbe Verteilung untersckeiäen:

t. auf äie lerritorien: Lleve, Mark unä äie Nebenlänäer jZssen,
lveräen, Dortmunä, Limburg, Keustaätj,

2. innerkalb äerselben auf Kittersckakt, Leistlickkeitunä Ltääte,
3. aul Dmter unä Unterkerrliärkeiten. Lei jeäem Dmte stanä auäi

äer Düte» äer nieäeren Leistlicken,äes LIerus secunäaris^). slausenäzettelj.
D >Vas äie Anlässe sotoken ansssroräontliotrsn tZsäsa ällAskt, so lassen

siok vier „Dventnatitäten"untsrsokoiäsn: l. ?nr DnIäiAnnzF eines neu anKorn-
rnenäen Herrn: 1439. 1449., 2. sn äsn RsAatlisn, 1486, 3 snr ^.usstenerun>>' äer
Ütöokter, 1575, 1583, 1519. 4. unr L.btösnnA äer Lokutäsn (1392 ^nr ^.btäsnnA
äer Dimers, 1443 ^nr VsrgntnnA lür Ksvsnstsin).

Diese Dntsrseüöiäun^ maetrt auoü äas ,.?rivils^iurn Isodilinm". ^.rediv
äes Lektosses >Vissen bei ^es?ö.

2) Dies >?ar äer soAsnannte ä'aussnä^ottst,niokt anok Dnnäsrts:sttel, ^ie
Dötssolr meint. (8. 193). Darndor später.
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4. tnnerbalb der Amier erkolgie dann die Verteilung c>uk Kirckspiele
unci lZauersckakten und auf Vurisdiktionen, insoweit sie incorporiert ware!i.
lAundertsettel).

5. Die leiste Art bildete clie Indioidualoerteilung auf clie einzelnen
Lteuersakler. svebsettel). In kleineren Amtern waren clie beiden leisten
Verteilungen su einer verbunden. Vie uns besonders interessierenclen Ver¬
teilungen sincl clie 4. uncl 5. oder clie nack clem vundertsettel. Lie gesdraben
durck clie Leerbten, wie sckon bewiesen wurcle. Im Amt Vuiffelt s. k. setste
sicli das Kontingent 1649 aus fünf leiten susammen A: Vie ersten 285 Ilr.
sablen Vuiffelwartk, Keeken unci Kimmen, clie sweiten 213 Ilr. clas Kirckspiel
Ikebr, clie dritte Lumme von ebenfalls 213 llr. clas Kirckspiel Loitb, unci
clie leisten 143 Ilr. clas Kirckspiel Kekerdom.

Lab es besondere Kircckspielstage?

Ks entstellt nun clie Krage' Kanclen neben clen krbentagen nock
besondere Kirckspieltage kür die Vnterverteilung statt??) Vder wurden die
öesckäkte des Kirckspiels bei der Vereinigung der keteiligten auf dem
krbentage im klenum erledigt? km letsteren Kalle muk nodi untersckieden
werden i kand überbaupt eine genaue Lckeidung der vmts- und Lpesial-
gemeiudesadren statt, oder bestand ein gemeinsamer ktat? tvas den
letsteren kunkt angebt, so ist besüglick der Liener die Krage sckon ent-
sckieden, besüglick der vmts- und Lemeindebedürknisse wird sie nock dar¬
gelegt werden.

tvie stand es nun mit den Kirckspielstagen? dakob IKünts, Kickter
in Lleverbam sagt^), nackdem er sunäckst Uber die Vberoerteilung im vmt
gesprocken bat, dak „demneckst teils geerbte und sckeffen in ibren besonderen
Kirspeln Uber ibren also repartirten vntbeil die beebregister unter Sick
gemackt, die Kotten daraus gemeknt und balt diesen, balt andern einnekmer
bedungen". Leibst bei den aulzerordentlicken krbentagen fanden Kirckspiels-
tage in den kinselgemeinden statt. Lei Lelegenbeit der vusscklagung der
sckwedisdren Latiskaktionsgelder begab sick Münts, so beriditet er, su den
Kirckspielstagen, um eingelaufene kesckwerden su scklickten und Sick selbst

V L. 4. Ilr.
2) Dass es tür Nnrlc Xdrobspislstngs gnb, ist klar bezeugt. ^.ksr ctisss

sincl M, cvis nnokggvvisssn verde, den IZrbsntngön in OIsvs vsrglsiebsn.
kür Olsvs bederl ss nllsrdings sinss Lsvsisss. Venn nnok Höt^seb kenn tür
dieses lsrritorinin keine Xirekspislstegs nnnsbrnen. Ooeb dürkts isb Höt^sok
viellsiokt nnk Leite III ssinss IVsrkss nnkinsrlcsnrn rnnoksn, vo stskt: „Leins
sigsnbekörigsn Untertanen und knektbnusrn sollten die Ltsnsrn nn ssins Leklütsr
und Hontursistsr neiden, dis nnek bei Verteilung der linsten irn
Xirek spiel nnvsssnd sein sollten".

S) L. d. Ur. 1650.
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von cler „conkicirung cler beebregister" zu unterrickten, cla er ein Heuling

im Lmt war nnci von Zuni bis Lezeniber clas Lckultbeibenamt zu Lnisburg

verseben katie. Lr bericktet weiter, „clab er nickt allein vorerwebnte

repartition in clen Xirspeln beggewobnet, sondern auck alle beebregister,

clern clan 12 und mekr an cler Labt, in meiner und Lericktssckreiber uncl

Leerbten gegenwarib aukrickten uncl anfertigen lassen", Luck clas sckon

erwäbnle »irckspiel Malborgb im Linie Lgmers ist zum Leweise beran-

zuzieben. Ls wircl ausdrücklick bericktet, clab clie Leerbten unä Lorsteber

cles »irckspiels clie Lckatzung unier Sick umgescklagen baben, „voor so

veel contingenter als sg na baeren megnnngb clarin ackien scknlckgb te

sgn". Lei dem Cegensatz, der bierbei zwiscken Lmt uncl »irckspiel bestekt,

ist eine Lemeinsamkeit cles Ltats ganz ausgescklossen. Lickt unerwäbnl

möge clie Luberung cles Lickters aus einem „Lxtractus protocolli cle 28.

Lecember 16S8" bleiben. Lr beklagt sick über clie grobe Arbeit bei An¬

fertigung cles Hebzettels, „welcken er jeclen Lirspels als seinen besoncleren

matricul oclcr ausscklag babent sL. L.j in soliclum allemabls berecknen ibut".

Lerscckieclene Art cler Lubrepartilion in clen einzelnen

Kircck spielen.

Liese Lnbrepartition in clen einzelnen »irdispielen ist nun zweifellos

nickt überall gleickmäkig ausgekübri worclen. Lie buntsckeckigsten Lteuer-

sgsteme kamen oft unmittelbar nebeneinancler zur Anwendung')- Linen

gleickartigen Zteueraukbringungsmabstab gab es nickt, cla ja Matrikel uncl

inkolgeclessen Hebzettel nickt gleichartig waren. Las war unter Umständen

auck kein Lebler. Zerles »irckspicl batte eine anclere wirtsckastlicke örundlage

als seine Aackbarsckalt, uncl eine Lckematisierung bätte clanack leickt eine

Anzabl von Privatinteressen sckäckgen können. Oer Lebler war nur cler,

clab keine zeitgemäben, mit clen wirlsckaktlicken Lerbältnissen Lckritt

baltencien Leränclerungen vorgenommen wurclen. Ls kam wobl vor, clab

z. L. clie Leerbten eines Amtes sick einigten, einen gemeinsamen Makstab

anzuwenden. Lie sagen aber clann ausdrücklick dabei, clab es kein Prä¬

zedenzfall sein so». Linen solcken Lall weist cler Lckatzzettel cles Amtes

L ö. 6. Nr. 1650. Die Llinsokütnun^skritorisn äer Provision atordnunA
von 1640 soksinsn also nirgends nur ^.ncvsndun^ Aekoinrnsn nu ssin. Leber-

buupt inaokt dissstbs den ktindruok eines Vsrsuobss, das Rspnrtitions- und

LotbstoinsobütnunAssxstsrn nu sinonz t^uotititütssvstern uinnucvnncteln und siubsit-
liebe klassstäbo sinr.ulübron. Vorn ultsn Lastern bobült sie ntterdinAS die Lotidsr-
pktiobt der (lorneinden bei. Das vur die Leite desselben, die der» Ltaats nur

oütnsn konnte, ^vübrend bei einer t^uotisiorunA, 'vie sie bei den ausssrordont-
lieben IZeden fvZI. Lrdonantio van beden. 1484. Latastrurn xriinuin) übtiob
var, siok insbr bsruusxrsssen liosso. Hütnsok beurteilt die provisionat-OrdnunA
anders.
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Lamers vom 10. lanuar 1650 aus. Ks sollten Leläer uncl anäere Lanäes-

ausgaben ausgesetzt weräen zum Unterkalt cler sckweäiscken Kelter, ciie

unter ciem Dbristen Planitz im Lleoiscken lagen, Das ganze Kontingent

beliek sick auk 1949 Ilr. 20 Ltüber. Davon gingen ab 4S0 Ilr. als ciie

Duote cler äurisäiktion weels, ciie unter clas Dmt gezogen, aber ciocb ikren

eigenen Dusscklag bebalten batte. Ks blieben kür ciie clrei übrigen kirckspiele:

llltzeina, Lrieken uncl Dünen zu repartieren uncl auszuscklageni t499 Ilr.

20 Ltüber. Diese Leläer wurcien mit ?ustimmnng äer Leerbten, äie sämtlicb

namentlicb aukgekükrt sinci, „zu versckonung cler Hausleut aus sickerer

consicieration vor cliesmabl aukk ciie Ikorgenzakl, nemlicb ukk jeclen reäucirte>r

Morgen 30 Stüter genommen, jeäock mit ciem beclingk, äab sotkane repar-

titiou bernegst nickt solle in consicieration gezogen wercien". Zn solcben

Dusnakmekällen waren clie kirckspielstage selbslreciencl überflüssig.

Leiäer liegt kein Material vor, äas einen Einblick in cien kirckspiels-

etat äes 17. lakrkunäerts gewäbrt. Kur was ciie Lteuern anbetrikkt, ist

uns Material erkalten. Dennnock kümmerte sick äie kegierung nickt um

äie Lxtraoräinaria, ä. k. ciie eigentlicken Lemein.IebeäUrknisse. Die Diäten

cler Lemeinäebeamlen, insoweit sie bei cler Lteuer beteiligt waren, lassen

sick wokl keststellen. Im Dmt Xanten betrug laut Hebzettel vom 29. Oktober

1649 clas Kontingent 354 Ilr. 30 Ltüber. Ms Mntskosten kommen kinzu

kür kezeptur uncl Überbringen II Ilr., kür Munclierung cler Protokolle

I Ilr. Diso bat clas ganze Mnt zu zaklen 366 Ilr. Davon wercien auk

clas kirckspiel Lüttingen 79 Ilr. repartiert. Hierzu kommen ciie kirckspiels-

lasten 6 Hr., nämlick kür Hermann von Dg 5 Ilr. uncl kür ciie anäern

„burmesters" je Ilr. Lomit beträgt äer kirckspielsausscklag 85 Ilr.

Lteuerbezii ke im Dmt.

Ks sckeint nickt, äab neben cler Luprepartilion auk cien kirckspiels-

tagen nock eine anclere Derteiluug bestanä, etwa in cien Dauersckakten.

Mir Kütten also clas kirckspiel als untersten Liener- uuä Derwaltungsbezirk

zu betrackten H. Duk äen kirckspielstagen weräen also zugleick äie Duoteu

kür äie Dörker, Dauersckakten, Höke unä kür äen einzelnen Lteuerzakler

bestimmt. Ks kommt vor, äak äort, wo äie Dnteile äer Dörker, Dauer-

sckakte» etc. von alters ker keststanäen, äieselbeu zugleick mit äer Ober-

Verteilung auk äen Lrbentagen angegeben weräen, z. D. in äem Hunäerizettel

äes Dmtes Lleverkam^). Dus äemselben ist ersicktlick, äak nur äas kirck-

H Immer mskr aber maekt sieb äas Ltrebsn bemerkbar, äiess Unter-

bewirke eliminieren uncl alles auk äen ^ints-UrbsntaA ^tebn, oclsr aber es

iveräsn soZar (Quartiere (mit siZner Ilaktxkliokt) Aobiläet, clie auks snKsts mit
ciem ^.mt verbunäen sinci.

-) ^.ktsn äes Ltikts Xanten. Lt.-^.. Düss. Dunäsrt^sttel vom ^.mt Olsverbam
okns Datum. (I6K0).
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spiel Vualburg keinen festliegenden Modus der Verteilung katte. Neben

den Vörkern und lZauersdiaften rangieren in gleidier weise vinzelböfe und

Lruppen derselben. Ns können weiterbin and? IZauerscbaften in gleidier

Nigensdrakt wie die wrdrspiele auftreten, sodak die ganze Lumme des

vmtes direkt auf sie repartiert wird, was ja selbstverständlidi der Hall

ist, wenn das vmt aus einem Mrdrspiele bestebt. Uber das sind Klusnabrnen.

dn der Hand des Nrbentags lag es nun, nötigenfalls Veränderungen

der Lteuerbezirke vorzunebmen, die den natürlichen Verkältnissen mebr

entspradien. Ver Hebzettel des vmts Xanten vom 29. Oktober t649 z. IZ.

weist auf: Das Mrcbspiel ward 79 Hr., das Kirchspiel Lüllingen 79 Ilr.,

die IZauersdiakt Wesel 79 Ilr., Mörnipter und Vorenwalt 79 Hr., die Lruicker

57 Ilr. 49 Ltüber. Um 6. März 1650 war wieder eine Umlage. Vie vier

erstgenannten Lezirke figurieren in gleicber weise auk dem Hebzettel von

1650. Vagegen bat der Lrbentag aus dem Lteuerbezirk „IZruick" Zwei

kezirke geschaffen; nämlich „Leegbruick" — l7 Ilr. 63 Ltüber und „Hoch-

bruick" — 2 Ilr. 56 Ltüber. vukerdem finden wir auk diesem Hebzettel

zwei neue Lez'irke, nämlich: t. wag, wildkanip und Hoerwater — 4 Ilr.

23>/g Ltüber, 2. die IZeeck — I Ilr. 27' „ Ltüber H.

,,I >SS Birspsl litt Aldi in 100 Ilr. — lg Ilr.
Huisberden — 16 „

Du» Birspsl Bellen — 28 „
Von diesen 28 Ilr. Zibt dus Dork

Hollen 6 ,,
L'vrsvenxvurtk 8 „
Brienen u. IVsrtbnussn.... 6 ,,

Lundbok, Lobmidbok und BienoZ — —

28 Ilr.

Bus BirspelIVnrbs^eu Zibt in t00Ilr.
19 Ilr. 36 Ltd.

Vau diesen 19 Ilr. 36 8tbr. Aeben
die vier Bielconstnb'.sllben Höfs

mit ullsn du^u AeköriZsn Iloob-
lündsrsien 7 „

Die üvrsi Bividvvnrisoköke ... 3 „36 Ltbr.

Dns Dorl IVurbexen mit Bsinrieb
Buill und Ltokkel lüssler . . 9 „

19 Ilr. 36 Stbr.

Oes Birspet k^unlburA snmpt duruntsr

AsköriAsn Luusrsebskton Aibt in
100 Ilr 19 Ilr. 24 8tbr.

Lummn: 100 Ilr.

') 1675 -wird in lüttinAsn, vo nueb Hüten Assobnt^t vurds, neu bestimmt

dass Bolle kür 1 Bnt, Inn BsAsln nun kür 2'/, But Zeben solle. Birten '.des
Ltikts Xnutsn.
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wie nock nockzuweisen ist, war das Kirckspiel nickt nur eine ver-

mögensrecktlick kür Sick bestekencle Lemeinde, sonclern besab auck eine

gewisse administrative LelbstäudigkeitH. Leider läbt sick wegen des

Wangels an Material cier Nackweis erst kür cios >8. dakrkunderl kükren.

Hos Ltreben der Negierung war auk möglickste Loncentration gericktet. Vas

tritt in der Verordnung vom 4. dum 1733 sLc. 1177) deutlick zu läge. Nur

wo es unumgänglick sei, sollten in den Klemtern und Nirckspielen generale

und speciale Kirckspiels-Nussckläge und -Necknungen gekalten werden. Ks

mnbte dann unter der allgemeinen Necknung die genaue Nepartitiou au¬

gegeben, und sub special! jedes genau verrecknet werden, weiter wird

mit Nackdruck betont, ob es nickt besser sei, bei einigen Nemtern „mit

besserer Lommodität" diese specialen IZereckuungen abzusckakken und alles

in eine Leneral-Necknung zu bringen, Ks war dann aber auck die natür-

licke Voraussetzung, die auk jedem Nirckspiel oder jeder Nauersckakt be¬

sonders lastenden Kapitalien vorker abzutragen, da sie ja einer Leneral-

recknung im Wege standen.

Ergebnis.

Kossen wir jetzt zusammen, so dürkte das Nesteken der Nirckspiels-

tage neben den Krbentagen als eine genügend erwiesene latsacke zu

betrackten sein. Neben der gemeinsamen Kinanzwirtsckakt in dem grösseren

verbände des Nmtes, kand nock eine dikkerenzierte in den einzelnen liirck-

spielen bezw. Nauersckakten statt i die Individualumlage. Ver Modus der

Nepartition war örtlick sekr versckieden, die Negierung strebte nack strakker
Loncentration.

H u n d ertz ett e>.

Nile Lenwindelasten, seien es nun ordentlicke oder aukerordentlicke

wurden nack Wabgabe des Hundertzettels verteilt, der uns wenigstens in

seiner einkacksten Norm sckon begegnet ist. Leine Anfertigung bildet wokl

die Hauptarbeit des Krbentages. was ist der Hundertzettel? Nickts anders

als eine Liste, auk der eingetragen ist, wieviel jeder zu zablen bat, wenn

100 Ilr. umgelegt werden, also eine proportionierte watrikel. Vis einzelnen

Posten stellen eine Neike von Mäklern eines Nruckes dar, dessen Nenner

100 ist. Vas Limplum, das zugrunde liegt und in diesem Kalle Ivo beträgt,

wird Lckatz genannt. Kieses, zuerst und recktlick überkaupt wokl will-

kürlick Kock, wurde aber später durck die Lewoknkeit kixiert, und zwar

meist auf 100, daker der Name, ln jedem Hundertzettel spielt die Un-

H ^Vir Kütten es also mit äer sogenannten „Lamtgemeinäs" zu tun. Diese
stekt über äer ksutigsn vürgsrmsistorsi, ä. k. sie besitzt eins kreiksitbekore Vor

fassung als äisss, äa sie äig (Zsmsinäe als Vervaltungskörpsr niokt aufsaugt,
köokstsos ikr einige sekvisrigsro .Aufgaben abnimmt.
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genannte eine grosse Kollo, welcke angibt, wie ott 109 Ilr. umgelegt

weräen müssen, um ciie Lteuersumme zu erreicken. Aas ist äie Anzabl

cier Lckätze. äeäer Kontribuent kennt seinen Keitrag zu einem Lckatze unci

kann siäi ckirck Illultiplikation ctieses Leitrags mit cier ?abl cler Lckätze

leickt orientieren. Nack cier Verfügung von t733 war cier Aunäertzettel

solgenäermaben eingericktet. Der Kopf zeigt 7 Abteilungen: I. Name cies

Lutes, 2. cies Aigners, 3. ciie INorgenzabl cier Lüter. Nie 4., 5. nnci

6. Nubrik entbäit cias Kontingent unä zwar I. seine Höbe in jeciem Lckatz

ocicr Aebzettel, ciie iööbe in X Zckätzen ocier i?ebzetteln, 3. nack Lewinn

unci Eewerbe. Nie 7. Nubrik weist ciie Lumme aus N.

Nor berat ung in einer Kommission.

Nie Norbereitung cies i)unäertzeltels batte cier Nickter in Aanäen'-b.

Aber ckeser Noransckiag bestanä ciock nur in einem Lonceptentwurk zur

Nereinkackung cier Lesckäktslübrung. Ks sollte nack cter Nerkügung von 1733

nur ein „Normieren" cier orcknären Posten nack ciem gewöbniicken pormuiar

sein, äalz er „mit äen anwesencien Neputierten" vor ciem angesetzten Lrben-

tage vorzunebmen kalte. Non cien Neputierten cier Leerbten waren weiter

äie Nxtraoräinaria unä Nackiässe grünälick zu examinieren, ebe äieseiben

überbaupt auks Papier kamen. Nur äasjenige, was sie „ibren pllickten nack

beizuscklagen unumgänglick nötig erackteten", sollte eingereickt, jeäock äaoon

keine Lnmmen ausgeworfen weräen, äamit in Legenwart äer Leerbten mit

cier nötigen IZegrünäung referiert weräen könne unä äie Arbeit sckneiier

von stalten gebe. Ks ist also wieäer festzustellen, äak nur äie Lesamtkeit

äer Leerbten äie Nerteiiung äer Lteuern selbst vornimmt, ivo zur verein-

N 8o. 1177.

2) Ilebrigsns rvarsn die Dsbxsttsl örtliob vsrsokiedsn. Ks sind kauxt-
säobliob ärsi Ixpen ?u untersokoidsn: t) der siggntllobe 8llkat??sttel, die irr-

sprüngliobste ^.rt: Irgend sine 8umms, die im Danke der ^elt ökter vorn Xmts
aukgebraobt vrurde nnä datier ?u einer lllinbsit erstarrt ist, bat man den „8obat?"

genannt. Dieser 8obat? vird später vsrvielkältigt, kür äie grösseren Ausgeben
x mal, kür äie Interessen gesondert mal umgelegt. 2) IVsgvn äer unbsgusmsn
keobnung ist später äisssr Lokal? auk 190 kxisrt, d. b. äie krübsron vrirlrliobsn

Leiträge äer 8obat?leute wurden auk äen Kenner 199 gebraekt. Lei äisssn beiden

Xrtsn spielten die Morgsn?abl eins Ksbenrolls, da von Liters bsr der Anteil
des einzelnen feststand. 3) In Kemtern mit vielen Domänonstüolcsn -rvurds aber

genau bsrsobnet, vras die Domänen pro Norken nnd vas die Dartioullsrs pro
Morgen trngsn, rveil die Domänen ?u manoksn Interessen nlobt mitstsusrtsn.
Das gssobsb lZ. nlebt bei den „neuen rväbrsnd des LiebsoMbrigsn Krieges
gsmaobten Lobuldsn", veil die Domänen ?u den Kapitalien selbst sobon ibren
Xntsil bergsgsben ksttsn.

») So. 1225.
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fackung der Lesdiäktsfübrung Vorbereitungen und Ansckläge nötig waren, 6a

sollten dieselben natürlick nur prooisorisck seinv.

Zur Anfertigung eines voranscklags wurclen die Leerbten auck ver-

fügungsgemäb sckon früher angehalten. l68l wircl am 25. Leptember

bekohlen, dab die „Lckekkcn, Leerbten oder Deputierten in jedem Kirspel

sooiel practicabel und tlmnlick, einen Hundertzettel verfertigen und die

Hebezettel danack jeclesmal ausgerecknet werden, damit ein jeder wissen

möge, was er zu tragen habe und er vor andern nickt besckwert werde".

Veränderungen durften aber ohne IZewilligung sämtlicker Leerbten und

Deamten sowie des Landesherrn nickt vorgenommen werdend. Denn jede

Änderung in den llormalsätzen hatte sckwerwiegende Holgen, da nack

Wakgabe des Hundertzettels andere soziale vklicktcn, wiez. D. das Herbei-

sckakken des Ltrobes beim Dackdecken eines abgebrannten Hauses zu
erfüllen waren.

Ursprung der autonomen ^rbenkags-verfassung.

Das Amt wurde als finanzieller Lelbstverwaltnngskörper auk Lrund

des Vuerscknittes von 1650 und anderer früherer Zeitpunkte festgestellt.

Die groben Lteueredikte von 1635/87 macken also die sckon bestehenden

latenten Zinricktungen nur zu patenten. Das Amt ist, wie nock bewiesen

werden wird, auck wirtsckaktlick ein Lelbstverwaltungskörper. Die Kommu-

nalisierung kann nickt einkack durck Lesetze in kurzer Zeit vollführt werden").

Zs gilt hier das lvort Ltüves: „Dinge und Umwandlungen dieser Art
können nickt erreickt werden durck ein Leselz und wäre es auck ein

Lesetzbuck oder durck eine Organisation der lZebörden, sondern nur durck

Lewöknung und lange Übung von unten nack". Anderseits ist aber ein

grober Untersckied zwiscksn dem Deick- und dem Lteuer-Lrbentag konstatiert

worden. Halls diese beiden vrämissen ricktig sind, so würde sick aus

ihnen der Zckluk ergeben: Die Deick-Zrbentags-Verkassung kann nickt das

Hundament der Amtsverfassung gebildet haben, wir müssen nack einer

anderen Lrundlage sucken.

vack dem Ergebnis der späteren Lemeinbeitsteilnng müssen die

Warken mancker lürckspiele oder Amter beträcktlicke gewesen sein^). Auber

H >VcnnlZornkulc Icurz^cZ kskuuptst, duss „disRicktsr uls8töusreinxfünAcr"
den liltut festzustellen Kutten, so entspricht dus nickt der IVirklicklceit.

2) 3c. 374, 4. 399, 4.

") Das zsiZt 8eki>I bezüglich der Hommunulisicrung'svsrsucks des
clev.-inüik. Llrsises.

lZärcksplel Ltsl Otsrsuru:
i Nilsksck: 638 382 r.

gemeine k I^oke und Iskövsl: 372 „ 103 „
f LsIIs und öistsrkeld: 942 „ 537 „

2003 ^1. 432^ >.^
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zaklreicken „Dackbargemeinden" findet man Distrikte, clie geradezu „Marken"

genannt werden. Duck Ländereien unter dem Damen „Dengemunde" geKören

kierkin. Line solcke Dengemunde ziekt sid? quer durck die Detter. Lie wird

sdwn 1242 erwäknt, wo Disckos Dtto III. von UetredK dem Kapitel von

Lmmerick den Novalzeknten in „Dengemunde" übergibt sLIoet 629) D- Dock

stekt es kest, dak weder die „Dengemunden" nock die Marken sidi mit

dem kegrikk der germaniscken Mark dedwn. Lie kommen in alten Dedinungen

und Linsbückern von verkauften oder sonst veräukerten leiten der grätlicken

Domänen vor sDijkoff I.) und bezeicknen unverteilte, meist wüste Lründe

des gräklicken Derrenselds-). Dlinlid? Verkält es Sick mit den Marken. Die

Lgmers z. Z. gelwrte kast ganz dem Lraken. Dieser war Lrundkerr der

Düsdw, Leider, weiden, wasserläuke, der bebauten und unbebauten Lründe^).

wenn diese letzteren mit Mark bezeickuet werden, so ist der Untersckied

von der gemeine» Mark deutlick ersicktlick.

Die Dmtsoerkassuug kann also an einer Markenverkassung keinen

Dückkalt kinden. Der Lckluk aus den genannten Prämissen ist kalsck und

diese müssen auks neue untersuckt werden, was die eine der beiden angebt,

so ist Zwar kür die spätere Leii ein grober Dntersckied zwiscken den

beiden Lrbeutagen festgestellt, nickt aber auf den Ursprung zurückgegangen

worden 4).

Im Lausendzettel des Derzogtums Lleve von >689 sbei Dötssck ab-

gedruckt) finden sick 29 Ümter. Lezüglick der Bedeutung der Ümter sind

grobe Untersdiiede festzustellen: Das Dmt Lleoerkam zaklt 59, das Dmt

I Nilsbsvk: 286 N. 272 r.

partikulare ! doko und Isbövsl: 2t2 „ 392 ,
I Lslls und Listsrleld: 388 „ 419 „

^1987 N. 488 r.

Xirebspisl ünttsrdsrn: 99 N. 1

„ Vrasselt,: tlt) ,, ! gemeine
„ drossssn: 81 „ 1

ldagerbuek). Das Vmt dook besass die grosse doeker Heide, das ^Imt Lisliok
grosse IVeidsn. (L. d. Or. u. k.) u. s. w.

Wno anders kniet siok in der Onkslt. (Lobolten: Haobriobdsn über

die Unket). A.nob lVijkok Inbrt drei Hätte an: 1) im dldebrosk, 1329, 2) 1336
in der „nitgilt van bei door", 3) im Vieuwbroek 1328.

2) lieber die ösdsntung der „dengsmnnds" wurde sskr versobisdsn gs-
urteilt. I'ibus bistt sie tür einen drsn^cvatt, Llu^ter Aar lür eins Ilrbsokalts-
Steuer. (!)1

v. 8xasn, des! IV, Inlsiding.
lüs wäre eins Vulgabs Inr sieb, wollte man der devesis )sdes dieser

Vemtsr naobspursn. ^.Is Nittel ?um ^wsok, — da es )a nur aul die ^.mts-
Verfassung, SPS2. blrbsntagsvsrlassung ankommt, — kann die blntstebung der
Remter nur in grossen öligen verfolgt werden.
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Lcbsrmbeck 9 Iii'., Ueciem 79 Ilr., Doli I Iii'. Steuern. Übnlicbe Unter-

scbiecie lassen sicb in cien Kitterzetteln D binsicbtlicb cler ?abl cier bitter

unci Dmtsacieligen seslslellen. wenn >iun nob binzukommt, clab ciie gröberen

unci decieutencleren Ümter ciurcbweg wegen ikrer geograpbisben Lage

gleiben wlrtsbastllcben Deciingungen unlerworken sincl, clab sie sozusagen

eine Lanciscbaflseinbeit bilcien, so bietet clas Lrunci genug, cliese Ümtergruppe

Kerauszubeben unci genauer zu untersnciren.

Dabei ergibt sib, clab cler Kreis cler Untersubuug nob verengert
werclen kann. Ks ist nämllb zu uuterscbeicleu zwisben clem alten Kern

cles Lancles sciem Lanäcirostenamil unci cien Kinzuerworbeucn Lebieten.

Don besen sincl besonciers ciie nörciliben Lrenzämter bemerke>iswert. ibre

Kauf- ocier Kkancidricse klagen über cile Lrenze bin- unci Kerüber^). Hecies

ciiescr Ümter cmn bot ein abgesblossenes öebiet an Lauci unci Kebten.

Sie ersparten ciem clevisben Lanciesberrn ein grobes Stück Kulturarbeit

unci wurclen clurb ibre fortgesbrittenen Linribtungeu cien aucieren Ümtern

zuni Illuster. was läge nun aber näker als cier Sblub, — u>ui o. Daekten

unci Lelunann^ Kaden ibn gezogen — clab wegen cler naben Deziebungen

Lelcierlancis zu Durgunci aucb bezüglicb cier lokalen Verfassung von kranzö-

sisbem Linklub zu recien! Uber ciie Duelle unci Lekrmeisterin clieser Der»

källnisse lag viel »aber. — Ks war ciie Natur selbst.

Nreie DeicbgenossensÄicifteii.

wegen cier zablreicben Übersbwemmungen, oeraulabt ciurb ciie Derbst-

regen, sollte man meinen, clas Lanci sei clort in cler römisben Keriocie

nickt besieclelt gewesen. Dennock siebt kest, clab es, obgleicb nickt bebeickt,

clock bewoknt war^). Die zablreicben Dorsckungen nacb ciem Ursprung

unci Dlter cier Deicke Kaden zu keinem bekriecligencien Ergebnis gekükrt.

Dab ciie krübcren Dewobner auk Dügeln gewobut baden, bezeugen ciie ciort

aukgekuncienen Überreste. Diese Dügel wurclen zu Knotenpunkten, an ciie

sicb Kacle an Kacie scklok"). Duk ciiese weise entstanclen gröbere De-

belckungen unci polcier. im Laufe cier ?eit scblok sicb cier King cier einzelnen

i) Lcütosz ^V>8sen, ^.robiv: 167. 1Z. 7.

1397 1Z. ncccb äer SotiLobt von Llevgrimin Ze^ann Lrul ^.äolt

ccusssr Lrnmericb, lins sekon 1355 un Llevs verplünciet v»r, bis Letter, bis

Lzuners, Lennep, üsn lteiobsvstü, cüe Lerrsobnlt Lnvenstein. Iiis grosse unü
Irueütbsrs Hülfet Icurn ^^var erst im 15. liMrüunüert sn Llevs, üstts aber vve^on

ibrvr LaZe cinü „Dutenerven" bis snAston IZezisüunAen Olsve.

») Stein, I. 93, 206.

b Sloet: LvctrsASn von viccterllcnclsebö Lssoii. u. Duüböiükuncle.

Der Letsbrtö ^.olcer Stratin^: ,,^.Ioucio Stcccct vn Lesebieüsnis ctsz
6es Vnäertsncts, cteel I. dt. 45—66—. (bei Slost).

7
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06er 6er vereinigten Lol6er um 6ie blorflagen un6 um gas nabe gelegene

Ackerlang, balg in winfergeickböbe, ba>6 nur zum Zckutze gegen Zommer-

wasser. Man6re wiesen, wälger, Langstrecken blieben trofzgem unbcsckützt.

Lrst ganz allmäbliär vers6i>nolzen cliesc zu gröberen l?ereinigunge>t. At>6r

bier bilgeten 6ie Kof un6 glcicke Interessen 6en testen Kitt. Linesteils

6er Kmstang, 6ab ein gemeinsamer Leimt, 6as Wasser, zu bekämpfen

war un6 an 6er /tri, wie 6as gesckak, alle interessiert waren, angernteils

6ie Abbängigkeit von tietergelegenen IZeerbten, 6ie bei Anlage von Wasser-

leitungen 6en Auslauf in 6en Ztrom 6ur6r Aufwerken von Hammen bin6ern

konnten, tübrten 6ie LoI6er zusammen. Lie unterwarfen Sick allgemeinen

keslimmungen, einem Lgstem, un6 särlossen gegenseitige Verträge ab.

Hak 6ies sebr langsam vor sick ging un6 ni6it vor 6em t l. 6alirbun6ert

begann, bezeugt ein Ausspruck Kaiser Lriegricks IlöSA. Lr erklärt, 6ab

an6aueini6e Übersckwemmungen als eine täglicke Kot (quasi mors quotiäiana)

6ie Besitzungen 6es lZisckoks von Uetreckt, 6es Lraken von Lleve, von

Lel6erlan6 un6 Ho»an6 beärobten.

Llazwisckenfreten 6es Langeslierrn.

wer 6ie Lägen 6er vielkacken IZeziebungen 6er kleineren LoI6er unter-

einanger allein in 6ie Hang nebmen un6 regeln konnte, 6as war 6er

Langesberr, gessen Autorität sick über alle ausgebnte, gessen lanäesberr-

lickes Anseben a»6r 6as Ke6it über 6ie Ltröine vom Kaiser übernommen

katte. Aas Lingreifen 6es Langesberrn konnte natürli6i erst 6ann statt-

fingen, als er sick einen begeutengen llistrikt erworben batte. blies war

bei 6en gelgerscken Lürsien eber 6er Lall als bei clen cleoisgren, 6ie 6aker

auäi erst na6r 6er Zcklackt von Lleverbam 1397") sick an 6iese La6re

beranma6Ken, wäbrencl 6ie Ortsgiakten zwiscken waal ung Maab si6r bereits

1399 einer geregelten Heicksckau (regimen vulgare aMerumt erfreuten bb

Keben 6em örtlicken Interesse würge nun auck auck ein ökkentlickes

im Auge bebalten: 6er LUrst war Llbercigentümer 6er groben Wasserwege

un6 bleigie. LUr 6ie Kegelung un6 Lgstematisierung mubten 6ie lZecrbtcn

aber auck ikre Lelbstäncligkeit, 6ie eigene Verwaltung un6 Lesetzgebung

6er Lolger, opfern. Hab eine solcke wirklick bestang, zeigt nock 6ie Urkunäe

6es Lrafen Keinalg vom 12. Hau. 1321. sllijboffl. Lr gibt 0r6er, Zwei

Wasserleitungen zwiscken waal un6 Maas zu graben. Alles wir6 6en

öeerbten überlassen: Lie särlagen naäi »erbälmis 6er Morgenzabl 6ie

Kosten um, alles obne Kat un6 Hilfe 6es öraken.

A IZonäam: Obarterkaeb 299
VZI. Oberst LobaumbnrZ über >Ii > Zoblaobt von Otovorbain. (^nnaisn'.
Lebottvn: Orakentbat, a. verscb. Orten.
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Abnliclikeit der Polder mit den Marken.

Überbaupt können die Polder den Marken als selbständige perbände

mit Leckt zur Leite gestellt werden, Abgesebcn davon, das sie okt ,.maal-

sckapen" beikenp und mit solcken verbrurden sind^j, lädt Sick eine Abn-

lidikcit in den Leckten und bestimmten Ligentümlickkeiten nadiweisen — in

Lediten: deder öeerbte balte wie der Markgenosse eine Ltlmme, wie grob

andi sein IZesitzlum sein mocbte. Lidit ein einzelner sprack Ledrt auk

seine Autorität bin, sondern das Lanze. Oer Lcickgrat beisckte es von

den Heimräden, den pertretern der Leerbten. Liese selbst regelten ank

den Lrbentagen alle wirtsckatllidren und finanziellen Angclegenbciten. kr

den Zeiten der Not galt der Latz- einer kür alle und alle kür einen. Leun

jedes gefäbrdcte Leicktack konnte loci und perderben bringen. Lakür batte

andi die Lesamlbcit sick des vernadrlässigten Leidrtackes anznnebmen,

konnte sicb aber dakür audr an dem „versnipperten" Lnt des Leerbten

entsckädigen. da, es ist sicker anznnebmen, dak die lätigkeit der Heim-

räde jbeim, bansj urspriinglick nicbt nur den Zustand der Leicke, Ldileusen,

Wasserleitungen betrat, sonder» die ganze perwaltnng des Hausballes").

Aridi andere keststebende Zigentümlidrkeiten, die in den Markenordnungen

wie in den Leid,reckten wiederkekren, weisen ank gemeinsamen Ursprung

bin, so das Lpatenstecken, das boezemreckt, das Holen von Zrde auben,

dann innen Leicks und dergl. Lie alten kleinen Polder deckten sick also

sozusagen mit den Marken.

pon den groben Pereinigungen konnte aber nlckt mebr gesagt werden,

was im Lackscnsplegel stekt: „Markenredit ist, was die Markgenossen

sidr gesetzt baben, gemäb alter öewobnbelten in eigner Willkur". Aus-

gleickende Leglernents traten a>r die Ltclle der treten perträge. Liese

Leickordnnngen entbalten die Art der Lebandlung von Leicken und Wasser-

läuten, die Art der Heimrädewabl"), IZestimniungen betreffs der Zeit, Zabl

und weise der Lckauen und der Ltraten. Nack Nijbotts UrKundenmaterial

sdreinen in der IZeluwe jworin das Amt Huissen gelegen istj bereits vor 1327

Lcickreckte bestanden zu baben. denn sie werden im Lanclreckt t327

erwälilit. Zwisdren Waat und Maak bestand 1399 eine geregelte Leick-

ordnung, wie erwäbnt worden ist. 1343 erlieb Lrat priedr. von Horn

H Mjbotk: Lod. II. 222.

2) Londarn: Lbartorboslr; 8. 7.

Riibokl. 8. 229. ^.uolr Zlaz'er: Heutseiro u. Iran^. VerlsssunZs^oseliiekts I.

A üijNols, Raelr den Landrsotrtsn von 1327 von Reinald Ural von Loire soll
der Riolrter Ooiolr^rak ünd^rntmann sein. VjA. ds^o^sn die Leiokordnunxr von

1575 Llsve-KIarlr ad 3): Osiebgrakon, Reirnräds und Leiinradssvlrrsibsr und
Rotan sollen von den Asnroinsn Lrbon naok den meisten Ltiminen Aswälrlt werden.
Zootti 89.
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eine solte kür Lranenburg unci 1364 cim Li. Ldulpbustage Herzog Hd.

v. Leidern eine Handfeste kür clie Hükkeltste Ltau'). Hie ausgleitende

lätigkeit des Hursien, die der Zweck seines Hazwistcntretens sein sollte,

matte sit bald geltend. Lm S. dum 1321 erkalten einige Leerbten

Zwisten Waat und waak die Hrlaubnis, eine Wasserleitung in die waab

zu leiten. 1327 wird auk Lekebl Reinalds II. in Hriel, Vossem und HUwenen

rin Hamm, der eine Wässerung versperrte, weggeräumt"). >404 bat der

Hrost Ltmülling in einem Ltreit über die Lnterbaltung des „Loedgck" zu
stiedsridrtrrn.

Hntstebung eine8 kreien Standes.

Hie Hauptursate, weite die Hcitrette veranlabte, war die Hut-

slebung eines neuen Ltandes von treien landbauenden Hingesessenen. Hast

die ganze Lgmers z. L. geborte dem Lraken von Leldern^). Hut den

„Lurtes" oder zerstreut im Lande saken seine Higenbörigen, die ibre

Ltatzung bezablten und ibr Xorn zur INuble des Herrn bratte. Lnkaugs des

>4. dabrbunderts nratte der Landesberr die Hörigen zu Hreien, erst zu Laien

<t,ti) oder walmannen tministeristes) allmäblit zu ganz Hreien''). Hie aus

der Hörigkeit Hntlassenen sollten mit den übrigen treien Hingesessenen

gleite Ivette babe». Haber wurden von den Hürsten sowold von Lelderland

als aud, von LIeve Land-, Lrut- und Heitrette erlassen"). Hatte der

Landesberrn kür die neuen Hreien bauptsätlit die erwäbnten ktette

erlassen, so boten diese anderseits die nötigen Hlrbeitskräkte zur Hrbaltung

der Heite und so eines groben leils des IZodens, auk dem sie wobntcn

Lo matte sit nat einigen wenstenaltern der Hinkluk eines zwar nitt

urwütsigen, aber durt praktistc Lrautbarkeit angesebenen Klcingrund-

besitzes geltend. Leine Higentümer verwutsen >nit dem IZesitz an örund

Register der Urkunden iin Hksrrurobiv zu Hrunenbur^.

2) Li)koS. I.

s, Li^jboS. I. 320.

">) Lbsnso in der Ltrulsobu't Lteve: V^I. Linteitun^ zum „LobereAister".
^.nnulsn 28—3l und v. Heesten: LinteitunA z. ^InkunA.

") Die Ivoionen in Lrunonbur^ bekamen dissetbsn Lruekreebte ^vis die
in Hntour. 1294 sobsinsn diese so bskunnt ^s^vssen zu sein, duss nur durnuf
verbissen zu werden bruuekte, eis die Lrbpüoktsr des '1'ittsrbruokss dieselben

Lvokts bekamen. (^.nnatsn 50, 97 und 123). Lei 8iost: Lsdbur Lr. 64 «ird
so!Zsr >323 neben den Leimruten ein Lruekrat srvrüknt. Vsr^>I. auok die Lruob-
rsobte der Luektor des Ledemsrbruebes. (Lue.) Oer Oundesbsrr bat Iduekt,

seinen ,dulden" obne vsiterss ^.ulnsbme in die kreis OeiebAenossensokukt zu
vsrsobutlsn. Lijbotk. Lo. 22t „ende v/s van onssn luz'ds meds vetoren ^?it in

onssr lu^dsn vstsrinAe, die in den n^sbruok Peseten sxn, die sei med« Astdsnn".
van veterinxen ende van stupsen Margen margsngetieke. (— naob Vsrbättnis
der lHorgsnznbl).
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uncl Loclen uncl betraäbeten ibn ba>6 als ererbtes Kamiliengut un6 siäi

als Keerbte.

Dristokratiscker Ursprung 6es Lteu er-^ rbe ntag8.

Mucbs so clas clemokraliscbe Kiemen! un6 bröckle au6r 6em Dei6r-

Krbentage vo»stän6ig cien 8te!iipel einer 6emokratiscben Kinricbtung auf,

so war 6ocb clor D6el 6er Vertreter in Zteuersacben. Meistbegüterte bitter

u>i6 Knappen gab es in jeclem Iiistrikte. Diesen lag es ob, clie Ke6egeI6er

zu verteilen u»6 einzuforclern H. Kine Kecbnung von 1342 zeigt, 6ab 6er

Herzog 6ie Kitterscbakt un6 6ie Käte von Lock, zu sicb entbot, um über Münz-

sacken zu verban6eln. Kur Beratung über Deicbangelegenbeiten werclen

Kitter uncl Knappen aus 6er Ober- un6 Kiecierbetuwe nacki Kijmegen zu¬

sammengerufen. In cliesen lZruppierungen auf örtlicber Lrun6lage beson6crs

zu Lteuerzwecken baben wir 6en Ursprung 6er Zteuer-Krbentage zu sucbcn.

Kicbt etwa 6er einzelne Kitter verscbaikt sicb möglicbst viel staatlicbe Ke6ite

über seine Hintersassen un6 bil6et kür sicb einen Ltaat im Ltaate^), son6ern

6ie Lesamtbeit suäit 6ie Verwaltung 6es Distriktes an sicb zu reiben, In

Kälten 6er aukerorcientlicbcn Ke6e ist 6iesem örtliäi abgescblossenen Kersonen-

kreise sogar 6as Kewilligungsrecbt zustän6ig''). Dn 6en D6el ricbtet si6,

6ie Kukkoräerung 6er Lteuerumlage un6 wenn er ni6rt erscbeint, so liegt
sie 6em Drost ob^I Krst allmäbliär wir6 6er Kreis erweitert 6urcb

6cmokratiscbe Dlemente^), 6ie scbliebliäi als „gewontlicbe Personen" in 6cn

Duss6ireiben figurieren. Hierin kann aucb liegen, 6ab jeclem Ort Kreibeit

gelassen ist, was sicb aus späteren Dkten aucb bestätigt. 1634 bilclcn

6en Lteuer-Krbentag s6wn auber „je6es orts Keampten 6ie Dorsteber un6

ellicbc 6cr meistbeerbten" aclelige cm6 unaälige.

Dllmäblicker Kinfluk 6er DeiUi-Krbentagsverfassung

auf clie 6e8 Lteuer-Krbentags.

Dann aber zeigt sieb scbon unter 6em Droben Kurfürsten 6ie inter-

essante Krscbeinung immer mebr, 6ie gemeinen „Keerbten" beranzuzieben,

H Davon berioktst Uijliolll. 1346: iin Obercznartieri 7 ^.äoliZs, Kommst-
vsarä: 3. in ütisäerbstn^vs 2. I'iel 2, in Zütpken 4.

Im Osten ist clie KiläunZ' 6or Iianüstanäs nur das Ui'Asknis der Os-

staltuncr cter Ookalvsrvvaltun^ 6. ü. „äsr ^.usiibun^ derselben durob verinöAS
ibres IZesit^ss vom Dandesbsrrn unabbänMM Organs", (Kornbak Kr. Ltr. I.)

Im ^Veston tritt an 8ts»s des einzelnen die UokalobriAksit bildenden ^.deliZon
die VsrsiniKunA dos ^.mtsadels, als üwlseksnstuks z:n 6sn Uandständen.

Vx6. „Ordinantis van Kedon". 1484. Ost. prim.

1461. Uralte 8ebat?un-en. 1457 Oat. prim.

°) 1542 „tu?e van 6gn vorstendixcston und srbarsten buisluidsn und Katern".
lv?1. oben!
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eine Krbentagsgemeinde zu scbakken wie beim Ocicb-Krbentage. Öberbaupt
macbt sicb von jetzt cm das IZestreben geltencl, immer mekrZüge von clcm
einen ouk c!en cinclern Zrbentag zu übertragen. Zin besonderes Kennzeicben
des Oeidr-Zrbentags war die Lolidarpklicbt, die sowobi kür die ganze Lcban
wie kür einzelne IZIöcke gali^. km >7. dabrbundert wird audr die Lolidarpklicbt
des Ltencr-Zrbentags besonders bervorgeboben. Ldron 1640 bescbäktigt
sieb die Orovisional-Ordnung eingebend mit dem sogenannten „Oicariengut",
das dem Kmte „angegeben" wird kür die Liener. 1685/87 ist in den
groben Ltenercdikten die Kandbabung dieses Lutes auskübrlidi besprodre»^).
Kucb in dem Ltreben, die Liener zum O>wis reale zu macben, und die
Oeicbrollen mebr beranzuzieben ridrtet sidr der Zteuer-Zibentag nacb dem
Oeidi'Zrbentag^). wie den Oeicbbcerbten krei siebt, den Oeidrgräken und
die Deimräde zu wäblen, so bann der Lteuer-Zrbentag seinen Kezeptor
wäblen. Kreilidr war audi der gegen Znde des 16. dabrbunderts in den
Erlassen erwäbnte „knboerer" von den öemeindevertretern, den Ceerbien,
gcwäbli worden und baiie Kaution stellen müssen. 5tber, wie die Kicbter
selbst 1650 beriditen, batten diese nur einen leil der Zinnebmer gebildet.
Legen die Oerquicknng der Kezeptorstellen mit den Kicbterslellen niadrt sidr
dann besonders unter dem Lroben Kurfürsten ein immer stärker werdendes
Ltreben geltend. Klan wollte nacb dem vorbilde der Oeicb-Zrbentage keine
landesberrlidien IZeamten als Organe baben. Kadi vielen Klagen, besonders
in den acbtziger dabren, vcrkügte endlidr 1690 ein Zrlab audr okkjziell die
Irennung. Kock ein anderer Zug der Ocicb-Zrbentagsverkassung madrt
sicb im 5tiut geltend, kn Zeiten der Kot und and, sonst mubten alle Le-
erbten kür einen gekäbrdeten Klitgeerbten eintreten. Oie Oerkügungen des
17. dabrkunderts beweisen, dab die soziale Kklicbt der Lesamtbeil aucb
aus den Ltcuer-Zrbenlag übertragen wurde, wie das Kml kür die wüsten
und die wegen der Lteuer „angegebenen" Lüter aufzukommen batte, so
lag ibm seit den groben Oerkügungen von 1635/37 audi die Zorge kür ein

O § 2t der Deiobordnung 1575. dVönn ein Dlliokkaok mekr Ruten bs-
kommt, so soll der Beteiligte nlebt mekr aukmaoken. Das Hinzugekommene
vird sut Rosten der gemeinen Rrben desselben Ltoekes aukgsmaokt. § 10.
5^annskr mekr Dzwk Kirkandsn, dan up man und Rrvo gslsobt vsrden Kanu,
der solvigs sali up gemeine Rrvsn bskert Verden.

Riebt nur das Rmt als solekss kaktst, auek Rirokspisle und „(Quartiere",
(Xantsnsr ^rekiv: Oüssvldork)genau so vio beim llsioksrbsntag die gemeinen
tZrbvn desselben Blocks.

Rrsprüngtiok trug auek der Lteuer-lZrbsntag die Omlagekosten niebt,
son dern nog dieselben von der gesetzten Lumins ab. (Vgl. „Zckattzsclol von
Iledemorbruek 1549: to vstsndat d^e auersstting Indens unss. g. k.is".) Dies mussts
erst dureb eins Kslks von Brlasssn des 16. dabrbundsrts den Lteuergsmeindsn
anerzogen verden.
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abgebranntes Haus ob, für clas Ltrob zum Aufbau geliefert wercicu mukte,

uuct ctem Lteuererlab bewilligt wurcle.

bis ergibt sicb, clak ein allmäblicher Übergang cles starken clemo-

kratischen ?uges vom Oeich-Lrbentage, wo clie „gemeinen brben" alles in

Hänclen baben, auf clen Lteuer-Lrbentag besonclers im 17. Oabrbunclert

bemerkbar ist. Im groben ganzen war ciocb cier Liener - brbentag bis

gegen 1600 mit seinen zwei ocier etlicben Läiöfsen, clie mit clem Aclel bei

cler Umlage tätig sein clurlten, nur eine aristokratische Hinrichtung, von

einer Organisation konnte kaum clie Lecle sein. Hwar bestancl ein ziemlich

entwickelter Amisbausbalt, wie noch gezeigt werclen wircl, aber clieser kancl

seine Lrlecligung kaum allein an! äem Ltcuer-Hrbentag. Nicht einnial äer

Name Nrbentag ocier auch nur Amtstag existierte. Lrst clie kurfürstlichen

Verfügungen von I683'< baben clem Lteuer-Omlagetag clen Namen „Lrbentag"

vcrlielren. Oie Negsanikeit cles Lemeincielebens im cleoischen Amt ist

gröbtenteils cier clurch feste Orcinung geregelten lätigkeit zur Licherung,

Nutzung nnä Nlebrung cier Ukerstrecken zuzuschreiben. Oieses Interesse

auch auf clen Lteuer-Lrbentag berüberzuzicben nnci ibm einen mebr wirt¬

sei,ältlichen kibalt zu geben, war clas Lestreben cies Lrobeu Kurfürsten nnci

seiner Leamten, clie clas Letriebe cies Zchau - Lrbentagen aus eigner

Anschauung in clen um Lleve gelegenen Oeicbämtern kennen nncl schätzen

gelernt batten.

Hntstebung cier Amtsbezirke aus clen polcier-

Vereinigungen.

Aber nicht nur clie Verfassung nnci innere Legsamkeit bat cier Lteuer-

Lrbentag vom bleich-brbentag übernommen, sonciern viele Amtsclistrikte

geraclezu aus clen Volclervereinigungen entstanclen. Lrst nachclem cler Lancies-

bcrr clurch sein Oazwischentreteu einen engeren ^usammenschlub äer kleineren

volcler bewirkt batie, trat cler Amtsbezirk als solcher auf. Das geschab

in Lelcierlanci eber als in Lleve nnä zwar im 14. Oabrbunclert ^). Zo

kommt es, clak clie groben gelclerschen Amter beim Übergang an Lleve

schon einen abgeschlossenen Oistrikt an Lancl nnä Leckten bilcleten. bür

Lleve war clie Zchlackt bei Lleverbam ein wichtiger Ivenclepunkt, cler in

clie weitere Ausgestaltung cler politischen unä auch äer wirtschaftlichen Lnt-

Wicklung cliescs Lancies folgenschwer eingrifft).

Oie wichtigste Holge war clie Anlage von Lbeincieichen. ?war be-

stanclen schon gröbere Leäeichungen z. L. clie cles Amtes Lrietkausen

A Lo. 365, 17.

Ltoet: LgärsAsn.

'K V^I. ».knlieks Kli-siMisso: 6ts IVorrinAsrsoktaokI 1283, üis von Vaes-
vsitsr 137l, äis Undertussoklsokl 1444.
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sspäter Lleverbamj das auf dem „Zcbattzedel" von 1391: Kellen, Ularbeden,

lille, Hassent, lZualburg und Zarbruggwardt umkakteH. Kber in cien

Lcbatzzetteln ist sonst nocb ein grobes llurcbeinander zu spüren, in dem

Kircbspiele, Kauerscbakten uncl andere Kezirke nebeneinander sieben.

Kllmäblicb zeigt sidr das Bestreben zu ordnen und zusammenzuzieben.

Vas kennzeidmet sidr in den Zcbatzzetteln aucb äukerlicb durcb eine Klammer,

Kaden.

1794 Lensus

svier boll. IKorgen.l

vermittels deren zusammengebörige Unterbezirke umkabt werden. Lndlidr

labt man die Unterbezirke ganz weg, und es erscbeint nur der Letrag des

Umtes. besondere Kerücksiddigung oerdient das „Kegistrum reddituum

comitatus Lliviensis", weil es anfangs des 14. Zabrbunderts sdion verkakt

worden ist. Uber es kann zur Keststellung der Landeseinteilung nicbt

benutzt werden, weil das Einteilungsprinzip darin nicbt kestgebalten wird,

Ztädte, Ümter, Kircbspiele, Uogteien, Kauersdrakten, alles stebt willkürlicb

nebeneinander. Zpäter subordinierte Kezirke erscbeinen als „Ümter^

H Uut. priru. Kauern unä Donsbrugg battsn einen besonderen Deiob unä
ersobeinen durum uueb als gesonderter IZs^irk.
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jlZgrten, llrevenacj unci grobe, becieutenäe lZezirke wie Dinslaken teklen.

Las erklärt sick aus ciem Lkarakter äes Kegistums als üerzeicknis cier

Kinkünkte cier cleviscken Lratcn. Diese kalten wie anciere Lruncikerrn

auck ikre Lüter verstreut liegen Uber clas ganze Lanä bin. immerkin

verciient clie Einteilung IZeacktung, cla viele ilirer Lezirke im Lanciärostenamt

LIeve sick erkalten Kaken'). Inwieweit sick clie Einteilung cies Kegistrums

an örtlick gescklossene Oerbäucie anleknt, inwieweit cliese nur als üerwaltungs-

bewirke gebilclet sincl, mag Legenstanä einer besoncleren Ilntersuckung sein.

Einzelne von ikneu Kilcleten besondere Lckauen: Kisiick, IKörmpter, Lriet-),

ügnen, Xanten, Hönnepel, Kees, Apeldorn ^). Andere sincl aus alten Dgnasten-

besitzen ocier Kolonien sÜdemj kervorgegangenA.

Ks ergibt sick, clak aucir einzelne IZezirke cles Lauddrostenanites cler

groben Lruppe cier Deickämter zuzuzieken sincl. Auck sie trugen wie jene

Keime genossensckaltlicker Kntwidilung i>r siclr. Ks können küglick zwei

grobe Lruppen von Ämtern untersckiecien werden: I. solcke, clie jenen

Keim in sick trugen unci anclern Ämtern geben konnten, 2. solcke, clie ikn

im Laute cier Keit empfingen, sei es unmittelbar ocier vermittels landes-

kerrlicker Lesetze. An einigen wicktigen cier „gebenden" Ämter kalte ciie

Eraksckakt erst keinen Anteil. In orgauisckem wackstum aber erweiterte

sick cier Kern cies Lcmcies, clas Lanclcirostenami LIeve, nack Korden:

Düktel, hugssen; Kordosten: Lgmers; Osten: heiter; Westen: Lock-

Lennep. Lewib soll auck clie Kecieutung cier Lcklösser kür ciie Ämterbilclung

nickt geleugnet werden °). Dock waren sie nur sekunciäre Kiemente.

Entwicklung cies Ämtskauskaltes.

Oer Übergang von cier Kealgemeincie cier Koldervereinigungen zum

poiitisckeu Ämtsverbancie war allerciings ein ganz allmäklicker. Die Koider

kalten ikren bestimmten Kecktskreis, innerkaib ciessen ciie heimräle

walteten. Kien hanptinkalt der Kecktsbestimmuugen bildeten im Lleviscken
ciie Üeickreckte. Lie enikalten Keckte unci Ktlickten unci erteilen cien Le-

') 8eknt^r:gttst von 13K4 Kxnotio in tlsdsm. ^mt Lonsbsstr, ^.mt öüdsriok-

.^mt Ltrigtknussn, ^mt IVisstrstt, li^nsrn und ukk Mn Honvs.

^) Ltrist kntts sokon zinr 2sit dss Hsr^ogs ^.dotk eins Ordnung kür Osioks.
(IVizsel ?rotolroltbnok, ?k»rrorokiv.)

") DsiekordnnnA 1575.
ck Die srvökntsn X.mtsmünnsr in den „^.gmtsrn" im RvAistrnin sind nttsr

^VoUrseksioliokIrsit nnok Irsing ^.mtmünnsr vis in dsr spötsren /5vit, sondern

Ilntsrrontmoistor. KmxkönZsr dsr Arüttioksn Letötto. Dsnn ikr ^.mt ist ss Hn
„pstioionsm nutumpnntsm distorum bonnrurn oolti^sre", Ilrtcunden von 1273
(L. II.) 651. Disss „nndsrnmtlsnts" vnrdsn vom Hsntmsistsr des (Irrcksn sin-
Asset?:t. Vxt. IdestntlunA des Rcttsrs I)ist. v. Nonnmsnt ünm Rvntmeister im

iLnnds Lttovs. 1373. (nns den Rs^tstsrbüoksrn dsr klroksn von LIsvs. nnsk ItAsn.)
°) Vgl. dis Krosss ösdontunZ, die Xosrniotrs ttZntstsknn^ nnd tZntvistr-

Inn^ dsr ^.mtsvsrkiissnnA) dsn Loktüsssrn in IZsrv ösimisst.
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nassen Llratbekugnis. An sick äutzerst einlaäi, war »ie cius un» mit »er

Lolciergemeincle sicii entwi»celn»e Lrkentagsgemein»e »o»z zur Lrküllung

»er versck>ie»enartigsten Lnnklionen »er öttentliäien Lewa» »ernten. Las

gesckak bcson»ers, als clie bürsten in absolutistische Laknen einlenkten,

als clas Löl»nerkeer aulkam unci si»r intolgeclessen clie Ansprüche an clie

Lteuerkralt cics Lölkes erhöhten. La wuchs clas lnteresse cier Lan»eskerrn

an »er Lrkaltung cier Linanzkratt »er Linter, tLillensanlzerungen über »en

Lerkauk unbewegli»ier Lüter, über »ie Lrweckung von Lärulcleci keclurlten

»er Lenelmiigung »es Lan»estierrn.

Lie zaklrei»zen Lerwaltungsautgaken konnten ni»» »ur»i klotze

gesellschaftliche Mensäienagglomerationen gelöst wer»en. Ler Lürst mnkle
si»i Lerkän»e s»ratken ocier an vorkv.n»enc we>c»en. Lie konstituieren»^

Laktoren eines je»en Lerkan»es sin» Lemeinwille an» Lemeinzweck. Linen

Lemeinzweck kin»en wir »ei »em Leick-Lrkentage ici »er Lealisiercing »er

eigenen ltollektivinleressen. Lie Le»ztsor»nung, in »er lnclioiclual- un»

Lememinteresse eng verknüpft waren, tan» »as neue Amt also »ereils

vor. An »lesen ursprünglichen Lemeinzweck kön>cen sie» nun o»ne Ler-

letzung »er Autonomie anciere Antgabeci organis»? ansäilieken. La»s »iese

neuen Autgabe>r mit clenen »es ganzen Lancles ic!entis»i sin», so ver¬
kalten sich clie Ltaatsinteressen zcc »en Kollektivinteressen »es »etretkenclen

Ler»an»es wie »iese zu »en hiciiviclualinteressen »es einzelicen. Ltatt

nun »ie ln»ivi»ualwi»en heranzuziehen, »crecktigt un» vcrplti»itet »er

Ltaal, ». i. »as Izerzogtum, »en lokalen Lerkauci als Linke». Lr sckaktt
mit an»ern tLorten aktiv öttentlich-rechtlichc Lerkän»e. Ls können nun

ni»» alle tnteressenkreise verkun»en wer»en. Leun es ist stets eine

»oppette Lerkuüptung zu unterschei»en: I) »ie »er tnclioiclualinteressen nnt

»en ört»»ien ttollektiointeressen un» 2j »ie »er letzteren mit »en Lancles-

interessen. Luc» mutz »ie Lersckie»enke» »er einzelnen Linter nack Litte

un» wirtschaktlicker lZesckatkenkeit kerüäcsicktigt wer»en.

Lmts-Lukgekot.

Als eine »er ersten I7otwen»igkeiten ergak sich kür »as Amt in »en

unrukigen Itriegszeiten: »ie Lcrteiclignng »es Lan»es sowie »ie Lertolgnng

»er Übeltäter. Lie kriegeriscke Lancltolge »er Lauern war allmäk»»z in

einen »auern»en un» geor»neten U?ackt»ienst ükergegangen. Aus »iesem

bil»etc sick allmäkli», eine Lan»mi»z. Ler Lrost kat als militärisäier

Lcrlreter »es Lancleskerrn »ie militäriscke Ausrüstung un» tLattentäliigke»

»er Lingesessenen zu^ überwacken un» »ie Länmigen zu krü»»cn. Lie

A 1371 vvsr»sn »srn Distr. v. L)» vom Ltrnt'on ^.totl an!>'sxvisssn: ,,25
lUsllsr Häver, 12 ?u»er Ltsn" un» ao»orss Roklntter uns »sin L/nn»e. lZr soll

„L!el»t un» Ltnver koersn nt »en verlntten »es LnNes". 1375: ,,25 Nnltsr
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Handbabung des Landsckutzes durd, allgemeine Landlolge wird gesetzlick

oll formuliert. A» die zablreicken Bestimmungen über lZewaklnung nncl

Aufbietung cler Untertanen, Herstellung cler La>tdwebren slncl nickts anders

als neu eingesckärfte alte pflickten.') Ute Landwelir im engeren Linne

war eine Anlage zum Lckutze des Ackerbaues und Iveideganges im Amte

wie die Ltadtmauer zum Lcbutze des Handwerks und Lewerbes. Oer

Lrundbestandteil der Landwcbr ist ein lebender ?aun, eine undurdrdriuglicke

Ivand, deren Lücken dnrcb Uackpllanzen und Lleckten stets erneuert werden.

Auf beiden Leiten ist sie durck einen breiten Lraben, Legleitweg, gesckützt,

mit Lcblagbäumen verseben, die von Laumsckliebern bewacbt werden, Auf

dem äukern und innern Vegleitweg wird gewöbnlick der Umritt vor¬

genommen.^)

Aas Vorbandensein einer Landwebr setzt das eines gescblossenen

lerritoriums voraus.^) Her innere ?usammenscklub des Kollektiv-

Verbandes entsprickt diesem äukern der örtlicken Lrnndlage. Ver Lemein-

zwed? ist zunäcbst die Verteidigung des Amtes. sver Locker Vrost an der

Lpitze des Amtsankgebotes gegen den Herrn von 'Alferden. I5S2) und

dann uno actu der Lckutz des ganzen Landes. Das Aufgebot selbst stellt
den Lemeinwillen dar.^

Amtsfinanzen.

Heben den militäriscken Vbliegenbeiten geboren die finanziellen zu

den Hauptinteressen des Amtes. Las die Verteilung und Lrbebung der

Lteuern Amtssacke war, ist bereits nackgewiescn worden. Die verteilungs-

mabstäbe wurden als oersckieden festgestellt. ven Lesamtwillen des als

Hafer, die bis in onssn lande. sotten end boeron sal utsr den verlallon des

amtös". Die Ausrüstung bat ebenso das Xint ^u besorgen. Rüt^sob erwäknt,
dass das Xmt kür Rvobe und Rlinton aukbominon rnusste.

>) 80. 40. 51, 56, 74.

2) Rsriobt der klekter 1650.

Rd. Relisslor: I)sr gegenwärtige Ltand derRandwobrlorsobung. Dsutsobs
Oosobiobtsblätter XI. Rd. I.

^.uob in den übornonnnonsn Xerntern: R^cners, Luissen, Dükkstt,
existierte wie in den ursprünglioksn, eins Organisation der Randwskr in dorn

Institut des „Oloobenseklags", einsrn Rost der altgerrnanisoksn Reeresfolge.
IVsnn das Rand einen Xngrikl ^u erwarten katte, wurden die freien Ringosossonon
durob OI00 onsokiag aufgerufen. IVer niokt ersebisn, verbel einer Russe. (Vgl.
Reobnung 1338: Voluws, als auk das Oernobt von einsrn Rriossneinkall der

Oloobsnsoblag niobt beantwortet worden war; 1334 55ug naob 8ittart. Ri^bolk
I.) Leibst bei Verpfändung des Xrnts verblieb der Oloobsnsoblag dein Rosit^er.
Rs bandelt sieb übrigens uin eins durokaus lobals Rinriobtung. Denn der
Xrntrnann durfte die Aufgebotenen nur so weit kübren, dass sie arn selben "lag
wieder naob Hause boroinsn bannten.
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Lanzes berechtigte» unci verplliwteten Vintes stellte cier brbentag ciar. bin
selbstänciiger Eemeinzweck liegt vori cienn ciie Lteuereinscbätznng fällt

nicirt nur Irin unci wiecier vor, sonciern ist gesetzlich vorgeschrieben.') würcie

aber clas Omt blob seine Organe zu ciem genannten Zwecke hergeben, wie

es z. b. seine Organe ciem Ltaate zur Revision von Kircirenreämungen

leibt, so cliirkte es äocir nur als ein Verwaltungsbezirk unci sein wirkungs-

kreis als eine mechanische bneinanclerreibung von Pflichten aukgekabt

wercien. Line solcire IZebörcle kincien wir z. b. in ciem nieciersäciisischen

Omt.^) /Iber ciie leilnbme sämtlicher beerbten, clas Eintreten cler be¬

güterten kür cien wirtschaftlich Lcbwäciieren, äann cler Omstanä, ciab clas

Omt kommnnalen Inhalt hatte unci ciab äie Xontribution äie Cruncilage cler

eigentliciien bmlsausgabenverteilung bilciete, lassen clas Omt clocir als

Lebictskörperschaft erscireinen.

0 mt 8 güter.

in cien genannten lätigkeiten tritt — nnci clas ist clas wesentliche —

zu cien eignen Angelegenheiten cler übertragene Wirkungskreis binzn. von

Onkang an bat clas cleviscbe Omt in cler eignen binanzwirlscbafl ein festes

Zentrum gehabt, um ^cias sich in konzentrisäien Kreisen ciie neu auf-

tretencien Aufgaben anschlössen. Oer Orost, cler ciie wirtsäialtliciren bnnk-

tionen äes verbancles auclr in seinen bereicb zog, ist zwar lanciesberrlicher

beamter, aber äocb auch Icil cles Lemeinwillens cies Omtes. Leine befug-

nisse lassen sich in solche einteilen, bei cienen er lanclesberrlicbe befehle

ausführt unci in solche, bei cienen er am Lcmeinwillen cies 0>ntes teil-

nimmt, br hatte über ciie Wabregeln gegen beelnträcbtlgung cler Omts-

grüncie unci Wege zu wachen, bis 1569") cler wibbraucb eingerissen

war, ciurcb Obgraben, Obzäunen unci bulbau ciie bintsgrüncie zu zersplittern,
cia wurcie clas bei einer Ltrake von zebn Lcirilcien verboten. 1711 unci

1713") schritt man znr wiecierberstellung cler verankerten Lüter cies

Omtes unci cler Lemcinclcn. wenn niwt „Versionen i» rem civiwtem vet

communitstem" bcigebracirt wercien konnte, so sollten solche Lüter wiecier

zu cien batrimonia cier Ömter gebrawt wercien. Lpäter gewann wiecier

eine ancicre bicbtung ciie Oberbami. Oie Lemeinbeitsteilung wurcie be-

forciert ciurcb bekreiung von ciem bovalzelmten.") Kür Lrenzverciunkeiungen

sollte „ciie ganze Locietät" einstehen. Oie webketten konnten von allen

Interessenten nachgeprüft wercien.'')

0 8o. tgg. 19?. 199, 208 oto.
^1 ViOttiok- Die Lrunüberrsoüost im I'f. I).

8o. 73.
h 8o. 637. 664.

8e. 1562. 22 N.

«) 8o. 2082. 2098.
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Armenwesen.

Kuriers als clie Oermögensverwaltung gestaltet sich cias Armenwesen.

Oasseide war angewiesen auk ein Zusammenwirken von Ltaat unci Kirche.

Oie kirchliche Armenpflege ging unverbunäen neben cler staatlichen der.

Lie war organisiert i>rr Kirchspiel, cler Oereinigung cler christlichen Haus-

Kalte einer Pfarrei. Neben cler Armenpflege in äen meist reichen Kirchen-

verbänäen lief noch eine Amtsarmcnpllege her. Oiese glich cler Armen-

Versorgung in äer alten INark. Oem armen Käter wirä unentgeltlich erlaubt,

anr tOeiclegang teilzunehmen, ocler er erhält sonst eine Lade, clie ihm ader

erst clurch seine INübe zu teil wirä, wie z. K. im Amte Loch. So erreichte

äie weltliche Armenunterstützung ihr ?iel auf eine vornehmere nnä

schonenäere weise als es äurck äie kirchlichen Provisoren geschehen
konnte.

Oer Ltaat beschränkt sich nur äarouf, äurch Lesetze äie Crunälagen unä

prinzipiellen Normen festzulegen unä besonäers äie Beziehungen äer einzelnen

Amter untereinanäer zu regeln. Oer Krbentag kalte äie Kekugnis über äie

Ausnahme neuer INitglieäer unä äie Oerpklegung aus Lokalmitteln. Oa

einzelne Amter ihren Pflichten nicht nachkamen, so griff äer Staat auch

gesetzgeberisch in äie Lokalverwaltung ein. IS34 verfügt er, äak jeäes

Amt äie armen Leute unä äürktigen Kettler bei sich behalten unä ernähren

so» A. Ist äie ?abl äer Kettler zu grob, so äark ein Erlaubnisschein zum

Ketteln in äen umliegenäen Amtern erteilt weräen. Oer Staat ärängt

imurer >nekr zu äieser lätigkeit äes Amtes rmä rät zu Oisitationen auf

Lanästrabe» unä in Wirtshäusern^). Lei äiesen, äie Armenpolizei betreffen-

äe>r Ocrfügungen keibt es äann, äab aus Amtsmitteln kür jeäen abzuliekeruäen

Oagabunäen zwei Ilr. entrichtet weräen sollen^). Statt äessen stellt man

später Kettelvögte an. wäbrenä äie Armensteuer früher eine freiwillige

war, wuräe sie nach äer konfessionellen Spaltung äer Amter in cias Kuäget

äer politischen Lemeinäe aufgenommen, unä zu einer ?wangssteuer, abgesehen

von äer sehr alten Unterstützung äer Armen äurch Naturalien. 1717 forcierte

äie Kegierung sogar äie Orricktung von Armenkassen A. Auch in äer porm

von Nachlässen erscheint äie Armenunterstützung in äen Heberegistern.

Kesonäere Hille wuräe äen armen Schulkinäern zu teil, für äie cias Amt

Schulgelä unä Kücher bezahltes.

H So. 39.

2) So. 378. 468. 484. 278.
So. 329.

4) So. 7t8.

5) So. 852.
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Dienste.

Linen ständigen Posten den späteren Dmtsredrnungen bildeten die

„Dienstgelder". Im Dmte Dltena betrugen z. D. die „Drostendienstgelder"

147 Hr., im Dmte Xanten 271 Ilr. Dudr andern Dmtsbeamten wurden

sotdre Dienstgelder bewilligt. Der Dienst ist Dmtslast, und bei seiner Db-

jösung Iwmmt das Dmt kür die Dienstgelder ciuk. Dieselben werden nach

dem Kontributionsprinzip berechnet, pur den Landeskerrn war dabei malz-

gebend, dak er sidi nicht um die Linzelregulierung zu kümmern brauchte

und doch eine richtige Verteilung und prompte Lesorgung berbeikübrle. Denn

nur im Lckwbe des Lrbentages war eine vernünftige und schonende Ver¬

teilung möglich.

öerade der Umstand, den man') kür eine Linzelbelastung ins peld

kübrt, nämlich, dak man auf diese weise jemand zur Verfügung kälte, von

dem der Dienst in natura zu leisten war, scheint doch sekr gegen dieses

Institut zu sprechen. Das galt ganz besonders für die Lpann- und die

„umgakenden Dienste", pür eine geregelte Dienstleistung konnte doch nichts

besser bürgen als der Lrbentag einer geschlossenen Körperschaft, bei der

auch stets der landeskerrlidie Kidrter mittätig war. wir brauchen nicht

erst die präge zu stellen, ob die Dienste zuerst Linzelleistungen waren,

die später Dmtslast wurden, wie in anderen Dngelegenkeiten, so kältete

auch kier von vornkerein das itmt insgesamt, pür Leid-, putterleistungen

und Ltrok kat sdwn nach den Drostenbestallungen j>37Sj das Dmt auf-

zukommen-). Dus der Witte des 17. Ilakrkunderts ist uns sicher bezeugt,

dak die Dienste Dmtsleistungen waren. Der Kiditer der Lgmers berichtet ''),

dak das Kirchspiel wekl sich weigert, Dienste zu tun, „dak dadurch die

übrige Dmtsuntertkanen, wann deskalls keine Veränderung in der matricul

erfolgen würde, zum ködrsten vor andere benachbakrte sollten graviert

werden". I?ler ist es klar: Das Dmt als gröbere Linkeit repartiert auf

die Kirchspiele, die wieder Kollektivoerbände mit Dattpflidit repräsentieren.

Die Verteilung innerkalb des itmtes war von Dlters ker festgesetzt, wie

immer ausdrücklich gesagt wird, von den Diensten und Lasten des Dmtes

Düderich z. D. trägt das Kirchspiel Linderlch „die Kalbscheidt, das Kirspei

Dortk, wie von alters bräuchlich '-t« und das Kirspei Walach den rest", Das

Lewuktsein, dak die Dienste Dmtslast sind, wurzelt so tief bei den Dmts-

Untertanen, dak sie sich auks keltigste gegen etwaige durdikreuzende De-

') FoköninAÜ: Der Dinäuss der Ltorioktskerrsoüalt uul die vsstnltun^ der
Idt. Verünttnisse in den niedorrk. Territorien duiiok und ILötn irn 15. und 16.

^lukrk. V^I. über Lslo^v: v-det. V. III. 2. vrkd. II. 12. 45. u.

2) IlrostenbeswIIunK 1375.

") D. d. Or.
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Sirchingen wehen"), Die Legulierung äer Dienste wird clurck Drost unä

Lickter in Derbinäung mit ciem Lrbentag besorgt, Ls möge bier nnr :>ock

Kur? erwöbnt werclen, I, wer clie Diensie leistete, 2. wem sie geleistet
wurclen nnci 3, über ibre Arten.

Nack äen alten berzoglicken Läikten von 1478, IS86 nnci 1683, auck

nacir ciem ans allen Lecknungen bewiesenen langjäbrigem l?erkom>nen sincl,

„alle nncl jecle Dnteribanen, sie mögen Domänenbauern ocler freie ocier

andere Lanäsassen sein, IZanclienste zu Lurgen nncl Lcklössern", worunter

anck clie königlicken Amts- nnä Lcntmeisterbäuser später gekörten, zu leisten

scknlclig. Dienste wuräc>r geleistet, wie aus äen wabregeln zu ibrer Legu-

lierung von I666D bervorgebt, äem Lanäesberrn, äem Drosten, äem

Durisäiktionsberrn, äem Lickter, äem Lentmeister unä auck wobl äem

Loten. Die Dienste konnten sckon frübzeitig abgelöst werden""). Leber

clie Liste äer „eximierten oäer conceäierten" Dienste batie äer Drosi sckarke

Kontrolle zu kübren. Lr mutzte auck gemäb äer alten Dienstoränung von

1449 clie Dcrkünäignng, Derteilung nnä »ergütung äer Diensie veranlassen.

was äie äriite Krage angebt, so kann man clie Dienste nack oer-

sckieäenen Lesicktspunkten einteilen: bezüglick äer wieäerbolung znnäckst

tn oräentlicke unä auberoräentlicke. Zu letzteren können süglick äie Lpann-

äienste in äen sogenannten Wagenbotenämtern: Lleve, Lalcar, Leäeni,

Zonsbeck gerecknet werclen. Diese kurlürstlicken lzoüageräienste waren

auck äie äurisäiktionseingesessencn zu leisten verpklicktet. Die Aofäienste

konnten scklieklick ins nngemessene ausarten. Zm übrigen gab es in Lievc-

wark nnr gemessene Dienstes, äie clurck »ertrag oäer Deroränung fest

begrenzt waren.

Lezüglick äer Art äer Leitusng lassen siäi vielerlei Dienste unter-

sckeiäen. Lemerkenswcrt sind auber äen Zpann- unä Lcküppenäiensten zu

Kestungs-H unä anäeren Lauten,, Aolzkubrfrobnen, Lckiklsfrobnen, ILüblen-

frobnen, äagätrobnen. Die ILüblenfrobnen äatieren meist erst seit 1726,

in welckcm Dalrre äie Legierung ILüblen erbaut unä angekauft batte").

Dagegen waren zu Laukubren äer Domänen nur äie Läckter selbst ver-

pfiicktei, Legelinälzig erfolgte auck äie Ausbietung zur wild- unä Wolfsjagd,

Lpäter kam äer Lebranck auf, sick clurck äen Loten gegen eine Lntsckääigung

D tZertokt äss liioirtsrs von Lüäsrioü. 1659. tZ, ä, I)r,

2) So. 291.

^) Der Lüokter des neuen „Ortsnät' fL,int Ortet) ?uktts kür tZotkukrunK
äer Luumutortulien — 175 ?Ir., ä»s Lrnt tZmrnsrtok kür Luukuürsn — 153 ?Ir.

D 8o 330,

") 8o, 1031: kepsrtition von 100 Ltüolc Ltur^tcurron kür äen Kessler
LestunAsduu.

"") IZ. äus ^rnt Issrtokn: geikuürun? -icvster 5lüülstot»e 13 ?ir.
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vertreten zu lassen. Diese Art Dienste, sowie clic IZaukuhrcn zu den alten

pörsterkänsern erinnern an clie lätigkeit der alten waldgenossen. Ans

ähnlicken Anlangen sckcint auck clas sogenannte „hirsckgeld" hervorgegangen

zu sein, clas meist in clen Amtsrecknnngen zu kincien ist').

Überhaupt wircl man auck bei clen Diensten in ikrern Verhältnis zum

Amt eine Lntwicklnng von innen heraus annehmen müssen. Der Landesherr

berecktigte nncl verpflichtete clen lokalen lvirtsckaltsverband als Lanzes.

Dienste iin lnteresse cles eignen Verbandes waren hier sdwn organisiert:

As gab Wege-, Wald-, Wasser- nncl Wehrdienste in der Kealgemeinde. Lo

kancl der Landesherr eine Aehnlidikeit der Amisinteressen nnt den Lemeinde-

interessen des Landes kereits vor. Line Realisierung der einen ist auck

eine verwirklicknng der andern. Lanz dentlick ersieht man dies bei den

weg-, wild- und Waiddiensten. Aber auck bei den andern ist die Uber-

einstimmung zu erkennen, wenn einmal der Ltaat vermöge seines Imperiums

^wangsdiensle schallt, die durch keine Amtsinteressen gedeckt sind, wie

z. IZ. als er 1733 die Amter zu den Domänenkuhren heranzog, ohne sie

zu entsckädigen, da mukte er dem Widerstande der kreien Untertanen

nackgeben und diese Dienste wieder aul den Ltaalsetat übernehmen.

Die besprochenen Ausgaben entsprachen dem politischen Lbarakter

des Amtes.

Kirch entasten.

wie aber stellte sich dieses zu den Kirckenlasten? Dieselben waren

Ausgabe des Kirchspiels, der Vereinigung der christlichen Hausstände in

einem psarrbezirk. Die Unterhaltung der Kircken erfolgte durch das Kircken-

vermögen, subsidiär durch den Patron und die Lingeplarrten. Lin Klick in

die Amtsrecknungen des 18. dakrbnnderts überzeugt uns aber von der

leilnabme der Amter an den kirchlichen Lasten, worin lag das begründet?

Nack der in Mark eingeführten Klassikal- und Lgnodalordnung") bildeten

die Prediger und Lerneinden eines Amtes oder einer Latrapie eine Klasse,

an deren Lpitze der Lubdelegat stand. Lei zu geringer ?ab> der Lerneinden

und Prediger scklok sich die Klasse an die des nächsten Amtes an. Den

Klassenkonventen lag es ob. zu untersuchen, wie die Kircken- und Lcknl-

diener das Amt verwalteten. Kack den Kecknungen zu urteilen, übernahmen

sowohl die Lpezialetats der einzelnen Kirchspiele als anck der allgemeine

Ltat des Amtes die Kaulasten der Kircken einer Klasse. Lo trägt z. IZ. das

Amt Altena mit 100 Ilr. zur Kircke von Lüdenscheid bei. Das Kirchspiel

1) Es vurdö vom ^.mto als Prämien für die ErlsßpinA van Dirsetien
i^sset^t. Diese Lammen standen später naoü dein Verlraaf des Etoisokss „?car

IZoroohnunA". Das ^mt trat für den Eektdetrag ein. (Lieüe keeknunAen des
Verl. S. 8t.-^,.)

2) Reformatinns^esokiehtö der Dralsekaft iVlarlr. E>vatd Dresbaok. INtlh.
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Lüdenscheid selbst entrichtet 1727 zur Kirche von Dablen 23 Ilr. Die

iniberische Kirche zu Lüdenscheid erbäil 149 Ilr. Dnch für die lDobnungen

der Pfarrer, Lebrer und Küster, sowie für deren Lebälter werden die

nötigen Lammen ausgeworfein

Dereinzelte clevische Dmter und Jurisdiktionen jDüsfelt, Dltencalcar^

Lrietb, Lonsfeldj sorgten ebenfalls kür ibre Kirchen- und Lchulangelegenbeiten.

Irotz dieser Leistungen kann im Llevischen von einem Lemeinzweck in

diesen Dngelegenbeiten nicht die Dede sein. Lelbst in der Mark, wo das

Dmt eine kirchliche Lelbstverwaltnug besak, war diese keine urwüchsige

Linrichtung. Die bistorische Lniwicklung weist uns vielmebr in die Kirch¬

spiele. Diese rechtlichen und tatsächlichen Derbältnisse fanden ibren legalen

Dusdruck iu der Derkügung von 1741 D- Dach ikr dürfen Lau- und Kepa-

raturkosten der Kirchen sowie der Prediger- und Zchulbäuser obne vorberige

Leuebmigung in den Lteuer-Dusschlag^) der Dmter nicht ausgenommen

werden. Duch verlangt der Llaat Linsicht in das Ltats- und Kechuungs-

wesen und Kontrolle der Kirche>ikonds"). Letztere Dukgabe bildete schlieblich

die einzige Punktion der aus dem Duit verdrängten DrostenD.

L6inl lasten.

Mit dem Kirchenweseu war die Zchullast aufs engste verbunden.

Dach sie konnte sich nicht zu einem Lemeinzweck entwickeln. Dak aber

doch pä»e vorkamen, wo die Dukgaben des Duterricktswesens vom Dmte

übcrnonrmen wurden, beweist ein Liat, den die Kriegs- und Domünenkammcr

1737 ausstellte"). Diu äbnlidrer pa» liegt z. D. in Deek vor. tu der

Dernsungsurkuude beikt es, dak das Dmi den Lebrer von allen Dnlasten

und aller Lckatzuug entbindet, was ja nur ein Deckt des Lrbentages war").

U?o das Dmt arnr war, da wandte sich der Drost an die Regierung mit

D 8e. 1392.

2) tZizzonitoi-o piAguinüobti^ksit ?eiAte in äieser ös^iotwnA äor Oi'osten-
umtsve^vulter 2U Lookuin, ülujor von Zeel. Lr lies ^>vei Lui-obensebutsunAen
im blisäeruint Loobum ^ur Dm^iessnng clei' lllloelcen an clor Icutk. Käroks sus-
sebreiben, ob^Ieieb clie Löschten unAesisiAt Kutten, clsss bei 6er Xirebs nook
ein Vonrut un ptetä sein müsste. Ls ^vui-clo clem v. Lest nube Astert, äuss clorAl.

!7ebeo8okIüAe, swnul obne ^u^iebun^ äsr sümtlieken preschten in äen
Remtern uncl Kärebspielsn niokt uusZesekriobsn verüsn sollten. 13. V. I.
27. 4)eo. 1739.

") 8o. 774.
8e. 974.

") Lxtiuoi-äinüro ^.rnts-Lnsru: 3) Luluriu cler X.ireksn-, Lobulbeäisndsn,

„x?o sslbiZs ksrAsbruebt".

") Llesekiektl. l4sekriobten über Lselr. Röttgen.

8



— 114 —

6er Mite, Zckulen zu erriähen, so z. D. 1650 cler Drost cler Heiter,
H. tv. von unä zur Hove').

Lin besonäers beacktenswerter Vorschlag ist in ctieser Hinsiciit cler
6es Drosten von Loäi-Lennep 1650: 6ot>. Lisb. v. vgenheim zu Driesbergh.
weit es an genieinen Mitteln zum 86mlunterbalte fehlte, so suckte er
äaäurck Abhilfe zu schatten, 6ak aus clen bei clen Dörfern gelegenen „Lrb-
gemeinclen jeciem Dorfe cia es von nötken, ein boll. morgen, vier ocler künsk
nack getraige cles ortbes, mit 8. Lb. D. gn. Verstattung zu angereictrteni
Zwecke angewiesen uncl verwilligt" würäe.") Ls banclelt Sick bierbei clarum,
einen Lrunclstock für einen 8ckulfoncls zu sckafsen, ein wesentlick moclerner
Leclanke, clen auck ein Reglement vom II. Dcmuar 1738 kür clie veumark
in äbnlicker Horm aussprach.") Ls sollte clabei 6ur6i Verpachtung cler
„Lemeinäe- ocier Lilclewiesen" ein Honcis gesckakfen weräen. Dornbak lieb

Sick verleiten, clas als clen Anfang cler Entwicklung 6er preutziscken Lanä-
gemeinäe zu einem kommunalen Derbancle anzusehen, h

Zm Laufe cler Zeit übernahmen einige Amier clen grökten leil cler
8cku»ast auf clen Amtsetat. lvesel sAmt) zahlt z. D. 1732 kür Zckulmeister-
gehalt 30 Ilr., kür Reparation 6er Zckule 8 Ilr. Zu clen Lebäuclc- unä
tnventarnnkosten steuert clas Amt Iserlohn 20 Ilr., Ztcrkraäe 6 Ilr., Zons-
felcl 17 Ilr. Hür 6ie Verpflegung armer Zckulkincler aus Amtsmitteln, clie
sckon 1554 vorgesehen, sorgte clie Verfügung von 1763.°)

Ulege lasten.

Der Amtsverbanä wirkte auck als Vrgan kür 6en tvegebau. tvege-
unä Drückenbau sinä auäi als eigentliche uncl ursprüngliche Itommunal-
aufgaben 6es Amts zu betrackten, wäbrenä im englischen Lraksckaftsverbanä
äiese Aufgabe 6em Airäispiele zufiel. Zm Lleoisären war clen unterstellten
liirckspielen nur clie Verteilung 6er Lasten, nickt aber clie Lrteilung von
Vorschriften uncl Anweisungen überlassen. Duck hier wurclen nur alte
vllickten uncl Lewobnbeiten neu eingeschärft, als 6er Ztaat 1554") eine
allgemeine lvegeorclnung erliek.

tn 6ieser 8a6ie lag ein Lemcinzweck sämrk ausgeprägt vor. Lr kan6
einen wirksamen Ausäruä? in 6em lvegegeläe, 6as repartiert unä von clem
alle äabre Rechenschaft gegebeci weräen cnubte. Zuerst wuräe clie Zumme

') (lesobiolrto Diuruerioüs. D. Donriobs. 1304.
l-) 11. ä. Dr. 1650.
") „Das Vollcssoüuhvgsoo im pr. Stuuto". Sobnsiäor unä v. Lrsmon.

DuzsZsn Dr. ?r. DunäAviuoinäo in äon östliobon Irovirson
?rsussons

") So. 1800.
") So. 54. 1484.
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aus äie Kirchspiele, uucl von äiesen auk äie Dauerschaften verteilt rmä Zwar

nach INakgabe äer äarin bekinälichen LUter. D Die Wege waren zu messen

unci in „gute, mittlere unä böse" einzuteilen. Don äer Verteilung auf clie

Kirchspiele ging man später ab s8c. 1984) unä schlok siäi naturgemäb an

clie zersplitterten Delämarken an. weiter Delämark wurcien vom Drbentage

bestimmte Wege zuerteilt, tu technischen Zacken repräsentierte eine Kom¬
mission clen Lcmeinwillen.

Erweiterung äes Dmtsbausbalts.

Im Laufe äer ^eit erweisen Sick Dinricktungen zur Döräerung äer

wirtscbastlicben unä nioraliscben woklfabrt als nötig, wancke Dmter sincl

balc! im IZesitze besoncierer Drmen- uncl Dersorgungsbäuser sz. D. clas Nmt

Dislick: ein „Dlten- uncl Kinäerbaus" 17391- Dlinäe, Labme, Dinälinge werclen

laut Necbnungen von Dmtswegen versorgt.

Hie äurlsäiktion Derbeäe unterbält besonäere Wasserwerke an cler

Nubr. Croke Anpflanzungen von „Geistern" übernimmt clas Lerickt Drünen.

Anäere Dmter zuKien Dräinarien an Ilküller, Postboten uncl Forstmeister in

versckieäener Aöke von 1—70 Ilr. Duck clas Lesunäkeitswesen nimmt

unter äen sozialpolitischen Aufgaben eine wicbtige Ztelle ein. Ds werclen

Visitationen cies kranken Diebs veranstaltet söriet, Lennepj uncl besonäere

wäcbter für rasenäe Dunäe angestellt sZlerkraäe). Auch kür Drainage unä

Kanalisation wirä Zorge getragen. Der öskentlicben Lickerkeit äienen grobe

„Diebesjagäen", äeren Unkosten sich in äen meisten Amtsrechnungen kinäen

Anäere kleinere stänäig wieäerkebrenäe Dosten: Anschaffung von Konkurs-

unä I?gpotbekenbUäiern, Inserierung im Intelligenzblatt, Duckbinäerunkosten

Deparation äer Lckösfenkiste, ?ebrung bei Auknabme äer Details vom platten

Lanäe, „kür bessere Einrichtung äes lyebezettels" unä anäcre Dublikations-

unä Kanzleiunkosten lassen ouk einen immer komplizierter weräenäen Der-

waltungsapparat scklieben.

Amt unä Linzelgemeinäe.

Neben äem Dmte, äessen Hausbalt in vorstebenäer Entwicklung be-

banäelt woräen ist, gab es noch kleinere Derbänäe: äie Kirchspiele unä

Dauerschaften, äenen in Lleve-Wark innerbalb äes Amtes eine verschieäene

Ztellung zukam. Ds entstebt äie Drage: „Kann äiesen Dinzelgemeinäen

auch eine kommunale Lonäerexistenz zugesprochen weräen?" Nach äem

Duckstaben äes bis in äie vierziger äabre äes 19. äabrkunäerts in äen

westlichen Drovinzen berrschenäen französischen Nechts bätte bei äer äurch

äasselbe beabsichtigten Dmgestalung in jeäer Lanägemeinäe ein INunicipal-

agent unä ein Deigeoräneter, später ein Dürgermeister unä ein Deigeoräneter

D So. 1676.

s»
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eingeseift wercien müssen. Aber man kancl es angemessen, mcbrere Le-

meincien zu einer Bürgermeisterei zu vereinigen, Vurür einen Konsulat

bcscklub vom II. Illessicior. X. sArt. 6j erkielt clieses anfangs clurckaus

ungesetzmäbige verfakren eine Art IZestäligung.

Don einem ?usammenscklub zu Lamtgemeinäen mar äie Vereinigung

weit entfernt. Denn ctic Linzelgemeincle batte gar keine besonclere Le-

meinclevermaitung. Vennoä, macbte fjcb in cler Praxis «las Ltreben geltenci,

Loncleretats oäcr wenigstens Abteilungen im Hauptctat zu bilclen, so clab

sick eine, allerclings säiwacke Loncierexistenz entwickelte. Zn cler ganzen

pniwicklung cler groben Bürgermeistereien mit abgeteilten ocler Loncleretats

ist cler bistoriscke ?ug unverkennbar, an krüber bestekenäe verkältnisse

anzuknüpfen, wenngleick clas alte Amt eine ganz anclere Verfassung kalte,

als clie vürgermeisterei. lvie lagen nun ciie verkältnisse im alten Amt?

Hierfür bieten ciie Amtsreckmmgen uncl Extrakte bülkreicke Hanci, aus

clenen fast wie an einem Pegel clie finanziellen verkältnisse abgelesen

wercien können, vorweg ist zu bemerken, clab clie märkiscken lürckspiele

ibrem Hauskalte gemäb auf clerselben Linie sieben wie clie cleviscken

Amter. Las liirckspiel llelleramt im Amt Altena bietet f. L. einen solcken

vollentwickelten Hauskalt. Hier kincien Sick alle Amtsextraorclinaria! Hepa-

ration cler ökkentlicken tvege uncl Lcbäucle, Lalaria kür Kircke>i- uncl Lckul-

cliener, pemissionen, Lublevationen, IZotenIobn, „39 Ilr. zu nötige» Kirck-

spielausgaben" etc. vnfolge ckeser versckieclenkeit äer Xommunaloerkältnisse

in beicien Länclern verkielten sick weiterkin in Lleve clie Kirckspiele zu clen

Amtern wie ciie märkiscken lZauersckakten zu clen clortigen fiirckspielen.

lim allgemeinen kalte im 18. vakrkunclert clas cleviscke Amt ciie

wicktigsten Punktionen cier cleviscken Linzelgemeinclen aufgesogen. Ls

kinäen sick kier clarum grobe Haupt- sAmts-j uncl geringe ocler gar keine

üebcnetats. fLetztercs f. v. in Lmbrick, Lriet, Lock, Hugssen, Hetter, Lgmers

Xanten etcj. Vab unter clen becleutenclen Ämtern in Lleve cirei mit groben

klebenetats uncl geringen Leneraletats sincl, bat seinen Lruncl in cler nickt

unerkeblicken versäkeclenkeit cler Interessen A. tvegen cler Vikferenzen

vielkack kervorgeruken clurck Lemeinkeitslasten, oerblieb Iner cler Lckwer-

punkt bei clen pinzelgemcinclen. Ls sincl auck Übergänge zu bemerken.

Vas grobe cleviscke Amt Altencalcar f. IZ. bat Lxtraorclinaria uncl pezeptur-

gelcicr separat, Viäten uncl Zekrungen aber gemeinsam. Ausnakmsweise

besitzt claoon clie Lauersckakt örieterbusck mit einem viermal so groben

H In äer OMell bstr^At 1739 äsr Ltonsrnt LXnt 83 Ick., äis tckn^sletntz

maoken nksr 139 Ick. nns. IZsirn ^rnd Olnstscksn Ii^t Hioslslü 211 Hr., IVckl-

sumb, 11 Hr., HÄmkorn 21 Ilr. irn Htnt ouk^ucvslssn. Zok ALnsrnIl stsksn nur
33 Ilr.
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Ixtraorciinariaposten als ciie anciern Dauersciiakten einen Dtat kür sicii. ?nr
Dbcrsicirt möge jetzt kür vier Hakre, von 1730—34 kür jecies clor seciis
wirtsclmktsgebiete äes Dmts im Durcbsciinitt keskgesiellt wercien, was jecies
<iem Dmt unci cier pinzeigemeincle an Kommnnallasten entrichtete D!

Dmt Mtencalcar.
1730! im Durchschnitt kür Dmts pxtr. IS Ilr.

„ für Kircj)8piel8 „ 67 „
173! ,, ,, ,, Dmts „ 33 Ilr. 34 5tbr

,, ,, „ Kirchspiels „ 88 „ Si „
!732

„ „ ,, Dmts „ 30 „ 17 „
,, ,, ,, Kirärspiels „ 80 „ >3 „

!733 „ ,, ,, Dmts „ 43 „ 32 „
„ „ „ Kirchspiels „ 86 „ 52 „

!734 „ ,, ,, Dmts „ 71 „ 35 „
,, ,, Kirärspiels „ 8S „ 35 „

Hie centripetalen Destrebungen sincl im Dnwaclrsen cier Dmtslasten
cicnllich zu heohaärtcn. Die Dmtcr mit groben Debenetats bilclen, wie bereits
erwähnt wurcie, im Lievisciren ciie Dnsnabnie. Dagegen hatten siäi ciie
groben märkisäien Kirchspiele ciie ineisten Punktionen angeeignel, wie ein
Vergleich zwischen ciem Kommnnaletat cies Dmts Dltena unä Zwei cier
Kirchspielselats Halver, Lüclenscireiäj zeigen möge!

ji)alverj
Dmtsncbcnscirläge Kirchspielsnebenschläge

Ilr. 5tbr. Dt. Ilr. 3tbr. Dt.
1730 ^ 359 58 563 II
>731 ^ 994 673 10 6
>732 - 664 6 611 35 6
,733 ^ 764 53 9 618 9
1734 — 955 51 549 53

sLüclenscheicij
1730 945 47
1731 777 50 10
>732 665 41
1733 994 10 6
1734 751 — 6

Nähere iZerncksiäiiignng oerciieni Lleoerbam, eines cier gröberen unci
alleren cleoiscbe» Dinker, cias zugleich tgpisch kür ciie meisten äerselben ist.

D Dia ^ccüion siiiü ccbKernnciel.
8 Ovnd ^ I Ltndoc-.

60 Ztüüsr — 1 Hr.



Lei!» Kirckspiel Kellen in cliesem Lmte betragen 1728 äie amtlicken Leben-

sckläge 16°/» äer Lesamtsteuersumme, clie Kirckspielsnebenansckläge 8,3"

Dieselben Derkältnisse weisen clie cinclec» Kirckspiele auf. 1766/67 belaufen

sicb clie amtlicken Lebenansckläge auf I4°/„, äie Kirckspielsnebensckläge im

Durckscknitt auf I,37"„ äer Cesamtsummei Luck kier zeigt sick also cias

Lnwacksen cler Lmtslasten. Loci? äeutlicker werclen clie Lestrebungen, cias

Kirckspiel enger an clas Lmt zu scklieben, wenn Lezeptur- uncl Lmonitions-

geläer, clie ja aucii clurck staatlicke Lteuerleistungen veranlakt wuräen, auber

ackt bleiben, Denn sie crbielten äie Zinzeletats nocb auf einer gewissen

Höbe. Lbzüglick dieser Derwaltungskosten bleiben clie reinen Kommunal-

ausgaben, uncl cliese sincl bei clen Linzelgemeinäcn cles Lmts Lleverbam

verscbwinclencl klein: 1736 31 — ^ 1732, 1733, 1734 — cler Lmts»

nebenscbläge jecles Kirckspiels.

Lmt uncl Kreis.

Mie clie Zinzelgemeinäe ciem Lmt, so sollte aucb clieses selbst clem

Verwaltungszentrum immer näber gerückt werclen. ln cler Milte cles

18. äabrbunäerts biläete nian clnrck Zusammenlegung mebrerer Linter uncl

äurisäiktionen Kreise, vier für Mark uncl clrei kür LIeve. Der Kreis sollte

ein IZinäeglieä berstellcn zwiscken cler stäncliscken Lokalverwaltung cles
flackcn Lancles uncl clem absoluten Leamtenstaat. Märe cler clcviscb-

niärkiscke Kreis ii» lvege organiscker Liitwicklung aus clen alten stäncliscken

Linricktungen beroorgegangen, so bätte er auck ein wirklickes Linäeglieä

bilclen können. Lber als einseitiges Lebiläe cler Lesetzgebung lag sein

Lckwerpunkt im IZeamtcnstaate. Her Zweck cler Neuerung war offenbar,

clie stäncliscke Lutonomie zu brccken, cias Ltäncietum clem neuen Ltaate

unterzuorcinen. Dieser Zweck war aber nur erreickbar, wenn cler Kreis

äbnlicke kommunale Funktionen zu erfüllen batte wie clas Lmt. Diese von

clen Lintern aufzusaugen, wie es clie Linter von clen Kirckspielen getan

kalten, konnte nack Ztüoes Wort nickt clurck ein Lesetz, eine Drgcinisation

cler Leböräen, auck nickt clnrck ein Lesetzbuck gesckeben, zumal in ciem

clevisck-märkiscken Lmte mit seinem Lrbentage eine feste clurck äabrbunäerte

organiscker Entwicklung entstanciene Unterstufe vorbanclcn war. 8o lieb

man clenn äie Lmtsrezepturen unä Lrbentage besteben.

>764 aber (Lc. 1822) wurcien anstelle cler Lmtsrezepturen Haupt-

rezepturen eingericktet, unci zwar neun in LIeve (Kreis LIeve vier, Mesel

clrei, Lmmerick zwei), Mark neun (Kreis Hamm clrei, äie clrei ancleren

Kreise je zwei). Durck geeignete Organisation äer Lckulcien- unci Lemcinbeits-

Verwaltung sollte eine Dersckmelzung äes Lmtes mit clem Kreise berbei-

gektikrt werclen^). Die Lezeptoren batten eine Lusbilclungszeit auf clem

") VZI. Lobiii I Ois liliicküki'nnA äss Dinnäi'ntsnmts in Olovö-AInrk. Diss. Lsrlin.
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Lanclratsamt ciurckzumacken uncl sick eine,- Prüfung ciurck clen Lancirat zu

nnterzieben. So wurcle aus clem Lelbstverwaltungsbeamten immer mein

ein Staatsbeamter.

Oic Hauptsacke aber war, clas Lanckatsamt zu einem wirklicken

kommunalen Organ umzugestalten. 1764'j wnrcle seine Stellung gegenüber

cler Kammer selbstäncliger gemackt unc! clem Lanckat zugleick nabe gelegt,

besser als bisber gesckeben, alles, was in clas Steuer- unci Oekonomiewesen

eines Hmtes einscklägt unci zn ciessen Oerbesserung gereickt, grüncllick einseben,

clie Oekonomie mit clenen Lemeinbeits-Wäiclereien examinieren, clie Lancles-,

Polizei-, IZesserung cler Wege, lZepklanzen leckger Oistrikte, Wege, Heer¬

strassen etc. mit belöräern". bim ibn mebr im Hausrocke eines Selbst-

verwaltnngsbeamten als im Oienstrocke eines königlicken IZeamten zu reprci-

sentieren, versnärte man seine Person mit cler Organisation einer peuer-

societät zu verknüpfen. Hber trotz cler groben Kosten, welcke cke kleinen

Locictäten erkorclerten, blieb man clock beim Hinte. Oie Seele cles wicler-

staiccies war cler Häel, cler Sick iii clem festen IZollwerk cles Omtes sickerer

füblte.^

?u clem bürokratiscken Oerwaltungsapparat cler Kreise trugen clie

Hinter nack Lröke unci Lecleutung bei. Hn clie Stelle cles Oericktssckreibcrs

uncl äer Scköffen traten cler Kreissckreiber, der Kreisbote unci cler Kreis-

Kopist. Huck einen Hrmenwärter bestellte cler Kreis. Oiese Kreis-

Verwaltungskosten, zu denen nock clas Oorspcmnlixnm kür clen Landrat

unci clen Kreissckreiber kam, waren z. K. kür clen Kreis LIeoe von 15 be-

teiiigten Bezirken aufzubringen, im Oerbältnis zu clen Hmtslasten stellen
sidi ckese Unkosten als versckwinclencl klein beraus.

Hmt uncl Ltaat.

Oeder Hmtseingesessene war auck Staatsbürger, jecles Hmtsterritorium

auck Ltaatsterriiorium. Die alten freien Oeickgenossensckasten, cke die

Struktur für clen Lrbcntag abgegeben baben, stanclen aukerbalb des

Staates. Oeder Lrunclbesitzer, jecle Ortsdiakt sckützle sicii nack jeweiligem

Leckirsnis obne Kücksickt auf clie llackbarn unci clen Landesberrn. Selb-

stänckgkeit, eigene Lesctzgebung und Oerwaitung waren clie wcrkmale

-) 8e. 1S22.

Ausser den von Sekill Avnuiniten Vsrsuoken ^ur XommunulisisrunA
der Rrsiss >?üre noek die IlinrioktunA der Huus- und IVoinkonsumptionssteuer

und des RukrunAsZeldes ^zu orxvüknsn. (22. iHui 1799). Kol denselben spielen
der Lundrut nnct cke Ibrsisdepntisrtvn eine Arosss Rolle. Die Inste der Rukrunxs-
steusr Kutte der Rezeptor dein Rundrut sin^ursieksn, xveloker dsrübsr nuck As-
kultenvr Klonksrsn2 mit den X.rsisdsputiertsn mit st^vuiAgr Vorludunz der betr.

HskrunAstrsibsndvn ksstimiuts. ^.llerdinAs bestund duneben noek eins ReeknunAs-
eZunA der Iluuptreiisptoren uut dem lZrbsntuAe. (VZI. Oietkurtk).
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dieser Oerbände. Das sich bier kräftig erzeugende Lelkgovernment bat

sick auch selbsttätig fortgebildet, nachdeni die landesbcrrliche Autorität

angefangen batte, auch clc>s Oekonomie- und Polizeiwesen zu umfassen.

Denn die den bestellenden Oerbältnissen sich sorgfältig anschliebende,

nacbkolgende, nicht vorweg bestimmende Lesetzgebung verlieb der ganzen

Organisation eine originelle pärbnng, die eben nur durch Oabrbunderte

aus den besonderen Eigentümlichkeiten berauswachsen konnte. Desbalb

können auch die Tätigkeiten der Lteuer-Lrbentagsgemeinde trotz des peblens

der freien Latzungsgewalt und trotz der erforderten böberen Konfirmation

der Ltatuten bis ins 17. dabrbundert als autonomische Dkte aufgekabt
werden. Die absolute Monarchie des 17. und 18. Oabrbunderts verschärfte

das staatliche Duksichtsrecht. Die Konfirmation wird zu einer Lanktion mit

bindender Kraft. Diese Erweiterung des Duksichtsrechts war auch notwendig,

da der Dukgabenkreis der Ümter durch staatliche Zwecke vergröbert wurde,

deren einbeitliche Regelung der Ltaat nicht aus dem Duge lassen durfte.

Doch wäblten die I)obenzollern einen passenden Mittelweg, indem

sie die innere Derkassung und Oerwaltung der Ümter nicht einseitig von

auken berstellten, sondern sich den bestellenden Oerbällnissen eng an-

pabten. tOenn der Orobe Kurfürst v. Diests Oorschlag ^Denkschrift 1676'

Ogl. I^ötzschj gefolgt wäre, so würde die Dutouomie des Dmtes ein arger

Ltob getroffen baben. Diest forderte Dnstellung des Kezeptors durch den

Oberrezeptor, bödlstens präsentationsrecht der Leerbten, und direkten Kin-

klub auf die Ltcuerverteilung. Oon diesen Oorschlägen, die auch v. Lpaen

enipkabl, wurde nur wenig erreicht. Der neuernannte Oberrezeptor konnte

nicht ernstlich in die lokale Ltcuerselbstverwallung eingreifen. Duk dem

Zrbentag batte er nur zu erinnern und vorzustellen.

fvobl gewann später das Kommissariat gröberen Zinklub. Ungeeignete

Unterrezeptoren konnte der Oberrezeptor entkernen. Dusschläge und genaue

Deridlte mubten der Kammer eingesandt werden. Das Oerlangen des

Kommissariats aber, einen Oertreter in allen Ümtcrn bei der Kepartition

zu baben, wies der Kurfürst Friedrich Ol.) >692 zurück und gestattete

nur gelegentliche Oertretung, aber auch das Kedlt, bestimmte Vorschriften

Uber die Uebensdiläge zu erlassen.

tOar bisker die cleoische Kammer das Zentrum, in dem die päden

der Staatsaufsicht zusammenliefen, so fand 1737') eine Verlegung des¬

selben nach Derlin statt. Die Kammermitglieder webrten sich mit allen

Mitteln dagegen. Das Oerkabren spräche wider die Lteuer-Keglements und

schwäche ibr Offizium in einem Hauptteil, sodab sie in den abgelegenen

Provinzen die Dutorität verlöre». Denn die Monita würden allen lZeamten,

') k. 8t.-^. tZortin. rid. 85. Lsot. I. 17. 2.
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Kopulierten, Lcbösfen, Rezeptoren, Pensionarien unci priaateingesessenen

bekannt, wenn 6ie Konjunktur siäi eiumat änciere, un6 clor Kreclit 6er

Ümter un6 priaatgeerbten nötig wäre, so würde sicb baiä zeigen, 6ab

diese Keräuderung den bisberigen Kredit 6er Ümter merklidi sduvädie.

Die Ztaatsauksicbt macbte nidit etwa bei 6em Kmte Natt. 8ie er¬

streckte sicb aucb auk 6ie Kirdrspiele un6 lZaucrsdiakten, 6ie ailmäbiicb

immer mebr zentralisiert wur6en unci scblieblicb iast ganz im Kmte

aufgingen.') Nock 1636 besak z. IZ. 6as Kirdospiel Koernick in 6er

Detter eine ziemlidi umkangreicbe a6ministrative un6 finanzielle Lelbstöudig-

keit"). Uber sdwn im Lteuerreglement vom 29. Kugust 1637 wircl allen

Krnstes verboten, 6ak neben 6eu Krbentagsredinunge» nodi sonstige private

Nebenscbläge un6 Unkosten eingebracbt wer6en. Nile Nebenposten sin6 in

6en Zcbatznngsausscblag zu bringen un6 dürfen obne vorbcrige Kpprobation

nicbt repartiert werclcn. Irotzdem gab es no6i 1737 Kircbspiele un6 Lauer-

scbakten mit privatscbulclen, kür 6ie „specialiter collectirt" wurde"). Kudi

Lemeinbeitsrecbnungen mubteu in 6en Kolrtributionsrecbnungen in Linnalime

gebracbt wer6en. Kies ist eine stets wieclerbolte Por6erung auf 6en Lrbcn-

tagen 6es 18. dabrbunderts. Kie Ltaatsauksidit wur6e sddieklicb so scbark,

dab sie 6ie Kerwaltung statt zu leiten, zu ba»6baben scbien. Klles war

ibr anbeinigegeben c 6er grobe Lemeiubeitsbesitz sowobl wie 6ie kleine

,,8pubrensdrliditungsmasdnne"') zur IKegeoerbesserung.

v. 8tein un 6 die Lrbentage.

Lewik ist 6ie gröbere ocier geringere 8elbsländigkeit 6er kommunalen

Kerwaltung in Lleve-Mark aud, von Ledeutung lür 6as Kerbältnis 8teins

zu cierselbeu. Kocb 6ark man sicb als Zdeal 8teins nicbt etwa möglicbst

unabbängige 6emokratiscbe Lebilde vorstellen. Ks war ein tragiscbes Ker-

bältnis, als am 24. November 1868 8tein mitten aus seiner Lekormarbeit

gerissen wur6e. Nadr Ireitscbke jKeutscbe Lesdiicbte III. I00j soll 8tein

eine käst fertige Lan6gemein6eor6nung im Lntwurk binterlassen baben.

Leider gibt Ireitsdrke weiter nidrts näberes an. In seinem 8direiben an

6en INinister o. Lcbrötter über 6ie Organisation 6er provinzialbebörden vom

27. dum 1863 verweist Ltein kurz auf 6ie besteben6e scblesiscbe Kork-

Verfassung.

') Kür Kiommnnon, in denen der Zun^e Ktnt init Kirside uuf den Wirts-

kg.usl.isob Aemult und vo der Lnuermsister mit dem Hoakurmvl sntlustet ^vurde,
var dus siober sin LsAen.

VZI. ^.kseknitt I. unter „Luuermsistsr".

3) Otedruelcts Anlüge vom 27. !7ov. 1731. 6t. Zt.-^. ZZerlin. 13t. 35.
8eet. I. F. 2.

1776/71. 2. 1. Irotokoll, Olsverkum: Lssoboid dsr RgAivrunA. ,,Ls
knnn über sins solebs Ksum 25 llr. kosten".



Ha er sick in diesem Lckreiben nur sebr allgemein ausdrückt, so

möge sein Vorbild ans anclcren Luberungen rekonstrnieri werden. ln clem

Lckreiben an Lack nad, Hildesbeim liebt er u. a. clie Konservierrmg cler

stänckscken uncl kommunalen Linricktungen bervor, clie jedock modifiziert

werden miibten. bringend bittet er an einer anderen Ltelle desselben

Lriekes, die ständiscke Verfassung vorläufig besteben zu lassen. Lie besitze

in Westfalen das Zutrauen der Lingesessenen, und dnrck sie erbielte das

Land ein Mittel, die Lingesessenen mit dem Leiste und den Lbsickten ikrer

ILakregeln bekannt zu macken und aukerdem die Kenntnisse und Lrtabrungen

der groben öutebesitzcr zu verwerten, wenn Ltein in dem Lckreiben an

Lckulenburg') scklecktbin von Verbandlungen in gröberen Versammlungen

redet, zu denen der konsequente, ernste, rubige Leist des Deutschen gesckickt

macke, so kommen neben den Landtagen ebenso sebr die Lrbentage in
Letrackt. Luck an anderen Ltellen des Lriekes betont er die äkkentlicke

Versammlung, zu der im Eegensatz zum Lranzosen die Lube, Ordnungs¬

liebe, Mibänglickkeit an Lormen und Herkommen den Deutschen besonders

bekäbige.

Ln die Ltelle der Lürokratie soll „die alte dcutscke Verfassung" treten

die auf Lrundeigentum aufgebaut ist. Die Leteiligucig der Eigentümer an

der Verwaltung bildet überhaupt den Lrundgedanken Lteins. Lr gibt den

Lauern das Leckt, Deputierte zu den „bäuerlicken Kommunitäten" zu wäblen.

svertz I. 430). von einer Levorzugnng des Ldels ist nickt die Lcde. Ln

seine Ltelle treten die groben Lutsbesitzer.

Luber den cleoe-märkiscken Lrbentagen soll Ltein auck die niünsterscken

Kiickspielstage im Luge gebabt baben. )Lornbak, Lreuk. Leckts- und Ltaats-

gesckickte, It- 387). km vberstikt Münster waren die Vertreter der Lemeinden

fast ausscklieblick Ldelige oder Leistlicke, erst in ganz später Zeit auck

Liirqerlicke^). dn vielen adeligen Herrlichkeiten des vberstikts gesckaben

die Dmlagen überbaupt nur durck den Znbaber allein. Lls Vorbild für

Lteins Lekormwerk bätten sie sick sckwerlick geeignet, was die Lnklänge

des engliscken Vorbildes an das Lteinscke Muster betrifft, so kann ibm

unmöglick eine solcke vernacklässigung der Linzelgemeinde vorgesckwebt

Kaden, wie sie die engliscken Zustände aufwiesen, und die Vincke, der kür

britiscke Ideale begeistert war, veranlakten, zu einer den Lrbentagen

analogen Kommunalvertretung zu greifen, so. Vincke: Lrokbritannien).

wie entsprachen nun die Lrbentage dcni Ltein'scken kdeal? Line feste

Klammer, einstmals in Zeiten der Lot und Lekakr gesckmiedet, umfabte die

alte Deickgenossensckakt und zog sick bei der Lrkaltung im Laufe der Oabr-

L cksbrnsno, Ltein I. 250.

2) VZI. lil. Lvmnnn: Die politischen XirobspisIsASlneindon des Oder-
stitts Nünstor.
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kunclerte nur nock fester zusammen. Hie selbsttätige Organisation cler

Deickgenossen, ctie wiecler mit 6er INarkenverkassung viel äknlicke Züge

aufwies, 6rang in einer au6ern Periode in 6as Ömtssgstem ein unci brückte

6ieser in 6en Uranfängen aristokratisären Linricktung 6as lNerkmal ikrcr

Eigenart auf. Das gesckak entweder unmerkliär unter 6er f?an6, so 6ab

kaum eine Lpur 6aoon ?u fin6en ist, wo 6er Keim 6es selbsttätigen Lebens

Sick gebiläet bat. 06er es gesckak 6urU> eine bewubte, 6en bestebenäen

Oerbättnissen angepabte nn6 nacbkotgen6e Lesetzgebung. Diese letzte Ort

6er Überlragnug ist vornebml!6i ein Oerclienst 6er I)obenzo»ern in Lleve-INark.

lOieäerkolt spriärt Ztein von 6eu Oerkanälnngen auf groben öfkentliäien

Oersammlungen. Diese geraäe waren ein 6iarakteristisckes INerkmal 6er

clevis6r-märkis6ren Ömter. Ks lag in 6er Natur 6er Deiärgenossensckasts-

Verfassung, 6ab 6ie ganze Organisation auf Diläung gröberer Kommunen

auf Kosten 6er ursprünglicken <Zemein6en binauslief. Diese groben Le-

meinäen ermöglickten au6r grobe Oersauvnlungen, auf 6enen Iei6>ter 6er

Lemeingeist erweckt un6 erbalten werclen konnte. Ls lassen sicb im all¬

gemeinen aus 6er INenge 6er clevisck-märkiscken Ömter vier Igpen
keraussärälen i

I. Ömter, cleren Linzelgemein6en, Kiräispiele) aclministrative Lelstänäig-

keil besitzen slNark). Diese lassen sieb wie6er unterscbei6en in

1) soläre, 6eren Lrbentage nur von Nitterbürtigen besu66 wcr6en

söamm, Unna, Dockum) un6

2) solcbe, auf 6eren Lrbcutagen si6i sämilicbe Leerbten einfin6en,

s6ie übrigen).
II. Die aclministrative Lelbstän6igkeit 6er wenigstens vermögensrecktlick

fortbesteben6en Linzelgemeinäen wir6 nickt mekr anerkannt bei 6en

clevisäien un6 einigen kleineren >närkis6wn öemtern. f?ier unter-
sckei6en si6,

1) Ömter, 6ie nur einen Leneral-Ltat o6er ganz unbe6euten6e

Nebenetats kaben, von solcken, 6ie

2) keinen sLennep) o6er nur einen geringen öcmptetat kaben.

sDüffelt, Dinslaken, öltencalcar).

Dem Z6eale Lteins kommen am näcksten, — wenigstens vom Lesickts-

punkte 6er groben 6emokratis6i-aristokratis6wn Nepräsentatiooersammlung

aus — 6ie cleoiscken un6 6ie kleinern märkisäien Ömter. lOenn man

aller6ings 6ie a6ministrative un6 vermögensreäitlicke Lelbstän6igkeit 6er

Linzelgemeinäe auck mit berücksiärtigt, so mub Sick 6as Urteil an6ers

gestalten. Linem l6eale, 6as eine grobe Nepräsentativoersammlung un6

zugleiäi a6ministratioe Lelbstän6igkeit 6er Linzelgemeincle verlangte, stan6en
6ie kleineren märkiscken Ömter näker. Daran särlieben si6> 6ie cleviscken

Ömter mit keinem ocier einem geringen Leneral-Ltat un6 groben Neben-
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etats. dock mub dabingeslellt Kleiben, wie Ztein sick das verkältnis von

Linzelgemeinde und Lamtgemeinde dackte. Überdies wurde der degrikk

„Lamtgemeiude", die ja im öegensalz zur Bürgermeisterei clie kleinern

Verwaltungskörper nickt aufsaugt, erst später legislativ verwandt A.

Hab alle Ltände unc! Interessen stimmberecbtigt waren, kann man

für jene ?eit nickt erwarten uncl war auck gar nickt Lteins Forderung. Lr

verlangte eine auf Lrundeigentum gestützte Vertretung. Ls lag in cler

einmaligen politiscken Ausfassung, ciab clas IZUrgerreckt auf freiem Lrund-

besitz berukte, U?ie an versdnedenen Ztellen nackgewiesen worden ist,

Kutten clie Amtseingesessenen Anteil an cler IZeratung uncl lZescklubfassung,

welciie clie Hauptlasten trugen. 2a, clas verkältnis versclwb sick nidrt selten

zu guusten cler minclerbegüterten Levölkerung, wie clas an mekreren

deispiele>i nadigewiesen wurde ^). Audi cier sddieklidr t794 eingekükrte

Lensus von tk ?lr. Kontribution konnte clurck herkommen modifiziert

werden. Her Lrbcntag bietet durckaus keine ausgesprockene Klassen-

Vertretung. da saken vornekme Adelige, Leistlicke, Cekeimräte und Kent-

meister neben dem einkacken Lauer, dürger und vädrter.

wenn Ltein den „bäuerlicken Kommunitäten" jvertz. I. 430j das Kedit

gab, ibre deputierten zu wäklen, so konnten ikm audr lüerkür die cleviscken

märkisdren Kommunalverkältnisse wokl vor Augen gesdrwebt Kaken. denn

abgesen davon, dak die Linzelgemeinden ibre Vertreter selbst wäkllen^),

swie das kür Llevc oben bewiesen wurdej verblieb dem Lrbentag trotz

vielkadren Anfeindungen auck bis zuletzt die freie Kezeptorwakl. duck die

deputierten wäklte, wie bereits nackgewieseu wurde, der LrbentagA.

Line Lckattenseite bieten die Lrbentage ^besonders zur ?eit der

Adelskcrrsckaltj in dem IKandatarsgstem. die Adeligen sandten zumeist

ibre Ltellvertreler, die oft keine genaue Lokalkenntnis besaben und das wokl

des Lanzen überkaupt nidrt berücksidrtigten, zumal sie mit ungenügender

Instruktion und nur ad audiendum, nickt ad examinaudum ersckienen.

wenn weiter einerseits ein Erstarren der Verwaltungsgrundsätze zu

einer Koutine vermutet werde» kann, so diente dock anderseits die bestimmte

politiscke Kicktung, veranlakt durck eine gewisse Ltändigkeit der wilglieder,

Dr. ?r. ILeit ^ D!s Lunägsmeinüg in den ösdtiobsn Arnviu^su
?rsussons. 1890.

^) Du^u verZI. man 6sn unüsru 8tun6puntct v. Neisrs („Dr?. Kinktüsss":
8. 12k) der nur eins einsoitiAS HloistdssrdtenvsrtrstunA snuimmt.

VZI. üuZe^sn v. Nsier, (?r^ IZinttüsss. 8. 12k), 6sr kiormit im KtsASN-
sut? 2U Lsümuan >11. 73.) stokt. Dsbrigsns ist 6er olt missverstuudsns ^.us-
druok „^.mtsvorstsksr" — Vorstoksr 6er Din^slAemsinäs 6ss r1.mtss. (VZI.
6uzeZsn 8obi!I. 8. 38. 3g).

VZI. 6u^u v. Fleier, 6sr 6is Deputierten sts üoltelctivstimmsu 6sr
ZZuuerseüultsn suüusst. tV^I. ^.ksobnitt I.).
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zum »orteil, indem dadurd, eine durcb lange öewobnbcit gefestigte Iradition

uncl genaue padikenntnis uncl somit, was besonders in den llriegswirren

nötig war, eine rasdie Erledigung cler Lescbäkte, berbeigekübrt wurde.

U?as clie Dnitsverkassung im allgemeinen angebt, so war sie in Lleve-

lklark viel günstiger kür die bäuerlidw Bevölkerung als clie preubiscbe

Domänenamts-, Ritterguts- unci llreisverkassung. Die Dcrstaatlicbung cles

patrimonialcn Hurisdiktionsrecbts war vou clen l?obenzollern in Lleve-IIkark

im boben Make erstrebt unci aucb erreidrt worden. Die Jurisdiktionen

cles 18. Jabrbnnderts batten bier bis auk wenige Dntersdriede eine clen

Amtern gleicbe Derkassung uncl waren iknen koordini rt. Die Hittergütcr

waren nirgends den Lemeinden Ubergeordnet'), vielmebr dem Dmte stets

inkorporiert, kvenn sie dagegen mandrnial nicbt als Llieder der Lemeinden

austreten, so lag das in den eigentümlicben Liedelungsverbältnissen der

Linzel- und Lruppenböke und kleinen Dörfer begründet. Im übrigen genossen

sie da vor andern einzelliegenden Leerbten-k?öken oder Dolegruppen keinen

Dorzug^l. Dudi besab der Ddelige nidrt mebr Ztimmrecbt als etwa dor

benacbbarte Däcbter, der neben ibm i>n Drbentage sak^).

Dorbildlidr konnte das mutterländiscbe Deutscbland in Lleve-IIIark

aud> desbalb kür andere öebietc werden, weil dort die unterste Ltuke der

Ltaatsverwaltung, lokale Dolizei und Justiz, sicb nidb an die Derwaltung

der') landesberrlicben Domäne ansdilob. Die »entmeister batten, wenn

sie nicbt zukällig Deputierte waren, nicbt mebr llecbt als die andern

Leerbten aucir. Nadr ausdrüdilidrem Dekebl des Leneral-Direktoriums

sollten die „Drivatgecrbten gleicbes lledrt mit de» Domänengütern ge-

nieken".») Dusdrüddidi verwabrt sidr die cleoisdre Hegieumg dagegen,

') Vgl. dngsgen v. Fleier ^Hr^. Dinktüsse, Z. 12b)

-) Vgl. IInnderD.sttsI vom Kmt Lüeverbnm 16öl). Dlevo Ltndtnrckiv.

Von „Junkern jenseits des Dkeins' >)v. bis.er) kunn durum sigentticb
vobi nickt die Rede sin.

Dus bskmiptst über v. Fleier und spricbt deskulb von einer Lürokrutis,
ciis an Ltslle des Heudstismns getreten sei. Dus Lsgsntsil Und sckon v. Duekten :

II. u. K. V. 1. Dintsitung, und Dintso: K L. VI. 1. nuckgcviesen. Leids

bobuupten, duss in Lisve-klurk die Kdministrution unci Lsvvirtsckuktung clor
Domänen bssondsrn Loumten, ctsn Lentwoistern, oblugen. Duss äen Deputierten

des Domänenbskus dus Dirslctorinm vcäbrend der Drbsntugssit^ung Sutrum, (Ilgen
Kritik in der Dontscben Ditsrutur^situng: über Döt^scb), dulür konnte der Ver-

lusssr nn keiner Ltstts einen Lswois kndsn. Ds ^vird wobt eins Vercveckstung
mit dem Dopurtementsrut vorliegen, mit dem die Regierung im 18. Jubrkundsrt
eins 2öit tung Kerum experimentiert kut.

°) Nurginutbemorkung des Leb. Hinun^ruts ZebmnI^ uns dem Lenorul-
Direktorium 1737: „Die Rrivatgoorbten gemessen bei Kukbringung der Ltsusrn
pnris jure. mit den Domänengütern und muss von jenen ä Proportion nickt mebr

eis von diesen gefordert nueb vor deren Donservution so >vobt eis dieser ikrs
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clab es in Lleve Dmter unci Dmtsuntertnnen im Zinne cles Reglements van
1749 sä. k. Domänenämters gebe. sDcta Dor. IX.) Die Domänen bs-
stcmclen in Lleve-Mark vielmehr blas aus einzelnen Ztiicken, nämliär Von-
böken, IDeiäen, NAiklen, Lrbzinsen- nncl öütern, aus äenen gewisse Abgaben
zur Dentei entrichtet wuräen. Das Dmt war keine Zchlüterei ocier Daupt-
packt. Die Domänenstücke äer Lcklüterei lagen okt weit verstreut, z. D.
von cler Dentei yörcle in äen groben Lintern l Dörcle, Lünen, Schwerte,
Lamen, Unna, oll cmck in äurisäiklionen. Das grobe Dmt Dockum balle
nur zwei Domanialbauernböfe, clie Lmter Lock, unä Dsperäen besaken
keinen einzigen.

im clevisck-märkiscken Lmt lagen königlicke, sowobl als private
Liiler unci einzelne Stücke, clie teils äem Läeligen, teils äem Dürgerlicken,
eils clem (Zeistlicben, teils ciem Dauer promiscue gekörten. D-

Das Lmt bot als eine geschlossene unä konsolicliertc Lemeinäegewalt,
bei cler clie Organe clurcb volkswablen bestellt wurclen unci zwiscken cien
Eemeininteressen unci cien Ztaalsinleressen eine enge Derbinclung beslanci.
eine Derkassung, von cler man, bcsonclers aucb mit Lerücksicktigung cies
wirtsckaktlicken Fortschrittes unci cler Delebung cles Lemeingeistes grobe
politische Birkungen erwarten konnte.

gesorgt werden, und ist die raison sekr sckwack, dass wollen die Dnora van
den Lrivatgserbton aus ikren eignen Lütsrn befahlt werden, ergo utto Ausgaben
in denen Röcspturrecknungsn passieren müssen, weiten eben doskalk der Kammer
die ^.uksickt über der tlontribusnton eigentümlichen Lüter sukgetragsn worden.

D ,,Dlo Loktütsreis bestand^ aus 27 Lauorköken, II Kotten, sowie
auek versokisdenen anctersn Revenuen und Stücken, als bebenden, worunter

I blutiger und g SckmaD gerscknot wurden, 6 Win dt- und Kornm üblen
als 2 2U Lleve, I icu Dock, I ?u Lobitk, I üu Dsssnbruck, I üu Huisberden,

wie dann auek eine Walkmühle ?u Dock; die Wen- und Dckssnkoppel 2U (^uat-

bürg, die neue Wardt, die Drausn-Warden, die Nittslwarden, die Dckssnwarden,
die Drietkaussr-Wardt, das Lalmortk, die S'Drsvsnwartk, der Kgl. Dust- und
neue 6 arten, der Dreudenberg und 'llkat, an Däkrsn als das Linderscke,

Sp^ckscks, atcen Rkoiniscke, kalbe Däkre über die Wakt bei Sckenckonsckand?,
über den Lksin bei Lobitk, das kalbe Dakr über den Rksin bei Lcksnckon-
sekant^, Däkr bei Lriotkaussn, an Diso Körsien von 3 IZlooken am alten Rkein,

den 16. Disck i?u Lriotkaussn, vom Rindsrsckso Wasser, vom Kermostkal, vom

Läpxsln Strang, samt nook versokisdensn besonder n Stücken an Lau-
und Wel d o I än d e r eis n, Waussrv, Lanones, ^.cciss, Drütte,

klonopolien, Diensten, so aus denen desKalb formierten ausschlügen und

registris spsciücs 2u orsskon. sWonoxolisn, wovon dem Dandssksrrn sin
gewisses ^ur Do r>änonkasso pro canons vsl oonosssiong abgestattet wird, bs-
stehen in vielerlei Lorten: Lei der Lcklüterei Lleve: Lterdslegen, Visk- und
Sckwsinosckneiden item ^.bdeckersi, ebenso bei der Lcklüterei Lalcar, üknlick

Dedem, Rees, Dinslaken. Kxsrcitium musioum: /1.mt Wörde, Düknen,
Lckwerts und Westkoken, Kessolllicksn. Kockamt, Dastbitton. Lumpensammolu
Wandel mir Lötton und Wesseln.) Dagerbuck.
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Don welck wobltätiger tDirkung die vortrekklidre Organisation der

Lrbentage tatsäcklick für das Land gewesen war, dafür zeugt das pro

Memoria der Dtädte vom I. Dezember 1799.^) tDäbrend im 17. Oabr-

Kundert die Ltädte dem platten Lande weit voran gestanden batten, waren

sie im 18. Oabrbundcrl im Dcrbältnis zu diesem arg bervntergekommen.
Zn den imtern batte man oline merklidien Druck der Untertanen seit deni

Liebenjäbrige» Kriege die meisten Lckulden ablegen können.

Die Linsenfonds waren auf dem Lande in bester Drclnung, wäbrend

man in den Ltädten sogar zu den Lebältern der ratbäuslicben Dedienten

Lufludit nebmen mutzte. Das platte Land bracbte vermöge seiner ver¬

besserten Kultur doppell so viel als vor 199 Oabren. Lu diesem iuk-

scbwung batte vorzüglicb die Organisation der Lrbentage beigetragen. IDie

scbon dargelegt worden ist, besab das imt ursprünglicb weder diese

Organisation nodi einen so umkangreidien iausbalt.

Die Linzelgemeinde war zuerst der eigentlicbe Iräger des komniu-

nalen Lebens gewesen. ils zu den kommunalen nocb staatlicbe Aufgaben

binzukamen, wurde ibre finanzielle Leistungskäbigkeit auf eine karte Probe

gestellt. Lckwierig waren die Derbältnisse besonders bei den zablreicben
sekr kleinen Lemeinden.

I?ier griff zuerst der grobe Kurfürst ein. Die scbwere Last auf die

breiten Lckultern des bis jetzt nur vorwiegend oligarckisck-aristokratisck

organisierten imts zu Ubertragen und dieses mit einem neuen kommunalen

linkalt zu erfüllen, war sein Liel. Lu dem Lwecke mubten auck die

kleineren Leerbten zum Lrbentage kerangezogen werden, die vorber scbon

auf den Kirckspiels- oder Dauersdiaktstagen Zitz und Dtimme gebabt batten.

illmäblick wurden die Lesckätte über unbeweglicbe Lüter und über Kontra-

bierung der Lckulden in den Linzelgemeinden vor den Lrbentag gezogen-).

Duck Lemeinbeitsangelegenkeiten, Lustand der tDege, Liege, Drücken, iuk-

sidrt über Mab und Lewickt, Müblen, IDirtsbäuscr und Drcnnereien bildeten

bald einen ständigen öegenstand der Lrbentags-Deratungen.

Om 18. Oabrbundert erweiterte sick der Kreis durck Aufgaben des

irmen-, Kirdren-, Lckul-, Lesundbeits- und tDoblkakrtswesens. Lin Lemein-

Zweck reibte sick an den andern, nickt etwa in meckaniscker ineinander-

reibung, sondern in organiscker Lntwidrelung, sodab im Organismus des
Lanzen nur nock die Dumme der Lemeinzwecke erkannt werden kann.

Das den alten Deickgenossensckaften durck den groben Kurfürst in bewubter

Meise angeglickene feste Leküge wartete körmlick des kommunalen Znbalts.

Dickt lascken voll Drückte lratte er von der vorzüglicken Deidrerbentags-

L. Zsrtin. 1'it. 85. Lontr. Lsobsn 8sot. I. 9ten. X. 2.

^) VZI. 8obst2nnASlaisseI9ii,?rs öles Xwts Xsntsn, X. 69. 19. Näi-2 1681.
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Organisation einzubeimsen gesucht, sonciern Ableger von wurzein, wie

seine groben Zteuerreglements von 1635/87 beweisen.

Die zweite grobe lat cier Aobenzollern in cler clevisch-märkischen

Xommunaigcschichte ist also che Kommunalisierung cler Amter. Auf äiese

weise schallten sie sich örtlich geschlossene Kollektivverbäncie, che, gleich-

weit entkernt von starrer Zentralisation wie von völligem Auseinanclerlausen,

mit cier Idealisierung cier eigenen Kollektivinteressen zugleich staatliche

Interessen befriecligen unci ciem groben Idesormator Ltein sebr wobl als

Icieal clienen konnten. Ks war in cler lat eine würchge Legenleistung cler

Aobenzollernfiirsten kür che zablreichen „Armeen in Kisten", ciie cier clevisch-

märkische Lauer mit IZeuI unci Llüber zusammenoerciient unci ciurch welche

er sich einen gleichen Anspruch auf ciie glorreichen brancienburg-preubiscben

Liege cies >7. unci 18. Habrbuncierts gesichert bat wie ciie rubmbecieckten

Kämpfer jener Lcblachten selbst.



(Lsborn.

Gin ^>treifzug durch die Geschichteunserer engereu L>eiinat.
von Aarl Schwerter, Lehrer in Albringhausen.

Ueber die älteste Geschichte unserer Heimat fehlt es an zuverlässigen
Nachrichten. So ist auch die Zeit nicht festzustellen, in der das Gebiet
der heutigen Gemeinde Esborn zuerst besiedelt wurde. Jedoch ist an¬
zunehmen, daß vor 29(1(1 Iahren hier Angehörige des germanischen
Stammes der Sugambrer wohnten. Sie waren nicht glücklich im
Kampfe gegen die vordringenden Römer und mußten es erleben, wie
die Rosse der fremden Sieger in der Ruhr getränkt wurden und heimische
Gesetze und Einrichtungen gegen die Aussprüche römischer Richter und
Machthaber in den Hintergrund traten. Ums Jahr 8 vör Christi Geburt
wurden 49 999 Sugambrer durch die Römer aus ihrer Heimat weg¬
geführt und am linken Rheinufer angesiedelt.

In das entvölkerte Gebiet drangen von Norden her die Marsen.
Gegen sie zog im Jahre 14 nach Christo der römische Feldherr Germani-
kus. Vermutlich durchbrachen seine Scharen, aus dem Lippetal kom¬
mend, bei Herdecke den Haarstrang. Je eine Legion soll in die be¬
siedelten Täler der Ruhr, der Lenne, der Volme und der Ennepe geschickt
worden sein, um auf eine Strecke von 5(1 WO Schritt alle Niederlassungen
zu verwüsten. Die Einwohner wurden im Schlafe überrascht, und weder
Mann noch Weib, weder Greis noch Kind fand Erbarmen. Das war
vielleicht die Strafe für die Teilnahme unserer Altvordern an dem Ver¬
nichtungskampf gegen den römischen Feldherrn Varus (9 nach Christo).
Römische Heerstraßen, deren Anlage unsere Vorfahren nur widerwillig
ertrugen, breiteten sich bald wie ein Netz über ganz Westfalen aus. Sollte
eine solche Heerstraße auch das Gebiet der heutigen Gemeinde Esborn
berührt haben? Wenn Fahne mit der Annahme Recht hat, daß eine
Römerstraße von Deutz über Lennep, Beyenburg, Schwelm, Gevelsberg
und Bommern nach Witten und Hamm führte, so ist die Vermutung
nicht von der Hand zu weisen, daß dieser Heerweg auf der Strecke von
der Kemna bis Wengern ungefähr die Richtung der heutigen Straße ge¬
habt hat. Vielleicht dient er uns trotz der so sehr veränderten Verkehrs¬
verhältnisse zum Teil noch heute zu friedlicher Fahrt und Wanderung,
und kaum vermag der Gedanke in uns aufzukommen, daß der Boden
unter unser» Füßen einst wiederhallte von dem ehrnen Tritt römischer
Legionen.

Auch das Auffinden alter Grabstätten deutet darauf hin, daß schon
zur Zeit Christi hier Menschen wohnten. 1755 fand man ein altger-
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manisches Grab bei Wengern, und 1903 auf dem Rittergute Steinhausen
in Bommern zwei Urnen, von denen nach Professor Brandstätter-Witten
die eine wahrscheinlich die Asche eines germanischen Edelings, die andere
Spuren irgend eines menschlichen Nahrungsmittels enthielt, das man
dem Bestatteten auf den Weg ins Jenseits mitzugeben pflegte.

Gewiß ist auch der Ortsname Hiligloh bei Albringhausen in graues
Altertum zurückzuführen. Im heiligen Haine am Hiligloh haben unsere
Altvorderen ihren Göttern gopfert bis in die Zeit hinein, da schon das
Christentum im Guten wie im Argen mit den alten Heidengöttern auf¬
räumte. Hilig bedeutet heilig, Loh ist ein verborgener Ort oder eine
Stelle im Walde, der Hiligloh ist ein heiliger verborgener Ort. Ob der
Hiligloh von der Regierung Karls des Großen oder eines seiner Nach¬
folger als Staatseigentum erklärt und dem Oberpriester in Wengern als
Teil seines Einkommens überwiesen wurde, bleibe dahingestellt. Ganz
sicher beglaubigt ist es, daß der Hiligloh im Jahre 1543 ein Vikariengut
der Kirche zu Wengern war. Von Steinen schreibt 1757 von einem noch
vorhandenen Gewinnbriefe über das Vikariengut „up dem Hilgen Loe ge¬
heißen." Ausgestellt war dieser Pachtbries für die am 19. Mai 1456 vom
Kirchenrat zu Wengern gestiftete Vikaria des heiligen Kreuzes und Jo¬
hannes des Evangelisten. Von der Reformation bis zum 17. November
1796 genoß der Pastor allein die Erträge dieser Vikaria, zu der außer
dem Hiligloh auch noch Steinhaus Hof und Eikermanns Hof gehörten.
Nach 1796 mußten sich Pastor, Vikar und Organist diese Einkünfte
teilen. Später hat die Kirchengemeinde Wengern das Vikariengut ver¬
kauft. Seine Ausdehnung und genaue Lage ist heute nicht mehr fest¬
zustellen. Vielleicht ist das Wohnhaus auf Maßlings Kotten das alte
Vikarienhaus. Es trägt an einem Pfosten die Jahreszahl 1599. Doch
können auch Bövings oder Dahlmanns Besitzung in Frage kommen.

Wahrscheinlich sind auch der Opfersiepen und das Trinendorf bei
Wengern altgermanische Opferstätten gewesen. Sollte Trinendorf sinn¬
verwandt sein mit Tränendorf? Tränen über blutige Menschenopfer,
wie die alten Deutschen sie aus der Zahl der Kriegsgefangenen oder der
erstgeborenen Kinder darbrachten?

Daß auch die Wogen der Völkerwanderung sich teilweise durch
unsere Heimat gewälzt haben, und daß unsere Vorfahren beteiligt ge¬
wesen sind an den gewaltigen Kämpfen zwischen den Sachsen und Fran¬
ken, gilt als zweifellos. Im Jahre 775 zog Karl der Große vom Nieder¬
rhein aus die Ruhr aufwärts, bis ihm die von den Bewohnern der Um¬
gegend tapfer verteidigte Sigiburg, die alte Sachsenfeste, Einhalt gebot.

Am Kaisberge bei Herdecke soll er sein Lager aufgeschlagen haben.
Zu seiner Zeit begann auch hier bei uns der Vernichtungskampf des

Christentums gegen die bisher verehrten alten Heidengötter. Die erste
sichere Nachricht von einer Kirche unserer Gegend stammt aus dem Jahre
1985. Sie bezieht sich auf die wahrscheinlich längst vorhandene Kirche in
Schwelm. Ohne Zweifel hat das Christentum schon viel früher längs
der uralten Völkerstraßen, die von Köln zur Weser gingen, seinen Weg
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ins Land der Sachsen gefunden, und es erscheint glaubwürdig, daß der

663 verstorbene Bischof Kunibert von Köln Einkünfte bezogen hat von

Schwelm, Soest und Menden, und ebenso glaubwürdig ist es, daß das

Kloster Herdecke schon im 9. Jahrhundert gegründet worden ist.

Trotz des Fehlens urkundlicher Nachrichten darf man annehmen, daß

die Kirchengemeinde Wengern schon zur Zeit Karls des Großen oder

kurz nachher entstand. Im Jahre 1264 wurde die Kirche zu Wengern

renoviert. Sie mußte also wohl alt und baufällig sein.

Manche Höfe unserer Gegend bestehen seit 866 Jahren, vielleicht

noch länger. In einem Heberegister der Abtei Werden, aus der Zeit von

1166 bis 1166, mitgeteilt von Or. Crezelius in Band 2 des Bergischen

Geschichtsvereins, finden sich unter anderen verzeichnet als abgaben-

pflichtig zu den Haupthöfen Schöpplenberg und Halver:

Zu Schöpplenberg. (Scupelincburen)

De Adabrehtinchuson. Tizo. XII ci.

(Albringhausen. Tizo (Besitzer). 12 Denare.)
De Bekemanninc. Weitere. VIII ci.

(Beckmänning. Besitzer Weitere. 8 Denare).
De Rorbeke. IV ci.

(Ratelbecke. 4 Denare).

Dieselben Höfe stehen auch in einer Aufzeichnung aus dem 13.

Jahrhundert.

Zu Halver (Halvara).

De Wenengeron. VI ci. (Wengern 6 Denare).

Grevo de Hoddinchuson. I siclum. (Hünninghausen, Besitzer Greoe. 1

Schilling).

Nach einer von Kindlinger mitgeteilten Volmarsteiner Urkunde (Nr.

72) gibt im Jahre 1323 Heinrich, Erzbischos von Köln, seinem Burg¬

mann in Volmarstein, Thiderich genannt Hausmann, einen Zehnten

„tho Eversbern" (Esborn), „tho Aylbertinchusen" (Albringhausen), to

Berchusen" (Berghausen) und „tho Vrylinchusen" (Frielinghausen),

„8ikci8 intim not8nuin Dmtmlctum 8ive Dominium tllc> ^ivslme"

(Schwelm).

Beckmännings Hof war noch vor etwa 166 Jahren ein zu Schöpp¬

lenberg gehöriges Hofesgut und als solches dem Haupthofe abgabe¬

pflichtig. Erst im Jahre 1811 wurde das Verhältnis gelöst, wie sich aus

nachstehendem Schreiben ergibt.

„Da der ehrsame Henrich Peter Beckmänning zu Beckmänning im

„Wengern heute die vereinbarten zwei Reichsthaler bezahlt hat, so soll

„derselbe und seine Nachkommen ferner nicht zu dem Hofe am Schöpp¬

lenbergs verpflichtet sein, weder wegen Belehnung, Gewinn, Bezah¬

lung, oder wie es sonst Namen haben mag. Laut meiner eigenhän¬

digen Unterschrift.

Schöpplenberg, am 22. Juli des Jahres 1811.

Johann Schöpplenberg, Hofesrichter. Johann Wilhelm Reichenbach,

Hofes^mbci." 9'



Esborn, 1323 Eversberg, genannt, war 1486 Eversbergen die

Bauerschaft in den Eversbergen oder Esbergen. So heißt sie noch in

einer Urkunde aus dem Jahre 1816. Um diese Zeit findet man aber

meistens den Namen Esbar oder Esbarn, oft auch Esber Bauerschaft.

Ohne Zweifel haben die Bewohner der Eversbergs nicht so großen

Anteil gehabt an den geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Begebenhei¬

ten des Altertums und des Mittelalters wie die größeren Niederlassun¬

gen in der Nähe viel benutzter Heerstraßen. Ihre Höfe und Hütten

lagen versteckt in Wäldern und Bergen. Doch deuten einzelne Nach¬

richten darauf hin, daß gewaltige Kulturströmungen, wie die Refor¬

mation, sowie Kriegskünste und Epidemien auch an den abgelegenen

Siedelungen nicht spurlos vorübergingen. Leute aus den Eversbergen

hatten Beziehungen zu den Mächtigen der damaligen Zeit. Ums Jahr

1376 war Hartmann vom Borberge (Böllberg) Freigraf von Volmar¬

stein. Anstelle des gräflichen Burgherrn, der wegen mannigfacher Ver¬

pflichtungen gegen den Erzbischof von Köln, seinen Lehnsherrn, sehr oft

abwesend oder durch andere Umstände verhindert war, hatte er die Ver¬

handlungen des Freigerichts Volmarstein zu führen. Sie fanden unter¬

halb der Burg Volmarstein unter freiem Himmel statt. Rudolf Busch¬

mann erwähnt eine Reihe von Volmarsteiner Freigrafen: Gerhard von

Lindenbecke (1368), Goswin von Ellinghausen (135Z), Hartmann vom

Borberge (1376), Bernhard Mostert (1416), Henrich von Börde (1426).

Im Jahre 1324 wurde die Burg Volmarstein durch Engelbert 2., Grafen

von der Mark, zerstört. Infolge der starken Erschütterung ihrer Macht

mußten die Volmarsteiner Grafen im Jahre 1416 ihr Freigericht an die

Grafen von der Mark abtreten. Diese ordneten es später dem Gericht

in Wetter unter, das ums Jahr 1366 seinen Ansang genommen hatte.

17S3 wurde das Gericht in Wetter aufgehoben und sein Bezirk dem neu

gegründeten Landgericht Hagen zugeteilt.

Vor dem Richter Soilderbecke in Wetter wurde 1478 das Gut „in

dem Blomedal" im Kirchspiel Wengern verkauft. Verkäufer war Diedrich

de Broicking, Käufer Pastor Hackenberg in Wetter. Ohne Zweifel lag

das Gut in der heutigen Gemeinde Esborn, im Blumentale. 1483 erwarb

derselbe Pastor Hackenberg den Kotten „Hösterey" geheißen. Einen

Kotten und eine Familie gleichen Namens gibt es heute noch auf

Voßhöfen.

ISIö hat Hans Widey von Voßhöfen der Kirche zu Wengern beinahe

266 Goldgulden gegeben. Später vermachte er ihr noch seine ganzen

beweglichen und unbeweglichen Güter.

Die Nachrichten aus der vorreformatorischen Zeit sind spärlich. All¬

gemein läßt sich sagen, daß Esborn damals nur dünn besiedelt war.

Von den vorhandenen Einwohnern gilt auch, was der Pfarrer von Elsey

über die Bewohner der ganzen Mark sagt. In manchen Stücken der

Kultur konnten sie einen Vergleich mit dem heutigen Geschlecht wohl

aushalten. Heimatliebe, Nächstenliebe, Familiensinn, Berufstüchtigkeit,

Treue, Ehrlichkeit und praktische Vernunft standen hoch. Der Ackerbau
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stand im 15. Jahrhundert in schönster Vlüte. Aber der 30 jährige Krieg

brachte auch unserer Gegend völligen Ruin. Bares Geld fehlte. Darlehen

wurden während des Krieges und auch später nur unter den härtesten

Bedingungen gegeben. Für Zinsen und Gerichtskosten mußte man

Aecker verpfänden. „Wegen der laufenden Contributiones, Kriegs¬

lasten und Beschwerden konnten die Interessen nicht vergütiget werden."

Eine Schuld von 75 Talern aus dem Jahre 1626 wurde erst 1759 getilgt.

Das ergibt sich aus zwei Urkunden, die nachstehend inhaltlich wiederge¬

geben sind.

Die erste Urkunde stammt aus dem Jahre 1695. Sie ist ausgestellt

durch den Sekretär Johann Peter Bröckingh zu Wetter. Die zweite Ur¬

kunde ist vom 9. Juni 1699, ausgestellt durch den kurfürstlich-branden¬

burgischen Richter zu Wetter, Volmarstein und Herdecke, Bernhard

Kaspar Reinermann in Wetter. Beide Urkunden gehören inhaltlich zu¬

sammen. Sie beziehen sich auf den Hof, der heute Herrn Otto Maiweg

in Albringhausen gehört, und berichten Folgendes:

Im Jahre 1699 war der Hof im Besitz des Peters Hans zu

Albringhausen. Der Großvater von Peters Hans schuldete laut ge¬

richtlichen Dokuments aus dem Jahre 1626, ausgestellt am Tage

8anllt Uetin uct Lattn-ecUim vom kurfürstlich-brandenburgischen Rich¬

ter Johann Clöver zu Wetter, dem Pastor Henrich Fabricius in

Wengern 75 Reichstaler. Fabricius wurde 1634 von lothringischen Sol¬

daten erschossen. Wer nach seinem Tode die Forderung geerbt hat, ist

nicht ersichtlich. Am 3. November 1643 wurden für Kapital und rück¬

ständige Zinsen 159 Reichstaler auf eine unter dem Sackerschen Felde

gelegene Wiese eingetragen, die dem Vater von Peters Hans gehörte.

In dieser Eintragung wurde bestimmt: „Wenn Kapital, Zinsen und

Kösten aus dieser Wiese nicht können vergütiget werden," so ist der Fehl¬

betrag aus den andern Peterschen Grundstücken aufzubringen. Wegen

der „laufenden Contributiones, Kriegslasten und Beschwerden" konnten

bare Zahlungen nicht geleistet werden. Darum haben die Gläubiger mit

den Erträgen der Wiesen und sonstiger Ländereien sich bezahlt gemacht.

Im Jahre 1695 war genannte Schuldverschreibung in Händen der in

Wetter wohnenden Gläubiger Andreas Katerberg und seiner Ehefrau Ida

geb. Hackenberg. Für sie war das Abernten der in Albringhausen gele¬

genen Wiese wegen der weiten Entfernung sehr lästig. Weil sie auch

„Geld zu ihrem Bessern anwenden und gebrauchen konnten", verkauften

sie im Jahre 1695 ihre 159 Reichstaler betragende Peters'sche Forderung

für 89 Taler an Hermann Vahrenstück. Sie quittierten, daß sie diese 89

Reichstaler „in einer ahlingen Summe" von Vahrenstück erhalten haben.

So war nun Peters Hans dem Vahrenstück 89 Taler schuldig. Außerdem

schuldete Peters dem Vahrenstllck noch 551/2 Reichstaler. Mit diesem

Gelde hatte Vahrenstück für Peters eine Eintragung des Volmarsteiner

Steuerempfängers Jürgen Große- Varney gelöscht. Die Eintragung war

erfolgt für rückständige Steuern. Ferner hatte Vahrenstück dem Peters

^ bar geliehen 18 Reichstaler und an Gerichtskosten für ihn bezahlt 2
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Reichstaler, 36 Stüber. Vahrenstücks Forderung an Peters beträgt jetzt
155 Reichstaler 52 Stüber. Für die von dieser Summe zu zahlenden Zin¬
sen darf Fahrenstück, genau wie früher Katerberg in Wetter, die unter
dem Sackerschen Felde gelegene große Wiese „nützen und gebrauchen".
Als Zeugen für diese letztere am 6. Juni 1699 getroffene Abmachung
werden erwähnt Heinrich Kemena und Wenemar Schleyer. 1743 ver¬
pfändete der Sohn des Hermann Vahrenstück, Liborius Vahrsnstllck, die
Schuldverschreibung an Diedrich Volte genannt Reschop. Er hat sie
aber 1754 von Reschop wieder eingelöst. Am 12. April 1759 haben die
Erben des Peterschen Gutes, Johann Hermann Beisenbruch und Johann
Hermann Kampmann, die aus dem Jahre 1626 stammende Schuld ge¬
löscht und die Wiese unter dem Sackerschen Felde wieder zum Peterschen
Hofe gebracht. Sie zahlten dafür 165 Reichstaler an Johann Peter
Overbeck als Vormund von Jürgen und Diedrich Vahrsnstllck.

Die aus dem Vorigen sich ergebende Tatsache der schlechten wirt¬
schaftlichen Verhältnisse war eine Folge des 3V jährigen Krieges. Ueber
jene Zeit berichtet von Steinen noch Folgendes: „Im 36 jährigen Kriege
hat das Kirchspiel Oberwengern vieles von den streifenden Parteien er¬
dulden müssen. Im Jahre 1634 den 15. August kam eine Partei räube¬
rischer Soldaten in diese Gemeinde und unter andern auch vor das
Pfarrhaus. Weil nun dasselbe ein von Steinen aufgeführtes festes Ge¬
bäude und vor kleinen Anfällen sicher war, hatte sich der Pastor mit den
Seinigen darin verriegelt und den Schluß gefasset, die Soldaten durch
einen gütigen Akkord von ferneren Anfällen abzuhalten und zum Abzug
zu bewegen. Wie aber der junge Magister Henrich Fabricius, um be¬
meldeten Akkord zu treffen, aus dem Fenster reden wollte, wurde er zum
größten Leidwesen des Vaters und der Gemeinde von einem solchen
Barbaren am 15. August erschossen, am 26. in der Kirche auf dem Chor
begraben und ihm eine lateinische Grabschrift gestellet".

„Im Jahre 1636 hat die Pest Hierselbst also gewütet, daß fast alle
Bauerschaften ausgestorben sind, daher auch das Land unbesamet ge¬
blieben, und weil die Bauerschaft Bommern am längsten mit dieser
Seuche verschont wurde, sich aber zu der Pfarrkirche zu kommen fürchtete,
ging der alte Pastor Fabricius denselben auf dem Kirchwege entgegen
und predigte ihnen unter freiem Himmel".

An dieser Stelle sei bemerkt, daß die Mitteilungen des Pastors
Diedrich von Steinen, soweit sie das Kirchspiel Oberwengern (heute Wen¬
gern) betreffen, von dem Wengerschen Pastor David Davidis (Pastor
von 1736 bis 1792) herrühren. Er hat sie von Steinen für seine Westfä¬
lische Geschichte zur Verfügung gestellt. Sie dürften sich deshalb außer
in genanntem Geschichtswerke auch im Archiv der Kirchengemeinde
Wengern befinden. Von Steinen schreibt darüber: „Da nun dieser
(nämlich Pastor David Davidis) sich vor allen andern Predigern in der
Grafschaft Mark die Mühe gegeben hat, nicht nur die Geschichte vom
Kirchspiel Oberwengern, sondern auch von Volmarstein, recht vollständig
zu machen, so soll demselben auch hierdurch das Seinige gewidmet und
dafür öffentlich Dank abgestattet sein."
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Der schon erwähnte Pastor Johannes Fabricius zu Wengern hatte
während seiner 63 jährigen Dienstzeit sechs Vikare. Einer von diesen war
Peter Borberg. Er stammte von Borbergs Hofe in Esborn. Heute wird
dieser Hof Böllberg genannt. Von demselben Hofe stammte der bereits
schon genannte Freigraf Hartmann vom Borberge. Pastor Gravemann
erzählt 1873 in Nr. 13 des Sonntagsblattes für die Gemeinden Volmar¬
stein und Wengern, daß sich auf Böllbergs Hofe ein großer Leichenstein
befinde mit der Inschrift: „Anno 1616 den 14. August ist Hans Borberg,
seines Alters 27 Jahre, auf dem Kirchwege plötzlich erschossen und am 18.
August seliglich im Herrn entschlafen". Vielleicht war er ein Bruder des
Pastors Peter Borberg. — Dieser erwarb sich nach vollendetem Universi-
tätsstudium die theologische Magisterwürde, wurde 1613 Vikar in Wen¬
gern, 1616 Vikar in Schwelm und 1626 Pastor in Volmarstein. Später
kam er als Pfarrer nach Hagen. Hier war 1622 der evangelische Pastor
Könemann durch spanische Soldaten vertrieben worden. Borberg war
seit Könemanns Absetzung nach 14 Jahren wieder der erste evangelische
Geistliche in Hagen. Nach 1626 hatte Borberg schon von Volmarstein aus
den hirtenlosen Evangelischen in Hagen, soweit die unruhigen und
drückenden Zeitverhältnisse es zuließen, seine Dienste gewidmet. Als nun
1636 der Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg durch seinen
Drosten zu Wetter den Hagenern mitteilen ließ, daß dort die Evangeli¬
schen geschützt werden sollten und kein katholischer Priester wieder einge¬
führt werde, präsentierten die Hagener den Volmarsteiner Pastor Bor¬
berg. Aber er fand nicht die Gunst der Aebtissin von St. Ursula in Köln,
der von Alters her das Recht der Bestätigung zustand, wurde vielmehr
durch eine Militärexekution beraubt und gefangen nach Dortmund ge¬
bracht. Mit 23 Reichstalern kaufte er sich wieder los. Unterdessen er¬
schienen in Hagen zwei katholische Priester mit dem Militär-Komman¬
danten aus Dortmund und 36 Mann, drangen in die Kirche ein, zer¬
schlugen Kisten und Kasten und raubten, was nur raubenswert war. Als
dies dem Kurfürsten von Brandenburg geklagt wurde, befahl er die so¬
fortige Verhaftung der beiden Priester. Sie mußten unter Leistung einer
ausreichenden Kaution das Versprechen abgeben, ihren Fuß nicht wieder
auf Hagener Boden zu setzen. Dann gab man ihnen die Freiheit. Eine
exemplarische Bestrafung der priesterlichen Räuber konnte der Kurfürst
wohl nicht durchsetzen mit Rücksicht auf den katholischen Kaiser, dessen
Macht in den kurfürstlichen Landen größer war als seine eigene. Borberg
aber fühlte sich an der großen Heerstraße in Hagen nicht mehr sicher ge¬
nug, und er siedelte wieder nach seinem Berge in Volmarstein über.
Von hier aus bediente er einstweilen wieder beide Gemeinden und ver¬
legte erst 1641 seinen Wohnsitz dauernd nach Hagen. Hier hat er 24
Jahre ununterbrochen gewirkt. Sein Nachfolger Emminghaus gibt ihm
das Zeugnis, „daß er treuen Fleiß angewendet und sich jederzeit als
ein ehrlicher lutherischer Prediger erwiesen habe". (Zur Nieden, „Die
Kirche zu Hagen." Erschienen bei Bertelsmann in Gütersloh).



— 136 —

Erwähnt sei nach ein anderer evangelischer Geistlicher, der aus Es¬
born stammte, nämlich „Johann Herdinghauß, vom Hofe Herdinghausen
aus dem Kirchspiel Wengern", ums Jahr 1600 Pastor in Wetter. Er
selbst schrieb seinen Namen Johann Heringhaus.

Der zwar schwache Beistand, den der brandenburgische Kurfürst den
bedrängten Evangelischen in Hagen zu teil werden ließ, bewirkte es, daß
die Stimmung der Bevölkerung sich mehr und mehr auf Brandenburgs
Seite neigte. Lange Jahre hindurch haben Pfalz-Neuburg und Bran¬
denburg um die Herrschaft in hiesigen Landen gestritten. Wir Markaner
sehen es als eine gnädige Fügung Gottes an, daß die Mark schließlich
endgültig unter Brandenburgs Fittiche kam.

An schweren Zeiten hat es allerdings auch unter dem Hohenzollern-
regiment nicht gefehlt. Die Folge des 30 jährigen Krieges war ein
tiefgehendes wirtschaftliches Elend, verbunden mit sittlichem Niedergang
der Bevölkerung.

Gewaltiges Aufsehen erregten in unserer Gegend die Wittener
Hexenprozesse, an deren Betreibung auch Evangelische beteiligt waren.
Noch im Jahre 1647 wurden in Witten 14—18 Personen verbrannt, weil
sie mit dem Teufel im Bunde stehen sollten. Sie endeten auf dem Hexen-
kring an der heutigen Krummestraße. — Die Hexenprozesse sind ein Bei¬
spiel für den kulturellen Tiefstand des 17. Jahrhunderts.

Das wurde nach dem Westfälischen Frieden von 1648 noch lange
nicht besser. Zwar feierte man in allen Kirchen der Mark aus Anlaß des
Friedensschlusses Dankgottesdienste, hoffend und betend, daß nun all'
Fehd' ein Ende habe. Aber die Fortdauer des jülich-clevischen Erbfolge¬
streites bis 1666, die Verwicklung des Großen Kurfürsten in den
Streit zwischen Schweden und Polen, sein Krieg gegen die Franzosen
brachten fortgesetzte Truppendurchmärsche und Einquartierungen, deren
Unterhaltung den verarmten Bauerschaften ungeheure Lasten auferlegte.

Und wenn einmal kein Krieg war, so waren die Zustände der
Friedenszeit nicht dazu angetan, die gequälten Bewohner freier atmen
zu lassen.

Ein sprechendes Kulturbild aus solchen Friedenszeiten sind die ge¬
waltsamen Werbungen zum Militärdienste. Schon der Große Kurfürst
erließ 1655 eine scharfe Verordnung gegen die Plackereien und Gewalt¬
tätigkeiten kurfürstlicher Werber. Sie fruchtete aber nicht. Zur Nieden
erzählt in seiner Geschichte von der Kirche zu Hagen, daß am 8. Sep¬
tember 1720 der Gottesdienst gewaltsam durch Königlich-Preußische
Werber gestört und die Kirche besetzt wurde, um junge Mannschaft zu
greifen oder Packknechte zu holen. Im Gotteshause kam es zum Hand¬
gemenge. Adolf Steinhaus, ein Kuhhirt von Wehringhausen, wurde in
der Kirche, zwei andere Männer wurden auf dem Platze vor der
Kirche erschossen. — Das geschah unter dem preußischen Könige
Friedrich Wilhelm I. Es soll ein frommer und gerechter Mann gewesen
sein, aber für seine Soldaten hatte er eine so seltsame Vorliebe, daß er,



um einen schönen langen Kerl zu erhalten, keine List und keine Gewalt¬
tat scheute.

Im Jahre 1731 ließ derselbe König in Eilpe bei Hagen „einen

Meister Klingenschmied mit einem Vorschläger, einen Meister Härter

mit einem Gesellen, einen Sensenschmied und einen Gesellen" mit Gewalt

aufgreifen und nach Tula in Rußland transportieren. Da mußten sie

12 Jahr bleiben, und weil sie stets der Flucht verdächtig waren, sperrte

man sie am Ende in die Festung Schlllsselburg ein. Aber einige ent¬

wichen von dort und kamen wieder in ihre Heimat. Diese Leute hatte

der König der Kaiserin Anna Jwanowna zu liefern versprochen, wenn

sie ihm 166 lange Kerls dafür gebe. Die Russen wollten durch sie die

Fabrikation blanker Waffen kennen lernen. — Auch unter Friedrich dem

Großen und Friedrich Wilhelm II. war es nicht besser. 1778 beklagte sich

die Synode der Grafschaft Mark darüber, daß bei der Aushebung von

Artillerie und Wagenknechten an mehreren Orten während des Gottes¬

dienstes die Kirche besetzt, den Predigern Schweigen geboten und die

jungen Leute mit vorgehaltener Pistole und blankem Säbel zum Militär¬

dienst gepreßt wurden. Noch 1792 haben einige Landräte während des

Gottesdienstes die Kirche besetzen und die junge Mannschaft zu Pack¬

knechten wegnehmen lassen.

Diese Vergewaltigungen lagen im Zuge der damaligen Zeit. Sie

bilden auch ein Glied in der Kette der Bedrängnisse, die seit dem großen

Kriege unsere engere Heimat zu erdulden hatte. Die Heilung der

Wunden, die der wilde 39jährige Kampf auch unserer Gegend geschlagen

hat, wurde aufgehalten durch die nachfolgenden Kriege, den sieben¬

jährigen nicht ausgeschlossen. „In den Iahren 1672 bis 1679 ist das

Kirchspiel Oberwengern durch den Einfall der Franzosen sehr beschwert

worden." Die fremden Kriegsvölker raubten und brandschatzten. In

berechtigter Furcht vor dem Vandalismus dieser Scharen brachte man

die Tauf-, Trau- und Sterberegister der Kirchengemeinde zu ihrer Sicher¬

heit ins Kloster Beyenburg. Als aber 1679 das Kloster eingeäschert

wurde, verbrannten die Urkunden und Akten aus Wengern mit. Die

Kirchenbücher wurden mit dem 1. Januar 1678 neu begonnen und existie¬

ren seit dieser Zeit noch heute.

Wie hart Kriegslasten, Geldmangel und Teuerung den Bewohnern

zusetzten, ergibt sich daraus, daß, als 1641 auf dem Widemhofe (Pfarr¬

hofe) in Wengern eine neue Stallung gebaut werden sollte, man „wegen

beschwerlicher und hochlaufender Contribution und anderer Kriegsbe¬

schwerden die Mittel und Kästen nicht beibringen konnte und deshalb

ein Stückchen Kirchenlandes für 15 Thaler an Peter Mertens versetzen

mußte." 1659 wurde die Kirche repariert. Es zahlten die Bauerschasten

Esborn 25 Taler, Bommern 16, Wengern 11, Silschede 9 Taler.

Roggen kleines Maß sieben, ja acht Reichstaler gekostet." (1 Malter —

„1698 ist eine große Teurung gewesen, und hat Hierselbst das Malter

4 Scheffel.)
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Im Februar 174V wurde 1 Scheffel Roggen mit drei Reichstalern

bezahlt. Dagegen kostete 1763 ein Scheffel Roggen nur einen Taler,

Gerste 45 Stüber, Hafer 35 Stüber,

1771 zahlte man für den Scheffel Roggen 2 Taler, für Gerste 1

Taler 30 Stüber, Hafer 52 Stüber; 1775 kostete Roggen 1 Taler 12

Stüber, Gerste 54 Stüber, Hafer 45 Stüber. 1745 war eine große Vieh¬

seuche. In der Bauerschast Esborn fiel fast alles Vieh. Am 18. Februar

und 3. Juni 1755 wurden Erdbeben verspürt. 1755 grassierten die

schwarzen Pocken, und 1758 starben viele Personen an der roten Ruhr.

1758 lagen hier französische Husaren vom Freikorps des Generals

Fischer. Sie waren berüchtigt wegen ihrer Diebstähle und Erpressungen,

obwohl der General auf strenge Manneszucht hielt. Mehr als einer

seiner Soldaten wurde wegen Plünderung erschossen. Trotzdem gab es

vor diesen Banden keine Sicherheit des Lebens und des Eigentums. Am

24. November 1758 raubten und plünderten sie in Wengern. Dabei

wurde Johann Diedrich Schluck von den Husaren erschossen. Er war ein

Nachkomme des Pastors Hildebrand Schluck, der 1543 in Wengern die

Reformation einführte.

Als der siebenjährige Krieg zu Ende war, feierten die vier Bauer¬

schaften Bommern, Wengern, Esborn und Silschede in Wengern ein

großes Freudenfest. Der Receptor (Steuerempfänger) des Gerichts Vol¬

marstein, Stölting, lud die Vorsteher der vier Bauerschasten ein, am

Freitag dem 8. April 1763 mit ihren eingesessenen Männern und jungen

Söhnen, die über 16 Jahre alt waren, mit Ober- und Untergewehr dem

öffentlichen Dankgottesdienst in Wengern beizuwohnen. Ein verabschie¬

deter Königlich Preußischer Feldwebel, der den ganzen Krieg mitgemacht

hatte, errichtete aus Männern und Jünglingen zu diesem Feste je eine

Abteilung Husaren und Freiwillige zu Fuß. Am 7. April abends wurde

großes Feuerwerk abgebrannt. Am andern Morgen läuteten von 6—7

Uhr in Wengern die Glocken, die Compagnien holten in feierlichem Zuge

vom Pastorathofe den Pfarer Davidis und den Vikar Revelmann ab und

zogen unter Glockengeläute und Kanonendonner mit fliegenden Fahnen

und klingendem Spiele in die Kirche. Vorn saßen mehr als 200 „schön

geputzte junge Töchter" paarweise nebeneinander mit grünen Zweigen

in den Händen. An einer geschmückten Stange trug man ein großes Bild

vom Alten Fritz, dahinter gingen die beiden Prediger im Ornat und der

Küster mit der Bibel, dann kamen die Musikanten, schwarze, gelbe und

blaue Husaren, Grenadiere und Musketiere in gehöriger Ordnung, ein

General in rotem Mantel, auf prächtig geschmücktem Pferde reitend. In

der Kirche wurde der ganze Zug mit einer „wohl eingerichteten und be¬

sonders angenehmen Musik" empfangen, das Porträt des Königs und

eine Fahne kamen auf den Altar, die andere Fahne neben die Kanzel,

„an beiden Seiten des Altars aber wurde je ein Husar mit entblößtem

Säbel zur Wache kommandiert." Darauf sang man „geistreiche Lieder,

worunter die Waldhörner, Trompeten, Hautboen und Violinen sich ab¬

wechselnd hören ließen." Vor dem Altar wurde ein poetisches Dankgebet
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verlesen. Pastor Davidis hielt die Festpredigt. Zum Schluß sang man
das Te ckeum, abwechselnd eine Sängerschar auf der Orgel und eine auf
dem Chor. Dabei läuteten die Glocken, auf dem Kirchhofe feuerte das
dort aufgestellte grobe Geschütz, die Infanterie gab eine dreifache Salve
ab. Nach diesem Gottesdienst zog jede Compagnie in ihr Standquartier
und „belustigte sich an einer herrlichen Musik und Kollation". (D. h.
Festessen.)

Nach Beendigung des siebenjährigen Krieges begann für unsere Ge¬
gend eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Um das Jahr 1866 hatte
der öffentliche Wohlstand eine Höhe erreicht wie nie zuvor. Das war eine
Folge der von Friedrich dem Großen befohlenen und ums Jahr 1770
bei uns durchgeführten Teilung der Marken.

Die Marken waren Gemeinheitsland. Die Wengersche Mark er¬
streckte sich südlich von Wengern hauptsächlich im Gebiete der heutigen
Gemeinde Esborn. Von Steinen sagt: „Zu der Wenger Mark, die
ohngefähr 6 Stunden im Umkreise hat, sind die Wenger, Esber und Sil-
scheder Bauerschaften, und aus dem Kirchenspiel Volmarstein die Grund¬
schötteler Bauerschaften berechtigt." Hauptbeerbte der Wenger Mark
waren von Schwachenberg auf Hove und von Romberg auf Brünning¬
hausen.

Die Mark war größtenteils mit Holz bewachsen, durchweg mit
Eichen, Buchen und Birken. Auch andere Bäume und Sträucher fanden
sich. Auf dem „Hülsey" wuchsen Hülsen, im „Wachholderstrauch"
Wachholderbllsche. Die Mark gewährte den Beteiligten erheblichen
Nutzen. Der Bruch, z. V. der Langenbruch, diente als Weide für
Pferde, Kühe, Schafe und Gänse. Der Wald versorgte die „Contri-
buablen", wie die Markengenossen auch genannt wurden, mit Bau-,
Nutz- und Brennholz. Der Eichelbestand lud zur Schweinemast ein. Das
abgefallene Laub wurde als Stallstreu verwendet. In Kriegszeiten sind
die Bewohner in das Dickicht der Wälder geflüchtet. — Oberholz durfte
nur gefällt werden mit Genehmigung des Holzrichters. 1768 durfte Nie-
derste-Hiligloh, Beerbter der Wenger Mark, für einen „höchstnötigen
Hausbau" siebzehn Bäume fällen. Sie standen an „Jbings Felde, an
Oberste-Hiligloh's Hofe, an Niederste-Hiligloh's Felde, an Prills Felde,
an Havescheids Felde, an Vahrenstllcks Wiese, am Notberge, an Sengst's
Wiese, in der Rahlenbeck und an Hünninghaus Langenbrock." Die Bäume
waren dem Niederste-Hiligloh zugewiesen durch den Gemeingeschwore¬
nen Onvermann, die Erbgeschworenen Grote-Johann und Overbeck und
den Sachverständigen Zimmermann Diedrich Tripler. „Darüber schlug
der Bauer Iking ein großes Lärm, als wenn Holzrichter und Ge¬
schworene zu viel Holz ausgewiesen." Trotz Jbings Beschwerde wurden
die Bäume durch den Kapitän von Schönholz auf Kuhweide bei
Hagen unter der Bedingung freigegeben, „daß Hiligloh, ehe er
diesen Bau besänget, sich nochmalen bei den Herren adligen Hauptbe¬
erbten der Wenger Mark gehörig zu melden und um deren Mitkonsens
anzuhalten habe." Das geschah. Von Schwachenberg auf Hove und von
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Romberg auf Brünninghausen gaben ihre Zustimmung. — Die kein
Holzrecht hatten, schlichen bei Nacht in den Wald, um sich die begehrten
Stämme heimlich zu holen. Auch die Berechtigten waren nicht immer zu¬
frieden. Meist bekamen sie weniger Holz angewiesen, als sie zu ihrer
Oekonomie nötig hatten. Die Folge war, daß sie das Beispiel der Nicht¬
berechtigten nachahmten und ebenfalls verstohlen nahmen, was ihnen
öffentlich verwehrt war. — Besondere Hirten zum Hüten des Viehs in
der Mark hatte man nicht. Jede Familie bewachte ihre Tiere selbst. Das
Hirtenamt fiel gewöhnlich der Jugend zu, für die Schulunterricht und
geistige Arbeit unbekannte Dinge waren. — So wichtig die gemeinsame
Mark für die Beteiligten war, konnte sie doch nicht in dem Maße nutzbar
gemacht werden wie das freie Besitztum des Einzelnen. Der freie Einzel¬
besitzer scheut keine Arbeit und keine Kosten, seine Grundstücke ertrag¬
reicher zu machen. Anders ist das beim gemeinsamen Besitz. Die zu
seiner Hebung aufgewendeten Mittel kommen zwar der Allgemeinheit
zu Gute. Immerhin muß jeder einzelne für andere mitarbeiten. Die
Frucht seiner Bemühungen kommt ihm selbst nur teilweise zu. „Friedrich
der Große, unzufrieden mit der geringen Rente dieser bedeutenden
Flächen, befahl deshalb nach dem Hubertusberger Frieden die Aufhe¬
bung der Gemeinheiten und Teilung derselben unter die berechtigten
Markenerben. Damit waren die damaligen Interessenten, welche statt
des ideellen Nutzungsanteils an einer Allmend bestimmtes freies Eigen¬
tum bekamen, natürlich äußerst zufrieden, weit weniger jedoch mit der
praktischen Durchführung jener großen agrarischen Maßregel. Mit echt
westfälischer Zähigkeit verlangte jeder „Contribuable" bei der Vermes¬
sung das ihm gerade passende Stück, ohne auf die Wünsche des gleich be¬
rechtigten Nachbars dabei irgend welche Rucksicht zu nehmen. Kam es
schließlich nicht zur gütlichen Einigung, so griff die Regierung, deren Be¬
amte das Teilungsgeschäft leiteten, ihrerseits rücksichtslos durch." (Ber¬
ger). Möller, der Pfarrer von Elsey, sagt in seiner Abhandlung über
den Pachthofi „Im allgemeinen haben diese Teilungen dem Lande einen
unermeßlichen Vorteil gebracht. Der früher während der Gemeinschaft
fast wüste Boden ist, seit er Privateigentum wurde, zum Ackerbau, zur
Viehzucht und zur Holzkultur auf eine Art benutzt worden, daß das Kapi¬
tal des Territorialwertes sich dadurch um Millionen erhöhte." Anderseits
bildete aber die Markenteilung den Ausgangspunkt einer maßlosen
Waldverwüstung. „Nur wenige gute Wirte haben ihren Markenanteil
wieder ausgeforstet, viele derselben ihn aber gänzlich verheert, ausgerottet
und ruiniert." (Berger). — „Großer, bis heute fortwirkender Segen er¬
wuchs aus der Markenteilung insofern, als durch dieselbe dem Arbeiter
Gelegenheit verschafft wurde, mit geringen Kosten Grundeigentum zu er¬
werben. Von seinem angestammten Hofe trat der westfälische Bauer
nichts ab, wohl aber entschloß er sich, die ihm zugefallenen Markenan¬
teile an Bergleute und Arbeiter gegen billigen Zins in Erbpacht zu ge¬
ben. Der neue Besitzer kultivierte zunächst in den Freistunden das er¬
worbene Terrain, gewann im folgenden Jahre auf eigenem Boden das
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nötige Holz oder die zum Bau erforderlichen Steine und schritt endlich
zur Anlage des Wohnhauses, bei dessen Einrichtung nach alter Landes¬
sitte die Nachbarn unentgeltlich hilfreiche Hand leisteten. Mit der Ein¬
weihung, dem sog. Hausheben, war eine Festlichkeit verbunden, bei
welcher die zahlreichen Eingeladenen teils bare Geschenke, teils Natu¬
ralien gaben. Auf diese Weise gelangten viele kleine Leute in den Besitz
einer eigenen Heimstätte und sind dadurch in allen Gegenden der Mark,
wo diese Ansiedlungsart sich durchsetzen ließ, die Stammväter einer
musterhaften, soliden Arbeiterbevölkerung geworden. — Aus den nahe¬
liegenden Gedanken, aus der aufzuhebenden gemeinen Mark geeignete
Stücke für die bürgerliche Gemeinde zurückzuhalten, ist zur Zeit der Tei¬
lung niemand versallen, eine arge Unterlassungssünde, über deren Be¬
deutung die heute lebenden Nachkommen der damaligen Markengenossen
nachzudenken Gelegenheit haben, wenn sie in ihren Gemeinden die
meistens 20V bis 500 Prozent der Staatssteuer betragenden Gemeinde¬
abgaben verteilen und aufbringen müssen." (Berger).

Auch in Esborn entstanden nach erfolgter Gemeinheitsteilung durch
Erbpacht kleinere Besitztümer, sog. Kotten, deren Inhaber auf benachbar¬
ten Kohlengruben arbeiteten. Im Jahre 1803 vererbpachtete Johann Hen¬
rich Peters zu Albringhausen einen ihm bei der Teilung der Wenger
Mark zugefallenen Distrikt Buschgrund an der Schlachtbecke an Henrich
Kaspar Kickuth. Kickuth durfte den Buschgrund urbar machen und ein
Haus darauf setzen, mußte dafür an Erbpacht jährlich zahlen 14 Reichs¬
taler Frankfurter Kurs, mußte in der Erntezeit zwei Mähtage bei Peters
arbeiten und jedes Jahr Weihnachten dem Pachtherrn einen Weizenplatz
von 15 Stilbern liefern. In den 1880 er Jahren wurde diese Erbpacht
abgelöst und der Kotten freies Besitztum. Heute gehört er Herrn Fritz Gö-
belsmann auf der Schlacht. — Diese Ansiedlungen ermöglichten die
Heranbildung eines seßhaften Stammes tüchtiger Bergleute. Unsere
durchweg guten wirtschaftlichen Verhältnisse haben nicht zum geringsten
Teile ihre Ursache in der Ansiedlung arbeitsfreudiger Familien auf
ehemaligem Gemeinheitsgrunde.

Am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts hausten
hier in der Gegend wohl organisierte Diebes- und Räuberbanden. Ge¬
naueres darüber berichtet Louis Berger in seinem Buch „Der alte Har¬
kort". In der Nacht vom 16. zum 17. Mai 1798 wurde bei dem Guts¬
besitzer Oberste-Frielinghaus in Bommern ein furchtbarer Raub verübt.
Mit Gewalt erbrachen die Räuber die mit Eisen beschlagenen Fenster,
rannten mit einein Baumstamm die schwere eichene Haustür ein, knebel¬
ten die Hausbewohner, plünderten alle Gelasse und entfernten sich mit
einer Beute von 5— 6000 Talern. Die Aufregung in der ganzen Gegend
war gewaltig. Besonders groß war die Besorgnis für alle isoliert liegen¬
den Höfe. Kein Besitzer vermochte einer nach militärischer Art organi¬
sierten Bande Widerstand zu leisten, und jeder verwahrte sein bares Per-;
mögen, da es noch keine Sparkassen gab, unter eigenem Dache.
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Die öffentliche Unsicherheit hatte einen solchen Grad erreicht, daß der
Pfarrer von Elsey es beklagte, wie man zur Zeit der Markenteilung es
versäumt habe, eine Stelle als Gemeindeeigentum zurückzuhalten, auf
der für gegenwärtige und zukünftige Räuber ein Galgen errichtet werden
konnte. Jetzt sei zur Aufstellung von derlei Instrumenten für teures
Geld kein Plätzchen mehr zu haben. Denn welcher Grundbesitzer würde
auf seinem Boden wollen solche Warnungszeichen für das Publikum auf¬
richten lassen.

Zur Wiederherstellung geordneter Zustände wurde im Herbst 1891
die clevisch-märkische Jmmediat-Sicherheitskommission mit dem Sitz in
Bochum gebildet. Im Gefolge dieser Kommission erschien eine Kom¬
pagnie ansbach-bayreuthscher Jäger, welche die Verfolgung des Diebsge¬
sindels aufnahm und die ganze Gegend abstreifte. (Ansbach-Bayreuth
gehörte damals zu Preußen). Die mit außerordentlichen Befugnissen
ausgestattete Kommission arbeitete kräftig und schnell. „Schon 1893
wurde von Berlin aus bekannt gemacht, daß 58 unverbesserliche Räuber
auf Grund eines Staatsvertrages mit Rußland in die sibirischen Berg¬
werke geschafft seien. Nach 1^ Jahren hatte die Kommission 149 Mit¬
glieder der Räuberbanden von Johann und Karl Stiel und Heinrich
Plettenberg abgeurteilt."

Am 1. Februar 1893 verordnete genannte Kommission, daß jeder
Eingesessene sich von der Rezeptur (Steuerempfangsstelle und Polizeibe¬
hörde) seines Bezirks einen Personalpaß ausstellen ließe, „damit ver¬
dächtige Einheimische und Fremde auf der Stelle von Unverdächtigen
unterschieden werden konnten." Verdächtige wurden zum Besitze von
Personalpässen nicht zugelassen. Wer ohne Paß einer Patrouille in die
Hände fiel, wurde vor die Kommission in Bochum transportiert. Der
Personalpaß des Esborner Bauerschaftsvorstehers Niederste-Hiligloh
hatte folgenden Wortlaut:

Inhaber dieses, Johann Peter Niederste-Hiligloh, in der Graf¬
schaft Mark zu Esbar wohnhaft, 37 Jahre alt, von folgender Positur:
Ist fünf Fuß fünf Zoll groß, hat braunes Haar, braunen Anzug und
ist bäuerlich gekleidet, — seines Standes ein Bauerschaftsvorsteher —,
kann auf diesen für 1 Jahr a ckatc> gültigen Paß in hiesiger Provinz
überall frei pass- und repassieren.

Bochum, den 1. Februar 1893.

Clevisch-Märkische Jmmediat-Sicherheits-Kommission. von Schenk.
von Bernuth. von Hoffmann. Jacobi.

Ort und Datum der Ausgabe: Schwelm, 39. März 1893.
Unterschrift des Inhabers: Johannes Peter NiedersteHiligloh.

Name des ausstellenden Beamten: Adriani.
Personalpaß, kostet überhaupt 4 gute Groschen.

Preußens Niederlage 1896 hatte wiederum Gefahren für die öffent¬
liche Sicherheit im Gefolge. Das ist ersichtlich aus den beiden folgenden
Verordnungen, die an die Bauerschaftsvorsteher gerichtet waren.
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1. Verfügung des Receptors Adriani zu Schwelm vom 26. Oktober 1866.
Da die Ausreißer und Deserteurs der Westfälischen Regimenter

die Landstraßen und Postwege unsicher machen, so hat der Vorsteher
Niederste-Hiligloh sämtliche in seiner Bauerschaft sich aufhaltenden
Deserteurs aufgreifen und anhero transportieren zu lassen, übrigens
aber den Inhalt dieser Verfügung bei der schwersten Verantwortung
geheim zu halten, auch durch zuverlässige Eingesessene des Nachts,
jedoch ohne Schießgewehr, patrouillieren zu lassen.

Schwelm, den 26. Oktober 1866. Adriani.
2. Publicandum des Gouverneurs von Heldring vom 3. November 1866.

Die öffentliche Sicherheit erfordert gehörige Maßregeln und eine
genaue Wachsamkeit über die von der preußischen Armee zurückge¬
kommenen Deserteurs und rancionierten Kriegsgefangenen. Es wer¬
den deshalb sämtliche respectiven Magisträte und Receptoren der Graf¬
schaft Mark und des Soest'schen Distrikts hierdurch beordert, sofort in
ihren Städten und Recepturdistrikten die Verfügung dahin zu treffen:

1. Daß jeder von der preußischen Armee zurückgekommene Deser¬
teur und rancinnierte Kriegsgefangene ohne Unterschied, ob er Ein-
oder Ausländer, sich binnen zehn Tagen a «law der Publikation dieses
bei ihnen gehörig melden und nachweisen muß

a. seinen Geburtsort.
b. sein Alter,
c. das Haus seines jetzigen Aufenthaltes,
«1. seine Ernährungsfähigkeit,
6. ob er verheiratet, und in diesem Falle, wieviel Kinder er hat;
2. Daß diese Subjekte ihren jetzigen Aufenthalt ohne ihr Vor¬

wissen und ihre Genehmigung nicht ändern, welche ihnen jedoch nur in
dem Falle zu versagen ist, wenn ein Verdacht gegen sie obwaltet.
Uebrigens sollen selbige unter der ordinären Civil-Jurisdiktion stehen.

3. Daß in Geinäßheit der von hiesiger Krieges- und Domänenkam¬
mer bereits unterm 24. vorigen Monats erlassenen Verfügung, wonach
diese Subjekte, und vorzüglich diejenigen von selbigen, welche einigen
Verdacht gegen sich haben und keine hinlängliche Ernährungsfähigkeit
nachweisen können unter genaue Aufsicht gestellet werden und ihnen
jede Entfernung von ihrem jetzigen Wohnorte bei persönlicher Arretie-
tierung und Anherotransportierung untersagt wird.

4. Daß genaue Listen von sämtlichen von der preußischen Armee
desertierten Militärpersonen und rancionierten Kriegsgefangenen auf¬
genommen und binnen drei Tagen ein Exemplar davon an mich und
ein Exemplar an die hiesige Kriegs- und Domänenkammer eingesandt
werde.

3. Soll ein jeder, welcher sich auf diese überall zu publizierende
und affigierende Verordnung nicht bei der Polizei-Obrigkeit seines
jetzigen Wohnortes binnen 14 Tagen a ckaw gemeldet haben wird, als
verdächtig betrachtet, demgemäß sofort arretieret, mit sicheren Schützen
anhero transportieret und zur hiesigen Hauptwache abgeliefert werden.
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6. Jeder Beamte, welcher hierunter seine Schuldigkeit nicht beob¬

achtet und sich irgend eine Vernachlässigung oder unrichtige Angabe

zu Schulden kommen läßt, hat fiskalische Ahndung und nach Befinden

Entfernung vor seinem Posten zu erwarten.

Hamm, den 3. November 1806.

Seiner Königlichen Majestät von Holland General-Major u. Gouverneur

von Heldring.

Schon 10 Tage nach der Schlacht bei Jena, am 24. Oktober 1896,

nahm der französische Generalmajor cke lZroc im Namen ^es Königs

Ludwig von Holland Besitz von der Grafschaft Mark. De Lroll setzte

sich in Hamm fest und ernannte den General-Major von Heldring zum

Gouverneur, dessen Nachfolger am 26. November 1866 der General

llmsnn wurde. An Uaisons Stelle trat am 1. März 1867 der Divisions¬

general Lanuei. Am 8. Mai 1868 nahm Joachim Murat, Großherzog

von Berg, Besitz von der Grafschaft Mark, wurde aber schon im Juli

1868 König von Neapel. Jetzt kam das Großherzogtum unter die Ver¬

waltung des französischen Staatsrates IZeuZnot. Den Titel eines ber¬

gischen Großherzogs führte Napoleon selbst, bis er am 3. März 1869 die

großherzogliche Würde dem Sohne des Königs von Holland, dem kleinen

Prinzen Ludwig übertrug. Bis zur Großjährigkeit des Prinzen behielt

sich Napoleon die Regierung und Verwaltung des Landes vor.

Das Großherzogtum Berg wurde nun nach französischem Muster

eingeteilt in Departements, Arrondissements, Cantons, Mairien und Mu¬

nizipalitäten. Die Bauerschaft Esborn gehörte zur Mairie Volmarstein,

an deren Spitze als Maire Freiherr von Elverfeldt auf Steinhausen

stand, zum Canton Schwelm (Maire Adriani) zum Arrondissement

Hagen (Unterpräfekt von Holtzbrink, später Freiherr von Untzer), zum

Departement Ruhr (Präfekt Freiherr von Romberg auf Brünning¬

hausen).

Leider stehen für eine Schilderung der Esborner Gemeindever¬

hältnisse in der Franzosenzeit nur lose Blätter aus dem Nachlaß des da¬

maligen Bauerschaftsvorstehers Niederste-Hiligloh zur Verfügung. Jedoch

ergeben sich auch aus ihnen noch einige die heutige Zeit interessierende

Notizen.

Wiederholt mußte die Bauerschast Fourage liefern, Kriegsfuhren

leisten, Pferde und Ordonnanzen stellen. Die erste Kriegsfuhre der Bauer¬

schaft Esborn hat angefangen am 31. Dezember 1865. Es haben gefahren

von Esborn nach Hagen: Utermann, Schriewer, Stratmann, Grote, Volk¬

mann, Ostermann, Kämper, Schmalenbeck, Brandscheid, Heringhaus,

Scharloh, Böving, Reschop, Widey, Stolte, Boß, Kortmann, Beisenbrauk,

Sakermann, Borberg, Werth, Peters Hendrich und Schüttler.

Im März 1866 mußten Overbeck und Schllrmann von Hagen nach

Unna fahren.

Beckmänning, Iking, Utermann, Schriewer, Stratmann, Grote,

Volkmann, Ostermann und Kämper haben die Franzosen von Hagen nach
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der Howards (im Schriftstück kaum leserlich, kann auch Hemmerde hei¬

ßen) gefahren.

Ain 20. Juli 1806 fuhren Schmalenbeck, Brandscheid, Heringhaus

und Scharloh von Hagen bis Schwelm.

Am 18. August 1806 fuhren Böving und Reschop Fourage aus

dem Magazin von Hagen nach Unna.

Am 29. April 1808 nachmittags 1 Uhr muhte die Bauerschaft Es¬

born an das für den Notfall eingerichtete kleine Magazin-Depüt in

Schwelm 5 Scheffel 14 Mezzen Hafer, 346 Pfund Heu und 231 Pfund

Stroh abliefern, das Heu in Rationen zu 12 Pfund und das Stroh zu

10 Pfund kreuzweise gebunden. Gefahren hat Wiedey. Den Hafer liefer¬

ten Stratmann, Volkmann, Borberg, Utermann, Böving und Kämper,

das Heu Schmalenbeck, Stroh Ostermann, Sackermann, Brandscheid und

Stolle je 50 Pfund, Reschop 31 Pfund.

Am Montag dem 9. Oktober 1809 mußte auf Anordnung des

Maire der Maine Volmarstein, Freiherrn von Elverfeldt auf Stein¬

hausen, der Munizipalrat und Bauerschaftsvorsteher Niederste-Hiligloh

mit Munizipalräten aus anderen Bauerschaften den Präsekten von Rom¬

berg empfangen. Sie sollten sich zu Pferde bei Ruhrmann in Bommern

versammeln, den Präfekten an der Wittener Schiffahrt erwarten und ihn

nach dem Gute Steinhausen, dem Sitz der Mairie, geleiten.

Ein Aktenstück vom 20. August 1810 lautet:

Da Seine Majestät der Kaiser Napoleon das Großherzogtum

Berg bereisen und morgen als den 21. dieses in Schwelm eintreffen

werden, und zu dessen Dienst alle Pferde im Kanton Schwelm derge¬

stalt in Bereitschaft gehalten werden, daß selbige sofort gebraucht wer¬

den können, so hat der Herr Vorsteher Niederste-Hiligloh zu Esborn

sofort und angesichts dieses neun tüchtige Pferde, versehen mit gutem

Zuggeschirr, nämlich mitHamenund Stricken, morgen als den 21. d.M.

Mittags zwölf Uhr in Schwelm bei schwerer Strafe zu gestellen,

und den Vorspannspflichtigen zu bedeuten, daß sie sich mit hinlänglicher

Fourage, allenfalls für ein paar Tage, zu versehen hätten. Da über¬

dies auch Fuhren erforderlich sind, so hat der Herr Vorsteher zwei ein¬

spännige Karren zu bestellen, und sind deshalb 7 Pferde und 2 Karren

mit 2 Pferden erforderlich. Der Herr Vorsteher hat sich ebenfalls in

Schwelm zur bestimmten Zeit und Stunde einzufinden, um die nötige

Ordnung zwischen den Spannpflichtigen seiner Bauerschaft aufrecht zu

erhalten, auch sich an den Maire Adriani daselbst wegen guten Unter¬

kommens der Pferde zu wenden.

Steinhausen im Verwaltungsbureau, den 20. August 1810.
Der Sekretär.

Böing.

Napoleon hat aber seine Absicht, eine Reise durch das Großherzog¬

tum Berg anzutreten, nicht ausgeführt. Die großen Vorbereitungen

waren vergebens. 10
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Am 22. August 1810 mußte der Polizeidiener Baumeister dem
Munizipalrat Hiligloh bei Strafe von 6 Talern bedeuten, daß er binnen
drei Stunden eine Ordonnanz zum Verwaltungsbureau nach Steinhausen
stelle und diese Ordonnanz alle 24 Stunden ablösen lasse. — Solcher Or¬
donnanzen mußten auf jedem Verwaltungsbureau täglich mehrere bereit
gehalten werden zur Beförderung meistens militärischer Briefe von
Maine zu Maine.

Besonders drückend wurde die Aushebung zum Militärdienst im
bergischen Heere. Schon im Jahre 1808, noch mehr von 1809 bis 1813,
fanden die Conskriptionen statt. Alle jungen Leute, die 20 bis 24 Jahrs
alt waren, mußten sich zur Musterung gestellen. Viele suchten sich der
Militärpflicht zu entziehen. Sie versteckten sich Monate lang in Häusern,
Scheunen, Dachböden, Kohlengruben oder Wäldern und kamen nur
unter dem Schutze der Dunkelheit, um ihre Angehörigen zu begrüßen
und um Nahrung zu sich zu nehmen. Nichts wurde unversucht gelassen,
dem Schicksal zu entgehen, das ihnen im Dienste des Kaisers bevorstand.
Um nicht Soldat werden zu müssen, hackte sich mancher den Finger ab,
andere wendeten, vielfach auf den Rat von Aerzten, Medikamente an,
die ihnen ein schlechtes Aussehen gaben. Einige zerschmetterten sich die
Zähne, um die Patrone nicht abbeißen zu können. Manche führten ein
umherstreifendes Leben. Das waren die Refractairs, nach heutigen
Begriffen unsichere Heerespflichtige. Zu ihnen gesellten sich die Deser¬
teurs. Am 7. Dezember 1808 dersertierten über 100 Mann aus der
Kaserne in Düsseldorf. Sie nahmen ihren Weg zur märkischen Grenze.
Bei Tage versteckten sie sich, des Nachts mähten sie den Bauern die
Kornfelder ab aus Dankbarkeit für die Nahrung, die man ihnen an
entlegene Waldstellen brachte. Im März 1810 erteilte Napoleon allen
Deserteuren einen Generalpordon. 1812 soll angesichts des bevor¬
stehenden Zuges nach Rußland die Zahl der Refractairs und Deserteurs
besonders groß gewesen sein. Es gab nicht Gendarmen genug, sie alle
verfolgen zu können. Jeder, der ihre Flucht beförderte, wurde mit Geld¬
strafe von 300 bis 3000 Franks und mit einjähriger Gefängnisstrafe be¬
droht. Eltern, von denen man nur im entferntesten vermuten konnte,
daß sie um den Aufenthalt ihrer entwichenen Söhne wußten, wurden
zur Erzwingung einer Angabe desselben mit Gensdarmerie-Execution
belegt oder auch wohl eine Zeitlang eingesperrt.

Am 9. Juni 1808 versammelten sich auf dem Schmandbruch die
Vorsteher der früher werbefreien Bauerschaften des Gerichts Volmar¬
stein, um unter dem Vorsitz der Deputierten Johann Kasper Fischer von
der Stennert und Henrich Kaspar Hiby von Asbeck sich wegen der
Conskription zu bereden. Schon 1748 war es dem anhaltenden Drän¬
gen der clevisch-märkischen Landstände gelungen, Friedrich II. zu bewe¬
gen, „wegen der besonderen Situation hiesiger Provintzien, auch wegen
des mit den benachbarten habenden Commercii" die Grafschaft Mark
teilweise von der Werbung freizulassen. Diese Werbefreiheit wurde
1787 von dem Nachfolger des großen Königs, Friedrich Wilhelm II.,
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erneuert und bestätigt. Aus unserer näheren Umgebung blieben kanton¬
frei die Städte Schwelm und Hagen, das alte Gaugericht Schwelm sowie
fünf Bauerschaften des -Gerichts Volmarstein: Asbeck, Berge, Silschede,
Grundschöttel und Esborn. Man ließ an der vollen Kantonfreiheit alle
Bezirke der Mark teilnehmen, welche Sitze der Industrie und des Com-
mercii waren, ferner sollten alle „der Provinz unentbehrlichen Leute",
wozu auch die Bergleute gehörten, nicht eingestellt werden. Die
befreiten Distrikte hatten dafür jährlich IS WO Taler an die Rekruten¬
kasse zu zahlen. Der Betrag wurde gern gezahlt.

Unter der französischen Herrschaft hörte die Werbefreiheit auf. Als
im Jahre 1808 der Krieg mit Spanien ausbrach, muhte auch unsere
Gegend dem Kaiser Napoleon Kanonenfutter liefern. Für die Ausge¬
hobenen durften Stellvertreter gestellt werden, die man (nach dem
französischen Wort nemplueants) Remplakanten nannte. Die nach¬
folgenden Mitteilungen zeigen, unter welchen Opfern man das Rempla-
kantensystem im Interesse der jungen Mannschaft und des Gemeinwohls
sich dienstbar machte. In der Versammlung auf dem Schmandbruch
wurde folgendes beschlossen:

Es wird eine Conskriptionskasse gebildet, um für dienstpflichtige
Mannschaften Stellvertreter zu beschaffen.

1. Sämtliche Militärpflichtige der Bauerschasten, auch die Ein-
Ueger oder Pächter, zahlen ein Werbegeld.

2. Diejenigen, die keine Söhne in der Conskription haben, werden
um freiwillige Beiträge angehalten.

3. Das Werbegeld schwankt je nach dem Vermögen zwischen 5
und 100 Talern. Jedoch sollen die wohlhabenden Conskribierten beredet
werden, daß sie 200 Taler zahlen.

4. Wer sich weigert, die ihm billig berechneten Beträge zu zahlen,
muß sich der Losung unterwerfen.

3. Die Kasse übernimmt für Beiträge von 200 Talern sowohl die
Heranschaffung als auch die Bezahlung der Remplakanten, für Beträge
unter 200 Talern nur die Bezahlung. Im letzteren Falle muß das Auf¬
suchen und Bereden von Stellvertretern durch die Beteiligten selbst
erfolgen.

Die Entschädigung für Remplakanten ergibt sich aus einem Ver¬
trag, der am 11. November 1808 abgeschlossen wurde zwischen dem
Kasper Henrich Kalthoff genannt Grevingholt aus der Bauerschaft Sil¬
schede einerseits und den Deputierten und Beerbten des Gerichts Vol¬
marstein anderseits. Kalthoff muß acht Jahre im Bergischen Heere die¬
nen und erhält dafür

1. Vier Taler Handgeld, eine brauchbare silberne Sackuhr von
zehn Talern und außerdem noch 25 Taler beim Eintritt ins Heer,

2. während seiner Dienstzeit monatlich zwei Taler Zulage,
3. nach vollendeter achtjähriger Dienstzeit ein Kapital von 200

Talern. Sollte er früher sterben, so wird das Kapital nach Verhältnis
der wirklichen Dienstzeit an seine Erben ausgezahlt.

10»
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4. Als eventuelle Erbin setzt Kalthoff seine jetzt 15jährige

Schwester Maria Elisabeth Kalthosf ein.

Kalthoff hat vom 11. November 1808 bis zum 12. Juni 1814 im

bergischen Heere gedient. Am 13. Dezember 1814 verklagte er die

Remplakantenkasse auf die noch rückständige Entschädigungssumme von

rund 273 Talern. Die Klage wurde, wie nicht anders zu erwarten war,

zu Kalthoffs Gunsten entschieden.

Schon am Tage nach der Beratung auf dem Schmandbruch ver¬

sammelten sich auf Sackern folgende Conskribierte (Militärpflichtige)

aus der Bauerschaft Esborn und erklärten unter Zeichnung der erforder¬

lichen Beträge, daß sie sich vom Militärdienst befreien wollten.

Es zeichneten:

1. Wilhelm Käseler für seinen Sohn Friedrich

Peter, ein erbfreier Bergmann 200 Taler

2. Friedrich Kortmann, ein Bergmann .... 200 „

3. Luther Küper 200 „

4. Henrich Voß genannt Hüppop 200 „

5. Henrich Peter Rasche 200

6. Johann Peter Branscheid 25 „

7. Johann Kaspar Schmelzer 25 „

8. David Peter Dahlmann 10 „

9. Henrich Wilhelm Werth 20 „

10. Henrich Peter Schröder 10 „

11. Johann Henrich Schulte 10

12. Johann Henrich Wilhelm Windgasse .... 10 „

13. Kaspar Henrich Hösterey genannt Voß ... 25 „

14. Johann Henrich Wilhelm Göbel 5 „

15. Henrich Jürgen Schüttler 3V „

16. Diedrich Jürgen Holtschmidt 5 „

17. Friedrich Peter Heringhaus 10 „

18. Luther Henrich Rüping genannt Knappmann 10

13. Diedrich Peter Berkenberg 5 „

20. Kaspar Diedrich Berkenberg 5 „

21. Diedrich Peter Töllner 5 „

Summa 1210 Taler

Da diese Summe nicht genügte, sondern noch 248 Taler fehlten,

so verpflichteten sich alle, die von 5 bis 3V Talern gezeichnet hatten, den

Fehlbetrag aufzubringen.

Am 14. Juni 1808 teilen die Deputierten Johann Kasper Fischer

und Henrich Kasper Hiby dem Vorsteher Hiligloh mit, daß obige Beträge

vor dem 21. Juni 1808 in folgender Weise sicher gestellt werden müssen:

1. Wer mehr als 20 Taler gezeichnet hat, muß der Vauerschaft

dafür Sicherheit in liegenden Gründen anweisen und jährlich fünf Pro¬
zent Zinsen bezahlen.
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2. Wer Grundstücke nicht verpfänden will oder kann oder wer

weniger als 2V Taler gezeichnet hat, muß seinen Beitrag bar bezahlen

oder einen sicheren Bürgen stellen. Für den Knecht kann der Brotherr

die Bürgschaft übernehmen. Dafür hat er solange Anspruch auf die

Dienste des Knechtes, bis der Beitrag abverdient ist.

3. Der Vorsteher hat unter Hinzuziehung der drei Meistbeerbten

zu beurteilen, ob die Sicherstellung genügend ist. Auch müssen die

Vorsteher und die drei Meistbeerbteu über empfangene Gelder quittieren.

4. Es muß schleunigst für einen Vorrat baren Geldes gesorgt

werden, um den Remplakanten Handgeld geben zu können.

3. Wer von den Conskribierten diesen Verpflichtungen nicht nach¬

kommt, muß auf eigene Gefahr losen und hat für den Fall seiner Ein¬

stellung beim Militär nur Anspruch auf die monatliche Zulage von
2 Talern.

Der erste Musterungstermin der Conskribierten aus der Esber

Bauerschast war auf Dienstag, den 20. Oktober 1808, Morgens 6 Uhr, in

der lutherischen Kirche zu Hagen angesetzt. Der Vorsteher Niederste-

Hiligloh mußte durch den Bauerrichter sämtliche Conskribierte unter dem

Hinweis verabladen lassen, daß sie im Falle ihres Ausbleibens als

Refraktärs betrachtet und behandelt würden. Zur Musterung mußten

27 Mann aus Esborn sich gestellen. Wer und wieviele von ihnen taug¬

lich befunden wurden, ist nicht bekannt. Die Tauglichen wurden nicht

sofort eingestellt. Am 21. Januar 1809 beschlossen am Vogelsang die

Vertreter der ehemals werbefreien Bauerschaften, zur Conskriptionskasse

ungesäumt einen Fehlbetrag von 700 Talern anzuleihen, um für die im

Oktober 1808 zum Militärdienst bestimmten Mannschaften Stellvertreter

anzuschaffen. Es gäbe sonst durch Aufhebung der bereits tauglich Befun¬

denen, sowie dadurch, daß sämtliche Conskribierte zur Bildung einer

Reserve von Neuem losen müßten, eine allgemeine Not und Verwirrung.

Das betr. Schriftstück sagt: „Es ist jetzt Not vorhanden und zu befürchten,

daß eine neue Losung vom vorigen Jahre stattfinden möchte. Wir möchten

nicht, daß, da wir doch beinahe ganz die Werbefreiheit haben, die ganze

Commune ins Unglück gestürzt würde." Bereits am 23. Januar 1809

verpflichteten sich die 21 Eingesessenen der Esber Bauerschaft, die schon

früher eine nennenswerte Summe zusammengebracht hatten, zu neuen

außerordentlichen Beiträgen, und am 29. Januar 1809 zeichneten die

Conskribierten der Jahresklasse 1809:

1. Henrich Wilhelm Kämper 200 Taler

2. Diedrich Peter Krambrink 13 „

3. Diedrich Schröder 25 „

4. Wilhelm Branscheid . 30 „
5. Daniel Storkmann 30 „

6. Diedrich Uehlendahl 23 „

7. Wilhelm Kleine 3

8. Rehbein genannt Kortmann 13 „

Summa 343 Taler
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Welche jungen Leute aus Esborn im bergischen Heere gedient
haben, hat der Verfasser nicht erfahren können. Jedoch finden sich man¬
cherlei Notizen über gekaufte Stellvertreter.

Der Remplakant Hermann Schüßler logierte vom 22. Juli bis
zum 5. August 1808 bei Reschop auf Voßhöfen, vom 6. August bis zum
3. September in Wengern. Er verursachte in dieser Zeit an Kosten 16
Taler 52 Stüber, wovon die Conskriptionskasse aber nur 12 Taler er¬
setzte, weil man dem Schüßler mehr gegeben hatte, als er kontraktlich
fordern durste.

Ein anderer Remplakant war Tilmann Hüttenhain. Er trat 1868
ein und hat wahrscheinlich in Rußland den Tod gefunden. Am 15. De¬
zember 1812 forderte Wehberg zu Berge, der nach Fischers Tode Ge¬
schäftsführer der Conskriptionskasse war, die Bauerschaft Esborn auf,
Stellung zu nehmen zu der Forderung der Erben von Tilmann Hütten¬
hain. Die Sache sollte „wegen der jetzigen so kostbaren Tribunalsge¬
richtskosten" möglichst im Guten ausgemacht werden.

Engelbert Jantzen, der aus Lövenitz im Münsterschen stammte,
wurde als Remplakant engangiert und diente im 1. Regiment berittener
Jäger. Sechzehn Taler, die die Esber Bauerschaft durch Vermittlung
des Maire Giesler auf Leveringhausen an den Rittmeister und Regi-
ments-Quartiermeister Obrp in Münster für Jantzen abschickte, konnten
nicht an die Feldschwadron befördert werden, weil Jantzen im Juni 1816
desertiert war. Für ihn mußte ein andrer Stellvertreter beschafft werden.

Im Jahre 1868 trat Hermann Schäfer aus Mülheim an der Ruhr
als Remplakant ein. Laut Aktenstück vom 24. Juni 1812 ist er gestorben.

Der Rest seines Guthabens in Höhe von 61 Talern wird an seine
Erben, die Eheleute Schäfer aus Mülheim, ausgezahlt.

Der Remplakant Hermann Otten forderte am 9. März 1813, nach¬
dem er infolge Verlustes zweier Finger vom Militär entlassen war, noch
356 Taler von der Bauerschaft Esborn. Am 13. März 1813 war Zu¬
sammenkunft auf der Kemna, um mit Otten wegen des Geldes persönlich
zu verhandeln. Das Ergebnis ist nicht bekannt.

Im Februar 1811 klagte der Landwirt Hasenkamp aus der Grund¬
schötteler Bauerschaft für seinen Sohn Diedrich Henrich Hasenkamp, daß
die vereinigten Bauerschaften ihrer Verpflichtung zur Stellung eines
Nemplakanten für Diedrich Henrich Hasenkamp nicht nachgekommen seien.
Der junge Halenkamv war im Jahre 1869 zum Militärdienst auserseben
Da aber kein Stellvertreter vorhanden war, sollte er im Oktober 1869
auf Befehl des Unterpräfekten aus Hagen aufgehoben werden. Die
Gensdarmcn suchten ihn auf der Schlebuscher Kohlenzeche, fanden
ihn aber nicht. Hasenkamps Vater wandte sich sofort an die De¬
putierten um Remplacierung, erhielt aber den Bescheid, sich selbst
um einen Stellvertreter zu bemühen. Die Kosten sollten ihm erstattet
werden. Nun wurden von Hasenkamp die größten Anstrengungen ge¬
macht, einen Stellvertreter zu finden. Am 22. Oktober 1869 reiste der
Vater selbst nach Gemark, um einen Remplakanten in Augenschein zu
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nehmen. Die Reise kostete 8 Taler. Sein Schwiegersohn Peter Voh-
mann hat im November 1809 eine Reise ins Bergische gemacht, um einen
Einsteher für seinen Schwager Diedrich Henrich Hasenkamp zu suchen.
Die Reise dauerte 18 Tage und erforderte 30 Taler, war aber vergeblich.
Im Dezember 1809 engagierte Hasenkamp den Peter Stoltenhoff als
Stellvertreter unter sofortiger Aufwendung von 64 Talern. Stoltenhoff
wurde aber nicht eingestellt, weil nach Mitteilung des Herrn Peter Har¬
kort schon längst der Remplakant Matthias Schäfer für Hasenkamp ein¬
gestellt sei. Das war aber ein Irrtum. Endlich im Herbst 1810 konnte
Hasenkamp den Remplakanten in der Person des Gottlieb Giesbert Over¬
kamp von Camen unter Aufwendung von 134 Talern stellen. Die Ver¬
folgungen der Militärbehörden hatten ihr Ende erreicht. Laut Urteil des
Landgerichts Hagen mußte die Conskriptionskasse dem Hasenkamp sämt¬
liche Auslagen erstatten.

Im Januar 1813 suchten einige Haufen von Refraktärs, Deser¬
teurs und Schmugglern im Grohherzogtum Berg einen Aufstand herbei¬
zuführen, um das französische Joch abzuschütteln. Ursache genug war
vorhanden.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts stand es um den Wohlstand
in der Grasschaft Mark recht gut. Das war, wie schon erwähnt, in man¬
chen Distrikten eine Folge der durchgeführten Gemeinheitsteilungen und
der Ansiedlung fleißiger Arbeiterfamilien auf vererbpachtetem ehemali¬
gem Markengrunde. In anderen Bezirken, namentlich in der Umge¬
gend von Hagen und an der Enneperstrahe, hatte die Kleineisenindustrie
einen sehr erfreulichen Aufschwung genommen. Die Erzeugnisse gingen
zum großen Teile nach England und seinen Kolonien. Da verhängte
Napoleon im Dezember 1806 die Kontinentalsperre, wonach jeder Handel
mit England verboten war. Mancher Schmied wurde brotlos, und, wie
es nicht anders sein konnte, unruhig und mit den bestehenden Verhältnis¬
sen unzufrieden. „Auch damals zeigte es sich, daß sowohl einzelne Leute
als auch die Gesamtheit politisch lenkbarer sind, wenn sich genügend Ar¬
beitsverdienst bietet, daß aber leicht Unruhen entstehen, sobald die Mög¬
lichkeit eines ausreichenden Erwerbs unterbunden ist."

Die wirtschaftliche Not wurde gesteigert durch einen unerhörten
Steuerdruck, der sowohl auf direktem als auch indirektem Wege sich gel¬
tend machte. An direkten Steuern mußten gezahlt werden Personal-,
Mobiliar-, Patent- und Grundsteuer. Im Jahre 1811 betrugen in Es¬
born für 104 Steuerpflichtige die Personal- und Mobiliarsteuern 6821/2
Franks, die Patent- oder Gewerbesteuern für 23 Gewerbetreibende 163
Franks, die Grundsteuern für 80 Grundbesitzer 3933 Franks. Die ganze
Maine Volmarstein bezahlte 1811 an Grundsteuern 26 431 Franks. Mit
diesen Sätzen vergleiche man die Grundsteuer vom Jahre 1878/1879. Sie
betrug für Esborn 1218 Mark, für das ganze Amt Volmarstein 8673
Mark. — Indirekte Steuern ruhten in hohem Maße auf Salz und Tabak,
für die das Monopol bestand, die also vom Staate gekauft werden muß¬
ten und nur in den Zollämtern oder in den Salzniederlagen zu haben
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waren. Jeder bekam eine bestimmte Menge Salz zugewiesen, die er
wohl oder übel abnehmen mußte. Niederste-Hiligloh mußte innerhalb
der letzten vier Monate des Jahres 1812 bei dem Debitanten Schulte in
Wengern 3S Kilogramm Salz abholen. Im Weigerungsfalle würde das
ganze Quantum oder der etwaige Rest ihm auf seine Kosten zugestellt und
er zwangsweise zur Zahlung angehalten werden. Den Preis schrieb
natürlich die Behörde vor.

Tabak und Kaffee standen ungeheuer hoch. Geschmuggelter
Kaffee, und nur solcher war zu haben, kostete pro Pfund zwei Taler. Die
Schmuggler, bezeichnender Weise auch „Tabaksträger" genannt, übten
ihr Gewerbe unter steter Lebensgefahr aus. Am Kabel wurden einmal
drei junge Leute von französischen Zollbeamten erschossen, als sie ge¬
schmuggelte Ware über die Lenne bringen wollten. Die Zollbeamten
suchten übrigens in rücksichtsloser und brutaler Weise auch die Häuser
nach verbotenen Waren ab.

Von diesen Anordnungen wurde die ganze Bevölkerung schwer
getroffen. Nehmen wir die Erbitterung hinzu, die deshalb herrschte, weil
jede freie Meinungsäußerung unmöglich war und zahlreiche Spione als
Denunzianten tätig waren, berücksichtigen wir vor allen Dingen die bis¬
her unbekannte Blutsteuer, mit der Napoleon die waffenfähige Mann¬
schaft belegte, so haben wir den Schlüssel für die Tumulte aus dem
Januar 1813.

Die Aufrührer selbst waren die besten Brüder allerdings auch
nicht. Wer nicht mit allen Hunden gehetzt war, hielt sich von dem ge¬
fährlichen Treiben fern. Sie waren meistens mit Knüppeln bewaffnet
und hießen deshalb „Knüppelrussen", auch wohl „Speckrussen", weil sie,
wo sie als ungebetene Gäste erschienen, — es war Winter — mit Sauer¬
kraut und Speck bewirtet wurden. Die Urheber des Tumults waren
„Tabaksträger" aus den Mairieen Enneperstraße und Volmarstein, die
aus der Mairie Vörde und aus dem Bergischen Zuzug erhielten und in
Hagen das Gefängnis stürmten, worin manche ihrer Kollegen saßen.
Einer ihrer Anführer war „der schwarze Käp". Gensdarmen aus Dort¬
mund stellten in Hagen die Ruhe wieder her.

Eine authentische Schilderung dieses Januaraufstandes brachte vor
mehreren Jahren die Hagener Zeitung aus der Feder des Herrn Dr.
Schemmann. Es dürfte wohl gestattet sein, aus diesen trefflichen Dar¬
stellungen hier einige interessante Mitteilungen wiederzugeben. Herr Dr.
Schemmann schreibt:

„Als am 19. März 1813 zwei Gensdarmen einen Deserteur über
den Strückerberg nach Gevelsberg transportierten und gerade eine Stelle
passierten, wo sich eine mit Strauchwerk rings umwachsene Steingrube
befand, hörten sie plötzlich, wie man hinter ihnen herrief: „Spitzbuben,
laßt den Kerl los". Zugleich fielen 2—3 Schüsse, und die Beamten sahen
nun, daß sich auf der Höhe 2V—30 Mann, die die Gesichter geschwärzt
hatten, befanden. Beide waren verwundet worden, doch versuchte der
eine das Feuer zu erwidern und lag schon im Anschlage, als eine neue
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Verwundung ihn zu Boden warf. Diesen Augenblick benutzte der Ge¬

fangene, um sich zu seinen Kameraden zu flüchten, und so schnell waren

alle verschwunden, daß der Wachtmeister Scherer und einer seiner Unter¬

gebenen, die ganz in der Nähe die Büsche durchstreiften und auf die ge¬

fallenen Schüsse gleich hinzueilten, keine Spur mehr von den Deserteurs

finden konnten, sondern sich begnügen mußten, für ihre verwundeten

Genossen zu sorgen, die man ins Dorf schaffte und dann auf einer Karre

nach Schwelm fuhr. Am Tatorte waren zwar einige Personen Augen¬

zeugen gewesen, doch versicherten sie, keinen der Angreifer zu kennen, ob¬

wohl bei den Verbindungen, welche die Deserteurs überall unterhielten,

wohl das Gegenteil anzunehmen war. Auch hier zeigte es sich, daß die

wie die wilden Tiere gehetzten Flüchtlinge nicht zu befürchten hatten, von

den Einwohnern verraten zu werden, daß vielmehr diese ein Vergnügen

darin fanden, die Behörden zu täuschen und irre zu leiten."

„An einem Aprilabend des Jahres 1813 drangen acht bewaffnete

Männer in das Haus eines Schleifers am Nirgena ein (der Hunger trieb

sie aus ihren Verstecken) und verzehrten ohne Weiteres die Abendmahl¬

zeit, die für die dort arbeitenden Leute bestimmt war. Aus ihrem Ge¬

spräch ging hervor, daß sie sämtlich Rädelsführer waren. Nachdem sie

alles aufgegessen, empfahlen sie sich mit der Drohung, daß, wenn einer

von den Anwesenden von ihrem Besuche sprechen oder einen von ihnen

namhaft machen werde, er erschossen und das Haus in Brand gesteckt

würde. Wenige Tage später, am Sonntag dem 2. Mai, wurden wieder¬

um Gensdarmen, die einen Deserteur in einer Karre nach Vogelsang

schafften, vom Volmarsteiner Gebiet aus von einer Rotte von 2V Mann

beschossen. Doch gelang es den Beamten, durch schnelles Reiten unver¬

letzt mit ihrem Gefangenen zu entkommen. Dieser neue Anschlag gab

General Damas Veranlassung, von dem am 3. Mai in Hagen einrücken¬

den Marschbataillon je eine Kompagnie nach Gevelsberg, Volmarstein

und Vörde zu legen."

„Am 14. April 1813 gelang es einigen französischen Gensdarmen,

den Refraktair Feilenschmied Heinrich R. aus Gevelsberg, der zu den

Rädelsführern bei den im Kanton Schwelm vorgefallenen Unruhen ge¬

hört hatte, gerade in dem Augenblick, als er mit einem Komplizen eine

Wirtschaft am Sträterhäuschen bei Schwelm verließ, nach heftiger Gegen¬

wehr zu verhaften, während der Genosse entkam. Unter den äußersten

Vorsichtsmaßregeln wurde der Gefangene über Hagen und Bochum in

das Zuchthaus nach Werden transportiert, doch schon Anfang Mai

wieder nach Schwelm geschafft. Hier fällte das Kriegsgericht (7 Offi¬

ziere), das auf Befehl des Generals Damas unter dem Vorsitz des Gens-

darmerie-Obersten Goldstein im Rathaussaale tagte, am 6. Mai 1813

einstimmig das Todesurteil über ihn, und schon nach wenigen Stunden

wurde er in seiner Heimatgemeinde Gevelsberg auf dem Kirchhofe er¬

schossen."

Während der französischen Fremdherrschaft hat man den Pastor

Ernst Heinrich Davidis zu Wengern (1789—1823 Pfarrer in Wengern)
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verdächtigt, den französischen Leutnant Jean Baptiste Thyry ums Leben
gebracht und beiseite geschafft zu haben. Die deshalb von dem Verg-
richter Schulz geführte Untersuchung war aber ergebnislos. Auch nach
beendeter Untersuchung wurde der Geistliche noch von vielen seiner Ge¬
meindeglieder angegriffen und des Mordes bezichtigt. Das ergibt sich
aus einer Beleidigungsklage, die Pastor Davidis im Dezember 1811
gegen Niederste-Hiligloh sowie gegen vier andere angesehene Männer
der Kirchengemeinde Wengern anstrengte. In dieser Klage heißt es:

„Wenn es je einen Prediger gab, der bei den besten Absichten
von manchen seiner Gemeindeglieder unverdient mißhandelt wurde,
so ist es gewiß der Kläger. Wenn je eine Injurie bei dem Zusammen¬
treffen von manchen die Strafbarkeit vermehrenden Verhältnissen
die Notwendigkeit einer in die Augen fallenden Genugtuung herbeizog,
so ist es gewiß diejenige, welche die Verklagten sich zu Schulden kom¬
men ließen, welche jetzt dem Kläger die traurige Veranlassung war,
vor der gerichtlichen Behörde als Kläger gegen einige seiner Parochia-
len aufzutreten.

Aber gezwungen ist der Kläger zu diesem Schritt, welcher mit
den Verhältnissen eines Predigers, wenn es der Art ist, wie es sein
sollte, nicht vereinbar ist, denn er befürchtet, das Zutrauen seiner Ge¬
meinde zu verlieren, und dadurch die Hoffnung auf die Fortdauer
seiner Wirksamkeit. Er ist nicht weniger besorgt, daß seinen und seiner
Familie bürgerlichen Verhältnissen durch den Raub, der an seiner
Ehre begangen worden, ein unersetzlicher Schade erwachsen sei."

Ueber die Ursachen der Verdächtigungen des Seelsorgers durch
Glieder seiner Gemeinde läßt die Klage sich folgendermaßen aus:

„Die Veränderung (dllZ. Verbesserung) mancher Einrichtungen
im Schulwesen, welche eine Folge höherer Verfügungen war, reizte
manche Eingepfarrte des Kirchspiels Wengern zu feindseligen Gesin¬
nungen gegen den Kläger. Obschon derselbe zum Oefteren vorstellte,
daß er schuldlos daran sei, wenn sie sich gedrückt fühlten, so konnte
dies die erhitzten Gemüter doch nicht beruhigen."

Schon im Jahre 1809 hatten die Verklagten ihre Anschuldigungen
gegen den Pfarrer bei der Präfektur des Ruhr-Departements angebracht.
Sie erreichten aber ihren Zweck nicht. Da wiederholten sie ihre Angriffe
auf die Ehre des Pfarrers in einer Eingabe vom 15. Januar 1810. Jetzt
fühlte die Präfektur sich gedrungen,

„bei der Regierung auf die Eröffnung einer fiskalischen Untersuchung
gegen den Kläger anzutragen, deren Einleitung dann auch mittels Re-
gierungs-Reskripts vom 18. April 1810 dem Bergrichter Schulz aufge¬
tragen wurde".

Der Bergrichter Schulz richtete seine Untersuchung auf die härteste
Beschuldigung, welche die Eingabe vom 15. Januar 1810 enthielt, daß
Pastor Davidis den Ehemann der Ernestine Ehrenstein, Jean Baptiste
Thyry ums Leben gebracht habe. Es fand sich aber nichts Belastendes,
und das Verfahren wurde eingestellt.
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In der Beleidigungsklage heißt es dann weiter:
„Niederdrückend ist die Beleidigung, die der Kläger erdulden

wußte, empörend muß das Benehmen der Beklagten genannt werden,
wenn man nicht übersieht, in welchem Verhältnis sie zu dem Kläger
stehen, wenn man bedenkt, welchen unersetzlichen Abgang die Würde
des Klägers und sein Einfluß auf die Gemeinde bei weiterer Verbrei¬
tung des schändlichen Gerüchts erleiden wird.

Eklatant muß daher auch die Genugtuung, ungewöhnlich muß
die Strafe sein, in welche die Verklagten genommen werden müssen."

Leider ist über den Ausgang des am 27. Januar 1812 vormittags
1V Uhr zu Hagen im Landgericht verhandelten Beleidigungsprozesses
nichts zu erfahren. Im Volksmunde hat sich die Geschichte von dem ge¬
heimnisvollen Verschwinden des Leutnats Thyry bis heute erhalten und
wird in den verschiedensten Abweichungen erzählt. Sechs bis acht Jahr¬
zehnte später sollen von Frankreich aus Nachforschungen angestellt wor¬
den sein nach den Erben des Thyry, dessen Witwe einen Mann in Sil¬
schede geheiratet hatte. Es hat sich jedoch niemand als Nachkomme legiti¬
mieren können, und die angeblich sehr bedeutende Erbschaft ist nicht in
unsere Gegend gekommen.

Jedenfalls ist es nicht aufgeklärt worden, wo wann und wie der
Leutnant verschwunden ist. Den Pfarrer hat man doch wohl zu Un¬
recht einer Tat bezichtigt, die tiefen Abscheu erregen und sein Ansehen
untergraben mußte. Wie stark müssen Klatsch und Tratsch auch damals,
gewesen sein. Pastor Davidis trat im Jahre 1823 in den Ruhestand und
starb 1828 im Alter von 78^ Iahren. Natorp sagt von seinem Leichen¬
begängnis: „Die große Teilnahme der Gemeinde bezeugte, wie er durch
seine Menschenfreundlichkeit und Liebe sich bei der Gemeinde ein bleiben¬
des Andenken bewahrt hat."

Alles in allem haben unsere Vorfahren in jener französischen Zeit
viel Schweres erdulden müssen. Eine große Last war die Einquartie¬
rung durchziehender Truppen. Das wurde nach der Völkerschlacht bei
Leipzig, als Blllow mit seinen Kosaken hinter den fliehenden Franzosen
herjagte, noch nicht besser. Die Russen leben in der Erinnerung fort als
roher und rücksichtsloser gegen ihre Quartierwirte als die Franzosen.
Aber die Kosakenplage war doch nur eine vorübergehende Not, die Hoff¬
nung auf baldige Befeiung ließ sie leichter ertragen.

Im Herbst 1813 begann auch in der Mark ein freudiges Zuströ¬
men zu den Waffen, und in der kurzen Zeit von 4 Wochen traten 3300
Mann freiwillig an, in Hagen allein 600. Es fehlte den Freiheitskämpfern
am nötigsten. Die Mehrzahl der Freiwilligen erschien in Arbeitskleidern
und Holzschuhen auf den Sammelplätzen, bewaffnet mit eichenen Knütteln.,
Das war in der Weihnachtswoche 1813. Mäntel wurden verteilt, als das
erste Westfälische Landwehrregiment in Dortmund zum Abmarsch nach
der Feldarmee in Holland schon bereit stand, die übrigen Bekleidungs¬
und Ausrüstungsstücke, sowie auch die Gewehre, trafen erst in Holland bei
den Truppen ein. Fast alles war beschafft worden aus freiwilligen Mit-
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teln der Heimat, „eine fast unglaubliche Leistung für eine Gegend, deren

Bewohner jahrelang auf einen Arbeitsverdienst hingewiesen waren, der

kaum die Beschaffung der notwendigsten Nahrungsmittel ermöglicht
hatte."

Der Ueberlieferung nach nahmen 1814/15 an den Kämpfen gegen

Napoleon teil aus Esborn: Boß genannt Hüppop, der spätere Schneider¬

meister Körte und der Schichtmeister Henrich Peter Fischer.

„Wohl uns, auf die vielen traurigen Jahre werden frohere, bessere

folgen." So schrieb Mallinkrodt in Dortmund am Schluß eines Artikels

im „Westfälischen Anzeiger", der nach sechsjähriger Unterdrückung am 4.

Januar 1815 zum ersten Male wieder erschien. „Wohl selten sind voll¬

berechtigte und allseitig gehegte Wünsche in so geringem Grade erfüllt

worden, als diejenigen, denen Mallinkrodt in genanntem Artikel Worte

verlieh. Der politische Rückschritt stellte sich schon nach kurzer Zeit ein,

und auf die vielen traurigen Jahre der Fremdherrschaft folgten zunächst

Jahre der furchtbarsten Teuerung, eine Notstandsperiode, wie sie im 19.

Jahrhundert seitdem nicht wieder erlebt wurde." (Berger).

Die Ernteergebnisse des Jahres 1815 waren mangelhaft. Das

Jahre 1816 brachte eine vollständige Mißernte. Ende August 1816 koste¬

ten 16 Pfund Schwarzbrot nach unserm heutigen Gelde in Elberfeld

1,— in Hagen 1,25 -1l, in Hörde 1,54 ^t, in den schwer erreichbaren

Dörfern, also auch hier bei uns, war das Brot noch teurer. 1817 war

der Notstand unbeschreiblich. Elf Pfund Schwarzbrot kosteten 63 Stüber,

das sind nach unserm Gelde 2,42 -N. Es bildeten sich neben den kirchlichen

Armenvorständen noch besondere Vereine, um der dringendsten Not ab¬

zuhelfen. Zum Glück machte die günstige Ernte von 1817 diesem bekla¬

genswerten Zustande ein Ende. Aber erst allmählich sanken die Preise,

am billigsten waren die Lebensmittel 1823.

Im Jahre 1847 hatten die Lebensmittel wiederum eine Preishöhe

erreicht, die nicht zu erschwingen war. Zehn Pfund Schwarzbrot kosteten

18^ Silbergroschen.

Wenn wir die Zustände und Ereignisse früherer Jahrhunderte an

unserm geistigen Auge in Kürze vorüberziehen lassen, so will es uns dün¬

ken, daß wir keine Ursache haben, uns nach ihnen zurückzusehnen. Es sind

nicht immer erfreuliche Bilder, die auf dem Hintergrunde roher und ver¬

worrener Zeitverhältnisse sich abheben. Und doch haben wir alle Veran¬

lassung, das Andenken der hart kämpfenden Väter in Ehren zu halten.

Sie alle deckt heute der kühle Rasen. Um so mehr ist es unsere Pflicht,

der Zeiten zu gedenken, da auch der einfachste Mann schwere Opfer

brachte für seine Familie und für die Gesamtheit, für die Freiheit der

Heimat und des Vaterlandes.
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